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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
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[...]
§ 864a. Bestimmungen ungewöhnlichen Inhaltes in

Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertrags-
formblättern, die ein Vertragsteil verwendet hat, wer-
den nicht Vertragsbestandteil, wenn sie dem anderen
Teil nachteilig sind und er mit ihnen auch nach den
Umständen, vor allem nach dem äußeren Erschei-
nungsbild der Urkunde, nicht zu rechnen brauchte; es
sei denn, der eine Vertragsteil hat den anderen beson-
ders darauf hingewiesen.

Erfordernisse eines gültigen Vertrages:

1) Fähigkeiten der Personen.
§ 865. (1) Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer

Person, sich durch eigenes Handeln rechtsgeschäftlich
zu berechtigen und zu verpflichten. Sie setzt voraus,
dass die Person entscheidungsfähig ist und wird bei
Volljährigen vermutet; bei Minderjährigen sind die
§§ 170 und 171, bei Volljährigen ist der § 242 Abs. 2
zu beachten.

(2) Ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Verspre-
chen kann jede Person annehmen.

(3) Rechtsgeschäftliches Handeln von nicht ge-
schäftsfähigen Volljährigen ist zur Gänze unwirksam,
es sei denn, sie haben für das betreffende Rechts-
geschäft einen vertretungsbefugten Vorsorgebevoll-
mächtigten oder Erwachsenenvertreter. In diesem Fall
ist das rechtsgeschäftliche Handeln mit Genehmigung
des Vertreters und gegebenenfalls auch des Gerichts
wirksam. Abs. 2 und § 242 Abs. 3 bleiben unberührt.

(4) Rechtsgeschäftliches Handeln von Minderjäh-
rigen unter sieben Jahren ist zur Gänze unwirksam.
Bei anderen Minderjährigen ist das rechtsgeschäftli-
che Handeln mit Genehmigung ihres Vertreters und
gegebenenfalls auch des Gerichts wirksam. Abs. 2 so-
wie die §§ 170 und 171 bleiben unberührt.

(5) Bis die nach Abs. 3 und 4 erforderlichen Geneh-
migungen erteilt werden, ist der andere Teil an seine
Vertragserklärung gebunden, er kann aber für die Er-
teilung der Genehmigung durch den Vertreter eine an-
gemessene Frist setzen.

§ 867. Was zur Gültigkeit eines Vertrages mit einer
unter der besondern Vorsorge der öffentlichen Verwal-
tung stehenden Gemeinde, (§. 27) oder ihren einzel-
nen Gliedern und Stellvertretern erfordert werde, ist
aus der Verfassung derselben und den politischen Ge-
setzen zu entnehmen (§ 290).

2) Wahre Einwilligung.
§ 869. Die Einwilligung in einen Vertrag muß frey,

ernstlich, bestimmt und verständlich erkläret werden.
Ist die Erklärung unverständlich; ganz unbestimmt;
oder erfolgt die Annahme unter andern Bestimmun-
gen, als unter welchen das Versprechen geschehen ist;
so entsteht kein Vertrag. Wer sich, um einen Andern
zu bevortheilen, undeutlicher Ausdrücke bedient, oder
eine Scheinhandlung unternimmt, leistet Genugthu-
ung.

§ 870. Wer von dem anderen Teile durch List oder
durch ungerechte und gegründete Furcht (§ 55) zu ei-
nem Vertrage veranlaßt worden, ist ihn zu halten nicht
verbunden.

§ 871. (1) War ein Teil über den Inhalt der von ihm
abgegebenen oder dem anderen zugegangenen Erklä-
rung in einem Irrtum befangen, der die Hauptsache
oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben be-
trifft, worauf die Absicht vorzüglich gerichtet und er-
klärt wurde, so entsteht für ihn keine Verbindlichkeit,
falls der Irrtum durch den anderen veranlaßt war, oder
diesem aus den Umständen offenbar auffallen mußte
oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde.

(2) Ein Irrtum eines Teiles über einen Umstand, über
den ihn der andere nach geltenden Rechtsvorschriften
aufzuklären gehabt hätte, gilt immer als Irrtum über
den Inhalt des Vertrages und nicht bloß als solcher
über den Bewegungsgrund oder den Endzweck
(§ 901).

§ 872. Betrifft aber der Irrthum weder die Hauptsa-
che, noch eine wesentliche Beschaffenheit derselben,
sondern einen Nebenumstand; so bleibt der Vertrag, in
so fern beyde Theile in den Hauptgegenstand gewilli-
get, und den Nebenumstand nicht als vorzügliche Ab-
sicht erkläret haben, noch immer gültig: allein dem Ir-
regeführten ist von dem Urheber des Irrthumes die an-
gemessene Vergütung zu leisten.

§ 873. Eben diese Grundsätze sind auch auf den
Irrthum in der Person desjenigen, welchem ein Ver-
sprechen gemacht worden ist, anzuwenden; in so fern
ohne den Irrthum der Vertrag entweder gar nicht, oder
doch nicht auf solche Art errichtet worden wäre. Als
Irrtum in der Person gilt jedenfalls der Irrtum über das
Vorhandensein einer erforderlichen verwaltungsrecht-
lichen Befugnis zur Erbringung der Leistung.

§ 874. In jedem Falle muß derjenige, welcher einen
Vertrag durch List oder ungerechte Furcht bewirket
hat, für die nachtheiligen Folgen Genugthuung leisten.

§ 875. Ist einer der Vertragschließenden von einem
Dritten durch List oder durch ungerechte und gegrün-
dete Furcht zu einem Vertrage bewogen; oder zu einer
irrtümlichen Erklärung veranlaßt worden; so ist der
Vertrag gültig. Nur in dem Falle, daß der andere Teil
an der Handlung des Dritten teilnahm oder von der-
selben offenbar wissen mußte, kommen die §§ 870 bis
874 zur Anwendung.

§ 876. Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 869 bis
875) finden entsprechende Anwendung auf sonstige
Willenserklärungen, welche einer anderen Person ge-
genüber abzugeben sind.

§ 877. Wer die Aufhebung eines Vertrages aus Man-
gel der Einwilligung verlangt, muß dagegen auch alles
zurückstellen, was er aus einem solchen Vertrage zu
seinem Vortheile erhalten hat.

3. Möglichkeit und Erlaubtheit
§ 878. Was geradezu unmöglich ist, kann nicht Ge-

genstand eines gültigen Vertrages werden. Ist Mögli-
ches und Unmögliches zugleich bedungen, so bleibt
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der Vertrag in ersterem Teile gültig, wenn anders aus
dem Vertrage nicht hervorgeht, daß kein Punkt von
dem anderen abgesondert werden könne. Wer bei Ab-
schließung des Vertrages die Unmöglichkeit kannte
oder kennen mußte, hat dem anderen Teile, falls von
diesem nicht dasselbe gilt, den Schaden zu ersetzen,
den er durch das Vertrauen auf die Gültigkeit des Ver-
trages erlitten hat.

§ 879. (1) Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches
Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt, ist nich-
tig.

(2) Insbesondere sind folgende Verträge nichtig:

1. wenn etwas für die Unterhandlung eines Ehever-
trages bedungen wird;

1a. wenn etwas für die Vermittlung einer medizinisch
unterstützten Fortpflanzung bedungen wird;

2. wenn ein Rechtsfreund eine ihm anvertraute Streit-
sache ganz

oder teilweise an sich löst oder sich einen bestimmten
Teil des Betrages versprechen läßt, der der Partei zu-
erkannt wird;

3. wenn eine Erbschaft oder ein Vermächtnis, die
man von einer dritten Person erhofft, noch bei Leb-
zeiten derselben veräußert wird;

4. wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangslage,
Verstandesschwäche, Unerfahrenheit oder Ge-
mütsaufregung eines anderen dadurch ausbeutet,
daß er sich oder einem Dritten für eine Leistung ei-
ne Gegenleistung versprechen oder gewähren läßt,
deren Vermögenswert zu dem Werte der Leistung
in auffallendem Mißverhältnisse steht.

(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder
Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbestimmung,
die nicht eine der beiderseitigen Hauptleistungen fest-
legt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich
benachteiligt.

§ 880. Wird der Gegenstand, worüber ein Vertrag
geschlossen worden, vor dessen Uebergabe dem Ver-
kehre entzogen; so ist es eben so viel, als wenn man
den Vertrag nicht geschlossen hätte.

§ 880a. Hat jemand einem andern eine Leistung ei-
nes Dritten versprochen, so gilt dies als Zusage seiner
Verwendung bei dem Dritten; ist er aber für den Erfolg
eingestanden, so haftet er für volle Genugtuung, wenn
die Leistung des Dritten ausbleibt.

Verträge zugunsten Dritter
§ 881. (1) Hat sich jemand eine Leistung an einen

Dritten versprechen lassen, so kann er fordern, daß an
den Dritten geleistet werde.

(2) Ob und in welchem Zeitpunkt auch der Dritte un-
mittelbar das Recht erwirbt, vom Versprechenden Er-
füllung zu fordern, ist aus der Vereinbarung und der
Natur und dem Zwecke des Vertrages zu beurteilen.
Im Zweifel erwirbt der Dritte dieses Recht, wenn die
Leistung hauptsächlich ihm zum Vorteile gereichen
soll.

(3) Das Recht auf die bei einer Gutsabtretung vom
Übernehmer zugunsten eines Dritten versprochenen
Leistungen gilt mangels anderer Vereinbarung dem
Dritten als mit der Übergabe des Gutes erworben.

§ 882. (1) Weist der Dritte das aus dem Vertrag er-
worbene Recht zurück, so gilt das Recht als nicht er-
worben.

(2) Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem
Versprechenden auch gegen den Dritten zu.

Form der Verträge.
§ 883. Ein Vertrag kann mündlich oder schriftlich;

vor Gerichte oder außerhalb desselben; mit oder ohne
Zeugen errichtet werden. Diese Verschiedenheit der
Form macht, außer den im Gesetze bestimmten Fällen,
in Ansehung der Verbindlichkeit keinen Unterschied.

§ 884. Haben die Parteien für einen Vertrag die An-
wendung einer bestimmten Form vorbehalten, so wird
vermutet, daß sie vor Erfüllung dieser Form nicht ge-
bunden sein wollen.

§ 885. Ist zwar noch nicht die förmliche Urkunde,
aber doch ein Aufsatz über die Hauptpunkte errichtet
und von den Parteien unterfertigt worden (Punktati-
on), so gründet auch schon ein solcher Aufsatz dieje-
nigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche darin aus-
gedrückt sind.

§ 886. Ein Vertrag, für den Gesetz oder Parteiwille
Schriftlichkeit bestimmt, kommt durch die Unter-
schrift der Parteien oder, falls sie des Schreibens un-
kundig oder wegen Gebrechens unfähig sind, durch
Beisetzung ihres gerichtlich oder notariell beglaubig-
ten Handzeichens oder Beisetzung des Handzeichens
vor zwei Zeugen, deren einer den Namen der Partei
unterfertigt, zustande. Der schriftliche Abschluß des
Vertrages wird durch gerichtliche oder notarielle Be-
urkundung ersetzt. Eine Nachbildung der eigenhändi-
gen Unterschrift auf mechanischem Wege ist nur da
genügend, wo sie im Geschäftsverkehr üblich ist.

Gemeinschaftliche Verbindlichkeit oder Berechti-
gung.

§ 888. Wenn zwey oder mehrere Personen jemanden
eben dasselbe Recht zu einer Sache versprechen, oder
es von ihm annehmen; so wird sowohl die Forderung,
als die Schuld nach den Grundsätzen der Gemein-
schaft des Eigenthumes getheilt.

§ 889. Außer den in dem Gesetze bestimmten Fällen
haftet also aus mehrern Mitschuldnern einer theilbaren
Sache jeder nur für seinen Antheil, und eben so muß
von mehrern Mitgenossen einer theilbaren Sache, je-
der sich mit dem ihm gebührenden Theile begnügen.

§ 890. Betrifft es hingegen untheilbare Sachen; so
kann ein Gläubiger, wenn er der einzige ist, solche von
einem jeden Mitschuldner fordern. Wenn aber meh-
rere Gläubiger und nur Ein Schuldner da sind; so ist
dieser die Sache einem einzelnen Mitgläubiger, ohne
Sicherstellung heraus zu geben, nicht verpflichtet; er
kann auf die Uebereinkunft aller Mitgläubiger drin-
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gen, oder die gerichtliche Verwahrung der Sache ver-
langen.

Correalität.
§ 891. Versprechen mehrere Personen ein und das-

selbe Ganze zur ungetheilten Hand dergestalt, daß sich
Einer für Alle, und Alle für Einen ausdrücklich ver-
binden; so haftet jede einzelne Person für das Ganze.
Es hängt dann von dem Gläubiger ab, ob er von allen,
oder von einigen Mitschuldnern das Ganze, oder nach
von ihm gewählten Antheilen; oder ob er es von einem
Einzigen fordern wolle. Selbst nach erhobener Klage
bleibt ihm, wenn er von derselben absteht, diese Wahl
vorbehalten; und, wenn er von einem oder dem andern
Mitschuldner nur zum Theile befriediget wird; so
kann er das Rückständige von den übrigen fordern.

§ 892. Hat hingegen Einer mehrern Personen eben
dasselbe Ganze zugesagt, und sind diese ausdrücklich
berechtiget worden, es zur ungetheilten Hand fordern
zu können; so muß der Schuldner das Ganze demjeni-
gen dieser Gläubiger entrichten, der ihn zuerst darum
angeht.

§ 893. Sobald ein Mitschuldner dem Gläubiger das
Ganze entrichtet hat, darf dieser von den übrigen Mit-
schuldnern nichts mehr fordern; und sobald ein Mit-
gläubiger von dem Schuldner ganz befriediget worden
ist, haben die übrigen Mitgläubiger keinen Anspruch
mehr.

§ 894. Ein Mitschuldner kann dadurch, daß er mit
dem Gläubiger lästigere Bedingungen eingeht, den üb-
rigen keinen Nachtheil zuziehen, und die Nachsicht
oder Befreyung, welche ein Mitschuldner für seine
Person erhält, kommt den übrigen nicht zu Statten.

§ 895. Wie weit aus mehrern Mitgläubigern, wel-
chen eben dasselbe Ganze zur ungetheilten Hand zu-
gesagt worden ist, derjenige, welcher die ganze For-
derung für sich erhalten hat, den übrigen Gläubigern
hafte, muß aus den besondern, zwischen den Mitgläu-
bigern bestehenden, rechtlichen Verhältnissen bestim-
met werden. Besteht kein solches Verhältniß; so ist ei-
ner dem andern keine Rechenschaft schuldig.

§ 896. Ein Mitschuldner zur ungetheilten Hand, wel-
cher die ganze Schuld aus dem Seinigen abgetragen
hat, ist berechtiget, auch ohne geschehene Rechtsab-
tretung, von den übrigen den Ersatz, und zwar, wenn
kein anderes besonderes Verhältniß unter ihnen be-
steht, zu gleichen Theilen zu fordern. War einer aus
ihnen unfähig, sich zu verpflichten, oder ist er unver-
mögend, seiner Verpflichtung Genüge zu leisten; so
muß ein solcher ausfallender Antheil ebenfalls von al-
len Mitverpflichteten übernommen werden. Die erhal-
tene Befreyung eines Mitverpflichteten kann den übri-
gen bey der Forderung des Ersatzes nicht nachtheilig
seyn. (§. 894).

Nebenbestimmungen bey Verträgen:

1) Bedingungen;
§ 897. In Ansehung der Bedingungen bey Verträgen

gelten überhaupt die nähmlichen Vorschriften, welche
über die den Erklärungen des letzten Willens beyge-
setzten Bedingungen aufgestellt worden sind.

§ 898. Verabredungen unter solchen Bedingungen,
welche bey einem letzten Willen für nicht beygesetzt
angesehen werden, sind ungültig.

§ 899. Ist die in einem Vertrage vorgeschriebene Be-
dingung schon vor dem Vertrage eingetroffen; so muß
sie nach dem Vertrage nur dann wiederhohlet werden,
wenn sie in einer Handlung dessen, der das Recht er-
werben soll, besteht, und von ihm wiederhohlet wer-
den kann.

§ 900. Ein unter einer aufschiebenden Bedingung
zugesagtes Recht geht auch auf die Erben über.

2) Bewegungsgrund;
§ 901. Haben die Parteyen den Bewegungsgrund,

oder den Endzweck ihrer Einwilligung ausdrücklich
zur Bedingung gemacht; so wird der Bewegungsgrund
oder Endzweck wie eine andere Bedingung angese-
hen. Außer dem haben dergleichen Aeußerungen auf
die Gültigkeit entgeldlicher Verträge keinen Einfluß.
Bey den unentgeldlichen aber sind die bey den letzten
Anordnungen gegebenen Vorschriften anzuwenden.

3) Zeit, Ort und Art der Erfüllung;
§ 902. (1) Eine durch Vertrag oder Gesetz bestimmte

Frist ist vorbehaltlich anderer Festsetzung so zu be-
rechnen, daß bei einer nach Tagen bestimmten Frist
der Tag nicht mitgezählt wird, in welchen das Ereignis
fällt, von dem der Fristenlauf beginnt.

(2) Das Ende einer nach Wochen, Monaten oder Jah-
ren bestimmten Frist fällt auf denjenigen Tag der letz-
ten Woche oder des letzten Monats, welcher nach sei-
ner Benennung oder Zahl dem Tage des Ereignisses
entspricht, mit dem der Lauf der Frist beginnt, wenn
aber dieser Tag in dem letzten Monat fehlt, auf den
letzten Tag dieses Monats.

(3) Unter einem halben Monate sind fünfzehn Tage
zu verstehen, unter die Mitte eines Monats der fünf-
zehnte dieses Monats.

§ 903. Ein Recht, dessen Erwerbung an einen be-
stimmten Tag gebunden ist, wird mit dem Anfang die-
ses Tages erworben. Die Rechtsfolgen der Nichterfül-
lung einer Verbindlichkeit oder eines Versäumnisses
treten erst mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist
ein. Fällt der für die Abgabe einer Erklärung oder für
eine Leistung bestimmte letzte Tag auf einen Sonn-
tag oder anerkannten Feiertag, so tritt an dessen Stelle,
vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung, der nächst-
folgende Werktag.

§ 904. Ist keine gewisse Zeit für die Erfüllung des
Vertrages bestimmt worden; so kann sie sogleich,
nähmlich ohne unnöthigen Aufschub, gefordert wer-
den. Hat der Verpflichtete die Erfüllungszeit seiner
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Willkühr vorbehalten; so muß man entweder seinen
Tod abwarten, und sich an die Erben halten; oder,
wenn es um eine bloß persönliche, nicht vererbliche,
Pflicht zu thun ist, die Erfüllungszeit von dem Richter
nach Billigkeit festsetzen lassen. Letzteres findet auch
dann Statt, wenn der Verpflichtete die Erfüllung, nach
Möglichkeit, oder Thunlichkeit versprochen hat. Ueb-
rigens müssen die Vorschriften, welche oben (§§ 704
– 706) in Rücksicht der den letzten Anordnungen bey-
gerückten Zeitbestimmung gegeben werden, auch hier
angewendet werden.

§ 905. (1) Kann der Erfüllungsort weder aus der Ver-
abredung noch aus der Natur oder dem Zwecke des
Geschäftes bestimmt werden, so ist an dem Orte zu
leisten, wo der Schuldner zur Zeit des Vertragsab-
schlusses seinen Wohnsitz hatte, oder, wenn die Ver-
bindlichkeit im Betriebe des gewerblichen oder ge-
schäftlichen Unternehmens des Schuldners entstand,
am Orte der Niederlassung. Für das Maß und das Ge-
wicht ist der Ort der Erfüllung maßgeblich.

(2) Aus der Übernahme der Kosten der Versendung
durch den Schuldner allein folgt noch nicht, dass der
Ort, an den die Versendung zu erfolgen hat, für den
Schuldner als Erfüllungsort zu gelten hat.

(3) Die Gefahr für eine mit Willen des Gläubigers
an einen anderen Ort als den Erfüllungsort übersende-
te Sache geht mit dem Zeitpunkt der Übergabe (§ 429)
an den Gläubiger über.

§ 905a. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte
Sache geschuldet, so ist diese in mittlerer Art und Gü-
te zu leisten.

§ 906. (1) Kann das Versprechen auf mehrere Arten
erfüllt werden, so hat der Schuldner die Wahl. Er kann
aber von der einmal getroffenen Wahl für sich allein
nicht abgehen.

(2) Hat der Gläubiger die Wahl und ist er mit ihr
in Verzug, so kann der Schuldner die Wahl an Stelle
des Gläubigers treffen oder nach den §§ 918 und 919
vorgehen. Wenn er die Wahl an Stelle des Gläubigers
trifft, hat er diesen davon zu verständigen und ihm zu-
gleich eine angemessene Frist zur Vornahme einer an-
deren Wahl zu setzen. Trifft der Gläubiger keine sol-
che Wahl, so ist die Wahl des Schuldners maßgebend.
In jedem Fall gebührt dem Schuldner der Ersatz des
Schadens.

§ 907. Wird ein Vertrag ausdrücklich mit Vorbehalt
der Wahl geschlossen, und dieselbe durch zufälligen
Untergang eines oder mehrerer Wahlstücke vereitelt;
so ist der Theil, dem die Wahl zusteht, an den Vertrag
nicht gebunden. Unterläuft aber ein Verschulden des
Verpflichteten; so muß er dem Berechtigten für die
Vereitlung der Wahl haften.

§ 907a. (1) Eine Geldschuld ist am Wohnsitz oder an
der Niederlassung des Gläubigers zu erfüllen, indem
der Geldbetrag dort übergeben oder auf ein vom Gläu-
biger bekanntgegebenes Bankkonto überwiesen wird.
Haben sich nach der Entstehung der Forderung der
Wohnsitz oder die Niederlassung des Gläubigers oder
dessen Bankverbindung geändert, so trägt der Gläubi-

ger eine dadurch bewirkte Erhöhung der Gefahr und
der Kosten für die Erfüllung.

(2) Wird eine Geldschuld durch Banküberweisung
erfüllt, so hat der Schuldner den Überweisungsauftrag
so rechtzeitig zu erteilen, dass der geschuldete Betrag
bei Fälligkeit auf dem Konto des Gläubigers wert-
gestellt ist. Wenn der Fälligkeitstermin nicht schon
im Vorhinein bestimmt ist, sondern die Fälligkeit erst
durch Erbringung der Gegenleistung, Rechnungsstel-
lung, Zahlungsaufforderung oder einen gleichartigen
Umstand ausgelöst wird, hat der Schuldner den Über-
weisungsauftrag ohne unnötigen Aufschub nach Ein-
tritt des für die Fälligkeit maßgeblichen Umstands zu
erteilen. Der Schuldner trägt die Gefahr für die Verzö-
gerung oder das Unterbleiben der Gutschrift auf dem
Konto des Gläubigers, soweit die Ursache dafür nicht
beim Bankinstitut des Gläubigers liegt.

§ 907b. (1) Ist eine in ausländischer Währung aus-
gedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann
die Zahlung in inländischer Währung erfolgen, es sei
denn, dass die Zahlung in ausländischer Währung aus-
drücklich bedungen worden ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem zur Zeit der
Zahlung am Zahlungsort maßgeblichen Kurswert.
Wenn der Schuldner die Zahlung verzögert, hat der
Gläubiger die Wahl zwischen dem bei Fälligkeit und
dem zur Zeit der Zahlung maßgeblichen Kurswert.

4) Angeld;
§ 908. Was bey Abschließung eines Vertrages vor-

aus gegeben wird, ist, außer dem Falle einer besondern
Verabredung, nur als ein Zeichen der Abschließung,
oder als eine Sicherstellung für die Erfüllung des Ver-
trages zu betrachten, und heißt Angeld. Wird der Ver-
trag durch Schuld einer Partey nicht erfüllet; so kann
die schuldlose Partey das von ihr empfangene Angeld
behalten, oder den doppelten Betrag des von ihr ge-
gebenen Angeldes zurückfordern. Will sie sich aber
damit nicht begnügen, so kann sie auf die Erfüllung;
oder, wenn diese nicht mehr möglich ist, auf den Er-
satz dringen.

5) Reugeld;
§ 909. Wird bey Schließung eines Vertrages ein Be-

trag bestimmt, welchen ein oder der andere Theil in
dem Falle, daß er von dem Vertrage vor der Erfüllung
zurücktreten will, entrichten muß; so wird der Vertrag
gegen Reugeld geschlossen. In diesem Falle muß ent-
weder der Vertrag erfüllt, oder das Reugeld bezahlet
werden. Wer den Vertrag auch nur zum Theile erfüllet;
oder das, was von dem Andern auch nur zum Theile
zur Erfüllung geleistet worden ist, angenommen hat,
kann selbst gegen Entrichtung des Reugeldes nicht
mehr zurücktreten.

§ 910. Wenn ein Angeld gegeben, und zugleich das
Befugniß des Rücktrittes ohne Bestimmung eines be-
sondern Reugeldes bedungen wird; so vertritt das An-
geld die Stelle des Reugeldes. Im Falle des Rücktrittes
verliert also der Geber das Angeld; oder der Empfän-
ger stellt das Doppelte zurück.
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§ 911. Wer nicht durch bloßen Zufall, sondern durch
sein Verschulden an der Erfüllung des Vertrages ver-
hindert wird, muß ebenfalls das Reugeld entrichten.

6) Nebengebühren.
§ 912. Der Gläubiger ist von seinem Schuldner au-

ßer der Hauptschuld zuweilen auch Nebengebühren zu
fordern berechtiget. Sie bestehen in dem Zuwachse,
und in den Früchten der Hauptsache, in den bestimm-
ten oder in den Zögerungs-Zinsen; oder in dem Ersat-
ze des verursachten Schadens; oder dessen, was dem
Andern daran liegt, daß die Verbindlichkeit nicht ge-
hörig erfüllet worden; endlich in dem Betrage, wel-
chen ein Theil sich auf diesen Fall bedungen hat.

§ 913. In wie weit mit einem dinglichen Rechte das
Recht auf den Zuwachs, oder auf die Früchte verbun-
den sey, ist in dem ersten und vierten Hauptstücke
des zweyten Theiles bestimmet worden. Wegen eines
bloß persönlichen Rechtes hat der Berechtigte noch
keinen Anspruch auf Nebengebühren. In wie weit dem
Gläubiger ein Recht auf diese zukomme, ist theils aus
den besondern Arten und Bestimmungen der Verträ-
ge; theils aus dem Hauptstücke, von dem Rechte des
Schadenersatzes und der Genugthuung, zu entnehmen.

Auslegungsregeln bey Verträgen.
§ 914. Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem

buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, son-
dern die Absicht der Parteien zu erforschen und der
Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redli-
chen Verkehrs entspricht.

§ 915. Bey einseitig verbindlichen Verträgen wird
im Zweifel angenommen, daß sich der Verpflichtete
eher die geringere als die schwerere Last auflegen
wollte; bey zweyseitig verbindlichen wird eine un-
deutliche Aeußerung zum Nachtheile desjenigen er-
kläret, der sich derselben bedienet hat (§. 869).

§ 916. (1) Eine Willenserklärung, die einem anderen
gegenüber mit dessen Einverständnis zum Schein ab-
gegeben wird, ist nichtig. Soll dadurch ein anderes
Geschäft verborgen werden, so ist dieses nach seiner
wahren Beschaffenheit zu beurteilen.

(2) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Erklä-
rung Rechte erworben hat, kann die Einrede des
Scheingeschäftes nicht entgegengesetzt werden.

Allgemeine Bestimmungen über entgeltliche Ver-
träge und Geschäfte

§ 917. Bei einem entgeltlichen Vertrage werden ent-
weder Sachen mit Sachen, oder Handlungen, worunter
auch die Unterlassungen gehören, mit Handlungen,
oder endlich Sachen mit Handlungen und Handlungen
mit Sachen vergolten.

§ 917a. Ist zum Schutz eines Vertragspartners ge-
setzlich bestimmt, daß kein höheres oder kein nied-
rigeres als ein bestimmtes Entgelt vereinbart werden
darf, so ist eine Entgeltvereinbarung soweit unwirk-
sam, als sie dieses Höchstmaß über- beziehungsweise
dieses Mindestmaß unterschreitet. Im zweiten Fall gilt
das festgelegte Mindestentgelt als vereinbart.

§ 918. (1) Wenn ein entgeltlicher Vertrag von einem
Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen
Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt wird, kann
der andere entweder Erfüllung und Schadenersatz we-
gen der Verspätung begehren oder unter Festsetzung
einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rück-
tritt vom Vertrag erklären.

(2) Ist die Erfüllung für beide Seiten teilbar, so kann
wegen Verzögerung einer Teilleistung der Rücktritt
nur hinsichtlich der einzelnen oder auch aller noch
ausstehenden Teilleistungen erklärt werden.

§ 919. Ist die Erfüllung zu einer festbestimmten Zeit
oder binnen einer festbestimmten Frist bei sonstigem
Rücktritt bedungen, so muß der Rücktrittsberechtigte,
wenn er auf der Erfüllung bestehen will, das nach Ab-
lauf der Zeit dem andern ohne Verzug anzeigen; unter-
läßt er dies, so kann er später nicht mehr auf der Erfül-
lung bestehen. Dasselbe gilt, wenn die Natur des Ge-
schäftes oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck
der Leistung entnehmen läßt, daß die verspätete Leis-
tung oder, im Falle der Verspätung einer Teilleistung,
die noch übrigen Leistungen für den Empfänger kein
Interesse haben.

§ 920. Wird die Erfüllung durch Verschulden des
Verpflichteten oder einen von ihm zu vertretenden Zu-
fall vereitelt, so kann der andere Teil entweder Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung fordern oder vom
Vertrage zurücktreten. Bei teilweiser Vereitlung steht
ihm der Rücktritt zu, falls die Natur des Geschäftes
oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck der Leis-
tung entnehmen läßt, daß die teilweise Erfüllung für
ihn kein Interesse hat.

§ 921. Der Rücktritt vom Vertrage läßt den An-
spruch auf Ersatz des durch verschuldete Nichterfül-
lung verursachten Schadens unberührt. Das bereits
empfangene Entgelt ist auf solche Art zurückzustellen
oder zu vergüten, daß kein Teil aus dem Schaden des
anderen Gewinn zieht.

Gewährleistung
§ 922. (1) Wer einem anderen eine Sache gegen Ent-

gelt überlässt, leistet Gewähr, dass sie dem Vertrag
entspricht. Er haftet also dafür, dass die Sache die
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften hat, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe
oder einem Muster entspricht und dass sie der Natur
des Geschäftes oder der getroffenen Verabredung ge-
mäß verwendet werden kann.

(2) Ob die Sache dem Vertrag entspricht, ist auch
danach zu beurteilen, was der Übernehmer auf Grund
der über sie gemachten öffentlichen Äußerungen des
Übergebers oder des Herstellers, vor allem in der Wer-
bung und in den der Sache beigefügten Angaben, er-
warten kann; das gilt auch für öffentliche Äußerungen
einer Person, die die Sache in den Europäischen Wirt-
schaftsraum eingeführt hat oder die sich durch die An-
bringung ihres Namens, ihrer Marke oder eines an-
deren Kennzeichens an der Sache als Hersteller be-
zeichnet. Solche öffentlichen Äußerungen binden den
Übergeber jedoch nicht, wenn er sie weder kannte
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noch kennen konnte, wenn sie beim Abschluss des
Vertrags berichtigt waren oder wenn sie den Vertrags-
abschluss nicht beeinflusst haben konnten.

Fälle der Gewährleistung.
§ 923. Wer also der Sache Eigenschaften beylegt,

die sie nicht hat, und die ausdrücklich oder vermöge
der Natur des Geschäftes stillschweigend bedungen
worden sind; wer ungewöhnliche Mängel, oder Lasten
derselben verschweigt; wer eine nicht mehr vorhande-
ne, oder eine fremde Sache als die seinige veräußert;
wer fälschlich vorgibt, daß die Sache zu einem be-
stimmten Gebrauche tauglich; oder daß sie auch von
den gewöhnlichen Mängeln und Lasten frey sey; der
hat, wenn das Widerspiel hervorkommt, dafür zu haf-
ten.

Vermutung der Mangelhaftigkeit
§ 924. Der Übergeber leistet Gewähr für Mängel,

die bei der Übergabe vorhanden sind. Dies wird bis
zum Beweis des Gegenteils vermutet, wenn der Man-
gel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe
hervorkommt. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie
mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar
ist.

§ 925. Durch Verordnung wird bestimmt, inwiefern
die Vermutung eintritt, daß ein Tier schon vor der
Übergabe krank gewesen ist, wenn innerhalb be-
stimmter Fristen gewisse Krankheiten und Mängel
hervorkommen.

§ 926. Von der rechtlichen Vermutung, daß der Man-
gel schon vor der Übergabe des Tieres vorhanden war,
kann aber der Übernehmer nur dann Gebrauch ma-
chen, wenn dem Übergeber oder in dessen Abwesen-
heit dem Gemeindevorsteher sogleich von dem be-
merkten Fehler Nachricht gibt oder das Tier durch ei-
nen Sachverständigen untersuchen läßt oder die ge-
richtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Bewei-
ses beantragt.

§ 927. Vernachlässigt der Übernehmer diese Vor-
sicht, so liegt ihm der Beweis ob, daß das Tier schon
vor der Übergabe mangelhaft war. Immer steht aber
auch dem Übergeber der Beweis offen, daß der gerüg-
te Mangel erst nach der Übergabe eingetreten sei.

§ 928. Fallen die Mängel einer Sache in die Augen
oder sind die auf der Sache haftenden Lasten aus den
öffentlichen Büchern zu ersehen, so findet außer dem
Falle arglistigen Verschweigens des Mangels oder ei-
ner ausdrücklichen Zusage, daß die Sache von allen
Fehlern und Lasten frei sei, keine Gewährleistung statt
(§ 443). Schulden und Rückstände, welche auf der Sa-
che haften, müssen stets vertreten werden.

§ 929. Wer eine fremde Sache wissentlich an sich
bringt, hat eben so wenig Anspruch auf eine Gewähr-
leistung, als derjenige, welcher ausdrücklich darauf
Verzicht gethan hat.

§ 930. Werden Sachen in Pausch und Bogen, nähm-
lich so, wie sie stehen und liegen, ohne Zahl, Maß und
Gewicht übergeben; so ist der Uebergeber, außer dem
Falle, daß eine von ihm fälschlich vorgegebene, oder

von dem Empfänger bedungene Beschaffenheit man-
gelt, für die daran entdeckten Fehler nicht verantwort-
lich.

Bedingung der Gewährleistung.
§ 931. Wenn der Übernehmer wegen eines von ei-

nem Dritten auf die Sache erhobenen Anspruches von
der Gewährleistung Gebrauch machen will, so muß
er seinem Vormann den Streit verkündigen. Unterläßt
er dies, so verliert er zwar noch nicht das Recht der
Schadloshaltung, aber sein Vormann kann ihm alle wi-
der den Dritten unausgeführt gebliebenen Einwendun-
gen entgegensetzen und sich dadurch von der Ent-
schädigung in dem Maße befreien, als erkannt wird,
daß diese Einwendungen, wenn von ihnen der gehöri-
ge Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere Ent-
scheidung gegen den Dritten veranlaßt haben würden.

Rechte aus der Gewährleistung
§ 932. (1) Der Übernehmer kann wegen eines Man-

gels die Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag
des Fehlenden), den Austausch der Sache, eine an-
gemessene Minderung des Entgelts (Preisminderung)
oder die Aufhebung des Vertrags (Wandlung) fordern.

(2) Zunächst kann der Übernehmer nur die Verbes-
serung oder den Austausch der Sache verlangen, es sei
denn, dass die Verbesserung oder der Austausch un-
möglich ist oder für den Übergeber, verglichen mit der
anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet
sich auch nach dem Wert der mangelfreien Sache, der
Schwere des Mangels und den mit der anderen Abhilfe
für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkei-
ten.

(3) Die Verbesserung oder der Austausch ist in an-
gemessener Frist und mit möglichst geringen Unan-
nehmlichkeiten für den Übernehmer zu bewirken, wo-
bei die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck
zu berücksichtigen sind.

(4) Sind sowohl die Verbesserung als auch der Aus-
tausch unmöglich oder für den Übergeber mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat
der Übernehmer das Recht auf Preisminderung oder,
sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel
handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn
der Übergeber die Verbesserung oder den Austausch
verweigert oder nicht in angemessener Frist vor-
nimmt, wenn diese Abhilfen für den Übernehmer mit
erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären
oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des
Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind.

§ 932a. Während des Rechtsstreites über die Aufhe-
bung des Vertrages wegen eines Viehmangels hat das
Gericht auf Antrag einer der Parteien, sobald die Be-
sichtigung nicht mehr erforderlich ist, durch einstwei-
lige Verfügung den gerichtlichen Verkauf des Tieres
und die gerichtliche Hinterlegung des Erlöses anzu-
ordnen.
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Verjährung
§ 933. (1) Das Recht auf die Gewährleistung muss,

wenn es unbewegliche Sachen betrifft, binnen drei
Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, binnen
zwei Jahren gerichtlich geltend gemacht werden. Die
Frist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der Sache,
bei Rechtsmängeln aber erst mit dem Tag, an dem der
Mangel dem Übernehmer bekannt wird. Die Partei-
en können eine Verkürzung oder Verlängerung dieser
Frist vereinbaren.

(2) Bei Viehmängeln beträgt die Frist sechs Wochen.
Sie beginnt bei Mängeln, für die eine Vermutungsfrist
besteht, erst nach deren Ablauf.

(3) In jedem Fall bleibt dem Übernehmer die Gel-
tendmachung durch Einrede vorbehalten, wenn er in-
nerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel anzeigt.

Schadenersatz
§ 933a. (1) Hat der Übergeber den Mangel verschul-

det, so kann der Übernehmer auch Schadenersatz for-
dern.

(2) Wegen des Mangels selbst kann der Übernehmer
auch als Schadenersatz zunächst nur die Verbesserung
oder den Austausch verlangen. Er kann jedoch Geld-
ersatz verlangen, wenn sowohl die Verbesserung als
auch der Austausch unmöglich ist oder für den Über-
geber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
verbunden wäre. Dasselbe gilt, wenn der Übergeber
die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder
nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Ab-
hilfen für den Übernehmer mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten verbunden wären oder wenn sie ihm
aus triftigen, in der Person des Übergebers liegenden
Gründen unzumutbar sind.

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren ab der Übergabe
der Sache obliegt für einen Ersatzanspruch wegen der
Mangelhaftigkeit selbst und wegen eines durch diese
verursachten weiteren Schadens dem Übernehmer der
Beweis des Verschuldens des Übergebers.

Besonderer Rückgriff
§ 933b. (1) Hat ein Unternehmer einem Verbraucher

Gewähr geleistet, so kann er von seinem Vormann,
wenn auch dieser Unternehmer ist, auch nach Ablauf
der Fristen des § 933 die Gewährleistung fordern.
Dasselbe gilt für frühere Übergeber im Verhältnis zu
ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der Gewähr-
leistungsrechte des letzten Käufers ihrem Nachmann
Gewähr geleistet haben. Der Anspruch ist mit der Hö-
he des eigenen Aufwandes beschränkt.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 sind innerhalb von zwei
Monaten ab Erfüllung der eigenen Gewährleistungs-
pflicht gerichtlich geltend zu machen. Die Haftung ei-
nes Rückgriffspflichtigen verjährt jedenfalls in fünf
Jahren nach Erbringung seiner Leistung. Die Frist
wird durch eine Streitverkündigung für die Dauer des
Rechtsstreits gehemmt.

Schadloshaltung wegen Verkürzung über die
Hälfte.

§ 934. Hat bey zweyseitig verbindlichen Geschäften
ein Theil nicht einmahl die Hälfte dessen, was er dem
andern gegeben hat, von diesem an dem gemeinen
Werthe erhalten, so räumt das Gesetz dem verletzten
Theile das Recht ein, die Aufhebung, und die Her-
stellung in den vorigen Stand zu fordern. Dem andern
Theile steht aber bevor, das Geschäft dadurch aufrecht
zu erhalten, daß er den Abgang bis zum gemeinen
Werthe zu ersetzen bereit ist. Das Mißverhältniß des
Werthes wird nach dem Zeitpuncte des geschlossenen
Geschäftes bestimmt.

§ 935. Die Anwendung des § 934 kann vertraglich
nicht ausgeschlossen werden; er ist jedoch dann nicht
anzuwenden, wenn jemand erklärt hat, die Sache aus
besonderer Vorliebe um einen außerordentlichen
Werth zu übernehmen; wenn er, obgleich ihm der
wahre Werth bekannt war, sich dennoch zu dem un-
verhältnißmäßigen Werthe verstanden hat; ferner,
wenn aus dem Verhältnisse der Personen zu vermu-
then ist, daß sie einen, aus einem entgeldlichen und
unentgeldlichen vermischten, Vertrag schließen woll-
ten; wenn sich der eigentliche Werth nicht mehr erhe-
ben läßt; endlich, wenn die Sache von dem Gerichte
versteigert worden ist.

Von der Verabredung eines künftigen Vertrages.
§ 936. Die Verabredung, künftig erst einen Vertrag

schließen zu wollen, ist nur dann verbindlich, wenn
sowohl die Zeit der Abschließung, als die wesentli-
chen Stücke des Vertrages bestimmt, und die Um-
stände inzwischen nicht dergestalt verändert worden
sind, daß dadurch der ausdrücklich bestimmte, oder
aus den Umständen hervorleuchtende Zweck vereitelt,
oder das Zutrauen des einen oder andern Theiles ver-
loren wird. Ueberhaupt muß auf die Vollziehung sol-
cher Zusagen längstens in einem Jahre nach dem be-
dungenen Zeitpuncte gedrungen werden; widrigen
Falls ist das Recht erloschen.

Von dem Verzicht auf Einwendungen.
§ 937. Allgemeine, unbestimmte Verzichtleistungen

auf Einwendungen gegen die Gültigkeit eines Vertra-
ges sind ohne Wirkung.

Achtzehntes Hauptstück.

Von Schenkungen.

Schenkung.
§ 938. Ein Vertrag, wodurch eine Sache jemanden

unentgeldlich überlassen wird, heißt eine Schenkung.

In wie fern eine Verzichtleistung eine Schenkung
sey.

§ 939. Wer auf ein gehofftes, oder wirklich ange-
fallenes, oder zweyfelhaftes Recht Verzicht thut, ohne
es einem Andern ordentlich abzutreten, oder dasselbe
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dem Verpflichteten mit dessen Einwilligung zu erlas-
sen, ist für keinen Geschenkgeber anzusehen.

Belohnende Schenkung.
§ 940. Es verändert die Wesenheit der Schenkung

nicht, wenn sie aus Erkenntlichkeit; oder in Rücksicht
auf die Verdienste des Beschenkten; oder als eine be-
sondere Belohnung desselben gemacht worden ist; nur
darf er vorher kein Klagerecht darauf gehabt haben.

§ 941. Hat der Beschenkte ein Klagerecht auf die
Belohnung gehabt, entweder, weil sie unter den Par-
teyen schon bedungen, oder durch das Gesetz vorge-
schrieben war; so hört das Geschäft auf, eine Schen-
kung zu seyn, und ist als ein entgeldlicher Vertrag an-
zusehen.

Wechselseitige Schenkungen.
§ 942. Sind Schenkungen vorher dergestalt bedun-

gen, daß der Schenkende wieder beschenkt werden
muß; so entsteht keine wahre Schenkung im Ganzen;
sondern nur in Ansehung des übersteigenden Werthes.

Form des Schenkungsvertrages.
§ 943. Aus einem bloß mündlichen, ohne wirkliche

Uebergabe geschlossenen Schenkungsvertrage er-
wächst dem Geschenknehmer kein Klagerecht. Dieses
Recht muß durch eine schriftliche Urkunde begründet
werden.

und Maß einer Schenkung.
§ 944. Ein unbeschränkter Eigenthümer kann mit

Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften auch sein
ganzes gegenwärtiges Vermögen verschenken. Ein
Vertrag aber, wodurch das künftige Vermögen ver-
schenket wird, besteht nur in so weit, als er die Hälfte
dieses Vermögens nicht übersteigt.

In wie fern der Geber für das Geschenkte hafte.
§ 945. Wer wissentlich eine fremde Sache ver-

schenkt, und dem Geschenknehmer diesen Umstand
verschweigt, haftet für die nachtheiligen Folgen.

Unwiderruflichkeit der Schenkungen.
§ 946. Schenkungsverträge dürfen in der Regel nicht

widerrufen werden.

Ausnahmen:

1) wegen Dürftigkeit;
§ 947. Geräth der Geschenkgeber in der Folge in

solche Dürftigkeit, daß es ihm an dem nöthigen Un-
terhalte gebricht; so ist er befugt, jährlich von dem ge-
schenkten Betrage die gesetzlichen Zinsen, in so weit
die geschenkte Sache, oder derselben Werth noch vor-
handen ist, und ihm der nöthige Unterhalt mangelt,
von dem Beschenkten zu fordern, wenn sich anders
dieser nicht selbst in gleich dürftigen Umständen be-
findet. Aus mehrern Geschenknehmern ist der frühere

nur in so weit verbunden, als die Beyträge der spätern
zum Unterhalte nicht zureichen.

2) Undankes;
§ 948. Wenn der Beschenkte sich gegen seinen

Wohlthäter eines groben Undankes schuldig macht,
kann die Schenkung widerrufen werden. Unter gro-
bem Undanke wird eine Verletzung am Leibe, an Ehre,
an Freyheit, oder am Vermögen verstanden, welche
von der Art ist, daß gegen den Verletzer von Amts
wegen, oder auf Verlangen des Verletzten nach dem
Strafgesetze verfahren werden kann.

§ 949. Der Undank macht den Undankbaren für sei-
ne Person zum unredlichen Besitzer, und gibt selbst
dem Erben des Verletzten, in so fern der letztere den
Undank nicht verziehen hat, und noch etwas von dem
Geschenke in Natur oder Werthe vorhanden ist, ein
Recht zur Widerrufungsklage auch gegen den Erben
des Verletzers.

3) Verkürzung des schuldigen Unterhalts;
§ 950. Wer jemanden den Unterhalt zu reichen

schuldig ist, kann dessen Recht durch Beschenkung
eines Dritten nicht verletzen. Der auf solche Art Ver-
kürzte ist befugt, den Beschenkten um die Ergänzung
desjenigen zu belangen, was ihm der Schenkende nun
nicht mehr zu leisten vermag. Bey mehrern Geschenk-
nehmern ist die obige (§. 947) Vorschrift anzuwenden.

5) der Gläubiger;
§ 953. Unter eben dieser (§. 952) Beschränkung

können auch diejenigen Geschenke zurückgefordert
werden, wodurch die zur Zeit der Schenkung schon
vorhandenen Gläubiger verkürzt worden sind. Auf
Gläubiger, deren Forderungen jünger sind, als die
Schenkung, erstreckt sich dieses Recht nur dann,
wenn der Beschenkte eines hinterlistigen Einverständ-
nisses überwiesen werden kann.

6) wegen nachgeborner Kinder.
§ 954. Dadurch, daß einem kinderlosen Geschenk-

geber nach geschlossenem Schenkungsvertrage Kin-
der geboren werden, erwächst weder ihm, noch den
nachgebornen Kindern das Recht, die Schenkung zu
widerrufen. Doch kann er, oder das nachgeborne Kind,
im Nothfalle sowohl gegen den Beschenkten, als ge-
gen dessen Erben das oben angeführte Recht auf die
gesetzlichen Zinsen des geschenkten Betrages geltend
machen (§. 947).

Welche Schenkungen auf die Erben nicht überge-
hen.

§ 955. Hat der Geschenkgeber dem Beschenkten ei-
ne Unterstützung in gewissen Fristen zugesichert, so
erwächst für die Erben derselben weder ein Recht,
noch eine Verbindlichkeit; es müßte denn in dem
Schenkungsvertrage ausdrücklich anders bedungen
worden seyn.
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Neunzehntes Hauptstück.

Von dem Verwahrungsvertrage.

Verwahrungsvertrag;
§ 957. Wenn jemand eine fremde Sache in seine Ob-

sorge übernimmt; so entsteht ein Verwahrungsvertrag.
Das angenommene Versprechen, eine fremde, noch
nicht übergebene Sache in die Obsorge zu überneh-
men, macht zwar den versprechenden Theil verbind-
lich; es ist aber noch kein Verwahrungsvertrag.

§ 958. Durch den Verwahrungsvertrag erwirbt der
Uebernehmer weder Eigenthum, noch Besitz, noch
Gebrauchsrecht; er ist bloßer Inhaber mit der Pflicht,
die ihm anvertraute Sache vor Schaden zu sichern.

Wann er in einen Darlehens- oder Leihvertrag;
§ 959. Wird dem Verwahrer auf sein Verlangen, oder

durch freywilliges Anerbiethen des Hinterlegers der
Gebrauch gestattet; so hört im ersten Falle der Vertrag
gleich nach der Verwilligung; im zweyten aber von
dem Augenblicke, da das Anerbiethen angenommen,
oder von der hinterlegten Sache wirklich Gebrauch
gemacht worden ist, auf, ein Verwahrungsvertrag zu
seyn; er wird bey verbrauchbaren Sachen in einen
Darleihens-, bey unverbrauchbaren in einen Leihver-
trag umgeändert, und es treten die damit verbundenen
Rechte und Pflichten ein.

oder in eine Bevollmächtigung übergehe.
§ 960. Es können bewegliche und unbewegliche Sa-

chen in Obsorge gegeben werden. Wird aber dem Ue-
bernehmer zugleich ein anderes, auf die anvertraute
Sache sich beziehendes, Geschäft aufgetragen; so wird
er als ein Gewalthaber angesehen.

Pflichten und Rechte des Verwahrers;
§ 961. Die Hauptpflicht des Verwahrers ist: die ihm

anvertraute Sache durch die bestimmte Zeit sorgfältig
zu bewahren, und nach Verlauf derselben dem Hinter-
leger in eben dem Zustande, in welchem er sie über-
nommen hat, und mit allem Zuwachse zurückzustel-
len.

§ 962. Der Verwahrer muß dem Hinterleger auf Ver-
langen die Sache auch noch vor Verlauf der Zeit zu-
rückstellen, und kann nur den Ersatz des ihm etwa ver-
ursachten Schadens begehren. Er kann hingegen die
ihm anvertraute Sache nicht früher zurückgeben; es
wäre denn, daß ein unvorhergesehener Umstand ihn
außer Stand setzte, die Sache mit Sicherheit oder ohne
seinen eigenen Nachtheil zu verwahren.

§ 963. Ist die Verwahrungszeit weder ausdrücklich
bestimmt worden, noch sonst aus Nebenumständen
abzunehmen; so kann die Verwahrung nach Belieben
aufgekündet werden.

§ 964. Der Verwahrer haftet dem Hinterleger für den
aus der Unterlassung der pflichtmäßigen Obsorge ver-
ursachten Schaden, aber nicht für den Zufall; selbst
dann nicht, wenn er die anvertraute, obschon kostbare-

re Sache, mit Aufopferung seiner eigenen hätte retten
können.

§ 965. Hat aber der Verwahrer von der hinterlegten
Sache Gebrauch gemacht; hat er sie ohne Noth und
ohne Erlaubniß des Hinterlegers einem Dritten in Ver-
wahrung gegeben; oder die Zurückstellung verzögert,
und die Sache leidet einen Schaden, welchem sie bey
dem Hinterleger nicht ausgesetzt gewesen wäre; so
kann er keinen Zufall vorschützen, und die Beschädi-
gung wird ihm zugerechnet.

§ 966. Wenn Sachen verschlossen oder versiegelt
hinterlegt, und in der Folge das Schloß oder Siegel
verletzt worden; so ist der Hinterleger, wenn er einen
Abgang behauptet, zur Beschwörung seines Schadens,
in so fern derselbe nach seinem Stande, Gewerbe, Ver-
mögen und den übrigen Umständen wahrscheinlich
ist, nach Vorschrift der Gerichtsordnung zuzulassen;
es wäre denn, daß der Verwahrer beweisen könnte, daß
die Verletzung des Schlosses oder Siegels ohne sein
Verschulden geschehen sey. Das Nähmliche hat auch
dann zu gelten, wenn sämmtliche auf solche Art hin-
terlegte Sachen in Verlust gerathen sind.

und des Hinterlegers.
§ 967. Der Hinterleger ist verpflichtet, dem Verwah-

rer den schuldbarer Weise zugefügten Schaden, und
die zur Erhaltung der verwahrten Sache, oder zur Ver-
mehrung der fortdauernden Nutzungen verwendeten
Kosten zu ersetzen. Hat der Verwahrer im Nothfalle,
um das hinterlegte Gut zu retten, seine eigenen Sachen
aufgeopfert; so kann er einen angemessenen Ersatz
fordern. Die wechselseitigen Forderungen des Ver-
wahres und Hinterlegers einer beweglichen Sache
können aber nur binnen dreyßig Tagen von Zeit der
Zurückstellung angebracht werden.

Sequester.
§ 968. Wird eine in Anspruch genommene Sache

von den streitenden Parteyen oder vom Gerichte je-
manden in Verwahrung gegeben; so heißt der Verwah-
rer, Sequester. Die Rechte und Verbindlichkeiten des
Sequesters werden nach den hier festgesetzten Grund-
sätzen beurtheilt.

Ob dem Verwahrer ein Lohn gebühre.
§ 969. Ein Lohn kann für die Aufbewahrung nur

dann gefordert werden, wenn er ausdrücklich, oder
nach dem Stande des Aufbewahrers stillschweigend
bedungen worden ist.

Gastaufnahme
§ 970. (1) Gastwirte, die Fremde beherbergen, haf-

ten als Verwahrer für die von den aufgenommenen
Gästen eingebrachten Sachen, sofern sie nicht bewei-
sen, daß der Schaden weder durch sie oder einen ihrer
Leute verschuldet noch durch fremde, in dem Hause
aus- und eingehende Personen verursacht ist. Hat bei
der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Be-
schädigten mitgewirkt, so hat der Richter nach den
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Umständen zu entscheiden, ob und in welcher Höhe
ein Ersatz gebührt.

(2) Als eingebracht gelten die Sachen, die dem Wirte
oder einem seiner Leute übergeben oder an einen von
diesen angewiesenen oder hierzu bestimmten Orte ge-
bracht sind. Ebenso haften Unternehmer, die Stallun-
gen und Aufbewahrungsräume halten, für die bei ih-
nen eingestellten Tiere und Fahrzeuge und die auf die-
sen befindlichen Sachen.

(3) Den Wirten werden gleichgehalten die Besitzer
von Badeanstalten in Rücksicht auf die üblicherweise
eingebrachten Sachen der Badegäste.

§ 970a. Ablehnung der Haftung durch Anschlag ist
ohne rechtliche Wirkung. Für Kostbarkeiten, Geld und
Wertpapiere haftet der Gastwirt nur bis zum Betrage
von 550 Euro, es sei denn, daß er diese Sachen in
Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur Aufbewahrung
übernommen hat oder daß der Schaden von ihm selbst
oder seinen Leuten verschuldet ist.

§ 970b. Der Ersatzanspruch aus der Gastaufnahme
erlischt, wenn der Beschädigte nach erlangter Kennt-
nis von dem Schaden nicht ohne Verzug dem Wirte die
Anzeige macht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Sa-
chen vom Wirte zur Aufbewahrung übernommen wa-
ren.

§ 970c. Den im § 970 bezeichneten Personen steht
das Recht zu, zur Sicherung ihrer Forderungen aus der
Beherbergung und Verpflegung sowie ihrer Auslagen
für die Gäste die eingebrachten Sachen zurückzuhal-
ten.

Zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Leihvertrage.

c) Leihvertrag.
§ 971. Wenn jemanden eine unverbrauchbare Sache

bloß zum unentgeldlichen Gebrauche auf eine be-
stimmte Zeit übergeben wird; so entsteht ein Leihver-
trag. Der Vertrag, wodurch man jemanden eine Sache
zu leihen verspricht, ohne sie zu übergeben, ist zwar
verbindlich, aber noch kein Leihvertrag.

Rechte und Pflichten des Entlehners.

1) in Rücksicht des Gebrauches;
§ 972. Der Entlehner erwirbt das Recht, den ordent-

lichen oder näher bestimmten Gebrauch von der Sache
zu machen. Nach Verlauf der Zeit ist er verpflichtet,
eben dieselbe Sache zurückzustellen.

2) der Zurückstellung;
§ 973. Wenn keine Zeit zur Zurückgabe festgesetzt,

wohl aber die Absicht des Gebrauches bestimmt wor-
den ist; so ist der Entlehner verbunden, mit dem Ge-
brauche nicht zu zögern, und die Sache so bald als
möglich zurück zu geben.

§ 974. Hat man weder die Dauer, noch die Absicht
des Gebrauches bestimmt; so entsteht kein wahrer

Vertrag, sondern ein unverbindliches Bittleihen (Pre-
carium), und der Verleiher kann die entlehnte Sache
nach Willkühr zurückfordern.

§ 975. Bey einem Streite über die Dauer des Gebrau-
ches muß der Entlehner das Recht auf den längern Ge-
brauch beweisen.

§ 976. Wenn gleich die verlehnte Sache vor Verlauf
der Zeit und vor geendigtem Gebrauche dem Verleiher
selbst unentbehrlich wird; so hat er ohne ausdrückli-
che Verabredung doch kein Recht, die Sache früher
zurück zu nehmen.

§ 977. Der Entlehner ist zwar in der Regel berechti-
get, die entlehnte Sache auch vor der bestimmten Zeit
zurück zu geben: fällt aber die frühere Zurückgabe
dem Verleiher beschwerlich; so kann sie wider seinen
Willen nicht Statt finden.

3) der Beschädigung;
§ 978. Wenn der Entlehner die geliehene Sache an-

ders gebraucht, als es bedungen war, oder den Ge-
brauch derselben eigenmächtig einem Dritten gestat-
tet; so ist er dem Verleiher verantwortlich; und dieser
auch berechtiget, die Sache sogleich zurück zu for-
dern.

§ 979. Wird die geliehene Sache beschädiget, oder
zu Grunde gerichtet; so muß der Entlehner nicht nur
den zunächst durch sein Verschulden verursachten,
sondern auch den zufälligen Schaden, den er durch ei-
ne widerrechtliche Handlung veranlaßt hat, so wie der
Verwahrer einer Sache ersetzen (§. 965).

§ 980. Dadurch, daß der Entlehner für ein verlornes
Lehnstück den Werth erlegt, hat er noch kein Recht,
dasselbe, wenn es wieder gefunden wird, gegen den
Willen des Eigenthümers für sich zu behalten, wenn
dieser bereit ist, den empfangenen Werth zurück zu
geben.

4) der Erhaltungskosten.
§ 981. Die mit dem Gebrauche ordentlicher Weise

verbundenen Kosten muß der Entlehner selbst bestrei-
ten. Die außerordentlichen Erhaltungskosten hat er
zwar, dafern er die Sache dem Verleiher nicht zur eige-
nen Besorgung überlassen kann oder will, inzwischen
vorzuschießen; doch werden sie ihm gleich einem red-
lichen Besitzer vergütet.

Beschränkung der wechselseitigen Klagen.
§ 982. Wenn der Verleiher nach der Zurücknahme

des Lehnstückes dessen Mißbrauch, oder übertriebene
Abnutzung innerhalb dreyßig Tagen nicht gerüget;
oder, wenn der Entlehner nach der Zurückgabe von
den auf die Sache verwendeten außerordentlichen
Kosten binnen eben diesem Zeitraume keine Meldung
gemacht hat; so ist die Klage erloschen.
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Ein u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Darleihensvertrage.

Darlehensvertrag
§ 983. Im Darlehensvertrag verpflichtet sich der

Darlehensgeber, dem Darlehensnehmer vertretbare
Sachen mit der Bestimmung zu übergeben, dass der
Darlehensnehmer über die Sachen nach seinem Be-
lieben verfügen kann. Der Darlehensnehmer ist ver-
pflichtet, dem Darlehensgeber spätestens nach Ver-
tragsende ebenso viele Sachen derselben Gattung und
Güte zurückzugeben.

Arten des Darlehensvertrags
§ 984. (1) Gegenstand eines Darlehensvertrags kön-

nen Geld oder andere vertretbare Sachen sein. Ein
Darlehen kann entweder unentgeltlich oder gegen Ent-
gelt gewährt werden. Wenn die Parteien nichts über
ein Entgelt vereinbaren, gilt der Darlehensvertrag im
Zweifel als entgeltlich.

(2) Ein unentgeltlicher Darlehensvertrag ohne Über-
gabe der Sachen ist nur wirksam, wenn der Darlehens-
geber seine Vertragserklärung schriftlich abgibt.

Steigerung und Minderung des Werts
§ 985. Der Darlehensnehmer hat, sofern nichts ande-

res vereinbart ist, bei der Rückgabe der Sachen einen
in der Zwischenzeit eingetretenen Wertverlust nicht
auszugleichen. Gleichermaßen kann er sich auch nicht
auf eine Wertsteigerung zur Minderung seiner Rück-
gabepflicht berufen.

Dauer und Auflösung des Darlehensvertrags
§ 986. (1) Der Darlehensvertrag kann auf eine im

Voraus bestimmte oder auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen werden.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Darle-
hensvertrag kann von jedem Vertragsteil unter Einhal-
tung einer einmonatigen Kündigungsfrist gekündigt
werden.

(3) Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Darlehens-
vertrag endet durch Zeitablauf.

Außerordentliche Kündigung des Darlehensver-
trags

§ 987. Jeder Vertragsteil kann den Darlehensvertrag
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen, wenn ihm die Aufrechterhaltung des Vertrags
aus wichtigen Gründen unzumutbar ist.

Kreditvertrag
§ 988. Der entgeltliche Darlehensvertrag über Geld

heißt Kreditvertrag; dazu zählt auch ein Vertrag, mit
dem ein Geldbetrag zum Abruf zur Verfügung gestellt
wird. Die Parteien dieses Vertrags heißen Kreditgeber
und Kreditnehmer. Das Entgelt besteht in der Regel in
den vom Kreditnehmer zu zahlenden Zinsen; für diese
gilt § 1000 Abs. 1.

Befristung und Ende des Kreditvertrags
§ 989. (1) Beim Kreditvertrag kann sich eine be-

stimmte Vertragsdauer nicht bloß aus der datumsmä-
ßigen Festlegung eines Endtermins ergeben, sondern
auch aus den Vereinbarungen über den Kreditbetrag
sowie über die Art der Rückzahlung des Kredits und
die zu leistenden Zinsen.

(2) Nach Ende des Kreditvertrags hat der Kredit-
nehmer den Kreditbetrag samt den noch zu leistenden
Zinsen zurückzuzahlen.

Unwirksame Vereinbarungen über das Kündi-
gungsrecht des Kreditgebers

§ 990. Vereinbarungen, durch die dem Kreditgeber
ein nicht an sachlich gerechtfertigte Gründe geknüpf-
tes Recht zur vorzeitigen Kündigung eines auf be-
stimmte Zeit geschlossenen und seinerseits schon er-
füllten Kreditvertrags eingeräumt wird, sind nicht
wirksam.

Verweigerung der Kreditauszahlung
§ 991. Der Kreditgeber kann die Auszahlung des

Kreditbetrags verweigern, wenn sich nach Vertrags-
abschluss Umstände ergeben, die eine Verschlechte-
rung der Vermögenslage des Kreditnehmers oder eine
Entwertung bedungener Sicherheiten in einem solchen
Ausmaß erweisen, dass die Rückzahlung des Kredits
oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei Verwertung
der Sicherheiten gefährdet sind.

Zinsen und Zinseszinsen
§ 1000. (1) An Zinsen, die ohne Bestimmung der

Höhe vereinbart worden sind oder aus dem Gesetz ge-
bühren, sind, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt
ist, vier vom Hundert auf ein Jahr zu entrichten.

(2) Der Gläubiger einer Geldforderung kann Zinsen
von Zinsen verlangen, wenn die Parteien dies aus-
drücklich vereinbart haben. Sonst kann er, sofern fäl-
lige Zinsen eingeklagt werden, Zinseszinsen vom Tag
der Streitanhängigkeit an fordern. Wurde über die Hö-
he der Zinseszinsen keine Vereinbarung getroffen, so
sind ebenfalls vier vom Hundert auf ein Jahr zu ent-
richten.

(3) Haben die Parteien über die Frist zur Zahlung der
Zinsen keine Vereinbarung getroffen, so sind diese bei
der Zurückzahlung des Kapitals oder, sofern der Ver-
trag auf mehrere Jahre abgeschlossen worden ist, jähr-
lich zu zahlen.

Zwey u. zwanzigstes Hauptstück.

Von der Bevollmächtigung und andern Arten der
Geschäftsführung.

Bevollmächtigungsvertrag.
§ 1002. Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm auf-

getragenes Geschäft im Nahmen des Andern zur Be-
sorgung übernimmt, heißt Bevollmächtigungsvertrag.
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§ 1003. Personen, welche zur Besorgung bestimmter
Geschäfte öffentlich bestellt worden, sind schuldig,
über einen darauf sich beziehenden Auftrag ohne Zö-
gerung gegen den Auftragenden sich ausdrücklich zu
erklären, ob sie denselben annehmen oder nicht; wid-
rigen Falls bleiben sie dem Auftragenden für den da-
durch veranlaßten Nachtheil verantwortlich.

Eintheilung der Bevollmächtigung in eine unent-
geldliche oder entgeldliche;

§ 1004. Wird für die Besorgung eines fremden Ge-
schäftes entweder ausdrücklich, oder nach dem Stande
des Geschäftsträgers auch nur stillschweigend eine
Belohnung bedungen; so gehört der Vertrag zu den
entgeldlichen, außer dem aber zu den unentgeldlichen.

mündliche oder schriftliche;
§ 1005. Bevollmächtigungsverträge können münd-

lich oder schriftlich geschlossen werden. Die von dem
Gewaltgeber dem Gewalthaber hierüber ausgestellte
Urkunde wird Vollmacht genannt.

allgemeine oder besondere;
§ 1006. Es gibt allgemeine und besondere Voll-

machten, je nachdem jemanden die Besorgung aller,
oder nur einiger Geschäfte anvertraut wird. Die beson-
deren Vollmachten können bloß gerichtliche oder bloß
außergerichtliche Geschäfte überhaupt; oder sie kön-
nen einzelne Angelegenheiten der einen oder der an-
dern Gattung zum Gegenstande haben.

unumschränkte, oder beschränkte;
§ 1007. Vollmachten werden entweder mit unum-

schränkter oder mit beschränkter Freyheit zu handeln
ertheilet. Durch die erstere wird der Gewalthaber be-
rechtiget, das Geschäft nach seinem besten Wissen
und Gewissen zu leiten; durch die letztere aber werden
ihm die Gränzen, wie weit, und die Art, wie er dassel-
be betreiben soll, vorgeschrieben.

§ 1008. Folgende Geschäfte: Wenn im Nahmen ei-
nes Andern Sachen veräußert, oder entgeldlich über-
nommen; Anleihen oder Darleihen geschlossen; Geld
oder Geldeswerth erhoben; Processe anhängig ge-
macht; Eide aufgetragen, angenommen oder zurück-
geschoben, oder Vergleiche getroffen werden sollen,
erfordern eine besondere, auf diese Gattungen der Ge-
schäfte lautende Vollmacht. Wenn aber eine Erbschaft
unbedingt angenommen oder ausgeschlagen; Gesell-
schaftsverträge errichtet; Schenkungen gemacht; das
Befugniß, einen Schiedsrichter zu wählen, einge-
räumt, oder Rechte unentgeldlich aufgegeben werden
sollen; ist eine besondere, auf das einzelne Geschäft
ausgestellte Vollmacht nothwendig. Allgemeine,
selbst unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fäl-
len nur hinreichend, wenn die Gattung des Geschäftes
in der Vollmacht ausgedrücket worden ist.

Rechte und Verbindlichkeiten des Gewalthabers;
§ 1009. Der Gewalthaber ist verpflichtet, das Ge-

schäft seinem Versprechen und der erhaltenen Voll-

macht gemäß, emsig und redlich zu besorgen, und al-
len aus dem Geschäfte entspringenden Nutzen dem
Machtgeber zu überlassen. Er ist, ob er gleich eine be-
schränkte Vollmacht hat, berechtiget, alle Mittel anzu-
wenden, die mit der Natur des Geschäftes nothwendig
verbunden, oder der erklärten Absicht des Machtge-
bers gemäß sind. Ueberschreitet er aber die Gränzen
der Vollmacht; so haftet er für die Folgen.

§ 1010. Trägt der Gewalthaber das Geschäft ohne
Noth einem Dritten auf; so haftet er ganz allein für
den Erfolg. Wird ihm aber die Bestellung eines Stell-
vertreters in der Vollmacht ausdrücklich gestattet, oder
durch die Umstände unvermeidlich; so verantwortet er
nur ein bey der Auswahl der Person begangenes Ver-
schulden.

§ 1011. Wird mehreren Bevollmächtigten zugleich
ein Geschäft aufgetragen; so ist die Mitwirkung Aller
zur Gültigkeit des Geschäftes, und Verpflichtung des
Machtgebers nothwendig; wenn nicht ausdrücklich
Einem oder Mehreren aus ihnen die volle Befugniß in
der Vollmacht ertheilt worden ist.

§ 1012. Der Gewalthaber ist schuldig, dem Macht-
geber den durch sein Verschulden verursachten Scha-
den zu ersetzen, und die bey dem Geschäfte vorkom-
menden Rechnungen, so oft dieser es verlangt, vorzu-
legen.

§ 1013. Gewalthaber sind, außer dem im §. 1004
enthaltenen Falle, nicht befugt, ihrer Bemühung we-
gen eine Belohnung zu fordern. Es ist ihnen nicht er-
laubt, ohne Willen des Machtgebers in Rücksicht auf
die Geschäftsverwaltung von einem Dritten Geschen-
ke anzunehmen. Die erhaltenen werden zur Armen-
Casse eingezogen.

des Gewaltgebers;
§ 1014. Der Gewaltgeber ist verbunden, dem Ge-

walthaber allen zur Besorgung des Geschäftes not-
hwendig oder nützlich gemachten Aufwand, selbst
bey fehlgeschlagenem Erfolge, zu ersetzen, und ihm
auf Verlangen zur Bestreitung der baren Auslagen
auch einen angemessenen Vorschuß zu leisten; er muß
ferner allen durch sein Verschulden entstandenen, oder
mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden
vergüten.

§ 1015. Leidet der Gewalthaber bey der Geschäfts-
führung nur zufälliger Weise Schaden; so kann er in
dem Falle, daß er das Geschäft unentgeldlich zu besor-
gen übernahm, einen solchen Betrag fordern, welcher
ihm bey einem entgeldlichen Vertrage zur Vergütung
der Bemühung nach dem höchsten Schätzungswerthe
gebührt haben würde.

§ 1016. Ueberschreitet der Gewalthaber die Gränzen
seiner Vollmacht; so ist der Gewaltgeber nur in so fern
verbunden, als er das Geschäft genehmigt, oder den
aus dem Geschäfte entstandenen Vortheil sich zuwen-
det.

in Rücksicht eines Dritten.
§ 1017. In so fern der Gewalthaber nach dem Inhalte

der Vollmacht den Gewaltgeber vorstellt, kann er ihm
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Rechte erwerben und Verbindlichkeiten auflegen. Hat
er also innerhalb der Gränzen der offenen Vollmacht
mit einem Dritten einen Vertrag geschlossen; so kom-
men die dadurch gegründeten Rechte und Verbindlich-
keiten dem Gewaltgeber und dem Dritten; nicht aber
dem Gewalthaber zu. Die dem Gewalthaber ertheilte
geheime Vollmacht hat auf die Rechte des Dritten kei-
nen Einfluß.

§ 1018. Auch in dem Falle, daß der Gewaltgeber ei-
nen solchen Gewalthaber, der sich selbst zu verbin-
den unfähig ist, aufgestellt hat, sind die innerhalb der
Gränzen der Vollmacht geschlossenen Geschäfte so-
wohl für den Gewaltgeber, als für den Dritten verbind-
lich.

§ 1019. Ist der Gewalthaber zu dem von ihm ge-
schlossenen Geschäft nicht oder nicht ausreichend be-
vollmächtigt, so ist er, wenn der Gewaltgeber weder
das Geschäft genehmigt noch sich den aus dem Ge-
schäft entstandenen Vorteil zuwendet (§ 1016), dem
anderen Teil zum Ersatz des Schadens verpflichtet,
den dieser im Vertrauen auf die Vertretungsmacht er-
leidet. Der Gewalthaber haftet jedoch nicht über den
Betrag des Interesses hinaus, das der andere Teil an
der Wirksamkeit des Vertrages hat.

Auflösung des Vertrages durch den Widerruf.
§ 1020. Es steht dem Machtgeber frey; die Voll-

macht nach Belieben zu widerrufen; doch muß er dem
Gewalthaber nicht nur die in der Zwischenzeit ge-
habten Kosten und den sonst erlittenen Schaden er-
setzen; sondern auch einen der Bemühung angemes-
senen Theil der Belohnung entrichten. Dieses findet
auch dann Statt, wenn die Vollendung des Geschäftes
durch einen Zufall verhindert worden ist.

die Aufkündung;
§ 1021. Auch der Machthaber kann die angenomme-

ne Vollmacht aufkünden. Wenn er sie aber vor Voll-
endung des ihm insbesondere aufgetragenen, oder ver-
möge der allgemeinen Vollmacht angefangenen Ge-
schäftes aufkündet; so muß er, dafern nicht ein unvor-
gesehenes und unvermeidliches Hinderniß eingetreten
ist, allen daraus entstandenen Schaden ersetzen.

den Tod.
§ 1022. In der Regel wird die Vollmacht sowohl

durch den Tod des Gewaltgebers als des Gewalthabers
aufgehoben. Läßt sich aber das angefangene Geschäft
ohne offenbaren Nachtheil der Erben nicht unterbre-
chen, oder erstreckt sich die Vollmacht selbst auf den
Sterbfall des Gewaltgebers; so hat der Gewalthaber
das Recht und die Pflicht, das Geschäft zu vollenden.

§ 1023. Die von einem Körper (Gemeinschaft) aus-
gestellten und übernommenen Vollmachten werden
durch die Erlöschung der Gemeinschaft aufgehoben.

oder ein Insolvenzverfahren
§ 1024. Wird über das Vermögen des Machtgebers

das Insolvenzverfahren eröffnet, so sind Vertretungs-
handlungen des Machthabers ab der Bekanntmachung

der Insolvenzeröffnung nicht rechtswirksam. Durch
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Machthabers erlischt dessen Vollmacht.

In wiefern die Verbindlichkeit fortdauere.
§ 1025. Wird die Vollmacht durch Widerruf, Auf-

kündung, oder durch den Tod des Gewaltgebers oder
Gewalthabers aufgehoben; so müssen doch die Ge-
schäfte, welche keinen Aufschub leiden, so lange fort-
gesetzt werden, bis von dem Machtgeber oder dessen
Erben eine andere Verfügung getroffen worden ist,
oder füglich getroffen werden konnte.

§ 1026. Auch bleiben die mit einem Dritten, dem die
Aufhebung der Vollmacht ohne sein Verschulden un-
bekannt war, geschlossenen Verträge verbindlich, und
der Gewaltgeber kann sich nur bey dem Gewaltha-
ber, der die Aufhebung verschwiegen hat, wegen sei-
nes Schadens erhohlen.

Stillschweigende Bevollmächtigung der Dienstper-
sonen.

§ 1027. Die in diesem Hauptstücke enthaltenen Vor-
schriften haben auch ihre Anwendung auf die Eigen-
thümer einer Handlung, eines Schiffes, Kaufladens
oder andern Gewerbes, welche die Verwaltung einem
Factor, Schiffer, Ladendiener oder andern Geschäfts-
trägern anvertrauen.

§ 1028. Die Rechte solcher Geschäftsführer sind
vorzüglich aus der Urkunde ihrer Bestellung, derglei-
chen unter Handelsleuten das ordentlich kundgemach-
te Befugniß der Unterzeichnung (Firma) ist, zu beurt-
heilen.

§ 1029. (1) Ist die Vollmacht nicht schriftlich gege-
ben worden; so wird ihr Umfang aus dem Gegenstan-
de, und aus der Natur des Geschäftes beurtheilet. Wer
einem Andern eine Verwaltung anvertraut hat, von
dem wird vermuthet, daß er ihm auch die Macht ein-
geräumt habe, alles dasjenige zu thun, was die Verwal-
tung selbst erfordert und was gewöhnlich damit ver-
bunden ist (§. 1009).

(2) Der Überbringer einer Quittung gilt als ermäch-
tigt, die Leistung zu empfangen, sofern nicht dem
Leistenden bekannte Umstände der Annahme einer
solchen Ermächtigung entgegenstehen.

§ 1030. Gestattet der Eigenthümer einer Handlung,
oder eines Gewerbes seinem Diener oder Lehrlinge,
Waaren im Laden oder außer demselben zu verkaufen;
so wird vermuthet, daß sie bevollmächtigt seyn, die
Bezahlung zu empfangen, und Quittungen dagegen
auszustellen.

§ 1031. Die Vollmacht, Waaren im Nahmen des Ei-
genthümers zu verkaufen, erstreckt sich aber nicht auf
das Recht, in seinem Nahmen Waaren einzukaufen;
auch dürfen Fuhrleute weder den Werth der ihnen an-
vertrauten Güter beziehen, noch Geld darauf anleihen,
wenn es nicht ausdrücklich in Frachtbriefen bestimmt
worden ist.

§ 1032. Dienstgeber und Familienhäupter sind nicht
verbunden, das, was von ihren Dienstpersonen oder
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andern Hausgenossen in ihrem Nahmen auf Borg ge-
nommen wird, zu bezahlen. Der Borger muß in sol-
chen Fällen den gemachten Auftrag erweisen.

§ 1033. Besteht aber zwischen dem Borgnehmer
und dem Borggeber ein ordentliches Einschreibebuch,
worin die ausgeborgten Sachen aufgezeichnet werden;
so gilt die Vermuthung, daß der Ueberbringer dieses
Buches bevollmächtiget sey, die Waare auf Borg zu
nehmen.

Gesetzliche Vertretung
§ 1034. (1) Als gesetzlicher Vertreter einer Person

wird bezeichnet:

1. wer für ein minderjähriges Kind im Rahmen der
Obsorge oder sonst im Einzelfall gesetzlich mit des-
sen Vertretung betraut ist;

2. ein Vorsorgebevollmächtigter, sobald die Vorsorge-
vollmacht wirksam ist (§ 245 Abs. 1);

3. ein gewählter und ein gesetzlicher Erwachsenenver-
treter nach der Registrierung im Österreichischen
Zentralen Vertretungsverzeichnis sowie ein gericht-
licher Erwachsenenvertreter und

4. ein Kurator (§ 277).
(2) Sofern nichts anderes angeordnet ist, wird eine

durch Gerichtsentscheidung angeordnete gesetzliche
Vertretung mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.

Geschäftsführung ohne Auftrag;
§ 1035. Wer weder durch ausdrücklichen oder still-

schweigenden Vertrag, noch vom Gerichte, noch aus
dem Gesetze das Befugniß erhalten hat, darf der Regel
nach sich in das Geschäft eines Andern nicht mengen.
Hätte er sich dessen angemaßt; so ist er für alle Folgen
verantwortlich.

im Nothfalle;
§ 1036. Wer, obgleich unberufen, ein fremdes Ge-

schäft zur Abwendung eines bevorstehenden Scha-
dens besorgt, dem ist derjenige, dessen Geschäft er
besorgt hat, den nothwendigen und zweckmäßig ge-
machten Aufwand zu ersetzen schuldig; wenn gleich
die Bemühung ohne Verschulden fruchtlos geblieben
ist (§. 403).

oder zum Nutzen des Andern;
§ 1037. Wer fremde Geschäfte bloß, um den Nutzen

des Andern zu befördern, übernehmen will, soll sich
um dessen Einwilligung bewerben. Hat der Geschäfts-
führer zwar diese Vorschrift unterlassen, aber das Ge-
schäft auf seine Kosten zu des Andern klarem, über-
wiegenden Vortheile geführet; so müssen ihm von die-
sem die darauf verwendeten Kosten ersetzt werden.

§ 1038. Ist aber der überwiegende Vortheil nicht
klar; oder hat der Geschäftsführer eigenmächtig so
wichtige Veränderungen in einer fremden Sache vor-
genommen, daß die Sache dem Andern zu dem Zwe-
cke, wozu er sie bisher benützte, unbrauchbar wird, so
ist dieser zu keinem Ersatze verbunden; er kann viel-

mehr verlangen, daß der Geschäftsführer auf eigene
Kosten die Sache in den vorigen Stand zurücksetze,
oder, wenn das nicht möglich ist, ihm volle Genugthu-
ung leiste.

§ 1039. Wer ein fremdes Geschäft ohne Auftrag auf
sich genommen hat, muß es bis zur Vollendung fort-
setzen, und gleich einem Bevollmächtigten genaue
Rechnung darüber ablegen.

gegen den Willen des Andern.
§ 1040. Wenn jemand gegen den gültig erklärten

Willen des Eigenthümers sich eines fremden Geschäf-
tes anmaßet, oder den rechtmäßigen Bevollmächtigten
durch eine solche Einmengung an der Besorgung des
Geschäftes verhindert; so verantwortet er nicht nur
den hieraus erwachsenen Schaden und entgangenen
Gewinn, sondern er verliert auch den gemachten Auf-
wand; in so fern er nicht in Natur zurückgenommen
werden kann.

Verwendung einer Sache zum Nutzen des Andern.
§ 1041. Wenn ohne Geschäftsführung eine Sache

zum Nutzen eines Andern verwendet worden ist; kann
der Eigenthümer sie in Natur, oder, wenn dieß nicht
mehr geschehen kann, den Werth verlangen, den sie
zur Zeit der Verwendung gehabt hat, obgleich der Nut-
zen in der Folge vereitelt worden ist.

§ 1042. Wer für einen Andern einen Aufwand
macht, den dieser nach dem Gesetze selbst hätte ma-
chen müssen, hat das Recht, den Ersatz zu fordern.

§ 1043. Hat jemand in einem Nothfalle, um einen
größern Schaden von sich und Andern abzuwenden,
sein Eigenthum aufgeopfert; so müssen ihn Alle, wel-
che daraus Vortheil zogen, verhältnißmäßig entschädi-
gen. Die ausführlichere Anwendung dieser Vorschrift
auf Seegefahren ist ein Gegenstand der Seegesetze.

§ 1044. Die Vertheilung der Kriegsschäden wird
nach besondern Vorschriften von den politischen Be-
hörden bestimmt.

Drey u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Tauschvertrage.

Tausch.
§ 1045. Der Tausch ist ein Vertrag, wodurch eine

Sache gegen eine andere Sache überlassen wird. Die
wirkliche Uebergabe ist nicht zur Errichtung; sondern
nur zur Erfüllung des Tauschvertrages, und zur Erwer-
bung des Eigenthumes nothwendig.

§ 1046. Das Geld ist kein Gegenstand des Tausch-
vertrages; doch lassen sich Gold und Silber als eine
Waare, und selbst als Münz-Sorten in so weit vertau-
schen; als sie nur gegen andere Münz-Sorten, goldene
nähmlich gegen silberne, kleinere gegen größere Stü-
cke verwechselt werden sollen.
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Rechte und Pflichten der Tauschenden;
§ 1047. Tauschende sind vermöge des Vertrages ver-

pflichtet, die vertauschten Sachen der Verabredung ge-
mäß mit ihren Bestandteilen und mit allem Zugehör zu
rechter Zeit, am gehörigen Ort und in eben dem Zu-
stande, in welchem sie sich bei Schließung des Vertra-
ges befunden haben, zum freien Besitze zu übergeben
und zu übernehmen.

insbesondere in Rücksicht der Gefahr,
§ 1048. Ist eine Zeit bedungen, zu welcher die Ue-

bergabe geschehen soll, und wird in der Zwischenzeit
entweder die vertauschte bestimmte Sache durch Ver-
both außer Verkehr gesetzt, oder zufälliger Weise
ganz, oder doch über die Hälfte am Werthe zu Grunde
gerichtet, so ist der Tausch für nicht geschlossen anzu-
sehen.

§ 1049. Andere in dieser Zwischenzeit durch Zufall
erfolgte Verschlimmerungen der Sache und Lasten ge-
hen auf die Rechnung des Besitzers. Sind jedoch Sa-
chen in Pausch und Bogen behandelt worden; so trägt
der Uebernehmer den zufälligen Untergang einzelner
Stücke, wenn anders hierdurch das Ganze nicht über
die Hälfte am Werthe verändert worden ist.

und der Nutzungen vor der Übergabe.
§ 1050. Dem Besitzer gebühren die Nutzungen der

vertauschten Sache bis zur bedungenen Zeit der Ue-
bergabe. Von dieser Zeit an gebühren sie, sammt dem
Zuwachse, dem Uebernehmer, obgleich die Sache
noch nicht übergeben worden ist.

§ 1051. Ist keine Zeit zur Uebergabe der bestimmten
Sache bedungen, und fällt keinem Theile ein Versehen
zur Last; so sind die obigen Vorschriften wegen Ge-
fahr und Nutzungen (§§. 1048 – 1050) auf den Zeit-
punct der Uebergabe selbst anzuwenden; in so fern die
Parteyen nicht etwas Anderes festgesetzt haben.

§ 1052. Wer auf die Übergabe dringen will, muß sei-
ne Verbindlichkeit erfüllt haben oder sie zu erfüllen
bereit sein. Auch der zur Vorausleistung Verpflichtete
kann seine Leistung bis zur Bewirkung oder Sicher-
stellung der Gegenleistung verweigern, wenn diese
durch schlechte Vermögensverhältnisse des anderen
Teiles gefährdet ist, die ihm zur Zeit des Vertragsab-
schlusses nicht bekannt sein mußten.

Vier u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Kaufvertrage.

Kaufvertrag.
§ 1053. Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um

eine bestimmte Summe Geldes einem Andern über-
lassen. Er gehört, wie der Tausch, zu den Titeln ein
Eigenthum zu erwerben. Die Erwerbung erfolgt erst
durch die Uebergabe des Kaufgegenstandes. Bis zur
Uebergabe behält der Verkäufer das Eigenthumsrecht.

Erfordernisse des Kaufvertrages.
§ 1054. Wie die Einwilligung des Käufers und Ver-

käufers beschaffen seyn müsse, und welche Sachen
gekauft und verkauft werden dürfen, dieses wird nach
den Regeln der Verträge überhaupt bestimmt. Der
Kaufpreis muß im barem Gelde bestehen, und darf
weder unbestimmt, noch gesetzwidrig seyn.

Der Kaufpreis muß

a) in barem Gelde bestehen;
§ 1055. Wird eine Sache theils gegen Geld, theils

gegen eine andere Sache veräußert, so wird der Ver-
trag, je nachdem der Werth am Gelde mehr oder we-
niger, als der gemeine Werth der gegebenen Sache
beträgt, zum Kaufe oder Tausche, und bey gleichem
Werthe der Sache, zum Kaufe gerechnet.

b) bestimmt;
§ 1056. Käufer und Verkäufer können die Festset-

zung des Preises auch einer dritten bestimmten Person
überlassen. Wird von dieser in dem bedungenen Zeit-
raume nichts festgesetzt; oder will im Falle, daß kein
Zeitraum bedungen worden ist, ein Theil vor der Be-
stimmung des Preises zurücktreten; so wird der Kauf-
vertrag als nicht geschlossen angesehen.

§ 1057. Wird die Bestimmung des Preises mehreren
Personen überlassen, so entscheidet die Mehrheit der
Stimmen. Fallen die Stimmen so verschieden aus, daß
der Preis nicht einmahl durch wirkliche Mehrheit der
Stimmen festgesetzt wird; so ist der Kauf für nicht ein-
gegangen zu achten.

§ 1058. Auch der Werth, welcher bey einer früheren
Veräußerung bedungen worden ist, kann zur Bestim-
mung des Preises dienen. Hat man den ordentlichen
Marktpreis zum Grunde gelegt, so wird der mittlere
Marktpreis des Ortes und der Zeit, wo und in welcher
der Vertrag erfüllet werden muß, angenommen.

c) nicht gesetzwidrig sein.
§ 1059. (Anm.: Aufgehoben durch § 33 Z 7, BGBl.

Nr. 140/1979.)
§ 1060. Außer diesem Falle kann der Kauf sowohl

von dem Käufer als Verkäufer nur wegen Verletzung
über die Hälfte bestritten werden (§§. 934 – 935). Die-
se Beschwerde findet auch dann Statt, wenn der Aus-
spruch des Kaufpreises einem Dritten überlassen wor-
den ist.

Pflichten des Verkäufers,
§ 1061. Der Verkäufer ist schuldig, die Sache bis zur

Zeit der Uebergabe sorgfältig zu verwahren und sie
dem Käufer nach eben den Vorschriften zu übergeben,
welche oben bey dem Tausche (§. 1047) aufgestellt
worden sind.

und des Käufers.
§ 1062. Der Käufer hingegen ist verbunden, die Sa-

che sogleich, oder zur bedungenen Zeit zu überneh-
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men, zugleich aber auch das Kaufgeld bar abzuführen;
widrigen Falls ist der Verkäufer ihm die Uebergabe
der Sache zu verweigern berechtiget.

§ 1063. Wird die Sache dem Käufer von dem Ver-
käufer ohne das Kaufgeld zu erhalten, übergeben; so
ist die Sache auf Borg verkauft, und das Eigenthum
derselben geht gleich auf den Käufer über.

§ 1063a. Die Kosten der Übergabe der verkauften
Ware, insbesondere die Kosten des Messens und des
Wägens, fallen dem Verkäufer zur Last, die Kosten der
Abnahme und der Versendung der Sache an einen an-
deren Ort als den Erfüllungsort aber dem Käufer.

§ 1063b. Wenn dem Käufer beim Kauf einer beweg-
lichen Sache die nähere Bestimmung der Form, des
Maßes oder ähnlicher Verhältnisse vorbehalten ist, ist
er verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu tref-
fen. Im Übrigen gilt § 906 Abs. 2 sinngemäß.

Gefahr und Nutzen des Kaufgegenstandes.
§ 1064. In Rücksicht der Gefahr und Nutzungen ei-

ner zwar gekauften, aber noch nicht übergebenen Sa-
che gelten die nähmlichen Vorschriften, die bey dem
Tauschvertrage gegeben worden sind (§§. 1048 –
1051).

Kauf einer gehofften Sache.
§ 1065. Wenn Sachen, die noch zu erwarten stehen,

gekauft werden; so sind die in dem Hauptstücke von
gewagten Geschäften gegebenen Anordnungen anzu-
wenden.

Allgemeine Vorschrift.
§ 1066. In allen bey einem Kaufvertrage vorkom-

menden Fällen, welche in dem Gesetze nicht aus-
drücklich entschieden werden, sind die in den Haupt-
stücken von Verträgen überhaupt, und von dem
Tauschvertrage insbesondere aufgestellten Vorschrif-
ten anzuwenden.

Besondere Arten oder Nebenverträge eines Kauf-
vertrages.

§ 1067. Besondere Arten oder Nebenverträge eines
Kaufvertrages sind: der Vorbehalt des Wiederkaufes,
des Rückverkaufes, des Vorkaufes; der Verkauf auf die
Probe; der Verkauf mit Vorbehalt eines bessern Käu-
fers; und der Verkaufsauftrag.

Verkauf mit Vorbehalt des Wiederkaufes.
§ 1068. Das Recht eine verkaufte Sache wieder ein-

zulösen, heißt das Recht des Wiederkaufes. Ist dieses
Recht dem Verkäufer überhaupt und ohne nähere Be-
stimmung eingeräumt, so wird von einer Seite das
Kaufstück in einem nicht verschlimmerten Zustande;
von der andern Seite aber das erlegte Kaufgeld zurück
gegeben, und die inzwischen beyderseits aus dem Gel-
de und der Sache gezogenen Nutzungen bleiben gegen
einander aufgehoben.

§ 1069. Hat der Käufer das Kaufstück aus dem Sei-
nigen verbessert; oder zu dessen Erhaltung außeror-

dentliche Kosten verwendet, so gebührt ihm gleich ei-
nem redlichen Besitzer der Ersatz; er haftet aber auch
dafür, wenn durch sein Verschulden der Werth verän-
dert, oder die Zurückgabe vereitelt worden ist.

§ 1070. Der Vorbehalt des Wiederkaufes findet nur
bei unbeweglichen Sachen statt und gebührt dem Ver-
käufer nur für seine Lebenszeit. Er kann sein Recht
weder auf die Erben noch auf einen anderen übertra-
gen. Ist das Recht in die öffentlichen Bücher einver-
leibt, so kann die Sache auch einem Dritten abgefor-
dert werden und dieser wird nach Beschaffenheit sei-
nes redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt.

Kauf mit Vorbehalt des Rückverkaufes.
§ 1071. Den nähmlichen Beschränkungen unterliegt

das von dem Käufer ausbedungene Recht, die Sache
dem Verkäufer wieder zurück zu verkaufen; und es
sind auf dasselbe die für den Wiederkauf ertheilten
Vorschriften anzuwenden. Ist aber die Bedingung des
Wiederverkaufs oder Wiederkaufs verstellt, und ei-
gentlich um ein Pfandrecht oder ein Borggeschäft zu
verbergen, gebraucht worden, so tritt die Vorschrift
des §. 916 ein.

Vorbehalt des Vorkaufsrechtes.
§ 1072. Wer eine Sache mit der Bedingung verkauft,

daß der Käufer, wenn er solche wieder verkaufen will,
ihm die Einlösung anbiethen soll, der hat das Vor-
kaufsrecht.

§ 1073. Das Vorkaufsrecht ist in der Regel ein per-
sönliches Recht. In Rücksicht auf unbewegliche Güter
kann es durch Eintragung in die öffentlichen Bücher
in ein dingliches verwandelt werden.

§ 1074. Auch kann das Vorkaufsrecht weder einem
Dritten abgetreten, noch auf die Erben des Berechtig-
ten übertragen werden.

§ 1075. Der Berechtigte muß bewegliche Sachen
binnen vier und zwanzig Stunden; unbewegliche aber
binnen dreyßig Tagen, nach der geschehenen An-
biethung, wirklich einlösen. Nach Verlauf dieser Zeit
ist das Vorkaufsrecht erloschen.

§ 1076. Das Vorkaufsrecht hat im Falle einer ge-
richtlichen Feilbiethung der mit diesem Rechte be-
lasteten Sachen keine andere Wirkung, als daß der
den öffentlichen Büchern einverleibte Berechtigte zur
Feilbiethung insbesondere vorgeladen werden muß.

§ 1077. Der zur Einlösung Berechtigte, muß außer
dem Falle einer andern Verabredung, den vollständi-
gen Preis, welcher von einem Dritten angebothen wor-
den ist, entrichten. Kann er die außer dem gewöhn-
lichen Kaufpreise angebothenen Nebenbedingungen
nicht erfüllen, und lassen sie sich auch durch einen
Schätzungswerth nicht ausgleichen; so kann das Vor-
kaufsrecht nicht ausgeübt werden.

§ 1078. Das Vorkaufsrecht läßt sich auf andere Ver-
äußerungsarten ohne eine besondere Verabredung
nicht ausdehnen.

§ 1079. Hat der Besitzer dem Berechtigten die Ein-
lösung nicht angebothen, so muß er ihm für allen
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Schaden haften. Im Falle eines dinglichen Vorkaufs-
rechtes kann die veräußerte Sache dem Dritten abge-
fordert werden, und dieser wird nach Beschaffenheit
seines redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt.

Kauf auf die Probe.
§ 1080. Der Kauf auf Probe ist unter der im Belieben

des Käufers stehenden Bedingung geschlossen, daß er
die Ware genehmige. Die Bedingung ist im Zweifel
eine aufschiebende; der Käufer ist vor der Genehmi-
gung an den Kauf nicht gebunden, der Verkäufer hört
auf, gebunden zu sein, wenn der Käufer bis zum Ab-
laufe der Probezeit nicht genehmigt.

§ 1081. Ist die Sache zum Zwecke der Besichtigung
oder Probe bereits übergeben, so gilt Stillschweigen
des Käufers bis nach Ablauf der Probezeit als Geneh-
migung.

§ 1082. Ist bei einem Kauf auf Probe keine Probezeit
vereinbart worden, so kann der Verkäufer dem Käufer
eine angemessene Frist als Probezeit setzen.

Verkauf mit Vorbehalt eines besseren Käufers.
§ 1083. Wird das Kaufgeschäft mit dem Vorbehalte

verabredet, daß der Verkäufer, wenn sich binnen einer
bestimmten Zeit ein besserer Käufer meldet, densel-
ben vorzuziehen befugt sey; so bleibt in dem Falle,
daß das Kaufstück nicht übergeben worden, die Wirk-
lichkeit des Vertrages bis zum Eintritte der Bedingung
aufgeschoben.

§ 1084. Ist das Kaufstück übergeben worden, so ist
der Kaufvertrag abgeschlossen; er wird aber durch den
Eintritt der Bedingung wieder aufgelöset. Bey dem
Mangel einer ausdrücklichen Zeitbestimmung wird
der bey dem Kaufe auf die Probe angenommene Zeit-
raum vermuthet.

§ 1085. Ob der neue Käufer besser sey, beurtheilet
der Verkäufer. Er kann den zweyten Käufer, wenn der
erste auch noch mehr zahlen wollte, vorziehen. Bey
der Auflösung des Vertrages heben sich die Nutzun-
gen der Sache und des Geldes gegen einander auf. In
Rücksicht der Verbesserungen oder Verschlimmerun-
gen wird der Käufer gleich einem redlichen Besitzer
behandelt.

Verkaufsauftrag.
§ 1086. Wenn jemand seine bewegliche Sache ei-

nem Andern für einen gewissen Preis zum Verkaufe
übergibt, mit der Bedingung, daß ihm der Ueberneh-
mer binnen einer festgesetzten Zeit entweder das be-
stimmte Kaufgeld liefern oder die Sache zurückstellen
soll; so ist der Uebergeber vor Verlauf der Zeit die Sa-
che zurück zu fordern nicht berechtiget; der Ueber-
nehmer aber muß nach deren Ablauf das bestimmte
Kaufgeld entrichten.

§ 1087. Während der festgesetzten Zeit bleibt der
Uebergeber Eigenthümer, der Uebernehmer haftet ihm
für den durch sein Verschulden verursachten Schaden,
und es werden ihm bey Zurückstellung der Sache nur
solche Kosten vergütet, die dem Uebergeber zum Nut-
zen gereichen.

§ 1088. Ist die Sache unbeweglich; oder ist der
Preis, oder die Zahlungsfrist nicht bestimmt; so wird
der Uebernehmer wie ein Gewalthaber angesehen. In
keinem Falle kann die zum Verkaufe anvertraute Sa-
che dem Dritten, welcher sie von dem Uebernehmer
redlicher Weise an sich gebracht hat, abgefordert wer-
den (§. 367).

§ 1089. Auch bey gerichtlichen Verkäufen finden
die über Verträge, und den Tausch- und Kaufvertrag
insbesondere aufgestellten Vorschriften in der Regel
Statt; in so fern nicht in diesem Gesetze, oder in der
Gerichtsordnung eigene Anordnungen enthalten sind.

Fünf u. zwanzigstes Hauptstück.

Von Bestand- Erbpacht- und Erbzins-Verträgen.

Bestandvertrag.
§ 1090. Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch

einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit
und gegen einen bestimmten Preis erhält, heißt über-
haupt Bestandvertrag.

I) Mieth- und Pachtvertrag.
§ 1091. Der Bestandvertrag wird, wenn sich die in

Bestand gegebene Sache ohne weitere Bearbeitung
gebrauchen läßt, ein Miethvertrag; wenn sie aber nur
durch Fleiß und Mühe benützt werden kann, ein
Pachtvertrag genannt. Werden durch einen Vertrag Sa-
chen von der ersten und zweyten Art zugleich in Be-
stand gegeben; so ist der Vertrag nach der Beschaffen-
heit der Hauptsache zu beurtheilen.

Erfordernisse.
§ 1092. Mieth- und Pachtverträge können über die

nähmlichen Gegenstände und auf die nähmliche Art,
als der Kaufvertrag geschlossen werden. Der Mieth-
und Pachtzins wird, wenn keine andere Uebereinkunft
getroffen worden ist, wie das Kaufgeld entrichtet.

§ 1093. Der Eigenthümer kann sowohl seine beweg-
lichen und unbeweglichen Sachen, als seine Rechte in
Bestand geben; er kann aber auch in den Fall kom-
men, den Gebrauch seiner eigenen Sache, wenn er ei-
nem Dritten gebührt, in Bestand zu nehmen.

Wirkung.
§ 1094. Sind die vertragschließenden Theile über

das Wesentliche des Bestandes, nähmlich über die Sa-
che und den Preis, übereingekommen; so ist der Ver-
trag vollkommen abgeschlossen, und der Gebrauch
der Sache für gekauft anzusehen.

§ 1095. Wenn ein Bestandvertrag in die öffentlichen
Bücher eingetragen ist; so ist das Recht des Bestand-
nehmers als ein dingliches Recht zu betrachten, wel-
ches sich auch der nachfolgende Besitzer auf die noch
übrige Zeit gefallen lassen muß.
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Wechselseitige Rechte:

1) In Hinsicht auf Ueberlassung; Erhaltung; Be-
nützung.

§ 1096. (1) Vermieter und Verpächter sind verpflich-
tet, das Bestandstück auf eigene Kosten in brauchba-
rem Stande zu übergeben und zu erhalten und die Be-
standinhaber in dem bedungenen Gebrauche oder Ge-
nusse nicht zu stören. Ist das Bestandstück bei der
Übergabe derart mangelhaft oder wird es während der
Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart
mangelhaft, daß es zu dem bedungenen Gebrauche
nicht taugt, so ist der Bestandnehmer für die Dauer
und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der Ent-
richtung des Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann
bei der Miete unbeweglicher Sachen im voraus nicht
verzichtet werden.

(2) Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserun-
gen der Wirtschaftsgebäude nur insoweit selbst zu tra-
gen, als sie mit den Materialien des Gutes und den
Diensten, die er nach der Beschaffenheit des Gutes zu
fordern berechtigt ist, bestritten werden können.

§ 1097. Werden Ausbesserungen nötig, welche dem
Bestandgeber obliegen, so ist der Bestandnehmer bei
sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem Bestand-
geber ohne Verzug Anzeige zu machen. Der Bestand-
nehmer wird als ein Geschäftsführer ohne Auftrag be-
trachtet, wenn er auf das Bestandstück einen dem Be-
standgeber obliegenden Aufwand (§ 1036) oder einen
nützlichen Aufwand (§ 1037) gemacht hat; er muß
aber den Ersatz längstens binnen sechs Monaten nach
Zurückstellung des Bestandstückes gerichtlich for-
dern, sonst ist die Klage erloschen.

§ 1098. Mieter und Pächter sind berechtiget, die
Miet- und Pachtstücke dem Vertrage gemäß durch die
bestimmte Zeit zu gebrauchen und zu benützen, oder
auch in Afterbestand zu geben, wenn es ohne Nachteil
des Eigentümers geschehen kann und im Vertrage
nicht ausdrücklich untersagt worden ist.

2) Lasten;
§ 1099. Bey Vermiethungen trägt alle Lasten und

Abgaben der Vermiether. Bey eigentlichen Pachtun-
gen, wenn sie in Pausch und Bogen geschehen, über-
nimmt der Pächter mit Ausschluß der eingetragenen
Hypothecar-Lasten, alle übrige; wird aber die Pach-
tung nach einem Anschlage geschlossen, so trägt er je-
ne Lasten, welche von dem Ertrage abgezogen worden
sind, oder bloß von den Früchten, und nicht von dem
Grunde selbst entrichtet werden müssen.

3) Zins.
§ 1100. Ist nichts anderes vereinbart oder ortsüblich,

so ist der Zins, wenn eine Sache auf ein oder mehrere
Jahre in Bestand genommen wird, halbjährlich, bei ei-
ner kürzeren Bestandzeit hingegen nach Verlauf der-
selben zu entrichten. Bei der Raummiete ist der Zins
monatlich, und zwar jeweils am Fünften des Monats,
zu entrichten.

§ 1101. (1) Zur Sicherstellung des Bestandzinses hat
der Vermieter einer unbeweglichen Sache das Pfand-
recht an den eingebrachten, dem Mieter oder seinen
mit ihm in gemeinschaftlichem Haushalte lebenden
Familienmitgliedern gehörigen Einrichtungsstücken
und Fahrnissen, soweit sie nicht der Pfändung entzo-
gen sind. Das Pfandrecht erlischt, wenn die Gegen-
stände vor ihrer pfandweisen Beschreibung entfernt
werden, es sei denn, daß dies infolge einer gerichtli-
chen Verfügung geschieht und der Vermieter binnen
drei Tagen nach dem Vollzuge sein Recht bei Gericht
anmeldet.

(2) Zieht der Mieter aus oder werden Sachen ver-
schleppt, ohne daß der Zins entrichtet oder sicherge-
stellt ist, so kann der Vermieter die Sachen auf eigene
Gefahr zurückbehalten, doch muß er binnen drei Ta-
gen um die pfandweise Beschreibung ansuchen oder
die Sachen herausgeben.

(3) Dem Verpächter eines Grundstückes steht in
gleichem Umfange und mit gleicher Wirkung das
Pfandrecht an dem auf dem Pachtgute vorhandenen
Vieh und den Wirtschaftsgerätschaften und den darauf
noch befindlichen Früchten zu.

§ 1102. Der Bestandgeber kann sich zwar die Vor-
ausbezahlung des Bestandzinses bedingen. Hat aber
der Bestandnehmer mehr als eine Fristzahlung voraus
geleistet, so kann er dieselbe einem später eingetrage-
nen Gläubiger oder neuen Eigentümer nur dann entge-
gensetzen, wenn sie in dem öffentlichen Buch ersicht-
lich gemacht ist.

Zins in Früchten.
§ 1103. Wenn der Eigenthümer sein Gut mit der Be-

dingung überläßt, daß der Uebernehmer die Wirth-
schaft betreiben, und dem Uebergeber einen auf die
ganze Nutzung sich beziehenden Theil, z. B. ein Dritt-
heil oder die Hälfte der Früchte geben solle; so ent-
steht kein Pacht-, sondern ein Gesellschaftsvertrag,
welcher nach den darüber aufgestellten Regeln beurt-
heilet wird.

Fälle und Bedingungen einer Erlassung des Zin-
ses.

§ 1104. Wenn die in Bestand genommene Sache we-
gen außerordentlicher Zufälle, als Feuer, Krieg oder
Seuche, großer Überschwemmungen, Wetterschläge,
oder wegen gänzlichen Mißwachses gar nicht ge-
braucht oder benutzt werden kann, so ist der Bestand-
geber zur Wiederherstellung nicht verpflichtet, doch
ist auch kein Miet- oder Pachtzins zu entrichten.

§ 1105. Behält der Mieter trotz eines solchen Zufalls
einen beschränkten Gebrauch des Mietstückes, so
wird ihm auch ein verhältnismäßiger Teil des Mietzin-
ses erlassen. Dem Pächter gebührt ein Erlaß an dem
Pachtzinse, wenn durch außerordentliche Zufälle die
Nutzungen des nur auf ein Jahr gepachteten Gutes um
mehr als die Hälfte des gewöhnlichen Ertrages gefal-
len sind. Der Verpächter ist so viel zu erlassen schul-
dig, als durch diesen Abfall an dem Pachtzinse man-
gelt.
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§ 1106. Hat der Bestandnehmer unbestimmt alle Ge-
fahren auf sich genommen; so werden darunter nur
die Feuer-, und Wasserschäden und Wetterschläge ver-
standen. Andere außerordentliche Unglücksfälle kom-
men nicht auf seine Gefahr. Verbindet er sich aber
ausdrücklich, auch alle andere außerordentliche Un-
glücksfälle zu tragen; so wird deßwegen noch nicht
vermuthet, daß er auch für den zufälligen Untergang
des ganzen Pachtstückes haften wolle.

§ 1107. Wird der Gebrauch oder Genuß des Be-
standstückes nicht wegen dessen Beschädigung oder
sonst entstandener Unbrauchbarkeit, sondern aus ei-
nem dem Bestandnehmer zugestoßenen Hindernisse
oder Unglücksfalle vereitelt, oder waren zur Zeit der
Beschädigung die Früchte von dem Grunde schon ab-
gesondert, so fällt die widrige Ereignung dem Be-
standnehmer allein zur Last. Er muß den Zins doch
entrichten. Der Bestandgeber muß sich aber den er-
sparten Aufwand und die Vorteile, die er durch ander-
weitige Verwertung des Bestandstückes erlangt, an-
rechnen.

§ 1108. Behauptet der Pächter den Erlaß des ganzen
Pachtzinses oder eines Theiles davon entweder aus
dem Vertrage oder aus dem Gesetze; so muß er dem
Verpächter ohne Zeitverlust den geschehenen Un-
glücksfall anzeigen, und die Begebenheit, wenn sie
nicht landkündig ist, gerichtlich, oder wenigstens
durch zwey sachkündige Männer erheben lassen; ohne
diese Vorsicht wird er nicht angehört.

4) Zurückstellung;
§ 1109. Nach geendigtem Bestandvertrage muß der

Bestandnehmer die Sache dem etwa errichteten In-
ventarium gemäß oder doch in dem Zustand, in wel-
chem er sie übernommen hat, gepachtete Grundstücke
aber mit Rücksicht auf die Jahreszeit, in welcher der
Pacht geendigt worden ist, in gewöhnlicher wirtschaft-
licher Kultur zurückstellen. Weder ein Zurückbehal-
tungsrecht oder die Einwendung der Kompensation
noch selbst des früheren Eigentumsrechtes kann ihn
vor der Zurückstellung schützen.

§ 1110. Wenn bey dem Bestandvertrage kein Inven-
tarium errichtet worden ist; so tritt die nähmliche Ver-
muthung, wie bey der Fruchtnießung (§. 518) ein.

§ 1111. Wird das Mieth- oder Pachtstück beschädi-
get, oder durch Mißbrauch abgenützt; so haften Mie-
ther und Pächter sowohl für ihr eigenes, als des After-
bestandnehmers Verschulden, nicht aber für den Zu-
fall. Doch muß der Bestandgeber den Ersatz aus dieser
Haftung längstens binnen Einem Jahre nach Zurück-
stellung des Bestandstückes gerichtlich fordern; sonst
ist das Recht erloschen.

5) Auflösung des Bestandvertrages:

a) durch Untergang der Sache;
§ 1112. Der Bestandvertrag löset sich von selbst auf,

wenn die bestandene Sache zu Grunde geht. Geschieht
dies aus Verschulden des einen Theiles, so gebührt
dem andern Ersatz; geschieht es durch einen Un-

glücksfall, so ist kein Theil dem andern dafür verant-
wortlich.

b) Verlauf der Zeit;
§ 1113. Der Bestandvertrag erlischt auch durch den

Verlauf der Zeit, welcher ausdrücklich oder still-
schweigend, entweder durch den nach einem gewissen
Zeitraume ausgemessenen Zins, wie bey so genannten
Tag- Wochen- und Monathzimmern, oder durch die er-
klärte, oder aus den Umständen hervorleuchtende Ab-
sicht des Bestandnehmers bedungen worden ist.

Wenn keine Erneuerung geschieht;
§ 1114. Der Bestandvertrag kann aber nicht nur aus-

drücklich; sondern auch stillschweigend erneuert wer-
den. Ist in dem Vertrage eine vorläufige Aufkündigung
bedungen worden; so wird der Vertrag durch die Un-
terlassung der gehörigen Aufkündigung stillschwei-
gend erneuert. Ist keine Aufkündigung bedungen wor-
den; so geschieht eine stillschweigende Erneuerung,
wenn der Bestandnehmer nach Verlauf der Bestand-
zeit fortfährt, die Sache zu gebrauchen oder zu benüt-
zen, und der Bestandgeber es dabey bewenden läßt.

§ 1115. Die stillschweigende Erneuerung des Be-
standvertrages geschieht unter den nähmlichen Bedin-
gungen, unter welchen er vorher geschlossen war.
Doch erstreckt sie sich bey Pachtungen nur auf Ein
Jahr; wenn aber der ordentliche Genuß erst in einem
späteren Zeitraume erfolgen kann, auf eine so lange
Zeit, als nothwendig ist, um die Nutzungen einmahl
beziehen zu können. Miethungen, wofür man den Zins
erst nach einem ganzen oder halben Jahre zu bezahlen
pflegt, werden auf ein halbes Jahr; alle kürzere
Miethungen aber auf diejenige Zeit stillschweigend
erneuert, welche vorher durch den Bestandvertrag be-
stimmt war. Von wiederhohlten Erneuerungen gilt das
Nähmliche, was hier in Rücksicht der ersten Erneue-
rung vorgeschrieben ist.

c) Aufkündigung;
§ 1116. In so fern die Dauer eines Bestandvertrages

weder ausdrücklich, noch stillschweigend, noch durch
besondere Vorschriften bestimmt ist, muß derjenige,
welcher den Vertrag aufheben will, dem Andern die
Pachtung sechs Monathe; die Miethung einer unbe-
weglichen Sache vierzehn Tage; und einer bewegli-
chen vier und zwanzig Stunden vorher aufkündigen,
als die Abtretung erfolgen soll.

§ 1116a. Durch den Tod eines der vertragschließen-
den Teile wird der Bestandvertrag nicht aufgehoben.
Wohnungsmieten können jedoch, wenn der Mieter
stirbt, ohne Rücksicht auf die vereinbarte Dauer so-
wohl von den Erben des Mieters wie von dem Vermie-
ter unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist
gelöst werden.

§ 1117. Der Bestandnehmer ist berechtigt, auch vor
Verlauf der bedungenen Zeit von dem Vertrag ohne
Kündigung abzustehen, wenn das Bestandstück in ei-
nem Zustand übergeben oder ohne seine Schuld in ei-
nen Zustand geraten ist, der es zu dem bedungenen
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Gebrauch untauglich macht, oder wenn ein beträchtli-
cher Teil durch Zufall auf eine längere Zeit entzogen
oder unbrauchbar wird. Aus dem Grunde der Gesund-
heitsschädlichkeit gemieteter Wohnräume steht dieses
Recht dem Mieter auch dann zu, wenn er im Vertrage
darauf verzichtet oder die Beschaffenheit der Räume
beim Vertragsabschluß gekannt hat.

§ 1118. Der Bestandgeber kann seinerseits die frü-
here Aufhebung des Vertrages fordern, wenn der Be-
standnehmer der Sache einen erheblichen nachtheili-
gen Gebrauch davon macht; wenn er nach geschehe-
ner Einmahnung mit der Bezahlung des Zinses derge-
stalt säumig ist, daß er mit Ablauf des Termins den
rückständigen Bestandzins nicht vollständig entrichtet
hat; oder, wenn ein vermiethetes Gebäude neu aufge-
führt werden muß. Eine nützlichere Bauführung ist der
Miether zu seinem Nachtheile zuzulassen nicht schul-
dig, wohl aber nothwendige Ausbesserungen.

§ 1119. Wenn dem Vermiether die Nothwendigkeit
der neuen Bauführung schon zur Zeit des geschlos-
senen Vertrages bekannt seyn mußte; oder, wenn die
Nothwendigkeit der durch längere Zeit fortzusetzen-
den Ausbesserungen aus Vernachlässigung der klei-
nern Ausbesserungen entstanden ist; so muß dem Mie-
ther für den vermißten Gebrauch eine angemessene
Entschädigung geleistet werden.

d) Veräußerung der Sache;
§ 1120. Hat der Eigenthümer das Bestandstück an

einen Andern veräußert, und ihm bereits übergeben;
so muß der Bestandinhaber, wenn sein Recht nicht in
die öffentlichen Bücher eingetragen ist (§. 1095), nach
der gehörigen Aufkündigung dem neuen Besitzer wei-
chen. Er ist aber berechtiget, von dem Bestandgeber
in Rücksicht auf den erlittenen Schaden, und entgan-
genen Nutzen eine vollkommene Genugthuung zu for-
dern.

§ 1121. Bei einer zwangsweisen gerichtlichen Ver-
äußerung ist das Bestandrecht, wenn es in die öffent-
lichen Bücher eingetragen ist, gleich einer Dienstbar-
keit zu behandeln. Hat der Ersteher das Bestandrecht
nicht zu übernehmen, so muß ihm der Bestandnehmer
nach gehöriger Aufkündigung weichen.

Sechs u. zwanzigstes Hauptstück.

Von Verträgen über Dienstleistungen

Dienst- und Werkvertrag.
§ 1151. (1) Wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit

zur Dienstleistung für einen anderen verpflichtet, so
entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die Herstel-
lung eines Werkes gegen Entgelt übernimmt, ein
Werkvertrag.

(2) Insoweit damit eine Geschäftsbesorgung
(§ 1002) verbunden ist, müssen auch die Vorschriften
über den Bevollmächtigungsvertrag beobachtet wer-
den.

§ 1152. Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt und
auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein an-
gemessenes Entgelt als bedungen.

1. Dienstvertrag.
§ 1153. Wenn sich aus dem Dienstvertrage oder aus

den Umständen nichts anderes ergibt, hat der Dienst-
nehmer die Dienste in eigener Person zu leisten und
ist der Anspruch auf die Dienste nicht übertragbar. So-
weit über Art und Umfang der Dienste nichts verein-
bart ist, sind die den Umständen nach angemessenen
Dienste zu leisten.

Anspruch auf das Entgelt.
§ 1154. (1) Wenn nichts anderes vereinbart oder bei

Diensten der betreffenden Art üblich ist, ist das Ent-
gelt nach Leistung der Dienste zu entrichten.

(2) Ist das Entgelt nach Monaten oder kürzeren Zeit-
räumen bemessen, so ist es am Schlusse des einzelnen
Zeitraumes; ist es nach längeren Zeiträumen bemes-
sen, am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu ent-
richten. Ein nach Stunden, nach Stück oder Einzelleis-
tungen bemessenes Entgelt ist für die schon vollende-
ten Leistungen am Schlusse einer jeden Kalenderwo-
che, wenn es sich jedoch um Dienste höherer Art han-
delt, am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu ent-
richten.

(3) In jedem Falle wird das bereits verdiente Entgelt
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses fällig.

§ 1154a. Der nach Stück oder Einzelleistungen ent-
lohnte Dienstnehmer kann einen den geleisteten
Diensten und seinen Auslagen entsprechenden Vor-
schuß vor Fälligkeit des Entgelts verlangen.

§ 1154b. (1) Der Dienstnehmer behält seinen An-
spruch auf das Entgelt, wenn er nach Antritt des
Dienstes durch Krankheit oder Unglücksfall an der
Dienstleistung verhindert ist, ohne dies vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet zu haben,
bis zur Dauer von sechs Wochen. Der Anspruch auf
das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von acht Wo-
chen, wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre, von zehn
Wochen, wenn es 15 Jahre und von zwölf Wochen,
wenn es 25 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch
jeweils weitere vier Wochen behält der Dienstnehmer
den Anspruch auf das halbe Entgelt.

(2) Bei wiederholter Dienstverhinderung durch
Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines Arbeitsjah-
res besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts
nur insoweit, als die Dauer des Anspruchs gemäß
Abs. 1 noch nicht erschöpft ist.

(3) Wird ein Dienstnehmer durch Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über die
gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner
Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vor-
sätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt ohne
Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung
bis zur Dauer von acht Wochen. Der Anspruch auf das
Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen,
wenn das Dienstverhältnis 15 Jahre ununterbrochen
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gedauert hat. Bei wiederholten Dienstverhinderungen,
die im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit
einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ste-
hen, besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Ent-
gelts innerhalb eines Dienstjahres nur insoweit, als die
Dauer des Anspruchs nach dem ersten oder zweiten
Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein Dienstnehmer
gleichzeitig bei mehreren Dienstgebern beschäftigt, so
entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur gegen-
über jenem Dienstgeber, bei dem die Dienstverhinde-
rung im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; gegen-
über den anderen Dienstgebern entstehen Ansprüche
nach Abs. 1.

(4) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in
Heil- und Pflegeanstalten, Rehabilitationszentren und
Rekonvaleszentenheimen, die wegen eines Arbeitsun-
falles oder einer Berufskrankheit von einem Träger
der Sozialversicherung, dem Bundesministerium für
soziale Sicherheit und Generationen gemäß § 12
Abs. 4 Opferfürsorgegesetz, einem Bundesamt für So-
ziales und Behindertenwesen oder einer Landesregie-
rung auf Grund eines Behindertengesetzes auf deren
Rechnung bewilligt oder angeordnet werden, sind ei-
ner Dienstverhinderung gemäß Abs. 3 gleichzuhalten.

(5) Der Dienstnehmer behält ferner den Anspruch
auf das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine
Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden
während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der
Dienstleistung verhindert wird.

(6) Ist der Dienstnehmer nach Antritt des Dienstver-
hältnisses wegen eines Einsatzes als freiwilliges Mit-
glied einer Katastrophenhilfsorganisation, eines Ret-
tungsdienstes oder einer freiwilligen Feuerwehr bei ei-
nem Großschadensereignis nach § 3 Z 2 lit. b des Ka-
tastrophenfondsgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996 oder als
Mitglied eines Bergrettungsdienstes an der Dienstleis-
tung verhindert, so hat er unbeschadet seiner Ansprü-
che nach Abs. 5 einen Anspruch auf Fortzahlung des
Entgelts, wenn das Ausmaß und die Lage der Dienst-
freistellung mit dem Dienstgeber vereinbart wird.

§ 1155. (1) Auch für Dienstleistungen, die nicht zu-
stande gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Umstände, die auf Seite des Dienstgebers liegen, dar-
an verhindert worden ist; er muß sich jedoch anrech-
nen, was er infolge Unterbleibens der Dienstleistung
erspart oder durch anderweitige Verwendung erwor-
ben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeit-
verlust bei der Dienstleistung verkürzt, so gebührt ihm
angemessene Entschädigung.

(3) Maßnahmen auf Grundlage des CO-
VID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. Nr. 12/2020, die
zum Verbot oder zu Einschränkungen des Betretens
von Betrieben führen, gelten als Umstände im Sinne
des Abs. 1. Arbeitnehmer, deren Dienstleistungen auf-
grund solcher Maßnahmen nicht zustande kommen,
sind verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers in
dieser Zeit Urlaubs- und Zeitguthaben zu verbrauchen.

(4) Für den Verbrauch gemäß Abs. 3 gilt:

1. Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr
müssen nur im Ausmaß von bis zu 2 Wochen ver-
braucht werden.

2. Von der Verbrauchspflicht sind weiters ausgenom-
men solche Zeitguthaben, die auf der durch kol-
lektive Rechtsquellen geregelten Umwandlung von
Geldansprüchen beruhen.

3. Insgesamt müssen nicht mehr als 8 Wochen an Ur-
laubs- und Zeitguthaben verbraucht werden.

Fassung ab 01.01.2021
§ 1155. (1) Auch für Dienstleistungen, die nicht zu-

stande gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und
durch Umstände, die auf Seite des Dienstgebers lie-
gen, daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch
anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Dienst-
leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeit-
verlust bei der Dienstleistung verkürzt, so gebührt
ihm angemessene Entschädigung.

(Anm.: Abs. 3 und 4 mit Ablauf des 31.12.2020 au-
ßer Kraft getreten)

Erlöschen der Ansprüche.
§ 1156. Die dem Dienstgeber nach § 1154b oblie-

genden Verpflichtungen erlöschen, wenn das Dienst-
verhältnis infolge Ablaufes der Zeit, für die es einge-
gangen wurde, oder infolge einer früheren Kündigung
oder einer Entlassung endet, die nicht durch die Er-
krankung oder sonstige die Person des Dienstnehmers
betreffende wichtige Gründe im Sinne des § 1154b
verursacht ist. Wird der Dienstnehmer wegen der Ver-
hinderung entlassen oder wird ihm während der Ver-
hinderung gekündigt, so bleibt die dadurch herbeige-
führte Beendigung des Dienstverhältnisses in Anse-
hung der bezeichneten Ansprüche außer Betracht.

Fürsorgepflicht des Dienstgebers.
§ 1157. (1) Der Dienstgeber hat die Dienstleistun-

gen so zu regeln und bezüglich der von ihm beizustel-
lenden oder beigestellten Räume und Gerätschaften
auf seine Kosten dafür zu sorgen, daß Leben und Ge-
sundheit des Dienstnehmers, soweit es nach der Natur
der Dienstleistung möglich ist, geschützt werden.

(2) Ist der Dienstnehmer in die Hausgemeinschaft
des Dienstgebers aufgenommen, so hat dieser in An-
sehung des Wohn- und Schlafraumes, der Verpflegung
sowie der Arbeits- und Erholungszeit die mit Rück-
sicht auf Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des
Dienstnehmers erforderlichen Anordnungen zu tref-
fen.

Endigung des Dienstverhältnisses.
§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ab-

laufe der Zeit, für die es eingegangen wurde.
(2) Ein auf Probe oder nur für die Zeit eines vorüber-

gehenden Bedarfes vereinbartes Dienstverhältnis kann
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während des ersten Monates von beiden Teilen jeder-
zeit gelöst werden.

(3) Ein für die Lebenszeit einer Person oder für län-
ger als fünf Jahre vereinbartes Dienstverhältnis kann
von dem Dienstnehmer nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Mo-
naten gelöst werden.

(4) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung
eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann es
durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen ge-
löst werden.

Fassung ab 01.01.2021
Endigung des Dienstverhältnisses.

§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ab-
laufe der Zeit, für die es eingegangen wurde.

(2) Ein auf Probe oder nur für die Zeit eines vor-
übergehenden Bedarfes vereinbartes Dienstverhältnis
kann während des ersten Monates von beiden Teilen
jederzeit gelöst werden.

(3) Ein für die Lebenszeit einer Person oder für län-
ger als fünf Jahre vereinbartes Dienstverhältnis kann
von dem Dienstnehmer nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs
Monaten gelöst werden.

(Abs.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 6 Z 2, BGBl. I
Nr. 153/2017)

Kündigungsfristen.
§ 1159. Die Kündigung ist zulässig:
wenn bei einem Dienstverhältnisse, das keine Diens-

te höherer Art zum Gegenstande hat, das Entgelt nach
Stunden oder Tagen, nach Stück oder Einzelleistungen
bemessen ist, jederzeit für den folgenden Tag; wenn
ein solches Dienstverhältnis die Erwerbstätigkeit des
Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch nimmt und
schon drei Monate gedauert hat oder wenn das Entgelt
nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten
Werktage für den Schluß der Kalenderwoche. Die
Wirkung der Kündigung tritt im Falle der Entlohnung
nach Stück oder Einzelleistungen keinesfalls vor Voll-
endung der zur Zeit der Kündigung in Ausführung be-
griffenen Leistungen ein.

Fassung ab 01.01.2021
Kündigung

§ 1159. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbe-
stimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so
kann es durch Kündigung nach folgenden Bestim-
mungen gelöst werden.

(2) Mangels einer für den Dienstnehmer günstigeren
Vereinbarung kann der Dienstgeber das Dienstver-
hältnis mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres
durch vorgängige Kündigung lösen. Die Kündigungs-
frist beträgt sechs Wochen und erhöht sich nach dem
vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei Monate,
nach dem vollendeten fünften Dienstjahr auf drei,
nach dem vollendeten fünfzehnten Dienstjahr auf vier
und nach dem vollendeten fünfundzwanzigsten

Dienstjahr auf fünf Monate. Durch Kollektivvertrag
können für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sin-
ne des § 53 Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, abweichende Rege-
lungen festgelegt werden.

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung
nicht unter die im Absatz 2 bestimmte Dauer herabge-
setzt werden; jedoch kann vereinbart werden, dass die
Kündigungsfrist am Fünfzehnten oder am Letzten des
Kalendermonats endigt.

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung
kann der Dienstnehmer das Dienstverhältnis mit dem
letzten Tage eines Kalendermonats unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. Diese
Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung bis zu ei-
nem halben Jahr ausgedehnt werden; doch darf die
vom Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein
als die mit dem Dienstnehmer vereinbarte Kündi-
gungsfrist. Durch Kollektivvertrag können für Bran-
chen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des § 53
Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/
1974 überwiegen, abweichende Regelungen festge-
legt werden.

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit eines
vorübergehenden Bedarfes vereinbart, so kann es
während des ersten Monats von beiden Teilen jeder-
zeit unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungs-
frist gelöst werden.

§ 1159a. (1) Wenn ein Dienstverhältnis, das Dienste
höherer Art zum Gegenstande hat, die Erwerbstätig-
keit des Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch
nimmt und schon drei Monate gedauert hat, so ist ohne
Rücksicht auf die Art der Bemessung des Entgelts eine
mindestens vierwöchentliche Kündigungsfrist einzu-
halten.

(2) Dasselbe gilt überhaupt, wenn das Entgelt nach
Jahren bemessen ist.

§ 1159b. In allen anderen Fällen kann das Dienst-
verhältnis unter Einhaltung einer mindestens vier-
zehntägigen Kündigungsfrist gelöst werden.

§ 1159c. Die Kündigungsfrist muß immer für beide
Teile gleich sein. Wurden ungleiche Fristen verein-
bart, so gilt für beide Teile die längere Frist.

Freizeit während der Kündigungsfrist
§ 1160. (1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber

ist dem Dienstnehmer während der Kündigungsfrist
auf sein Verlangen wöchentlich mindestens ein Fünf-
tel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne
Schmälerung des Entgelts freizugeben.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, wenn der
Dienstnehmer einen Anspruch auf eine Pension aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern ei-
ne Bescheinigung über die vorläufige Krankenversi-
cherung vom Pensionsversicherungsträger ausgestellt
wurde.

(3) Durch Kollektivvertrag können abweichende
Regelungen getroffen werden.
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Insolvenzverfahren
§ 1161. Welche Wirkungen die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über das Vermögen des Dienstgebers
auf das Dienstverhältnis hat, bestimmt die Insolvenz-
ordnung.

Vorzeitige Auflösung.
§ 1162. Das Dienstverhältnis kann, wenn es für be-

stimmte Zeit eingegangen wurde, vor Ablauf dieser
Zeit, sonst aber ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist von jedem Teile aus wichtigen Gründen gelöst
werden.

§ 1162a. Wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen
Grund vorzeitig austritt, kann der Dienstgeber ent-
weder dessen Wiedereintritt zur Dienstleistung nebst
Schadenersatz oder Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung des Vertrages verlangen. Wird der Dienstnehmer
wegen eines Verschuldens vorzeitig entlassen, so hat
er Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages
zu leisten. Für die schon bewirkten Leistungen, deren
Entgelt noch nicht fällig ist, steht dem Dienstnehmer
ein Anspruch auf den entsprechenden Teil des Entgelts
nur insoweit zu, als sie nicht durch die vorzeitige Auf-
lösung des Dienstverhältnisses für den Dienstgeber ih-
ren Wert ganz oder zum größten Teil eingebüßt haben.

§ 1162b. Wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer
ohne wichtigen Grund vorzeitig entläßt oder wenn ihn
ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritte des
Dienstnehmers trifft, behält dieser, unbeschadet wei-
tergehenden Schadenersatzes, seine vertragsgemäßen
Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, der bis
zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf
der Vertragszeit oder durch ordnungsmäßige Kündi-
gung hätte verstreichen müssen, unter Anrechnung
dessen, was er infolge des Unterbleibens der Dienst-
leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.
Soweit jedoch der oben genannte Zeitraum drei Mona-
te nicht übersteigt, kann der Dienstnehmer das ganze
für diese Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug sofort
fordern.

§ 1162c. Trifft beide Teile ein Verschulden an der
vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses, so hat der
Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob und
in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.

§ 1162d. Ansprüche wegen vorzeitigen Austrittes
oder vorzeitiger Entlassung im Sinne der §§ 1162a
und 1162b müssen bei sonstigem Ausschlusse binnen
sechs Monaten nach Ablauf des Tages, an dem sie er-
hoben werden konnten, gerichtlich geltend gemacht
werden.

Zeugnis.
§ 1163. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses

ist dem Dienstnehmer auf sein Verlangen ein schrift-
liches Zeugnis über die Dauer und Art der Dienst-
leistung auszustellen. Verlangt der Dienstnehmer wäh-
rend der Dauer des Dienstverhältnisses ein Zeugnis, so
ist ihm ein solches auf seine Kosten auszustellen. Ein-
tragungen und Anmerkungen im Zeugnisse, durch die

dem Dienstnehmer die Erlangung einer neuen Stel-
lung erschwert wird, sind unzulässig.

(2) Zeugnisse des Dienstnehmers, die sich in Ver-
wahrung des Dienstgebers befinden, sind dem Dienst-
nehmer auf Verlangen jederzeit auszufolgen.

Zwingende Vorschriften
§ 1164. (1) Die Berechtigungen des Dienstnehmers,

die sich aus den Bestimmungen der §§ 1154 Abs. 3,
§ 1154b, 1156 bis 1159b, 1160 und 1162a bis 1163
ergeben, können durch den Dienstvertrag oder durch
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung nicht aufge-
hoben oder beschränkt werden.

(2) Die §§ 1154b, 1156 und 1164 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 sind auf Dienst-
verhinderungen anzuwenden, die in nach dem 31. De-
zember 2000 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten
sind.

(3) Die verlängerte Anspruchsdauer nach § 1154b
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 44/2000 bewirkt keine Verlängerung einer in Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung oder Dienstver-
trägen vorgesehenen längeren Anspruchsdauer. Sehen
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Dienst-
verträge einen zusätzlichen Anspruch im Anschluss an
den Anspruch nach § 1154b Abs. 1 vor, wird die Ge-
samtdauer der Ansprüche nicht verlängert.

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 44/2000 für die Dienstnehmer günsti-
gere Regelungen in Dienstverträgen oder in Normen
der kollektiven Rechtsgestaltung werden durch die
Neuregelung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000
nicht berührt.

Dienstzettel für das freie Dienstverhältnis
§ 1164a. (1) Liegt ein freies Dienstverhältnis (§ 4

Abs. 4 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fas-
sung) vor, so hat der Dienstgeber dem freien Dienst-
nehmer unverzüglich nach dessen Beginn eine schrift-
liche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und
Pflichten aus dem freien Dienstvertrag (Dienstzettel)
auszuhändigen. Solche Aufzeichnungen sind von
Stempel- und unmittelbaren Gebühren befreit. Der
Dienstzettel hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name und Anschrift des Dienstgebers,

2. Name und Anschrift des freien Dienstnehmers,

3. Beginn des freien Dienstverhältnisses,

4. bei freien Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit
das Ende des freien Dienstverhältnisses,

5. Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin,

6. vorgesehene Tätigkeit,

7. Entgelt, Fälligkeit des Entgelts.
(2) Hat der freie Dienstnehmer seine Tätigkeit län-

ger als einen Monat im Ausland zu verrichten, so hat
der vor der Aufnahme der Auslandstätigkeit auszu-
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händigende Dienstzettel oder schriftliche freie Dienst-
vertrag zusätzlich folgende Angaben zu enthalten:

1. voraussichtliche Dauer der Auslandstätigkeit,

2. Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, sofern
es nicht in Euro auszuzahlen ist,

3. allenfalls Bedingungen für die Rückführung nach
Österreich und

4. allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstä-
tigkeit.
(3) Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines

Dienstzettels besteht, wenn

1. die Dauer des freien Dienstverhältnisses höchstens
einen Monat beträgt oder

2. ein schriftlicher freier Dienstvertrag ausgehändigt
wurde, der alle in Abs. 1 und 2 genannten Angaben
enthält, oder

3. bei Auslandstätigkeit die in Abs. 2 genannten An-
gaben in anderen schriftlichen Unterlagen enthalten
sind.
(4) Jede Änderung der Angaben gemäß Abs. 1 und 2

ist dem freien Dienstnehmer unverzüglich, spätestens
jedoch einen Monat nach ihrer Wirksamkeit schriftlich
mitzuteilen, es sei denn, die Änderung erfolgte durch
Änderung von Gesetzen.

(5) Hat das freie Dienstverhältnis bereits am 1. Juli
2004 bestanden, so ist dem freien Dienstnehmer auf
sein Verlangen binnen zwei Monaten ein Dienstzettel
gemäß Abs. 1 auszuhändigen. Eine solche Verpflich-
tung des Dienstgebers besteht nicht, wenn ein früher
ausgestellter Dienstzettel oder ein schriftlicher Vertrag
über das freie Dienstverhältnis alle nach diesem Bun-
desgesetz erforderlichen Angaben enthält.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 können
durch den freien Dienstvertrag weder aufgehoben
noch beschränkt werden.

2. Werkvertrag.
§ 1165. Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk

persönlich oder unter seiner persönlichen Verantwor-
tung ausführen zu lassen.

§ 1166. Hat derjenige, der die Verfertigung einer Sa-
che übernommen hat, den Stoff dazu zu liefern, so ist
der Vertrag im Zweifel als Kaufvertrag; liefert aber der
Besteller den Stoff, im Zweifel als Werkvertrag zu be-
trachten.

Gewährleistung
§ 1167. Bei Mängeln des Werkes kommen die für

entgeltliche Verträge überhaupt geltenden Bestim-
mungen (§§ 922 bis 933b) zur Anwendung.

Vereitlung der Ausführung.
§ 1168. (1) Unterbleibt die Ausführung des Werkes,

so gebührt dem Unternehmer gleichwohl das verein-
barte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und
durch Umstände, die auf Seite des Bestellers liegen

daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch an-
rechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit er-
spart oder durch anderweitige Verwendung erworben
oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Wurde er
infolge solcher Umstände durch Zeitverlust bei der
Ausführung des Werkes verkürzt, so gebührt ihm an-
gemessene Entschädigung.

(2) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes er-
forderliche Mitwirkung des Bestellers, so ist der Un-
ternehmer auch berechtigt, ihm zu Nachholung eine
angemessenen Frist zu setzen mit der Erklärung, daß
nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als
aufgehoben gelte.

§ 1168a. Geht das Werk vor seiner Übernahme
durch einen bloßen Zufall zugrunde, so kann der Un-
ternehmer kein Entgelt verlangen. Der Verlust des
Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat.
Mißlingt aber das Werk infolge offenbarer Untaug-
lichkeit des vom Besteller gegebenen Stoffes oder of-
fenbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers, so ist
der Unternehmer für den Schaden verantwortlich,
wenn er den Besteller nicht gewarnt hat.

Fürsorgepflicht.
§ 1169. Die Bestimmungen des § 1157, mit Ausnah-

me der die Regelung der Dienstleistungen und die Ar-
beits- und Erholungszeit betreffenden, finden auf den
Werkvertrag sinngemäße Anwendung.

Entrichtung des Entgelts.
§ 1170. In der Regel ist das Entgelt nach vollende-

tem Werk zu entrichten. Wird aber das Werk in gewis-
sen Abteilungen verrichtet oder sind Auslagen damit
verbunden, die der Unternehmer nicht auf sich genom-
men hat, so ist dieser befugt, einen verhältnismäßigen
Teil des Entgelts und den Ersatz der gemachten Aus-
lagen schon vorher zu fordern.

§ 1170a. (1) Ist dem Vertrage ein Kostenvoran-
schlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine
Richtigkeit zugrunde gelegt, so kann der Unternehmer
auch bei unvorhergesehener Größe oder Kostspielig-
keit der veranschlagten Arbeiten keine Erhöhung des
Entgelts fordern.

(2) Ist ein Voranschlag ohne Gewährleistung zu-
grunde gelegt und erweist sich eine beträchtliche
Überschreitung als unvermeidlich, so kann der Bestel-
ler unter angemessener Vergütung der vom Unterneh-
mer geleisteten Arbeit vom Vertrage zurücktreten. So-
bald sich eine solche Überschreitung als unvermeid-
lich herausstellt, hat der Unternehmer dies dem Be-
steller unverzüglich anzuzeigen, widrigenfalls er je-
den Anspruch wegen der Mehrarbeiten verliert.

Sicherstellung bei Bauverträgen
§ 1170b. (1) Der Unternehmer eines Bauwerks, ei-

ner Außenanlage zu einem Bauwerk oder eines Teils
hievon kann vom Besteller ab Vertragsabschluss für
das noch ausstehende Entgelt eine Sicherstellung bis
zur Höhe eines Fünftels des vereinbarten Entgelts, bei
Verträgen, die innerhalb von drei Monaten zu erfüllen
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sind, aber bis zur Höhe von zwei Fünfteln des ver-
einbarten Entgelts, verlangen. Dieses Recht kann nicht
abbedungen werden. Als Sicherstellung können Bar-
geld, Bareinlagen, Sparbücher, Bankgarantien oder
Versicherungen dienen. Die Kosten der Sicherstellung
hat der Sicherungsnehmer zu tragen, soweit sie pro
Jahr zwei von Hundert der Sicherungssumme nicht
übersteigen. Die Kostentragungspflicht entfällt, wenn
die Sicherheit nur mehr wegen Einwendungen des Be-
stellers gegen den Entgeltanspruch aufrechterhalten
werden muss und die Einwendungen sich als unbe-
gründet erweisen.

(2) Sicherstellungen nach Abs. 1 sind binnen an-
gemessener, vom Unternehmer festzusetzender Frist
zu leisten. Kommt der Besteller dem Verlangen des
Unternehmers auf Leistung einer Sicherstellung nicht,
nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, so kann
der Unternehmer seine Leistung verweigern und unter
Setzung einer angemessenen Nachfrist die Vertrags-
aufhebung erklären (§ 1168 Abs. 2).

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn der Werkbe-
steller eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 und
Abs. 3 KSchG ist.

Erlöschen durch Tod.
§ 1171. Ein Werkvertrag über Arbeiten, bei denen

es auf die besonderen persönlichen Eigenschaften des
Unternehmers ankommt, erlischt durch dessen Tod
und seine Erben können nur den Preis für den zube-
reiteten brauchbaren Stoff und einen dem Werte der
geleisteten Arbeit angemessenen Teil des Entgelts for-
dern. Stirbt der Besteller, so bleiben die Erben an den
Vertrag gebunden.

3. Verlagsvertrag.
§ 1172. Durch den Verlagsvertrag verpflichtet sich

der Urheber eines Werkes der Literatur, der Tonkunst
oder der bildenden Künste oder sein Rechtsnachfol-
ger, das Werk einem anderen zur Vervielfältigung und
Verbreitung für eigene Rechnung zu überlassen, dieser
(der Verleger) dagegen, das Werk zu vervielfältigen
und die Vervielfältigungsstücke zu verbreiten.

§ 1173. Wurde über die Anzahl der Auflagen nichts
bestimmt, so ist der Verleger nur zu einer Auflage be-
rechtigt. Vor dem Absatze der Auflage darf der Ur-
heber über das Werk nur dann anderweitig verfügen,
wenn er dem Verleger eine angemessene Schadloshal-
tung leistet.

4. Leistung zu unerlaubtem Zweck.
§ 1174. (1) Was jemand wissentlich zur Bewirkung

einer unmöglichen oder unerlaubten Handlung gege-
ben hat, kann er nicht wieder zurückfordern. Inwiefern
es der Fiskus einzuziehen berechtigt sei, bestimmen
die politischen Verordnungen. Ist aber etwas zu Ver-
hinderung einer unerlaubten Handlung demjenigen
der diese Handlung begehen wollte, gegeben worden,
so findet die Zurückforderung statt.

(2) Ein zum Zweck eines verbotenen Spieles gege-
benes Darlehen kann nicht zurückgefordert werden.

Siebenundzwanzigstes Hauptstück

Von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Begriff und Rechtsnatur der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts

§ 1175. (1) Schließen sich zwei oder mehrere Perso-
nen durch einen Vertrag zusammen, um durch eine be-
stimmte Tätigkeit einen gemeinsamen Zweck zu ver-
folgen, so bilden sie eine Gesellschaft. Sofern sie kei-
ne andere Gesellschaftsform wählen, bilden sie eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Sinn dieses
Hauptstücks.

(2) Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist nicht
rechtsfähig.

(3) Sie kann jeden erlaubten Zweck verfolgen und
jede erlaubte Tätigkeit zum Gegenstand haben.

(4) Die Bestimmungen dieses Hauptstücks sind auch
auf andere Gesellschaften anzuwenden, soweit für die-
se keine besonderen Vorschriften bestehen und die
Anwendung dieser Bestimmungen auch unter Berück-
sichtigung der für die jeweilige Gesellschaft geltenden
Grundsätze angemessen ist.

Innen- und Außengesellschaft
§ 1176. (1) Die Gesellschafter können die Gesell-

schaft auf ihr Verhältnis untereinander beschränken
(Innengesellschaft) oder gemeinschaftlich im Rechts-
verkehr auftreten (Außengesellschaft). Ist der Gegen-
stand der Gesellschaft der Betrieb eines Unterneh-
mens oder führen die Gesellschafter einen gemeinsa-
men Gesellschaftsnamen (§ 1177), so wird vermutet,
dass die Gesellschafter eine Außengesellschaft verein-
baren wollten.

(2) Haben die Gesellschafter in den Fällen des
Abs. 1 zweiter Satz eine Außengesellschaft vertrag-
lich ausgeschlossen, so kann dieser Umstand einem
Dritten nur entgegengehalten werden, wenn dieser
wusste oder hätte wissen müssen, dass es sich bloß um
eine Innengesellschaft handelt.

Gesellschaftsname
§ 1177. (1) Wenn die Gesellschafter unter einem

gemeinsamen Namen auftreten, muss dieser auf das
Bestehen einer solchen Gesellschaft hindeuten, zur
Kennzeichnung der Gesellschaft geeignet sein und
Unterscheidungskraft besitzen. Er darf über die Ver-
hältnisse der Gesellschaft nicht in die Irre führen.

(2) Wer in Angelegenheiten der Gesellschaft für alle
Gesellschafter gemeinsam auftritt, hat jedem, der ein
rechtliches Interesse daran hat, die Identität und die
Anschrift der Gesellschafter offenzulegen.
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Gesellschaftsvermögen
§ 1178. (1) Zum Gesellschaftsvermögen gehören

das der Gesellschaft gewidmete Eigentum, die sonsti-
gen gesellschaftsbezogenen Sachenrechte, die gesell-
schaftsbezogenen Vertragsverhältnisse, Forderungen
und Verbindlichkeiten und die gesellschaftsbezogenen
Immaterialgüterrechte sowie der jeweils daraus ver-
schaffte Nutzen, die daraus gewonnenen Früchte und
alles, was an Stelle bestehender Vermögenswerte zu-
fließt.

(2) Vom Gesellschaftsvermögen zu unterscheiden ist
das sonstige Vermögen der einzelnen Gesellschafter.
Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermö-
gen gehört, kann der Schuldner nicht mit einer ihm ge-
gen einen einzelnen Gesellschafter zustehenden For-
derung aufrechnen.

Einbringung des Gesellschaftsvermögens
§ 1179. (1) Der Gesellschaftsvertrag ist ein Titel für

die Bildung und den Erwerb von Gesellschaftsvermö-
gen. Dessen Einbringung bedarf der jeweils allgemein
erforderlichen Übergabe oder Verfügung.

(2) Wenn nach dem Gesellschaftsvertrag das ganze
Vermögen einzubringen ist, so ist darunter nur das ge-
genwärtige zu verstehen. Soll aber auch das künfti-
ge Vermögen eingebracht werden, so ist darunter nicht
das geerbte oder das geschenkte zu verstehen.

Vermögensordnung
§ 1180. (1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ste-

hen körperliche Sachen, die von Gesellschaftern in das
Gesellschaftsvermögen übertragen oder für das Ge-
sellschaftsvermögen (§ 1178 Abs. 1) erworben wor-
den sind, im Miteigentum der Gesellschafter; unkör-
perliche Sachen, insbesondere schuldrechtliche Forde-
rungen, sind den Gesellschaftern zur gesamten Hand
zugeordnet.

(2) Im Gesellschaftsvertrag können der Gesellschaft
Sachen auch bloß zum Gebrauch zur Verfügung ge-
stellt oder im Innenverhältnis so behandelt werden, als
ob sie allen gemeinsam gehörten.

2. Abschnitt

Rechtsverhältnisse der Gesellschafter untereinan-
der

Gestaltungsfreiheit
§ 1181. Die Rechtsverhältnisse der Gesellschafter

untereinander richten sich nach dem Gesellschaftsver-
trag; die Vorschriften dieses Abschnitts finden nur in-
soweit Anwendung, als nicht durch den Gesellschafts-
vertrag anderes bestimmt ist.

Gesellschaftsanteil und Beiträge der Gesellschaf-
ter

§ 1182. (1) Der Gesellschaftsanteil ist die Summe
der gesellschaftsvertraglichen Rechte und Pflichten ei-
nes Gesellschafters gegenüber allen übrigen Gesell-
schaftern. Ein Gesellschafter kann nicht ohne Zustim-

mung aller Gesellschafter über seinen Gesellschafts-
anteil verfügen.

(2) Das Ausmaß der Kapitalbeteiligung der Gesell-
schafter an der Gesellschaft bestimmt sich nach dem
Verhältnis des Wertes der vereinbarten Einlagen (Ka-
pitalanteil). Im Zweifel sind die Gesellschafter zu glei-
chen Teilen beteiligt. Soweit nichts anderes vereinbart
ist, sind die Gesellschafter im gleichen Ausmaß zur
Mitwirkung an der Förderung des Gesellschafts-
zwecks verpflichtet.

(3) Der Beitrag eines Gesellschafters kann sich auch
auf die Leistung von Diensten beschränken (Arbeits-
gesellschafter). Einem solchen Gesellschafter kann im
Gesellschaftsvertrag eine Beteiligungsquote zuer-
kannt werden, so als ob er einen Kapitalanteil geleistet
hätte. Andernfalls steht ihm für seine Mitwirkung bloß
ein angemessener Betrag des Jahresgewinns zu
(§ 1195 Abs. 4).

Verzinsungspflicht
§ 1183. (1) Ein Gesellschafter, der seine Geldeinla-

ge nicht zur rechten Zeit einzahlt, eingenommenes Ge-
sellschaftsgeld nicht zur rechten Zeit an das Gesell-
schaftsvermögen abführt oder unbefugt Geld aus dem
Gesellschaftsvermögen entnimmt, hat Zinsen von dem
Tag an zu entrichten, an dem die Zahlung oder die Ab-
lieferung hätte geschehen sollen oder die Herausnah-
me des Geldes erfolgt ist.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens
ist nicht ausgeschlossen.

Nachschuss
§ 1184. (1) Die Gesellschafter sind nicht verpflich-

tet, Nachschüsse zur vertraglich zugesagten Einlage
zu leisten.

(2) Auch ohne Vereinbarung im Gesellschaftsver-
trag können die Gesellschafter mit Stimmenmehrheit
(§ 1192 Abs. 2) die Leistung von Nachschüssen im
Verhältnis ihrer Kapitalanteile beschließen, wenn die
Fortführung der Gesellschaft sonst nicht möglich wä-
re. Ein Gesellschafter, der dem Beschluss nicht zuge-
stimmt hat und den Nachschuss nicht leistet, kann in-
nerhalb angemessener Frist aus der Gesellschaft aus-
treten oder aufgrund einer Klage der übrigen Gesell-
schafter vom Gericht aus der Gesellschaft ausge-
schlossen werden. Auf das Austrittsrecht kann im Vor-
hinein nicht verzichtet werden. Für die Auseinander-
setzung mit dem ausgetretenen oder ausgeschlossenen
Gesellschafter und für die Ermittlung seiner Beteili-
gung an schwebenden Geschäften ist der Zeitpunkt
der Beschlussfassung über die Nachschusspflicht
maßgeblich.

Ersatz für Aufwendungen und Verluste, Heraus-
gabepflicht

§ 1185. (1) Macht der Gesellschafter in den Ge-
sellschaftsangelegenheiten Aufwendungen, die er den
Umständen nach für erforderlich halten darf, oder er-
leidet er unmittelbar durch seine Geschäftsführung
oder aus Gefahren, die mit ihr untrennbar verbunden
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sind, Verluste in seinem sonstigen Vermögen, so sind
ihm, wenn er nicht sogleich Ersatz aus dem Gesell-
schaftsvermögen erhält, die übrigen Gesellschafter
entsprechend ihrem Anteil zum Ersatz verpflichtet.
Aufgewendetes Geld ist von der Zeit der Aufwendun-
gen an zu verzinsen.

(2) Für die Aufwendungen, die zur Erledigung der
Gesellschaftsangelegenheiten nötig sind und nicht aus
dem Gesellschaftsvermögen getragen werden können,
kann ein Gesellschafter von den übrigen Gesellschaf-
tern entsprechend ihrem Anteil verhältnismäßig einen
Vorschuss verlangen.

(3) Ein Gesellschafter hat alles, was er zur Führung
der Geschäfte erhält und was er aus der Geschäftsfüh-
rung erlangt, an das Gesellschaftsvermögen abzufüh-
ren.

Mitwirkung, Interessenwahrung und Gleichbe-
handlung

§ 1186. (1) Die Gesellschafter haben an der gesell-
schaftlichen Willensbildung und den zu treffenden
Maßnahmen nach Kräften und mit gebotener Sorgfalt
mitzuwirken, den Gesellschaftszweck redlich zu för-
dern und alles zu unterlassen, was den Gesellschafts-
interessen schadet.

(2) Die Gesellschafter sind unter gleichen Voraus-
setzungen gleich zu behandeln.

Verbot schädlicher Nebengeschäfte
§ 1187. Die Gesellschafter dürfen kein der Gesell-

schaft schädliches Nebengeschäft unternehmen. Für
unternehmerisch tätige Gesellschaften gelten überdies
die unternehmensrechtlichen Vorschriften über Wett-
bewerbsverbote und deren Rechtsfolgen.

Durchsetzung von Gesellschaftsansprüchen
§ 1188. Die Erfüllung gesellschaftsbezogener Ver-

pflichtungen eines Gesellschafters kann von jedem
Gesellschafter zugunsten aller Gesellschafter gemein-
sam eingefordert werden. Davon abweichende Verein-
barungen sind unwirksam.

Geschäftsführung
§ 1189. (1) Zur Führung der Geschäfte der Gesell-

schaft sind alle Gesellschafter berechtigt und ver-
pflichtet.

(2) Überträgt der Gesellschaftsvertrag die Ge-
schäftsführung einem einzelnen Gesellschafter oder
mehreren Gesellschaftern, so sind die übrigen Gesell-
schafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen.

(3) Die Geschäfte sind so sorgfältig zu führen, wie
es Art und Umfang der Gesellschaft erfordern. Die
geschäftsführenden Gesellschafter sind verpflichtet,
über das Gesellschaftsvermögen, insbesondere über
die Einnahmen und Ausgaben, die notwendigen Auf-
zeichnungen zu führen und soweit erforderlich ein
Rechnungswesen einzurichten.

(4) Ein Gesellschafter darf im Zweifel die Führung
der Geschäfte nicht einem Dritten übertragen. Ist die

Übertragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der
Übertragung zur Last fallendes Verschulden zu vertre-
ten. Das Verschulden eines Gehilfen hat er in gleichem
Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden.

Geschäftsführung durch mehrere Gesellschafter,
Weisungsgebundenheit

§ 1190. (1) Steht die Geschäftsführung allen oder
mehreren Gesellschaftern zu, so ist im Rahmen der ge-
wöhnlichen Geschäfte jeder von ihnen allein zu han-
deln berechtigt; widerspricht jedoch ein anderer ge-
schäftsführender Gesellschafter der Vornahme einer
Handlung, so muss diese unterbleiben.

(2) Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass die
Gesellschafter, denen die Geschäftsführung zusteht,
nur zusammen handeln können, so bedarf es für jedes
Geschäft der Zustimmung aller geschäftsführenden
Gesellschafter, es sei denn, dass Gefahr im Verzug ist.

(3) Ist ein Gesellschafter an die Weisungen der üb-
rigen Gesellschafter gebunden, so kann er von den
ihm erteilten Weisungen abweichen, wenn er den Um-
ständen nach annehmen darf, dass die übrigen Gesell-
schafter bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung
billigen würden. Er hat die Abweichung den übrigen
Gesellschaftern anzuzeigen und ihre Entscheidung ab-
zuwarten, wenn nicht Gefahr im Verzug ist.

Umfang der Geschäftsführungsbefugnis
§ 1191. (1) Die Befugnis zur Geschäftsführung er-

streckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit sich bringt.

(2) Zur Vornahme von Handlungen, die darüber hin-
ausgehen (außergewöhnliche Geschäfte), ist ein ein-
stimmiger Beschluss aller Gesellschafter erforderlich.

(3) Zur Einräumung einer Vollmacht gemäß § 1008
bedarf es der Zustimmung aller geschäftsführenden
Gesellschafter, es sei denn, dass Gefahr im Verzug ist.
Der Widerruf einer solchen Vollmacht kann von jedem
der zur Erteilung oder zur Mitwirkung bei der Ertei-
lung befugten Gesellschafter erfolgen.

Gesellschafterbeschlüsse
§ 1192. (1) Gesellschafterbeschlüsse erfordern die

Zustimmung aller zur Mitwirkung bei der Beschluss-
fassung berufenen Gesellschafter.

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit
der Stimmen zu entscheiden, so bestimmt sie sich
nach den abgegebenen gültigen Stimmen. Das Stimm-
gewicht entspricht den Beteiligungsverhältnissen.
Sind nicht alle Gesellschafter am Kapital beteiligt,
wird die Mehrheit nach Köpfen berechnet. Arbeitsge-
sellschafter, denen der Gesellschaftsvertrag einen am
Wert ihrer Arbeit orientierten Kapitalanteil zubilligt,
gelten als am Kapital beteiligt.

Entziehung und Kündigung der Geschäftsfüh-
rungsbefugnis

§ 1193. (1) Die Befugnis eines Gesellschafters zur
Geschäftsführung kann einem Gesellschafter aufgrund
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einer Klage aller übrigen Gesellschafter durch gericht-
liche Entscheidung entzogen werden, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbeson-
dere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ord-
nungsgemäßen Geschäftsführung.

(2) Ein Gesellschafter kann seine Befugnis zur Ge-
schäftsführung kündigen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Auf dieses Recht kann nicht verzichtet wer-
den. Die Geschäftsführung darf nur in der Art gekün-
digt werden, dass die Gesellschafter für die Führung
der Geschäfte anderweitig Vorsorge treffen können, es
sei denn, dass der wichtige Grund auch die unzeitige
Kündigung rechtfertigt.

Kontrollrechte der Gesellschafter
§ 1194. (1) Ein geschäftsführender Gesellschafter ist

verpflichtet, jedem anderen Gesellschafter die erfor-
derlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über
den Stand der Geschäfte Auskunft zu erteilen und Re-
chenschaft abzulegen. Ein Gesellschafter kann sich,
auch wenn er von der Geschäftsführung ausgeschlos-
sen ist, von den Angelegenheiten der Gesellschaft per-
sönlich unterrichten, die Aufzeichnungen der Gesell-
schaft einsehen und sich aus ihnen eine Abrechnung
anfertigen oder die Vorlage einer solchen Abrechnung
fordern.

(2) Eine Vereinbarung, durch die dieses Recht aus-
geschlossen oder beschränkt wird, ist unwirksam.

Gewinn und Verlust
§ 1195. (1) Am Schluss jedes Geschäftsjahres wird

auf Grund einer Jahresabrechnung der Gewinn oder
Verlust ermittelt und der Anteil jedes Gesellschafters
daran berechnet.

(2) Sofern alle Gesellschafter in gleichem Ausmaß
zur Mitwirkung verpflichtet sind, wird der Gewinn
und Verlust eines Geschäftsjahres den Gesellschaftern
im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zugewiesen (§ 1182
Abs. 2). Enthält der Gesellschaftsvertrag eine abwei-
chende Bestimmung nur über den Anteil am Gewinn
oder über den Anteil am Verlust, so gilt sie im Zweifel
für Gewinn und Verlust.

(3) Sind die Gesellschafter nicht in gleichem Aus-
maß zur Mitwirkung verpflichtet, so ist dies bei der
Zuweisung des Gewinns angemessen zu berücksichti-
gen.

(4) Einem Arbeitsgesellschafter, dem für seine
Dienste keine Beteiligung an der Gesellschaft gewährt
wird, ist ein den Umständen nach angemessener Be-
trag des Jahresgewinns zuzuweisen. Der diesen Betrag
übersteigende Teil des Jahresgewinns wird sodann den
Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung zuge-
wiesen.

(5) Die Gesellschafterstellung steht der Vereinba-
rung eines Entgelts für der Gesellschaft geleistete
Dienste nicht entgegen.

Gewinnausschüttung und Entnahmen
§ 1196. (1) Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf

Auszahlung seines Gewinnanteils. Der Anspruch kann
nicht geltend gemacht werden, soweit die Auszahlung
zum offenbaren Schaden der Gesellschaft gereicht, die
Gesellschafter etwas anderes beschließen oder der Ge-
sellschafter vereinbarungswidrig seine Einlage nicht
geleistet hat.

(2) Im Übrigen ist ein Gesellschafter nicht befugt,
ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter Entnah-
men zu tätigen.

3. Abschnitt

Rechtsverhältnisse zu Dritten

Vertretung
§ 1197. (1) Wenn der Gesellschaftsvertrag einer Au-

ßengesellschaft nichts anderes vorsieht, deckt sich die
Befugnis zur Vertretung aller Gesellschafter in Ge-
sellschaftsangelegenheiten mit der Befugnis zur Ge-
schäftsführung.

(2) Bei einer unternehmerisch tätigen Außengesell-
schaft werden alle Gesellschafter aus dem Handeln ei-
nes Gesellschafters im Namen der Gesellschaft auch
dann berechtigt und verpflichtet, wenn dieser Gesell-
schafter nicht, nicht allein oder nur beschränkt ver-
tretungsbefugt war, der Dritte den Mangel der Vertre-
tungsbefugnis aber weder kannte noch kennen musste.
Dasselbe gilt für nicht unternehmerisch tätige Außen-
gesellschaften, wenn sich die Gesellschafter als Unter-
nehmer an der Gesellschaft beteiligen.

(3) Bei Gesamtvertretung genügt die Abgabe einer
gesellschaftsbezogenen Willenserklärung gegenüber
einem der zur Mitwirkung an der Vertretung befugten
Gesellschafter (passive Einzelvertretung).

(4) Wer, ohne Gesellschafter zu sein, mit der Ver-
tretung in Gesellschaftsangelegenheiten betraut wird,
vertritt die Gesellschafter nach Maßgabe der erteilten
Vollmacht.

Entziehung der Vertretungsmacht
§ 1198. Die Vertretungsmacht kann einem Gesell-

schafter aufgrund einer Klage aller übrigen Gesell-
schafter durch gerichtliche Entscheidung entzogen
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein sol-
cher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung
oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Vertretung
der Gesellschaft.

Haftung der Gesellschafter
§ 1199. (1) Für gesellschaftsbezogene Verbindlich-

keiten gegenüber Dritten haften die Gesellschafter als
Gesamtschuldner, wenn mit diesen nichts anderes ver-
einbart ist.

(2) Aus Rechtsgeschäften, die ein Gesellschafter auf
Rechnung der Gesellschaft, aber im eigenen Namen
abschließt, wird er allein dem Dritten gegenüber be-
rechtigt und verpflichtet.
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Einwendungen des Gesellschafters
§ 1200. (1) Wird ein Gesellschafter wegen einer ge-

sellschaftsbezogenen Verbindlichkeit in Anspruch ge-
nommen, so kann er Einwendungen, die nicht in seiner
Person begründet sind, nur insoweit geltend machen,
als sie von den Gesellschaftern gemeinsam erhoben
werden können.

(2) Der Gesellschafter kann die Befriedigung des
Gläubigers verweigern, solange den Gesellschaftern
gemeinsam das Recht zusteht, das ihrer Verbindlich-
keit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten
oder ihre Verbindlichkeit durch Aufrechnung mit einer
fälligen Forderung zu erfüllen.

4. Abschnitt

Gesellschafternachfolge

Rechtsübergang
§ 1201. (1) Sofern nichts anderes vereinbart wurde,

gehen zum Zeitpunkt des Eintritts oder Ausscheidens
eines Gesellschafters sowie zum Zeitpunkt des Ge-
sellschafterwechsels durch Rechtsgeschäft unter Le-
benden die gesellschaftsbezogenen, nicht höchstper-
sönlichen Rechtsverhältnisse im Verhältnis der Betei-
ligungen von den bisherigen Gesellschaftern auf den
eintretenden Gesellschafter, vom ausscheidenden auf
die verbleibenden Gesellschafter oder beim Gesell-
schafterwechsel vom ausscheidenden auf den eintre-
tenden Gesellschafter über (Gesellschafternachfolge).
Für gesellschaftsbezogene Verbindlichkeiten bestellte
Sicherheiten bleiben für diese Verbindlichkeiten auf-
recht. Der ausscheidende Gesellschafter haftet nach
Maßgabe des § 1202 Abs. 2 für die gesellschaftsbezo-
genen Verbindlichkeiten weiter.

(2) Bei Sachen des Gesellschaftsvermögens, die im
Miteigentum der Gesellschafter stehen, gilt die Über-
gabe als vollzogen, sobald der Eintritt, Austritt oder
Wechsel wirksam geworden ist. Bücherliche Rechte
sind nach den dafür geltenden Vorschriften zu übertra-
gen.

(3) Ein Dritter kann der im Zuge einer Gesellschaf-
ternachfolge von Gesetzes wegen eintretenden Über-
nahme seines Vertragsverhältnisses binnen dreier Mo-
nate nach Verständigung davon durch einen Gesell-
schafter gegenüber dem ausscheidenden, dem eintre-
tenden oder einem anderen vom Vertragsverhältnis er-
fassten Gesellschafter widersprechen; in der Verstän-
digung ist auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen.
Dies gilt auch für den Besteller einer für gesellschafts-
bezogene Verbindlichkeiten gewährten Sicherheit. Im
Fall eines wirksamen Widerspruchs besteht das Ver-
tragsverhältnis auch noch mit dem ausgeschiedenen
Gesellschafter fort.

(4) Wurde dem Dritten nicht nachweislich mitge-
teilt, ob das Vertragsverhältnis vom Erwerber über-
nommen wurde, oder kann der Dritte dieser Übernah-
me noch widersprechen, so kann er sowohl gegenüber
dem ausscheidenden als auch gegenüber dem nachfol-
genden Gesellschafter auf das Vertragsverhältnis be-

zogene Erklärungen abgeben und seine Verbindlich-
keiten erfüllen. Dies gilt auch für den Besteller einer
für gesellschaftsbezogene Verbindlichkeiten gewähr-
ten Sicherheit.

Haftung des eintretenden und des ausscheidenden
Gesellschafters

§ 1202. (1) Der eintretende Gesellschafter haftet nur
insofern für vor seinem Eintritt begründete gesell-
schaftsbezogene Verbindlichkeiten, als er jenen ge-
sellschaftsbezogenen Rechtsverhältnissen beitritt, auf
denen die Verbindlichkeiten beruhen.

(2) Der ausscheidende Gesellschafter haftet für ge-
sellschaftsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber
Dritten, die vor seinem Ausscheiden aus der Gesell-
schaft begründet wurden, auch dann weiter, wenn er
aus dem Rechtsverhältnis ausgeschieden ist (§ 1201
Abs. 3). Soweit der Dritte einer Entlassung des Aus-
scheidenden aus der Haftung nicht zustimmt, haftet
dieser für die Verbindlichkeiten nur, soweit sie inner-
halb von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig
werden. Ansprüche daraus verjähren innerhalb der für
die jeweilige Verbindlichkeit geltenden Verjährungs-
frist, längstens jedoch innerhalb von drei Jahren.

Auseinandersetzung mit dem ausscheidenden Ge-
sellschafter

§ 1203. (1) Dem ausscheidenden Gesellschafter sind
die Sachen, die er den Gesellschaftern zur Benutzung
überlassen hat, zurückzugeben. Für eine durch Zufall
abhanden gekommene oder verschlechterte Sache
kann er keinen Ersatz verlangen.

(2) Dem ausscheidenden Gesellschafter ist in Geld
auszuzahlen, was er bei der Auseinandersetzung er-
hielte, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausschei-
dens aufgelöst worden wäre. Der Wert des Gesell-
schaftsvermögens ist, soweit erforderlich, durch
Schätzung zu ermitteln.

(3) Der ausscheidende Gesellschafter ist von den
gesellschaftsbezogenen Verbindlichkeiten zu befreien,
für die er den Gläubigern haftet. Ist eine Schuld noch
nicht fällig, so können ihm die anderen Gesellschafter
Sicherheit leisten, statt ihn zu befreien.

(4) Verbleibt dem ausscheidenden Gesellschafter ei-
ne Verbindlichkeit aus dem Gesellschaftsverhältnis, so
ist er verpflichtet, einen Ausgleich in entsprechender
Höhe an die Gesellschafter zu zahlen.

Beteiligung des Ausscheidenden an schwebenden
Geschäften

§ 1204. (1) Der ausgeschiedene Gesellschafter
nimmt am Gewinn und am Verlust teil, der sich aus
den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden Ge-
schäften ergibt. Die übrigen Gesellschafter sind be-
rechtigt, diese Geschäfte so zu beenden, wie es ihnen
am vorteilhaftesten erscheint.

(2) Der ausgeschiedene Gesellschafter kann am
Schluss jedes Geschäftsjahres Rechenschaft über die
inzwischen beendeten Geschäfte, Auszahlung des ihm
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gebührenden Betrags und Auskunft über den Stand
der noch schwebenden Geschäfte verlangen.

Fortsetzung mit den Erben
§ 1205. (1) Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt,

dass im Fall des Todes eines Gesellschafters die Ge-
sellschaft mit seinen Erben fortgesetzt werden soll,
so besteht sie nach dem Tod dieses Gesellschafters
mit seiner Verlassenschaft und nach deren Einantwor-
tung mit den Erben fort. Jeder Erbe kann sein Ver-
bleiben in der Gesellschaft davon abhängig machen,
dass ihm unter Belassung des bisherigen Gewinnan-
teils die Stellung eines Kommanditisten in einer neu
zu gründenden Kommanditgesellschaft (§ 1206) ein-
geräumt und der auf ihn fallende Teil der Einlage des
Verstorbenen als seine Kommanditeinlage anerkannt
wird.

(2) Nehmen die übrigen Gesellschafter einen dahin-
gehenden Antrag des Erben nicht an, so ist dieser be-
fugt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist sein Aus-
scheiden aus der Gesellschaft zu erklären.

(3) Die in Abs. 1 und 2 bezeichneten Rechte können
von den Erben nur innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach der Einantwortung der Verlassenschaft gel-
tend gemacht werden. Ist ein Erbe geschäftsunfähig
und ist für ihn kein gesetzlicher Vertreter bestellt, so
läuft diese Frist erst ab der Bestellung eines solchen
oder ab dem Eintritt der Geschäftsfähigkeit des Erben.

(4) Scheidet innerhalb der Frist des Abs. 3 der Erbe
aus der Gesellschaft aus oder wird innerhalb der Frist
die Gesellschaft aufgelöst oder dem Erben die Stel-
lung eines Kommanditisten eingeräumt, so haftet er
für die bis dahin entstandenen gesellschaftsbezogenen
Verbindlichkeiten nur nach Maßgabe der die Haftung
des Erben für Verbindlichkeiten der Verlassenschaft
betreffenden Vorschriften.

(5) Der Gesellschaftsvertrag kann die Anwendung
der Vorschriften der Abs. 1 bis 4 nicht ausschließen; es
kann jedoch für den Fall, dass der Erbe sein Verblei-
ben von der Einräumung der Stellung eines Komman-
ditisten abhängig macht, sein Gewinnanteil anders als
der des Verstorbenen bestimmt werden.

5. Abschnitt

Umwandlung

Umwandlung in eine offene Gesellschaft oder
Kommanditgesellschaft

§ 1206. (1) Die Gesellschafter können die Errich-
tung einer offenen Gesellschaft oder einer Komman-
ditgesellschaft und zugleich die Einbringung des der
Gesellschaft gewidmeten Vermögens in die offene Ge-
sellschaft oder Kommanditgesellschaft beschließen.
In diesem Fall geht das der Gesellschaft gewidmete
Vermögen einschließlich aller Rechte und Pflichten
mit der Eintragung der offenen Gesellschaft oder
Kommanditgesellschaft im Firmenbuch im Weg der
Gesamtrechtsnachfolge auf diese Gesellschaft über.

Bücherliche Rechte sind nach den dafür geltenden
Vorschriften zu übertragen.

(2) Die Umwandlung erfordert einen einstimmigen
Gesellschafterbeschluss. Die Gesellschafter legen fest,
ob die Gesellschaft in eine offene Gesellschaft oder
in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt werden
soll. Sie bestimmen die für die Eintragung erforderli-
chen Merkmale der neuen Gesellschaft.

(3) Der Umwandlungsbeschluss enthält das von den
geschäftsführenden Gesellschaftern aufgestellte Ver-
zeichnis des Gesellschaftsvermögens (§ 1178 Abs. 1).
Was im Vermögensverzeichnis nicht angeführt ist,
verbleibt den Gesellschaftern wie bisher.

Wirkung gegenüber Dritten
§ 1207. (1) Die Gesellschafter haften nach der Um-

wandlung für die vorher begründeten Verbindlichkei-
ten auch als Gesellschafter bürgerlichen Rechts weiter.

(2) Solange ein Dritter von der Umwandlung nicht
verständigt wurde und sie ihm auch sonst nicht be-
kannt geworden ist, kann er seine Leistung mit schuld-
befreiender Wirkung so erbringen, als würde die Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts noch bestehen.

6. Abschnitt

Auflösung

Auflösungsgründe
§ 1208. Die Gesellschaft wird aufgelöst:

1. durch den Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen
ist;

2. durch Beschluss der Gesellschafter;

3. durch die rechtskräftige Eröffnung des Konkursver-
fahrens über das Vermögen eines Gesellschafters,
durch die Abänderung der Bezeichnung Sanie-
rungsverfahren in Konkursverfahren oder durch die
rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des
Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Ver-
mögens;

4. durch Kündigung oder durch gerichtliche Entschei-
dung;

5. durch den Tod eines Gesellschafters, sofern sich aus
dem Gesellschaftsvertrag nichts anderes ergibt.

Kündigung durch einen Gesellschafter
§ 1209. (1) Die Kündigung der Gesellschaft durch

einen Gesellschafter kann, wenn die Gesellschaft für
unbestimmte Zeit eingegangen ist, nur für den Schluss
eines Geschäftsjahres erfolgen; sie muss mindestens
sechs Monate vor diesem Zeitpunkt stattfinden.

(2) Eine Vereinbarung, durch die das Kündigungsrecht
ausgeschlossen oder in anderer Weise als durch ange-
messene Verlängerung der Kündigungsfrist erschwert
wird, ist nichtig. Dies gilt nicht für Innengesellschaf-
ten (§ 1176 Abs. 1).
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Auflösung durch gerichtliche Entscheidung
§ 1210. (1) Aufgrund der Klage eines Gesellschaf-

ters kann die Auflösung der Gesellschaft vor dem Ab-
lauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit oder bei einer
für unbestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft oh-
ne Kündigung durch gerichtliche Entscheidung ausge-
sprochen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

(2) Ein solcher Grund ist insbesondere vorhanden,
wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem
Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Ver-
pflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit
verletzt oder wenn die Erfüllung einer solchen Ver-
pflichtung unmöglich wird.

(3) Eine Vereinbarung, durch die das Recht des Ge-
sellschafters, die Auflösung der Gesellschaft zu ver-
langen, ausgeschlossen oder diesen Vorschriften zuwi-
der beschränkt wird, ist nichtig.

Gesellschaft auf Lebenszeit, Befristung
§ 1211. Eine Gesellschaft, die für die Lebenszeit ei-

nes Gesellschafters eingegangen ist oder nach dem
Ablauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit stillschwei-
gend fortgesetzt wird, steht im Sinn der §§ 1209 und
1210 einer für unbestimmte Zeit eingegangen Gesell-
schaft gleich.

Kündigung durch einen Privatgläubiger
§ 1212. Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschaf-

ters, nachdem innerhalb der letzten sechs Monate eine
Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen
des Gesellschafters ohne Erfolg versucht worden war,
auf Grund eines nicht bloß vorläufig vollstreckbaren
Exekutionstitels die Pfändung und Überweisung des
Anspruchs auf dasjenige erwirkt, was dem Gesell-
schafter bei der Auseinandersetzung zukommt, so
kann er die Gesellschaft ohne Rücksicht darauf, ob sie
für bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen ist,
sechs Monate vor dem Ende des Geschäftsjahres für
diesen Zeitpunkt kündigen.

Ausschluss statt Auflösung
§ 1213. (1) Tritt in der Person eines Gesellschafters

ein Umstand ein, der nach § 1210 für jeden der üb-
rigen Gesellschafter das Recht begründet, die Auflö-
sung der Gesellschaft zu verlangen, so kann vom Ge-
richt aufgrund einer Klage aller übrigen Gesellschafter
anstatt der Auflösung der Ausschluss dieses Gesell-
schafters aus der Gesellschaft ausgesprochen werden.
Der Ausschließungsklage steht nicht entgegen, dass
nach dem Ausschluss nur ein Gesellschafter verbleibt.

(2) Für die Auseinandersetzung zwischen den ver-
bleibenden Gesellschaftern und dem ausgeschlosse-
nen Gesellschafter ist die Vermögenslage der Gesell-
schaft in dem Zeitpunkt maßgeblich, in dem die Klage
auf Ausschließung erhoben wird.

Fortsetzungsbeschluss
§ 1214. (1) Die Gesellschafter können bei Auflö-

sung der Gesellschaft deren Fortsetzung beschließen.
In den Fällen des § 1208 Z 3, 4 oder 5, der Kündigung

der Gesellschaft durch einen Privatgläubiger (§ 1212)
und der Auflösung der Gesellschaft durch das Gericht
(§ 1210 Abs. 1) steht dieses Recht den übrigen Ge-
sellschaftern zu. In diesen Fällen scheidet der Gesell-
schafter, in dessen Person der Auflösungsgrund einge-
treten ist, infolge des Fortsetzungsbeschlusses aus der
Gesellschaft aus.

(2) Im Fall der Kündigung durch einen Privatgläu-
biger scheidet der betreffende Gesellschafter mit dem
Ende des Geschäftsjahres aus der Gesellschaft aus; in
den übrigen Fällen mit dem Wirksamwerden des Be-
schlusses.

(3) Im Fall der Eröffnung des Konkursverfahrens
über das Vermögen eines Gesellschafters ist Abs. 1
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Erklärung
gegenüber dem Masseverwalter zu erfolgen hat und
der Schuldner mit dem Zeitpunkt der Konkurseröff-
nung als aus der Gesellschaft ausgeschieden gilt.

Übergang des Gesellschaftsvermögens
§ 1215. (1) Verbleibt nur noch ein Gesellschafter, so

erlischt die Gesellschaft ohne Liquidation. Das Gesell-
schaftsvermögen geht im Weg der Gesamtrechtsnach-
folge auf diesen über. Bücherliche Rechte sind nach
den dafür geltenden Vorschriften zu übertragen.

(2) Der ausscheidende Gesellschafter ist gemäß
§§ 1203 und 1204 abzufinden.

Bekanntgabe der Auflösung der Außengesellschaft
§ 1216. Die Auflösung einer Außengesellschaft ist,

soweit möglich, den Vertragspartnern, Gläubigern und
Schuldnern mitzuteilen sowie auf verkehrsübliche
Weise bekannt zu machen.

7. Abschnitt

Liquidation

Nachwirkung des Gesellschaftsvertrages
§ 1216a. (1) Trotz Auflösung der Gesellschaft be-

stehen die gesellschaftsvertraglichen Rechte und
Pflichten der Gesellschafter zueinander soweit fort, als
dies für die Liquidation erforderlich ist und sich aus
den folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.
Gesellschaftsbezogene Rechtsverhältnisse der Gesell-
schafter zu Dritten werden in ihrem Fortbestand durch
die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur
dann berührt, wenn dies mit dem Dritten vereinbart
wurde.

(2) Die Gesellschafter können anstelle der Liquida-
tion eine andere Art der Auseinandersetzung verein-
baren. Ist die Gesellschaft durch Kündigung eines Pri-
vatgläubigers eines Gesellschafters oder durch die Er-
öffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen
eines Gesellschafters aufgelöst, so kann die Liquidati-
on nur mit Zustimmung des Gläubigers oder des Mas-
severwalters unterbleiben.
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Bestellung der Liquidatoren
§ 1216b. (1) Nach der Auflösung der Gesellschaft

haben, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht anderes
bestimmt, die Gesellschafter als Liquidatoren das Ge-
sellschaftsvermögen abzuwickeln. Mehrere Erben ei-
nes Gesellschafters haben einen gemeinsamen Vertre-
ter zu bestellen. Ist über das Vermögen eines Gesell-
schafters das Konkursverfahren oder das Sanierungs-
verfahren eröffnet und dem Gesellschafter die Eigen-
verwaltung entzogen, so tritt der Insolvenzverwalter
an die Stelle des Gesellschafters.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten kann aus wichtigen
Gründen die Ernennung von Liquidatoren durch das
Gericht erfolgen, in dessen Sprengel einer der Gesell-
schafter seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Das Gericht
kann in einem solchen Fall Personen zu Liquidatoren
ernennen, die nicht zu den Gesellschaftern gehören.
Als Beteiligter gilt außer den Gesellschaftern auch der
Gläubiger, durch den die Kündigung der Gesellschaft
erfolgt ist.

(3) Die Abberufung von Liquidatoren geschieht
durch einstimmigen Beschluss der Beteiligten; sie
kann auf Antrag eines Beteiligten aus wichtigen Grün-
den auch durch das Gericht erfolgen.

(4) Die Gesellschafter sind verpflichtet, die Liqui-
dation und die Liquidatoren soweit möglich den Ver-
tragspartnern, Gläubigern und Schuldnern mitzuteilen
sowie auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.

Rechte und Pflichten der Liquidatoren
§ 1216c. (1) Die Liquidatoren haben die laufenden

Geschäfte zu beenden, die gesellschaftsbezogenen
Forderungen einzuziehen und die Gesellschaftsgläubi-
ger zu befriedigen. Zur Beendigung schwebender Ge-
schäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte
eingehen.

(2) Den Gesellschaftern sind die Gegenstände, die
sie der Gesellschaft zur Benutzung überlassen haben,
zurückzugeben. Für einen durch Zufall abhanden ge-
kommenen oder verschlechterten Gegenstand gebührt
ihnen gegenüber den anderen Gesellschaftern kein Er-
satz.

Handeln der Liquidatoren
§ 1216d. Die Liquidatoren vertreten die Gesell-

schafter gerichtlich und außergerichtlich als Gesamt-
vertreter, sofern die Gesellschafter nicht einvernehm-
lich etwas anderes vereinbaren. Die Liquidatoren kön-
nen einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Ge-
schäfte oder bestimmter Arten von Geschäften er-
mächtigen. Jeder Liquidator ist alleine befugt, gesell-
schaftsbezogene Erklärungen entgegenzunehmen.

Aufteilung und Ausgleich unter den Gesellschaf-
tern

§ 1216e. (1) Das nach Berücksichtigung der Schul-
den verbleibende Gesellschaftsvermögen ist nach dem
Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter unter
Berücksichtigung ihrer Guthaben und Verbindlichkei-

ten aus dem Gesellschaftsverhältnis unter die Gesell-
schafter zu verteilen.

(2) Das während der Liquidation entbehrliche Geld
wird vorläufig verteilt. Zur Deckung noch nicht fälli-
ger oder streitiger Verbindlichkeiten sowie zur Siche-
rung der den Gesellschaftern bei der Schlussverteilung
zukommenden Beträge ist das Erforderliche zurück-
zubehalten. § 1196 Abs. 1 ist während der Liquidation
nicht anzuwenden.

(3) Entsteht über die Verteilung des Gesellschafts-
vermögens Streit unter den Gesellschaftern, so haben
die Liquidatoren die Verteilung bis zur Entscheidung
des Streites auszusetzen.

(4) Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Deckung
der Guthaben von Gesellschaftern aus dem Gesell-
schaftsverhältnis nicht aus, so sind die übrigen Gesell-
schafter ihnen gegenüber verpflichtet, für den Betrag
im Verhältnis ihrer Verbindlichkeiten aus dem Gesell-
schaftsverhältnis aufzukommen. Kann von einem Ge-
sellschafter der auf ihn entfallende Betrag nicht er-
langt werden, so wird der Ausfall auf die übrigen Ge-
sellschafter wie ein Verlust verteilt.

Achtundzwanzigstes Hauptstück

Von den Ehepakten und dem Anspruch auf Aus-
stattung

Ehepakte
§ 1217. (1) Ehepakte heißen diejenigen Verträge,

welche in der Absicht auf die eheliche Verbindung
über das Vermögen geschlossen werden. Sie haben
vorzüglich die Gütergemeinschaft und den Erbvertrag
zum Gegenstand.

(2) Die Bestimmungen dieses Hauptstücks sind auf
eingetragene Partner sinngemäß anzuwenden.

Ausstattung
§ 1220. Besitzt ein Kind kein eigenes, zu einer an-

gemessenen Ausstattung hinlängliches Vermögen, so
sind Eltern oder Großeltern nach der Reihenfolge und
nach den Grundsätzen, nach denen sie für den Unter-
halt der Kinder zu sorgen haben, verpflichtet, den Kin-
dern oder Enkelkindern bei ihrer Verehelichung eine
Ausstattung zu geben oder dazu verhältnismäßig bei-
zutragen.

§ 1221. Berufen sich Eltern oder Großeltern auf ihr
Unvermögen zur Bestellung einer angemessenen Aus-
stattung, so hat das Gericht auf Antrag des Ausstat-
tungsberechtigten, jedoch ohne strenge Untersuchung
des Vermögensstands, darüber zu entscheiden.

§ 1222. Wenn ein Kind ohne Wissen oder gegen den
Willen seiner Eltern geheiratet hat und das Gericht die
Ursache der Missbilligung begründet findet, sind die
Eltern selbst in dem Falle, dass sie in der Folge die
Ehe genehmigen, nicht schuldig, ihm eine Ausstattung
zu geben.

§ 1223. Hat ein Kind seine Ausstattung schon erhal-
ten und sie, wenn auch ohne sein Verschulden, verlo-
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ren, so ist es nicht mehr – selbst nicht bei Eingehung
einer weiteren Ehe – berechtigt, eine neue zu fordern.

Gütergemeinschaft
§ 1233. Die eheliche Verbindung allein begründet

noch keine Gemeinschaft der Güter zwischen den
Eheleuten. Dazu wird ein besonderer Vertrag erfor-
dert, dessen Umfang und rechtliche Form nach den §§.
1177 und 1178 des vorigen Hauptstückes beurtheilet
wird.

§ 1234. Die Gütergemeinschaft unter Ehegatten
wird in der Regel nur auf den Todesfall verstanden.
Sie gibt dem Ehegatten das Recht auf die Hälfte des-
sen, was von den der Gemeinschaft wechselseitig un-
terzogenen Gütern nach Ableben des andern Ehegat-
ten noch vorhanden seyn wird.

§ 1235. Bey einer Gemeinschaft, die sich auf das
ganze Vermögen bezieht, sind vor der Theilung alle
Schulden ohne Ausnahme; bey einer Gemeinschaft
aber, die bloß das gegenwärtige, oder bloß das künf-
tige Vermögen zum Gegenstande hat, nur diejenigen
Schulden abzuziehen, die zum Nutzen des gemein-
schaftlichen Gutes verwendet worden sind.

§ 1236. Besitzt ein Ehegatte ein unbewegliches Gut,
und wird das Recht des andern Ehegatten zur Gemein-
schaft in die öffentlichen Bücher eingetragen; so erhält
dieser durch die Eintragung auf die Hälfte der Sub-
stanz des Gutes ein dingliches Recht, vermöge des-
sen der eine Ehegatte über diese Hälfte keine Anord-
nung machen kann; auf die Nutzungen aber während
der Ehe erhält er durch die Einverleibung keinen An-
spruch. Nach dem Tode des Ehegatten gebührt dem
überlebenden Theile sogleich das freye Eigenthum
seines Antheiles. Doch kann eine solche Einverlei-
bung den auf das Gut früher eingetragenen Gläubigern
nicht zum Nachtheile gereichen.

Gesetzlicher ehelicher Güterstand
§ 1237. Haben Eheleute über die Verwendung ihres

Vermögens keine besondere Uebereinkunft getroffen,
so behält jeder Ehegatte sein voriges Eigenthumsrecht,
und auf das, was ein jeder Theil während der Ehe er-
wirbt, und auf was immer für eine Art überkommt, hat
der andere, solange die Ehe besteht, keinen Anspruch.

Schenkungen unter Ehegatten und Verlobten;
§ 1246. Die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Schen-

kungen zwischen Ehegatten wird nach den für die
Schenkungen überhaupt bestehenden Gesetzen beurt-
heilt.

§ 1247. Was ein Mann seiner Ehegattinn an
Schmuck, Edelsteinen und andern Kostbarkeiten zum
Putze gegeben hat, wird im Zweifel nicht für gelehnt;
sondern für geschenkt angesehen. Wenn aber ein ver-
lobter Theil dem andern; oder auch ein Dritter dem ei-
nen oder andern Theile in Rücksicht auf die künftige
Ehe etwas zusichert oder schenket; so kann, wenn die
Ehe ohne Verschulden des Geschenkgebers nicht er-
folgt, die Schenkung widerrufen werden.

Erbverträge
§ 1249. Zwischen Ehegatten kann auch ein Erbver-

trag, wodurch die künftige Erbschaft oder ein Teil der-
selben versprochen und das Versprechen angenommen
wird, geschlossen werden (§ 602). Ein solcher Vertrag
muss als Notariatsakt und mit allen Erfordernissen ei-
nes schriftlichen Testamentes errichtet werden.

Bedingungen
§ 1251. Die Bestimmungen über Bedingungen bei

Verträgen sind auch auf Erbverträge anzuwenden.

Wirkungen des Erbvertrags
§ 1252. Ein Erbvertrag hindert einen Vertragspartner

nicht, zu Lebzeiten über sein Vermögen nach Belieben
zu verfügen. Aus dem Erbvertrag entstehende Rechte
setzen den Tod eines Vertragsteils voraus und können
vor Erbanfall nicht auf andere übertragen werden.
Aufgrund der künftigen Erbschaft kann keine Sicher-
stellung gefordert werden.

§ 1253. Durch den Erbvertrag kann ein Vertrags-
partner auf das Recht zu testieren nicht gänzlich ver-
zichten. Ein reines Viertel, das weder durch Pflichttei-
le noch durch andere Forderungen belastet sein darf,
muss zur freien letztwilligen Verfügung stehen. Hat
der Verstorbene darüber nicht verfügt, so fällt dieses
Viertel nicht dem Vertragserben, auch wenn ihm im
Erbvertrag die ganze Verlassenschaft versprochen
wurde, sondern den gesetzlichen Erben zu.

§ 1254. Ein Erbvertrag kann nicht einseitig wider-
rufen, aber aus vertragsrechtlichen Gründen entkräftet
werden. Die Rechte von Pflichtteilsberechtigten blei-
ben vom Erbvertrag unberührt.

§ 1262. Ist zwischen den Ehegatten eine Gemein-
schaft der Güter bedungen; so hört dieselbe durch den
Concurs des einen oder des andern Ehegatten auf,
und das zwischen ihnen gemeinschaftliche Vermögen
wird, wie bey dem Tode, getheilt.

Nichtigerklärung der Ehe
§ 1265. Wird eine Ehe für ungültig erklärt; so zer-

fallen auch die Ehe-Pacte; das Vermögen kommt, in
so fern es vorhanden ist, in den vorigen Stand zurück.
Der schuldtragende Theil hat aber den schuldlosen
Theile Entschädigung zu leisten.

Scheidung oder Aufhebung der Ehe
§ 1266. Im Fall einer Scheidung oder Aufhebung

der Ehe mit gleichteiligem oder ohne Verschulden
oder einer Scheidung im Einvernehmen sind die Ehe-
pakte für beide Teile erloschen, sofern keine andere
Vereinbarung getroffen wurde. Ansonsten gebührt
dem schuldlosen oder minderschuldigen Ehegatten
nicht nur volle Genugtuung, sondern ab dem Zeit-
punkt der Scheidung alles dasjenige, was ihm in den
Ehepakten auf den Fall des Überlebens bedungen wor-
den ist. Das Vermögen, worüber eine Gütergemein-
schaft bestanden hat, wird wie im Falle des Todes ge-
teilt, und das Recht aus einem Erbvertrag bleibt dem
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Schuldlosen oder Minderschuldigen auf den Todesfall
vorbehalten.

Neun u. zwanzigstes Hauptstück.

Von den Glücksverträgen.

Glücksverträge.
§ 1267. Ein Vertrag, wodurch die Hoffnung eines

noch ungewissen Vortheiles versprochen und ange-
nommen wird, ist ein Glücksvertrag. Er gehört, je
nachdem etwas dagegen versprochen wird oder nicht,
zu den entgeltlichen oder unentgeldlichen Verträgen.

§ 1268. Bey Glücksverträgen findet das Rechtmittel
wegen Verkürzung über die Hälfte des Werthes nicht
Statt.

Arten der Glücksverträge;
§ 1269. Glücksverträge sind: die Wette; das Spiel

und das Los; alle über gehoffte Rechte, oder über
künftige noch unbestimmte Sachen errichtete Kauf-
und andere Verträge; ferner, die Leibrenten; die gesell-
schaftlichen Versorgungsanstalten; endlich die Versi-
cherungs- und Bodmereyverträge.

1) die Wette;
§ 1270. Wenn über ein beyden Theilen noch unbe-

kanntes Ereigniß ein bestimmter Preis zwischen ih-
nen für denjenigen, dessen Behauptung der Erfolg ent-
spricht, verabredet wird: so entsteht eine Wette. Hatte
der gewinnende Theil von dem Ausgange Gewißheit,
und verheimlichte er sie dem andern Theile; so macht
er sich einer Arglist schuldig, und die Wette ist ungül-
tig.Dder verlierende Theil aber, dem der Ausgang vor-
her bekannt war, ist als ein Geschenkgeber anzusehen.

§ 1271. Redliche und sonst erlaubte Wetten sind in
so weit verbindlich, als der bedungene Preis nicht bloß
versprochen; sondern wirklich entrichtet, oder hinter-
legt worden ist. Gerichtlich kann der Preis nicht gefor-
dert werden.

2) das Spiel;
§ 1272. Jedes Spiel ist eine Art von Wette. Die für

Wetten festgesetzten Rechte gelten auch für Spiele.
Welche Spiele überhaupt, oder für besondere Classen
verbothen; wie Personen, die verbothene Spiele trei-
ben, und diejenigen, die ihnen dazu Unterschleif ge-
ben, zu bestrafen sind, bestimmen die politischen Ge-
setze.

3) Los;
§ 1273. Ein zwischen Privat-Personen auf eine Wet-

te oder auf ein Spiel abzielendes Los wird nach den
für Wetten und Spiele festgesetzten Vorschriften be-
urtheilet. Soll aber eine Theilung, eine Wahl, oder eine
Streitigkeit durch das Los entschieden werden; so tre-
ten dabey die Rechte der übrigen Verträge ein.

§ 1274. Staats-Lotterien sind nicht nach der Eigen-
schaft der Wette und des Spieles; sondern nach den je-

des Mahl darüber kundgemachten Plänen, zu beurthei-
len.

4) Hoffnungskauf.
§ 1275. Wer für ein bestimmtes Maß von einem

künftigen Erträgnisse einen verhältnißmäßigen Preis
verspricht, schließt einen ordentlichen Kaufvertrag.

§ 1276. Wer die künftigen Nutzungen einer Sache
in Pausch und Bogen; oder wer die Hoffnung dersel-
ben in einem bestimmten Preise kauft, errichtet einen
Glücksvertrag; er trägt die Gefahr der ganz vereitelten
Erwartung; es gebühren ihm aber auch alle ordentliche
erzielte Nutzungen.

insbesondere eines Kuxes;
§ 1277. Der Antheil an einem Bergwerke heißt Kux.

Der Kauf eines Kuxes gehört zu den gewagten Verträ-
gen. Der Verkäufer haftet nur für die Richtigkeit des
Kuxes, und der Käufer hat sich nach den Gesetzen
über den Bergbau zu benehmen.

Erbschaftskauf
§ 1278. (1) Der Käufer einer vom Verkäufer ange-

tretenen oder ihm wenigstens angefallenen Erbschaft
tritt nicht allein in die Rechte, sondern auch in die
Verbindlichkeiten des Verkäufers als Erben ein, soweit
diese nicht höchstpersönlich sind. Wenn dem Kauf
kein Inventar zugrunde gelegt wird, ist auch der Erb-
schaftskauf ein Glücksvertrag.

(2) Der Erbschaftskauf bedarf zu seiner Gültigkeit
eines Notariatsakts oder der Beurkundung durch ge-
richtliches Protokoll.

§ 1279. Auf Sachen, die dem Verkäufer nicht als Er-
ben, sondern aus einem anderen Grund, etwa als Vor-
ausvermächtnis, als Ersatz- oder Nacherbschaft oder
als Schuldforderung aus der Verlassenschaft gebühren
und ihm auch ohne Erbrecht gebührt hätten, hat der
Erbschaftskäufer keinen Anspruch. Dagegen erhält er
alles, was der Erbschaft selbst zuwächst, insbesondere
durch den Ausfall eines Vermächtnisnehmers, eines
Miterben oder auf was immer für eine andere Art, so-
weit der Verkäufer darauf Anspruch gehabt hätte.

§ 1280. Alles, was der Erbe aus dem Erbrecht erhält,
wie etwa die bezogenen Früchte und Forderungen,
zählt zur Verlassenschaft. Alle Aufwendungen, die er
selbst für den Antritt der Erbschaft oder für die Verlas-
senschaft gemacht hat, werden hingegen von der Ver-
lassenschaft abgezogen. Dazu gehören die bezahlten
Schulden, die schon abgeführten Vermächtnisse, Steu-
ern, Abgaben und Gerichtsgebühren und, wenn nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, auch die
Begräbniskosten.

§ 1281. Sofern der Verkäufer die Verlassenschaft
vor der Übergabe verwaltet hat, haftet er dem Käufer
dafür wie ein anderer Verwalter.

§ 1282. Die Erbschaftsgläubiger und Vermächtnis-
nehmer können sich mit ihren Ansprüchen sowohl an
den Käufer der Erbschaft als auch an den Erben selbst
halten. Ihre Rechte werden so wie jene der Erbschafts-
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schuldner durch den Verkauf der Erbschaft nicht geän-
dert. Die Erbantrittserklärung des Verkäufers gilt auch
für den Käufer.

§ 1283. Wurde dem Verkauf der Erbschaft ein In-
ventar zugrunde gelegt, so haftet der Verkäufer für
dasselbe. Andernfalls haftet er für die Richtigkeit sei-
nes Erbrechts, wie er es angegeben hat, und für jeden
dem Käufer durch sein Verschulden zugefügten Scha-
den.

5) Leibrente;
§ 1284. Wird jemanden für Geld, oder gegen eine

für Geld geschätzte Sache auf die Lebensdauer einer
gewissen Person eine bestimmte jährliche Entrichtung
versprochen; so ist es ein Leibrentenvertrag.

§ 1285. Die Dauer der Leibrente kann von dem Le-
ben des einen oder andern Theiles, oder auch eines
Dritten abhängen. Sie wird im Zweifel vierteljährig
vorhinein entrichtet; und nimmt in allen Fällen mit
dem Leben desjenigen, auf dessen Kopf sie beruht, ihr
Ende.

§ 1286. Weder die Gläubiger, noch die Kinder des-
jenigen, welcher sich eine Leibrente bedingt, sind be-
rechtiget, den Vertrag umzustoßen. Doch steht den
Erstern frey, ihre Befriedigung aus den Leibrenten zu
suchen; den Letztern aber, die Hinterlegung eines ent-
behrlichen Theiles der Rente zu fordern, um sich den
ihnen nach dem Gesetze gebührenden Unterhalt dar-
auf versichern zu lassen.

6) gesellschaftliche Versorgungsanstalten;
§ 1287. Der Vertrag, wodurch vermittelst einer Ein-

lage ein gemeinschaftlicher Versorgungsfond für die
Mitglieder, ihre Gattinnen oder Waisen errichtet wird,
ist aus der Natur und dem Zwecke einer solchen An-
stalt, und den darüber festgesetzten Bedingungen, zu
beurtheilen.

7) Versicherungsvertrag;
§ 1288. Wenn jemand die Gefahr des Schadens, wel-

cher einen Andern ohne dessen Verschulden treffen
könnte, auf sich nimmt, und ihm gegen einen gewis-
sen Preis den bedungenen Ersatz zu leisten verspricht;
so entsteht der Versicherungsvertrag. Der Versicherer
haftet dabey für den zufälligen Schaden, und der Ver-
sicherte für den versprochenen Preis.

§ 1289. Der gewöhnliche Gegenstand dieses Vertra-
ges sind Waaren, die zu Wasser oder zu Lande ver-
führt werden. Es können aber auch andere Sachen,
z. B. Häuser und Grundstücke gegen Feuer- Wasser-
und andere Gefahren versichert werden.

§ 1290. Ereignet sich der zufällige Schade, wofür
die Entschädigung versichert worden ist; so muß der
Versicherte, wenn kein unüberwindliches Hinderniß
dazwischen kommt, oder nichts anderes verabredet
worden ist, dem Versicherer, wenn sie sich im nähm-
lichen Orte befinden, binnen drey Tagen, sonst aber
in derjenigen Zeitfrist davon Nachricht geben, welche
zur Bekanntmachung der Annahme eines von einem
Abwesenden gemachten Versprechens bestimmt wor-

den ist (§. 862). Unterläßt er die Anzeige; kann er den
Unfall nicht erweisen; oder kann der Versicherer be-
weisen, daß der Schade aus Verschulden des Versi-
cherten entstanden ist; so hat dieser auch keinen An-
spruch auf die versicherte Summe.

§ 1291. Wenn der Untergang der Sache dem Versi-
cherten; oder der gefahrlose Zustand derselben dem
Versicherer zur Zeit des geschlossenen Vertrages
schon bekannt war; so ist der Vertrag ungültig.

8) Bodmerey- und See-Assecuranzen.
§ 1292. Die Bestimmungen in Rücksicht der Versi-

cherungen zur See; so wie die Vorschriften über den
Bodmerey-Vertrag sind ein Gegenstand der Seegeset-
ze.

Dreyßigstes Hauptstück.

Von dem Rechte des Schadensersatzes und der
Genugthuung.

Schade.
§ 1293. Schade heißt jeder Nachtheil, welcher je-

manden an Vermögen, Rechten oder seiner Person zu-
gefüget worden ist. Davon unterscheidet sich der Ent-
gang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnli-
chen Laufe der Dinge zu erwarten hat.

Quellen der Beschädigung.
§ 1294. Der Schade entspringt entweder aus einer

widerrechtlichen Handlung, oder Unterlassung eines
Anderen; oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche
Beschädigung wird entweder willkührlich, oder un-
willkührlich zugefügt. Die willkührliche Beschädi-
gung aber gründet sich theils in einer bösen Absicht,
wenn der Schade mit Wissen und Willen; theils in ei-
nem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit,
oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit, oder
des gehörigen Fleißes verursachet worden ist. Beydes
wird ein Verschulden genannt.

Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze:

1) von dem Schaden aus Verschulden;
§ 1295. (1) Jedermann ist berechtigt, von dem Be-

schädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser
ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der
Schaden mag durch Übertretung einer Vertragspflicht
oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht
worden sein.

(2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten ver-
stoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür
verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines
Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des
Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu
schädigen.

§ 1296. Im Zweifel gilt die Vermuthung, daß ein
Schade ohne Verschulden eines Anderen entstanden
sey.
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§ 1297. Es wird aber auch vermuthet, daß jeder wel-
cher den Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen
Grades des Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig sey,
welcher bey gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet
werden kann. Wer bey Handlungen, woraus eine Ver-
kürzung der Rechte eines Anderen entsteht, diesen
Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit unterläßt,
macht sich eines Versehens schuldig.

§ 1298. Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner
vertragsmäßigen oder gesetzlichen Verbindlichkeit
ohne sein Verschulden verhindert worden sey, dem
liegt der Beweis ob. Soweit er auf Grund vertraglicher
Vereinbarung nur für grobe Fahrlässigkeit haftet, muß
er auch beweisen, daß es an dieser Voraussetzung
fehlt.

insbesondere: a) der Sachverständigen;
§ 1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst,

zu einem Gewerbe oder Handwerke öffentlich beken-
net; oder wer ohne Noth freywillig ein Geschäft über-
nimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse,
oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt
dadurch zu erkennen, daß er sich den nothwendigen
Fleiß und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen
Kenntnisse zutraue; er muß daher den Mangel dersel-
ben vertreten. Hat aber derjenige, welcher ihm das Ge-
schäft überließ, die Unerfahrenheit desselben gewußt;
oder, bey gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen kön-
nen; so fällt zugleich dem Letzteren ein Versehen zur
Last.

§ 1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verant-
wortlich, wenn er gegen Belohnung in Angelegenhei-
ten seiner Kunst oder Wissenschaft aus Versehen ei-
nen nachtheiligen Rath ertheilet. Außer diesem Falle
haftet ein Rathgeber nur für den Schaden, welchen er
wissentlich durch Ertheilung des Rathes dem Anderen
verursachet hat.

oder b) mehrere Theilnehmer;
§ 1301. Für einen widerrechtlich zugefügten Scha-

den können mehrere Personen verantwortlich werden,
indem sie gemeinschaftlich, unmittelbarer oder mittel-
barer Weise, durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Hel-
fen, Verhehlen u. dgl.; oder, auch nur durch Unter-
lassung der besonderen Verbindlichkeit, das Uebel zu
verhindern, dazu beygetragen haben.

§ 1302. In einem solchen Falle verantwortet, wenn
die Beschädigung in einem Versehen gegründet ist,
und die Antheile sich bestimmen lassen, jeder nur
den durch sein Versehen verursachten Schaden. Wenn
aber der Schade vorsätzlich zugefügt worden ist; oder,
wenn die Antheile der Einzelnen an der Beschädigung
sich nicht bestimmen lassen, so haften Alle für Einen,
und Einer für Alle; doch bleibt demjenigen, welcher
den Schaden ersetzt hat, der Rückersatz gegen die Ue-
brigen vorbehalten.

§ 1303. In wie weit mehrere Mitschuldner bloß aus
der unterlassenen Erfüllung ihrer Verbindlichkeit zu
haften haben, ist aus der Beschaffenheit des Vertrages
zu beurtheilen.

§ 1304. Wenn bey einer Beschädigung zugleich ein
Verschulden von Seite des Beschädigten eintritt; so
trägt er mit dem Beschädiger den Schaden verhältniß-
mäßig; und, wenn sich das Verhältniß nicht bestimmen
läßt, zu gleichen Theilen.

2) aus dem Gebrauche des Rechtes;
§ 1305. Wer von seinem Rechte innerhalb der recht-

lichen Schranken (§ 1295, Absatz 2) Gebrauch macht,
hat den für einen anderen daraus entspringenden
Nachteil nicht zu verantworten.

3. aus einer schuldlosen oder unwillkührlichen
Handlung;

§ 1306. Den Schaden, welchen jemand ohne Ver-
schulden oder durch eine unwillkührliche Handlung
verursachet hat, ist er in der Regel zu ersetzen nicht
schuldig.

§ 1306a. Wenn jemand im Notstand einen Schaden
verursacht, um eine unmittelbar drohende Gefahr von
sich oder anderen abzuwenden, hat der Richter unter
Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rück-
sicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlas-
sen hat, sowie des Verhältnisses der Größe der Be-
schädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermö-
gens des Beschädigers und des Beschädigten zu er-
kennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu
ersetzen ist.

§ 1307. Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden
in einen Zustand der Sinnesverwirrung oder in einen
Notstand versetzt hat, so ist auch der in demselben
verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschrei-
ben. Eben dieses gilt auch von einem Dritten, der
durch sein Verschulden diese Lage bei dem Beschädi-
ger veranlaßt hat.

§ 1308. Wenn Personen, die den Gebrauch der Ver-
nunft nicht haben, oder Unmündige jemanden beschä-
digen, der durch irgendein Verschulden hierzu selbst
Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen Ersatz
ansprechen.

§ 1309. Außer diesem Falle gebührt ihm der Ersatz
von denjenigen Personen, denen der Schade wegen
Vernachlässigung der ihnen über solche Personen an-
vertrauten Obsorge beygemessen werden kann.

§ 1310. Kann der Beschädigte auf solche Art den Er-
satz nicht erhalten, so soll der Richter mit Erwägung
des Umstandes, ob dem Beschädiger, ungeachtet er
gewöhnlich seines Verstandes nicht mächtig ist, in
dem bestimmten Falle nicht dennoch ein Verschulden
zur Last liege; oder, ob der Beschädigte aus Schonung
des Beschädigers die Vertheidigung unterlassen habe;
oder endlich, mit Rücksicht auf das Vermögen des Be-
schädigers und des Beschädigten, auf den ganzen Er-
satz, oder doch einen billigen Theil desselben erken-
nen.

4. durch Zufall;
§ 1311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen

Vermögen oder Person er sich ereignet. Hat aber je-
mand den Zufall durch ein Verschulden veranlaßt; hat
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er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vor-
zubeugen sucht, übertreten; oder sich ohne Noth in
fremde Geschäfte gemengt, so haftet er für allen
Nachtheil, welcher außer dem nicht erfolgt wäre.

§ 1312. Wer in einem Nothfalle jemanden einen
Dienst geleistet hat, dem wird der Schade, welchen er
nicht verhüthet hat, nicht zugerechnet; es wäre denn,
daß er einen Anderen, der noch mehr geleistet haben
würde, durch seine Schuld daran verhindert hätte.
Aber auch in diesem Falle kann er den sicher ver-
schafften Nutzen gegen den verursachten Schaden in
Rechnung bringen.

5) durch fremde Handlungen;
§ 1313. Für fremde, widerrechtliche Handlungen,

woran jemand keinen Theil genommen hat, ist er in
der Regel auch nicht verantwortlich. Selbst in den Fäl-
len, wo die Gesetze das Gegentheil anordnen, bleibt
ihm der Rückersatz gegen den Schuldtragenden vor-
behalten.

§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung ver-
pflichtet ist, haftet ihm für das Verschulden seines ge-
setzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich
zur Erfüllung bedient, wie für sein eigenes.

§ 1314. Wer eine Dienstperson ohne Zeugnis auf-
nimmt oder wissentlich eine durch ihre Leibes- oder
Gemütsbeschaffenheit gefährliche Person im Dienste
behält oder ihr Aufenthalt gibt, haftet dem Hausherrn
und den Hausgenossen für den Ersatz des durch die
gefährliche Beschaffenheit dieser Personen verursach-
ten Schadens.

§ 1315. Überhaupt haftet derjenige, welcher sich ei-
ner untüchtigen oder wissentlich einer gefährlichen
Person zur Besorgung seiner Angelegenheiten be-
dient, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft
einem Dritten zufügt.

§ 1316. Gastwirte, die Fremde beherbergen, sowie
die anderen in § 970 bezeichneten Personen, ferner
Fuhrleute haften für den Schaden, welchen ihre eige-
nen oder die von ihnen zugewiesenen Dienstpersonen
an den eingebrachten oder übernommenen Sachen ei-
nem Gast oder Reisenden in ihrem Hause, ihrer An-
stalt oder ihrem Fahrzeuge verursachen.

§ 1317. In wie fern bey öffentlichen Versendungs-
anstalten für den Schaden eine Haftung übernommen
werde, bestimmen die besonderen Vorschriften.

§ 1318. Wird jemand durch das Herabfallen einer
gefährlich aufgehängten oder gestellten Sache, oder
durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer
Wohnung beschädiget; so haftet derjenige, aus dessen
Wohnung geworfen oder gegossen worden, oder die
Sache herabgefallen ist, für den Schaden.

6. Durch ein Bauwerk
§ 1319. Wird durch Einsturz oder Ablösung von Tei-

len eines Gebäudes oder eines anderen auf einem
Grundstück aufgeführten Werkes jemand verletzt oder
sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des
Gebäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn

die Ereignung die Folge der mangelhaften Beschaf-
fenheit des Werkes ist und er nicht beweist, daß er alle
zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt an-
gewendet habe.

6a. durch einen Weg;
§ 1319a. (1) Wird durch den mangelhaften Zustand

eines Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper
oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache be-
schädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Scha-
dens, der für den ordnungsgemäßen Zustand des We-
ges als Halter verantwortlich ist, sofern er oder einer
seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grobfahr-
lässig verschuldet hat. Ist der Schaden bei einer un-
erlaubten, besonders auch widmungswidrigen, Benüt-
zung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit
dem Benützer entweder nach der Art des Weges oder
durch entsprechende Verbotszeichen, eine Abschran-
kung oder eine sonstige Absperrung des Weges er-
kennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte auf
den mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen.

(2) Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine Landfläche,
die von jedermann unter den gleichen Bedingungen
für den Verkehr jeder Art oder für bestimmte Arten
des Verkehres benützt werden darf, auch wenn sie nur
für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist;
zu einem Weg gehören auch die in seinem Zug befind-
lichen und dem Verkehr dienenden Anlagen, wie be-
sonders Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durch-
lässe, Gräben und Pflanzungen. Ob der Zustand eines
Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach
der Art des Weges, besonders nach seiner Widmung,
für seine Anlage und Betreuung angemessen und zu-
mutbar ist.

(3) Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des
Haftpflichtigen verschuldet worden, so haften auch sie
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

7. Durch ein Tier
§ 1320. (1) Wird jemand durch ein Tier beschädigt,

so ist derjenige dafür verantwortlich, der es dazu ange-
trieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt hat.
Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn
er nicht beweist, daß er für die erforderliche Verwah-
rung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte.

(2) In der Alm- und Weidewirtschaft kann der Halter
bei Beurteilung der Frage, welche Verwahrung erfor-
derlich ist, auf anerkannte Standards der Tierhaltung
zurückgreifen. Andernfalls hat er die im Hinblick auf
die ihm bekannte Gefährlichkeit der Tiere, die ihm zu-
mutbaren Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Ge-
fahren und die erwartbare Eigenverantwortung ande-
rer Personen gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Die
erwartbare Eigenverantwortung der Besucher von Al-
men und Weiden richtet sich nach den durch die Alm-
und Weidewirtschaft drohenden Gefahren, der Ver-
kehrsübung und anwendbaren Verhaltensregeln.

§ 1321. Wer auf seinem Grund und Boden fremdes
Vieh antrifft, ist deßwegen noch nicht berechtiget, es
zu töten. Er kann es durch anpassende Gewalt verja-
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gen, oder wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das
Recht der Privat-Pfändung über so viele Stücke Vie-
hes ausüben, als zu seiner Entschädigung hinreichet.
Doch muß er binnen acht Tagen sich mit dem Eigen-
thümer abfinden, oder seine Klage vor den Richter
bringen; widrigen Falls aber das gepfändete Vieh zu-
rückstellen.

§ 1322. Das gepfändete Vieh muß auch zurückge-
stellet werden, wenn der Eigenthümer eine andere an-
gemessene Sicherheit leistet.

Arten des Schadenersatzes.
§ 1323. Um den Ersatz eines verursachten Schadens

zu leisten, muß Alles in den vorigen Stand zurückver-
setzt, oder, wenn dieses nicht thunlich ist, der Schät-
zungswerth vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur
den erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine
Schadloshaltung; wofern er sich aber auch auf den ent-
gangenen Gewinn und die Tilgung der verursachten
Beleidigung erstreckt, volle Genugthuung genannt.

§ 1324. In dem Falle eines aus böser Absicht oder
aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten
Schadens ist der Beschädigte volle Genugthung
(Anm.: richtig: Genugthuung); in den übrigen Fällen
aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern
berechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze
der allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurt-
heilen, welche Art des Ersatzes zu leisten sey.

Insbesondere

1) bey Verletzungen an dem Körper;
§ 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzet,

bestreitet die Heilungskosten des Verletzten; ersetzet
ihm den entgangenen, oder wenn der Beschädigte zum
Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden
Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdieß ein
den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzen-
geld.

§ 1326. Ist die verletzte Person durch die Mißhand-
lung verunstaltet worden; so muß, zumahl wenn sie
weiblichen Geschlechtes ist, in so fern auf diesen Um-
stand Rücksicht genommen werden, als ihr besseres
Fortkommen dadurch verhindert werden kann.

§ 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung
der Tod, so müssen nicht nur alle Kosten, sondern
auch den Hinterbliebenen, für deren Unterhalt der Ge-
tötete nach dem Gesetze zu sorgen hatte, das, was ih-
nen dadurch entgangen ist, ersetzt werden.

1a. an der geschlechtlichen Selbstbestimmung
§ 1328. Wer jemanden durch eine strafbare Hand-

lung oder sonst durch Hinterlist, Drohung oder Aus-
nutzung eines Abhängigkeits- oder Autoritätsverhält-
nisses zur Beiwohnung oder sonst zu geschlechtlichen
Handlungen mißbraucht, hat ihm den erlittenen Scha-
den und den entgangenen Gewinn zu ersetzen sowie
eine angemessene Entschädigung für die erlittene Be-
einträchtigung zu leisten.

1b. am Recht auf Wahrung der Privatsphäre
§ 1328a. (1) Wer rechtswidrig und schuldhaft in die

Privatsphäre eines Menschen eingreift oder Umstände
aus der Privatsphäre eines Menschen offenbart oder
verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Privat-
sphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer Weise
verwertet werden, die geeignet ist, den Menschen in
der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzan-
spruch auch eine Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verlet-
zung der Privatsphäre nach besonderen Bestimmun-
gen zu beurteilen ist. Die Verantwortung für Verlet-
zungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich al-
lein nach den Bestimmungen des Mediengesetzes,
BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fas-
sung.

2) an der persönlichen Freyheit;
§ 1329. Wer jemanden durch gewaltsame Entfüh-

rung, durch Privatgefangennehmung oder vorsätzlich
durch einen widerrechtlichen Arrest seiner Freiheit
beraubt, ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige
Freiheit zu verschaffen und volle Genugtuung zu leis-
ten. Kann er ihm die Freiheit nicht mehr verschaffen,
so muß er den Hinterbliebenen, wie bei der Tötung,
Ersatz leisten.

3) an der Ehre;
§ 1330. (1) Wenn jemandem durch Ehrenbeleidi-

gung ein wirklicher Schade oder Entgang des Gewin-
nes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Er-
satz zu fordern.

(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tatsachen verbrei-
tet, die den Kredit, den Erwerb oder das Fortkommen
eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er
kannte oder kennen mußte. In diesem Falle kann auch
der Widerruf und die Veröffentlichung desselben ver-
langt werden. Für eine nicht öffentlich vorgebrachte
Mitteilung, deren Unwahrheit der Mitteilende nicht
kennt, haftet er nicht, wenn er oder der Empfänger der
Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hatte.

4) an dem Vermögen.
§ 1331. Wird jemand an seinem Vermögen vorsätz-

lich oder durch auffallende Sorglosigkeit eines Ande-
ren beschädiget; so ist er auch den entgangenen Ge-
winn, und, wen der Schade vermittelst einer durch ein
Strafgesetz verbothenen Handlung oder aus Muthwil-
len und Schadenfreude verursachet worden ist, den
Werth der besonderen Vorliebe zu fordern berechtiget.

§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen
Grade des Versehens oder der Nachlässigkeit verursa-
chet worden ist, wird nach dem gemeinen Werthe, den
die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzet.

§ 1332a. Wird ein Tier verletzt, so gebühren die tat-
sächlich aufgewendeten Kosten der Heilung oder der
versuchten Heilung auch dann, wenn sie den Wert des
Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger Tier-
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halter in der Lage des Geschädigten diese Kosten auf-
gewendet hätte.

Besonders durch die Verzögerung der Zahlung.

Gesetzliche Zinsen und weitere Schäden
§ 1333. (1) Der Schaden, den der Schuldner seinem

Gläubiger durch die Verzögerung der Zahlung einer
Geldforderung zugefügt hat, wird durch die gesetzli-
chen Zinsen (§ 1000 Abs. 1) vergütet.

(2) Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zin-
sen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschul-
deter und ihm erwachsener Schäden geltend machen,
insbesondere die notwendigen Kosten zweckentspre-
chender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbrin-
gungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemesse-
nen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.

§ 1334. Eine Verzögerung fällt einem Schuldner zur
Last, wenn er den durch Gesetz oder Vertrag bestimm-
ten Zahlungstag nicht einhält. Sofern die Parteien
nicht anderes vereinbart haben, hat der Schuldner sei-
ne Leistung bei vertragsgemäßer Erbringung der Ge-
genleistung ohne unnötigen Aufschub nach der Er-
füllung durch den Gläubiger oder, wenn die Parteien
ein solches Verfahren vereinbart haben, nach der Ab-
nahme oder Überprüfung der Leistung des Gläubigers
oder, wenn die Forderung der Höhe nach noch nicht
feststeht, nach dem Eingang der Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufforderung zu erbringen.
Ist die Zahlungszeit sonst nicht bestimmt, so trägt der
Schuldner die Folgen der Zahlungsverzögerung, wenn
er sich nach dem Tag der gerichtlichen oder außerge-
richtlichen Einmahnung nicht mit dem Gläubiger ab-
gefunden hat.

§ 1335. Hat der Gläubiger die Zinsen ohne gericht-
liche Einmahnung bis auf den Betrag der Hauptschuld
steigen lassen, so erlischt das Recht, vom Kapital wei-
tere Zinsen zu fordern. Vom Tag der Streitanhängig-
keit an können jedoch neuerdings Zinsen verlangt
werden.

Bedingung des Vergütungsvertrages (Conventio-
nal-Strafe).

§ 1336. (1) Die vertragschließenden Teile können
eine besondere Übereinkunft treffen, daß auf den Fall
des entweder gar nicht oder nicht auf gehörige Art
oder zu spät erfüllten Versprechens ein bestimmter
Geld- oder anderer Betrag entrichtet werden solle
(§ 912). Der Schuldner erlangt mangels besonderer
Vereinbarung nicht das Recht, sich durch Bezahlung
des Vergütungsbetrages von der Erfüllung zu befreien.
Wurde die Konventionalstrafe für die Nichteinhaltung
der Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes verspro-
chen, so kann sie neben der Erfüllung gefordert wer-
den.

(2) In allen Fällen ist der Vergütungsbetrag, wenn er
vom Schuldner als übermäßig erwiesen wird, von dem
Richter, allenfalls nach Einvernehmung von Sachver-
ständigen, zu mäßigen.

(3) Der Gläubiger kann neben einer Konventional-
strafe den Ersatz eines diese übersteigenden Schadens
geltend machen. Ist der Schuldner ein Verbraucher im
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 KSchG, so muss
dies im Einzelnen ausgehandelt werden.

Verbindlichkeit der Erben des Beschädigers.
§ 1337. Die Verbindlichkeit zum Ersatze des Scha-

dens und des entgangenen Gewinnes, oder zur Ent-
richtung des bedungenen Vergütungsbetrages haftet
auf dem Vermögen, und geht auf die Erben über.

Rechtsmittel der Entschädigung.
§ 1338. Das Recht zum Schadenersatze muß in der

Regel, wie jedes andere Privat-Recht, bey dem ordent-
lichen Richter angebracht werden. Hat der Beschädi-
ger zugleich ein Strafgesetz übertreten; so trifft ihn
auch die verhängte Strafe. Die Verhandlung über den
Schadensersatz aber gehöret auch in diesem Falle, in
sofern sie nicht durch die Strafgesetze dem Strafge-
richte oder der politischen Behörde aufgetragen ist, zu
dem Civil-Gerichte.

§ 1340. Diese Behörden haben in dem Falle, daß
sich die Entschädigung unmittelbar bestimmen läßt,
sogleich darüber nach den in diesem Hauptstücke ert-
heilten Vorschriften zu erkennen. Wenn aber der Er-
satz des Schadens nicht unmittelbar bestimmt werden
kann, ist in dem Erkenntnisse überhaupt auszudrü-
cken, daß dem Beschädigtem die Entschädigung im
Wege Rechtens zu suchen vorbehalten bleibe. Dieser
Weg ist auch in Criminal-Fällen dem Beschädigten,
und in anderen Fällen beyden Theilen dann vorbehal-
ten, wenn sie mit der von der Strafbehörde erfolgten
Bestimmung des Ersatzes sich nicht befriedigen woll-
ten.

§ 1341. Gegen das Verschulden eines Richters be-
schwert man sich bey der höheren Behörde. Diese un-
tersuchet und beurtheilet die Beschwerde von Amts
wegen.

Dritter Theil

des

bürgerlichen Gesetzbuches.

Von den gemeinschaftlichen Bestimmungen der
Personen- und Sachenrechte.

Erstes Hauptstück.

Von Befestigung der Rechte und Verbindlichkei-
ten.

Gemeinschaftliche Bestimmungen der Rechte.
§ 1342. Sowohl Personenrechte als Sachenrechte,

und daraus entspringende Verbindlichkeiten können
gleichförmig befestiget, umgeändert und aufgehoben
werden.
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Arten der Befestigung eines Rechtes:
§ 1343. Die rechtlichen Arten der Sicherstellung ei-

ner Verbindlichkeit und der Befestigung eines Rech-
tes, durch welche dem Berechtigten ein neues Recht
eingeräumt wird, sind: die Verpflichtung ein Drittes
für den Schuldner, und die Verpfändung.

I) durch Verpflichtung eines Dritten.
§ 1344. Ein Dritter kann sich dem Gläubiger für den

Schuldner auf dreyerley Art verpflichten: ein Mahl,
wenn er mit Einwilligung des Gläubigers die Schuld
als Alleinzahler übernimmt; dann, wenn er der Ver-
bindlichkeit als Mitschuldner beytritt; endlich, wenn
er sich für die Befriedigung des Gläubigers auf den
Fall verbindet, daß der erste Schuldner die Verbind-
lichkeit nicht erfülle.

§ 1345. Wenn jemand mit Einwilligung des Gläubi-
gers die ganze Schuld eines Andern übernimmt; so ge-
schieht keine Befestigung, sondern eine Umänderung
der Verbindlichkeit, wovon in dem folgenden Haupt-
stücke gehandelt wird.

a) Als Bürge;
§ 1346. (1) Wer sich zur Befriedigung des Gläubi-

gers auf den Fall verpflichtet, daß der erste Schuldner
die Verbindlichkeit nicht erfülle, wird ein Bürge, und
das zwischen ihm und dem Gläubiger getroffene Ue-
bereinkommen ein Bürgschaftsvertrag genannt. Hier
bleibt der erste Schuldner noch immer der Haupt-
schuldner, und der Bürge kommt nur als Nachschuld-
ner hinzu.

(2) Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages ist er-
forderlich, daß die Verpflichtungserklärung des Bür-
gen schriftlich abgegeben wird.

b) Als Mitschuldner;
§ 1347. Wenn jemand, ohne die den Bürgen zu Stat-

ten kommende Bedingung, einer Verbindlichkeit als
Mitschuldner beytritt; so entsteht eine Gemeinschaft
mehrerer Mitschuldner; deren rechtliche Folgen nach
den in dem Hauptstücke von Verträgen überhaupt ge-
gebenen Vorschriften zu beurtheilen sind (§§. 888 –
896).

Entschädigungsbürge.
§ 1348. Wer dem Bürgen auf den Fall, daß derselbe

durch seine Bürgschaft zu Schaden kommen sollte,
Entschädigung zusagt, heißt Entschädigungsbürge.

Wer sich verbürgen könne.
§ 1349. Fremde Verbindlichkeiten kann ohne Unter-

schied des Geschlechtes jedermann auf sich nehmen,
dem die freye Verwaltung seines Vermögens zusteht.

Für welche Verbindlichkeiten.
§ 1350. Ein Bürgschaft kann nicht nur über Summen

und Sachen, sondern auch über erlaubte Handlungen
und Unterlassungen in Beziehung auf den Vortheil

oder Nachtheil, welcher aus denselben für den Sicher-
gestellten entstehen kann, geleistet werden.

§ 1351. Verbindlichkeiten, welche nie zu Recht be-
standen haben, oder schon aufgehoben sind, können
weder übernommen, noch bekräftiget werden.

§ 1352. Wer sich für eine Person verbürgt, die sich
vermöge ihrer persönlichen Eigenschaft nicht verbin-
den kann, ist, obschon ihm diese Eigenschaft unbe-
kannt war, gleich einem ungetheilten Mitschuldner
verpflichtet (§. 896).

Umfang der Bürgschaft
§ 1353. Die Bürgschaft kann nicht weiter ausge-

dehnt werden, als sich der Bürge ausdrücklich erkläret
hat. Wer sich für ein zinsbares Capital verbürget, haf-
tet nur für jene rückständigen Zinsen, welche der
Gläubiger noch nicht einzutreiben berechtiget war.

§ 1354. Von der Einwendung, wodurch ein Schuld-
ner nach Vorschrift der Gesetze die Beybehaltung ei-
nes Theiles seines Vermögens zu seinem Unterhalte zu
fordern berechtiget ist, kann der Bürge nicht Gebrauch
machen.

Wirkung.
§ 1355. Der Bürge kann in der Regel erst dann be-

langet werden, wenn der Hauptschuldner auf des
Gläubigers gerichtliche oder außergerichtliche Ein-
mahnung seine Verbindlichkeit nicht erfüllet hat.

§ 1356. Der Bürge kann aber, selbst wenn er sich
ausdrücklich nur für den Fall verbürget hat, daß der
Hauptschuldner zu zahlen unvermögend sey, zuerst
belanget werden, wenn über das Vermögen des Haupt-
schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet wurde
oder wenn der Hauptschuldner zu der Zeit, als die
Zahlung geleistet werden sollte, unbekannten Aufent-
haltes, und der Gläubiger keiner Nachlässigkeit zu be-
schuldigen ist.

§ 1357. Wer sich als Bürge und Zahler verpflichtet
hat, haftet als ungetheilter Mitschuldner für die ganze
Schuld; es hängt von der Willkühr des Gläubigers ab,
ob er zuerst den Hauptschuldner, oder den Bürgen
oder beyde zugleich belangen wolle (§. 891).

§ 1358. Wer eine fremde Schuld bezahlt, für die
er persönlich oder mit bestimmten Vermögensstücken
haftet, tritt in die Rechte des Gläubigers und ist befugt,
von dem Schuldner den Ersatz der bezahlten Schuld
zu fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigte Gläubi-
ger verbunden, dem Zahler alle vorhandenen Rechts-
behelfe und Sicherungsmittel auszuliefern.

§ 1359. Haben für den nähmlichen ganzen Betrag
mehrere Personen Bürgschaft geleistet; so haftet jede
für den ganzen Betrag. Hat aber Eine von ihnen die
ganze Schuld abgetragen; so gebührt ihr gleich dem
Mitschuldner (§. 896) das Recht des Rückersatzes ge-
gen die übrigen.

§ 1360. Wenn dem Gläubiger vor, oder bey Leistung
der Bürgschaft noch außer derselben von dem Haupt-
schuldner, oder einem Dritten ein Pfand gegeben wird;
so steht ihm zwar noch immer frey, den Bürgen der
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Ordnung nach (§. 1355) zu belangen; aber er ist nicht
befugt, zu dessen Nachtheil sich des Pfandes zu bege-
ben.

§ 1361. Hat der Bürge oder Zahler den Gläubiger
befriediget, ohne sich mit dem Hauptschuldner einzu-
verstehen; so kann dieser Alles gegen jene einwenden,
was er gegen den Gläubiger hätte einwenden können.

§ 1362. Der Bürge kann von dem Entschädigungs-
bürgen nur dann Entschädigung verlangen, wenn er
sich den Schaden nicht durch sein eigenes Verschul-
den zugezogen hat.

Arten der Erlöschung der Bürgschaft.
§ 1363. Die Verbindlichkeit des Bürgen hört verhält-

nißmäßig mit der Verbindlichkeit des Schuldners auf.
Hat sich der Bürge nur auf eine gewisse Zeit verpflich-
tet; so haftet er nur für diesen Zeitraum. Die Entlas-
sung eines Mitbürgen kommt diesem zwar gegen den
Gläubiger; aber nicht gegen die übrigen Mitbürgen zu
Statten (§. 896).

§ 1364. Durch den Verlauf der Zeit, binnen welcher
der Schuldner hätte zahlen sollen, wird der Bürge,
wenn auch der Gläubiger auf die Befriedigung nicht
gedrungen hat, noch nicht von seiner Bürgschaft be-
freyet, allein er ist befugt, von dem Schuldner, wenn
er mit dessen Einwilligung Bürgschaft geleistet hat,
zu verlangen, daß er ihm Sicherheit verschaffe. Auch
der Gläubiger ist dem Bürgen in so weit verantwort-
lich, als dieser wegen dessen Saumseligkeit in Eintrei-
bung der Schuld an Erhohlung des Ersatzes zu Scha-
den kommt.

§ 1365. Wenn gegen den Schuldner ein gegründetes
Besorgniß der Zahlungsunfähigkeit oder der Entfer-
nung aus den Erbländern, für welche dieses Gesetz-
buch vorgeschrieben ist, eintritt; so steht dem Bürgen
das Recht zu, von dem Schuldner die Sicherstellung
der verbürgten Schuld zu verlangen.

§ 1366. Wenn das verbürgte Geschäft beendiget ist;
so kann die Abrechnung und die Aufhebung der Bürg-
schaft gefordert werden.

§ 1367. Ist der Bürgschaftsvertrag weder durch eine
Hypothek, noch durch ein Faustpfand befestiget; so
erlischt er binnen drey Jahren nach dem Tode des Bür-
gen, wenn der Gläubiger in der Zwischenzeit unterlas-
sen hat, von dem Erben die verfallene Schuld gericht-
lich oder außergerichtlich einzumahnen.

II.) Durch Pfandvertrag.
§ 1368. Pfandvertrag heißt derjenige Vertrag, wo-

durch der Schuldner, oder ein Anderer anstatt seiner
auf eine Sache dem Gläubiger das Pfandrecht wirklich
einräumet, folglich ihm das bewegliche Pfandstück
übergibt, oder das unbewegliche durch die Pfandbü-
cher verschreibt. Der Vertrag, ein Pfand übergeben zu
wollen, ist noch kein Pfandvertrag.

Wirkung des Pfandvertrages.
§ 1369. Was bey Verträgen überhaupt Rechtens ist,

gilt auch bey dem Pfandvertrage; er ist zweyseitig ver-

bindlich. Der Pfandnehmer muß das Handpfand wohl
verwahren und es dem Verpfänder, so bald dieser die
Befriedigung leistet, zurück geben. Betrifft es eine
Hypothek; so muß der befriedigte Gläubiger den Ver-
pfänder in den Stand setzen, die Löschung der Ver-
bindlichkeit aus den Hypotheken-Büchern bewirken
zu können. Die mit dem Pfandbesitze verknüpften
Rechte und Verbindlichkeiten des Pfandgebers und
Pfandnehmers sind im sechsten Hauptstücke des
zweyten Theiles bestimmt worden.

§ 1370. Der Handpfandnehmer ist verbunden, dem
Pfandgeber einen Pfandschein auszustellen, und darin
die unterscheidenden Kennzeichen des Pfandes zu be-
schreiben. Auch können die wesentlichen Bedingun-
gen des Pfandvertrages in dem Pfandscheine angefüh-
ret werden.

Unerlaubte Bedingungen.
§ 1371. Alle der Natur des Pfand- und Darleihens-

vertrages entgegen stehende Bedingungen und Neben-
verträge sind ungültig. Dahin gehören die Verabre-
dungen: daß nach der Verfallzeit der Schuldforderung
das Pfandstück dem Gläubiger zufalle; daß er es nach
Willkühr, oder in einem schon im voraus bestimmten
Preise veräußern, oder für sich behalten könne; daß
der Schuldner das Pfand niemahls einlösen, oder ein
liegendes Gut keinem Andern verschreiben, oder daß
der Gläubiger nach der Verfallzeit die Veräußerung
des Pfandes nicht verlangen dürfe.

§ 1372. Der Nebenvertrag, daß dem Gläubiger die
Fruchtnießung der verpfändeten Sache zustehen solle,
ist ohne rechtliche Wirkung. Ist dem Gläubiger der
bloße Gebrauch eines beweglichen Pfandstückes ein-
geräumt worden (§. 459), so muß diese Benützung auf
eine dem Schuldner unschädliche Art geschehen.

Auf welche Art in der Regel Sicherstellung zu leis-
ten ist.

§ 1373. Wer verbunden ist, eine Sicherstellung zu
leisten, muß diese Verbindlichkeit durch ein Hand-
pfand, oder durch eine Hypothek erfüllen. Nur in dem
Falle, daß er ein Pfand zu geben außer Stande ist, wer-
den taugliche Bürgen angenommen.

§ 1374. Niemand ist verpflichtet, eine Sache, die zur
Sicherstellung dienen soll, in einem höheren Wert als
der Hälfte ihres Verkehrswertes zum Pfand anzuneh-
men. Wer ein angemessenes Vermögen besitzt und im
Inland geklagt werden kann, ist ein tauglicher Bürge.

Zweytes Hauptstück.

Von Umänderung der Rechte und Verbindlichkei-
ten.

Umänderung der Rechte und Verbindlichkeiten;
§ 1375. Es hängt von dem Willen des Gläubigers

und des Schuldners ab, ihre gegenseitigen willkührli-
chen Rechte und Verbindlichkeiten umzuändern. Die
Umänderung kann ohne, oder mit Hinzukunft einer
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dritten Person, und zwar entweder eines neuen Gläu-
bigers, oder eines neuen Schuldners geschehen.

1) durch Novation;
§ 1376. Die Umänderung ohne Hinzukunft einer

dritten Person findet Statt, wenn der Rechtsgrund,
oder wenn der Hauptgegenstand einer Forderung ver-
wechselt wird, folglich die alte Verbindlichkeit in eine
neue übergeht.

§ 1377. Eine solche Umänderung heißt Neuerungs-
vertrag (Novation). Vermöge dieses Vertrages hört die
vorige Hauptverbindlichkeit auf, und die neue nimmt
zugleich ihren Anfang.

§ 1378. Die mit der vorigen Hauptverbindlichkeit
verknüpften Bürgschafts- Pfand- und anderen Rechte
erlöschen durch den Neuerungsvertrag, wenn die
Theilnehmer nicht durch ein besonderes Einverständ-
niß hierüber etwas Anderes festgesetzt haben.

§ 1379. Die näheren Bestimmungen, wo, wann und
wie eine schon vorhandene Verbindlichkeit erfüllet
werden soll, und andere Nebenbestimmungen, wo-
durch in Rücksicht auf den Hauptgegenstand oder
Rechtsgrund keine Umänderungen geschieht, sind
eben so wenig als ein Neuerungsvertrag anzusehen,
als die bloße Ausstellung eines neuen Schuldscheines,
oder einer andern dahin gehörigen Urkunde. Auch
kann eine solche Abänderung in den Nebenbestim-
mungen einem Dritten, welcher derselben nicht bey-
gezogen worden ist, keine neue Last auflegen. Im
Zweifel wird die alte Verbindlichkeit nicht für aufge-
löst gehalten, so lange sie mit der neuen noch wohl be-
stehen kann.

2) Vergleich.
§ 1380. Ein Neuerungsvertrag, durch welchen strei-

tige, oder zweifelhafte Rechte dergestalt bestimmt
werden, daß jede Partey sich wechselseitig etwas zu
geben, zu thun, oder zu unterlassen verbindet, heißt
Vergleich. Der Vergleich gehört zu den zweyseitig
verbindlichen Verträgen, und wird nach eben densel-
ben Grundsätzen beurtheilet.

§ 1381. Wer dem Verpflichteten mit dessen Einwilli-
gung ein unstreitiges oder zweifelhaftes Recht unent-
geldlich erläßt, macht eine Schenkung (§. 939).

Ungültigkeit eines Vergleiches in Rücksicht des
Gegenstandes;

§ 1382. Es gibt zweifelhafte Fälle, welche durch ei-
nen Vergleich nicht beygelegt werden dürfen. Dahin
gehört der zwischen Eheleuten über die Gültigkeit ih-
rer Ehe entstandene Streit. Diesen kann nur der durch
das Gesetz bestimmte Gerichtsstand entscheiden.

§ 1383. Ueber den Inhalt einer letzten Anordnung
kann vor deren Bekanntmachung kein Vergleich er-
richtet werden. Die hierüber entstandene Wette wird
nach den Grundsätzen von Glücksverträgen beurtheilt.

§ 1384. Vergleiche über Gesetzübertretungen sind
nur in Hinsicht auf die Privat-Genugthuung gültig; die
gesetzmäßige Untersuchung und Bestrafung kann da-

durch bloß dann abgewendet werden, wenn die Ueber-
tretungen von der Art sind, daß die Behörde nur auf
Verlangen der Parteyen ihr Amt zu handeln angewie-
sen ist.

oder anderer Mängel.
§ 1385. Ein Irrthum kann den Vergleich nur in so

weit ungültig machen, als er die Wesenheit der Person,
oder des Gegenstandes betrifft.

§ 1386. Aus dem Grunde einer Verletzung über die
Hälfte kann ein redlich errichteter Vergleich nicht an-
gefochten werden.

§ 1387. Eben so wenig können neu gefundene Ur-
kunden, wenn sie auch den gänzlichen Mangel eines
Rechtes auf Seite einer Partey entdeckten, einen red-
lich eingegangenen Vergleich entkräften.

§ 1388. Ein offenbarer Rechnungsverstoß, oder ein
Fehler, welcher bey dem Abschlusse eines Vergleiches
in dem Summiren oder Abziehen begangen wird,
schadet keinem der vertragmachenden Theile.

Umfang des Vergleiches.
§ 1389. Ein Vergleich, welcher über eine besondere

Streitigkeit geschlossen worden ist, erstreckt sich
nicht auf andere Fälle. Selbst allgemeine, auf alle
Streitigkeiten überhaupt lautende Vergleiche sind auf
solche Rechte nicht anwendbar, die geflissentlich ver-
heimlichet worden sind, oder auf welche die sich ver-
gleichenden Parteyen nicht denken konnten.

Wirkung in Rücksicht der Nebenverbindlichkei-
ten.

§ 1390. Bürgen und Pfänder, welche zur Sicherheit
des ganzen noch streitigen Rechtes gegeben worden
sind, haften auch für den Theil, der durch den Ver-
gleich bestimmt worden ist. Doch bleiben dem Bürgen
und einem dritten Verpfänder, welche dem Vergleiche
nicht beygestimmt haben, alle Einwendungen gegen
den Gläubiger vorbehalten, welche ohne geschlosse-
nen Vergleich der Forderung hätten entgegengesetzt
werden können.

§ 1391. Der Vertrag, wodurch Parteyen zur Ent-
scheidung streitiger Rechte einen Schiedsrichter be-
stellen, erhält seine Bestimmung in der Gerichtsord-
nung.

3) Cession.
§ 1392. Wenn eine Forderung von einer Person an

die andere übertragen, und von dieser angenommen
wird; so entsteht die Umänderung des Rechtes mit
Hinzukunft eines neuen Gläubigers. Eine solche
Handlung heißt Abtretung (Cession), und kann mit,
oder ohne Entgeld geschlossen werden.

Gegenstände der Cession.
§ 1393. Alle veräußerliche Rechte sind ein Gegen-

stand der Abtretung. Rechte, die der Person ankleben,
folglich mit ihr erlöschen, können nicht abgetreten
werden. Schuldscheine, die auf den Ueberbringer lau-
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ten, werden schon durch die Uebergabe abgetreten,
und bedürfen nebst dem Besitze keines andern Bewei-
ses der Abtretung.

Wirkung.
§ 1394. Die Rechte des Uebernehmers sind mit den

Rechten des Ueberträgers in Rücksicht auf die über-
lassene Forderung eben dieselben.

§ 1395. Durch den Abtretungsvertrag entsteht nur
zwischen dem Ueberträger (Cedent) und dem Ueber-
nehmer der Forderung (Cessionar); nicht aber zwi-
schen dem Letzten und dem übernommenen Schuld-
ner (Cessus) eine neue Verbindlichkeit. Daher ist der
Schuldner, so lange ihm der Uebernehmer nicht be-
kannt wird, berechtiget, den ersten Gläubiger zu be-
zahlen, oder sich sonst mit ihm abzufinden.

§ 1396. Dieses kann der Schuldner nicht mehr, so
bald ihm der Uebernehmer bekannt gemacht worden
ist; allein es bleibt ihm das Recht, seine Einwendun-
gen gegen die Forderung anzubringen. Hat er die For-
derung gegen den redlichen Uebernehmer für richtig
erkannt; so ist er verbunden, denselben als seinen
Gläubiger zu befriedigen.

Zessionsverbot
§ 1396a. (1) Eine Vereinbarung, dass eine Geldfor-

derung zwischen Unternehmern aus unternehmeri-
schen Geschäften nicht abgetreten werden darf (Zes-
sionsverbot), ist nur verbindlich, wenn sie im Einzel-
nen ausgehandelt worden ist und den Gläubiger un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Falles nicht
gröblich benachteiligt. Auch ein solches Zessionsver-
bot steht der Wirksamkeit einer Abtretung aber nicht
entgegen; sobald die Abtretung und der Übernehmer
dem Schuldner bekannt gemacht worden sind, kann
dieser nicht mehr mit schuldbefreiender Wirkung an
den Überträger leisten, es sei denn, dass ihm dabei nur
leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(2) Rechte des Schuldners gegen den Überträger we-
gen der Verletzung eines verbindlichen Zessionsver-
bots bleiben unberührt, sie können aber gegen die For-
derung nicht eingewendet werden. Der Übernehmer
haftet dem Schuldner nicht allein deshalb, weil er das
Zessionsverbot gekannt hat.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Zessionsverbo-
te, die zwischen einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts oder einer von dieser gegründeten Ein-
richtung und einem Förderungswerber vereinbart wer-
den.

Haftung des Cedenten.
§ 1397. Wer eine Forderung ohne Entgeld abtritt, al-

so verschenkt, haftet nicht weiter für dieselbe. Kommt
aber die Abtretung auf eine entgeldliche Art zu Stan-
de; so haftet der Ueberträger dem Uebernehmer so-
wohl für die Richtigkeit, als für die Einbringlichkeit
der Forderung, jedoch nie für mehr, als er von dem
Uebernehmer erhalten hat.

§ 1398. In so fern der Uebernehmer über die Ein-
bringlichkeit der Forderung aus den öffentlichen

Pfandbüchern sich belehren konnte, gebührt ihm in
Rücksicht der Uneinbringlichkeit keine Entschädi-
gung. Auch für eine zur Zeit der Abtretung einbringli-
che, und durch einen bloßen Zufall oder durch Verse-
hen des Uebernehmers uneinbringlich gewordene For-
derung haftet der Ueberträger nicht.

§ 1399. Ein Versehen dieser Art begeht der Ueber-
nehmer, wenn er die Forderung zur Zeit, als sie auf-
gekündiget werden kann, nicht aufkündiget, oder nach
verfallener Zahlungsfrist nicht eintreibt; wenn er dem
Schuldner nachsieht; wenn er die noch mögliche Si-
cherheit zu rechter Zeit sich zu verschaffen versäumt,
oder die gerichtliche Execution zu betreiben unterläßt.

4) Anweisung (Assignation).
§ 1400. Durch die Anweisung auf eine Leistung ei-

nes Dritten wird der Empfänger der Anweisung (As-
signatar) zur Einhebung der Leistung bei dem Ange-
wiesenen (Assignat) und der letztere zur Leistung an
ersteren für Rechnung des Anweisenden (Assignant)
ermächtigt. Einen unmittelbaren Anspruch erlangt der
Anweisungsempfänger gegen den Angewiesenen erst,
wenn die Erklärung des Angewiesenen über die An-
nahme der Anweisung ihm zugekommen ist.

§ 1401. (1) Insoweit der Angewiesene das zu Leis-
tende dem Anweisenden bereits schuldet, ist er diesem
gegenüber verpflichtet, der Anweisung Folge zu leis-
ten. Wenn durch die Anweisung eine Schuld des An-
weisenden bei dem Empfänger, der die Anweisung an-
genommen hat, getilgt werden soll, ist der Empfän-
ger verpflichtet, den Angewiesenen zur Leistung auf-
zufordern.

(2) Will der Empfänger von der Anweisung keinen
Gebrauch machen oder verweigert der Angewiesene
die Annahme oder die Leistung, so hat der Empfänger
dies dem Anweisenden ohne Verzug anzuzeigen.

(3) Die Tilgung der Schuld erfolgt, wenn nichts an-
deres vereinbart ist, erst durch die Leistung.

§ 1402. Hat der Angewiesene die Anweisung dem
Empfänger gegenüber angenommen, so kann er die-
sem nur solche Einwendungen entgegensetzen, wel-
che die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich
aus dem Inhalte der Anweisung oder aus seinen per-
sönlichen Beziehungen zum Empfänger ergeben.

§ 1403. (1) Solange der Angewiesene die Anwei-
sung noch nicht dem Empfänger gegenüber angenom-
men hat, kann sie der Anweisende widerrufen. Besteht
zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen
kein anderer Rechtsgrund, so gelten für das Rechts-
verhältnis zwischen beiden die Vorschriften über den
Bevollmächtigungsvertrag; die Anweisung erlischt je-
doch nicht durch den Tod des Anweisenden oder An-
gewiesenen. Inwiefern die Aufhebung der Anweisung
auch gegenüber dem Empfänger rechtswirksam ist,
bestimmt sich nach dem zwischen diesem und dem
Anweisenden obwaltenden Rechtsverhältnis.

(2) Der Anspruch des Empfängers gegen den Ange-
wiesenen verjährt in drei Jahren.
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5. Schuldübernahme
§ 1404. Wer einem Schuldner verspricht, die Leis-

tung an dessen Gläubiger zu bewirken (Erfüllungs-
übernahme), haftet dem Schuldner dafür, daß der
Gläubiger ihn nicht in Anspruch nehme. Dem Gläubi-
ger erwächst daraus unmittelbar kein Recht.

§ 1405. Wer einem Schuldner erklärt, seine Schuld
zu übernehmen (Schuldübernahme), tritt als Schuld-
ner an dessen Stelle, wenn der Gläubiger einwilligt.
Bis diese Einwilligung erfolgt oder falls sie verweigert
wird, haftet er wie bei Erfüllungsübernahme (§ 1404).
Die Einwilligung des Gläubigers kann entweder dem
Schuldner oder dem Übernehmer erklärt werden.

§ 1406. (1) Auch ohne Vereinbarung mit dem
Schuldner kann ein Dritter durch Vertrag mit dem
Gläubiger die Schuld übernehmen.

(2) Im Zweifel ist aber die dem Gläubiger erklärte
Übernahme als Haftung neben dem bisherigen
Schuldner, nicht an dessen Stelle zu verstehen.

§ 1407. (1) Die Verbindlichkeiten des Übernehmers
sind mit den Verbindlichkeiten des bisherigen Schuld-
ners in Rücksicht auf die übernommene Schuld eben-
dieselben. Der Übernehmer kann dem Gläubiger die
aus dem Rechtsverhältnis zwischen diesem und dem
bisherigen Schuldner entspringenden Einwendungen
entgegensetzen.

(2) Die Nebenrechte der Forderung werden durch
den Schuldnerwechsel nicht berührt. Bürgen und von
dritten Personen bestellte Pfänder haften jedoch nur
dann fort, wenn der Bürge oder Verpfänder dem
Schuldnerwechsel zugestimmt hat.

§ 1408. Übernimmt bei Veräußerung einer Liegen-
schaft der Erwerber ein auf ihr haftendes Pfandrecht,
so ist dies im Zweifel als Schuldübernahme zu ver-
stehen. Der Veräußerer kann, nach vollzogener Über-
tragung des Eigentums, den Gläubiger zur Annahme
des neuen Schuldners an seiner Stelle schriftlich mit
der Wirkung auffordern, daß die Einwilligung als er-
teilt gilt, wenn sie nicht binnen sechs Monaten versagt
wird. Auf diese Wirkung muß in der Aufforderung
ausdrücklich hingewiesen sein.

§ 1409. (1) Übernimmt jemand ein Vermögen oder
ein Unternehmen, so ist er unbeschadet der fortdau-
ernden Haftung des Veräußerers den Gläubigern aus
den zum Vermögen oder Unternehmen gehörigen
Schulden, die er bei der Übergabe kannte oder kennen
mußte, unmittelbar verpflichtet. Er wird aber von der
Haftung insoweit frei, als er an solchen Schulden
schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des über-
nommenen Vermögens oder Unternehmens beträgt.

(2) Ist jedoch ein naher Angehöriger des Veräuße-
rers (§ 32 IO) der Übernehmer, so trifft ihn diese Ver-
pflichtung, soweit er nicht beweist, daß ihm die Schul-
den bei der Übergabe weder bekannt waren noch be-
kannt sein mußten.

(3) Entgegenstehende Vereinbarungen zwischen
Veräußerer und Übernehmer zum Nachteile der Gläu-
biger sind diesen gegenüber unwirksam.

§ 1409a. Wer ein Vermögen oder ein Unternehmen
im Weg eines Zwangsvollstreckungsverfahrens, eines
Insolvenzverfahrens oder einer Überwachung des
Schuldners durch einen Treuhänder der Gläubiger er-
wirbt, haftet nicht nach § 1409 Abs. 1 und 2.

§ 1410. Wird der Eintritt des neuen Schuldners an
Stelle des bisherigen Schuldners in der Weise verabre-
det, daß an die Stelle des aufgehobenen Schuldverhält-
nisses eine Verpflichtung des neuen Schuldners aus
selbständigem Rechtsgrunde oder unter Änderung des
Hauptgegenstandes der Forderung gesetzt wird, so tre-
ten nicht die Wirkungen der Schuldübernahme, son-
dern eines Neuerungsvertrages (§§ 1377, 1378) ein.

Drittes Hauptstück.

Von Aufhebung der Rechte u. Verbindlichkeiten.

Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten.
§ 1411. Rechte und Verbindlichkeiten stehen in ei-

nem solchen Zusammenhange, daß mit Erlöschung
des Rechtes die Verbindlichkeit, und mit Erlöschung
der letzteren das Recht aufgehoben wird.

1) Durch die Zahlung.
§ 1412. Die Verbindlichkeit wird vorzüglich durch

die Zahlung, das ist, durch die Leistung dessen, was
man zu leisten schuldig ist, aufgelöset (§. 469).

Wie die Zahlung zu leisten.
§ 1413. Gegen seinen Willen kann weder der Gläu-

biger gezwungen werden, etwas anderes anzunehmen,
als er zu fordern hat, noch der Schuldner, etwas anders
zu leisten, als er zu leisten verbunden ist. Dieses gilt
auch von der Zeit, dem Orte und der Art, die Verbind-
lichkeit zu erfüllen.

§ 1414. Wird, weil der Gläubiger und der Schuldner
einverstanden sind, oder weil die Zahlung selbst un-
möglich ist, etwas anderes an Zahlungs Statt gegeben;
so ist die Handlung als ein entgeldliches Geschäft zu
betrachten.

§ 1415. Der Gläubiger ist nicht schuldig, die Zah-
lung einer Schuldpost theilweise, oder auf Abschlag
anzunehmen. Sind aber verschiedene Posten zu zah-
len; so wird diejenige für abgetragen gehalten, welche
der Schuldner, mit Einwilligung des Gläubigers tilgen
zu wollen, sich ausdrücklich erkläret hat.

§ 1416. Wird die Willensmeinung des Schuldners
bezweifelt, oder von dem Gläubiger widersprochen;
so sollen zuerst die Zinsen, dann das Capital, von
mehreren Capitalien aber dasjenige, welches schon
eingefordert, oder wenigstens fällig ist, und nach die-
sem dasjenige, welches schuldig zu bleiben dem
Schuldner am meisten beschwerlich fällt, abgerechnet
werden.

wann;
§ 1417. Wenn die Zahlungsfrist auf keine Art be-

stimmt ist; so tritt die Verbindlichkeit, die Schuld zu
zahlen, erst mit dem Tage ein, an welchem die Ein-
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mahnung geschehen ist (§. 904). Für die Zahlungsfrist
bei Erfüllung einer Geldschuld durch Banküberwei-
sung gilt § 907a Abs. 2.

§ 1418. In gewissen Fällen wird die Zahlungsfrist
durch die Natur der Sache bestimmt. Alimente werden
wenigstens auf einen Monath voraus bezahlt. Stirbt
der Verpflegte während dieser Zeit; so sind dessen Er-
ben nicht schuldig, etwas von der Vorausbezahlung
zurück zu geben.

§ 1419. Hat der Gläubiger gezögert, die Zahlung an-
zunehmen; so fallen die widrigen Folgen auf ihn.

§ 1420. Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht
bestimmt sind, so müssen die oben (§ 905 Abs. 1 und
2, § 906, § 907a Abs. 1, § 907b) aufgestellten Vor-
schriften angewendet werden.

von wem;
§ 1421. Auch eine Person, die sonst unfähig ist, ihr

Vermögen zu verwalten, kann eine richtige und verfal-
lene Schuld rechtmäßig abtragen, und sich ihrer Ver-
bindlichkeit entledigen. Hätte sie aber eine noch unge-
wisse, oder nicht verfallene Schuld abgetragen, so ist
ihr gesetzlicher Vertreter berechtigt, das Geleistete zu-
rückzufordern.

§ 1422. Wer die Schuld eines anderen, für die er
nicht haftet (§ 1358), bezahlt, kann vor oder bei der
Zahlung vom Gläubiger die Abtretung seiner Rechte
verlangen; hat er dies getan, so wirkt die Zahlung als
Einlösung der Forderung.

§ 1423. Wird die Einlösung mit Einverständnis des
Schuldners angeboten, so muß der Gläubiger die Zah-
lung annehmen; doch hat er außer dem Falle des Be-
truges für die Einbringlichkeit und Richtigkeit der
Forderung nicht zu haften. Ohne Einwilligung des
Schuldners kann dem Gläubiger von einem Dritten in
der Regel (§ 462) die Zahlung nicht aufgedrängt wer-
den.

an wen;
§ 1424. Der Schuldbetrag muß dem Gläubiger oder

dessen zum Empfange geeigneten Machthaber, oder
demjenigen geleistet werden, den das Gericht als Ei-
genthümer der Forderung erkannt hat. Was jemand an
eine Person bezahlt hat, die ihr Vermögen nicht selbst
verwalten darf, ist er in so weit wieder zu zahlen ver-
bunden, als das Bezahlte nicht wirklich vorhanden,
oder zum Nutzen des Empfängers verwendet worden
ist.

Gerichtliche Hinterlegung der Schuld.
§ 1425. Kann eine Schuld aus dem Grunde, weil der

Gläubiger unbekannt, abwesend, oder mit dem Ange-
bothenen unzufrieden ist, oder aus andern wichtigen
Gründen nicht bezahlet werden; so steht dem Schuld-
ner bevor, die abzutragende Sache bey dem Gerichte
zu hinterlegen; oder, wenn sie dazu nicht geeignet ist,
die gerichtliche Einleitung zu deren Verwahrung anzu-
suchen. Jede dieser Handlungen; wenn sie rechtmäßig
geschehen und dem Gläubiger bekannt gemacht wor-
den ist, befreyt den Schuldner von seiner Verbindlich-

keit, und wälzt die Gefahr der geleisteten Sache auf
den Gläubiger.

Quittungen.
§ 1426. Der Zahler ist in allen Fällen berechtiget,

von dem Befriedigten eine Quittung, nähmlich ein
schriftliches Zeugniß der erfüllten Verbindlichkeit, zu
verlangen. In der Quittung muß der Nahme des
Schuldners und des Gläubigers, so wie der Ort, die
Zeit und der Gegenstand der getilgten Schuld ausge-
drückt, und sie muß von dem Gläubiger, oder dessen
Machthaber unterschrieben werden. Die Kosten der
Quittung hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, der
Gläubiger zu tragen.

§ 1427. Eine Quittung über das bezahlte Capital
gründet die Vermuthung, daß auch die Zinsen davon
bezahlt worden seyn.

§ 1428. Besitzt der Gläubiger von dem Schuldner
einen Schuldschein; so ist er nebst Ausstellung einer
Quittung verbunden, denselben zurück zu geben, oder
die allenfalls geleistete Abschlagszahlung auf dem
Schuldscheine selbst abschreiben zu lassen. Der zu-
rück erhaltene Schuldschein ohne Quittung gründet
für den Schuldner die rechtliche Vermuthung der ge-
leisteten Zahlung; er schließt aber den Gegenbeweis
nicht aus. Ist der Schuldschein, welcher zurück gege-
ben werden soll, in Verlust gerathen; so ist der Zahlen-
de berechtiget, Sicherstellung zu fordern, oder den Be-
trag gerichtlich zu hinterlegen, und zu verlangen, daß
der Gläubiger die Tödtung des Schuldscheines der Ge-
richtsordnung gemäß bewirke.

§ 1429. Eine Quittung, die der Gläubiger dem
Schuldner für eine abgetragene neuere Schuldpost
ausgestellt hat, beweiset zwar nicht, daß auch andere
ältere Posten abgetragen worden seyn: wenn es aber
gewisse Gefälle, Renten, oder solche Zahlungen be-
trifft, welche, wie Geld- Grund- Haus- oder Capitals-
Zinsen, aus eben demselben Titel und zu einer gewis-
sen Zeit geleistet werden sollen; so wird vermuthet,
daß derjenige, welcher sich mit der Quittung des letzt
verfallenen Termines ausweiset, auch die früher ver-
fallenen berichtiget habe.

§ 1430. Eben so wird von Handels- und Gewerbs-
leuten, welche mit ihren Abnehmern (Kunden) zu ge-
wissen Fristen die Rechnungen abzuschließen pfle-
gen, vermuthet, daß ihnen, wenn sie über die Rech-
nung aus einer späteren Frist quittirt haben, auch die
früheren Rechnungen bezahlt seyn.

Zahlung einer Nichtschuld.
§ 1431. Wenn jemanden aus einem Irrthume, wäre

es auch ein Rechtsirrthum, eine Sache oder eine Hand-
lung geleistet worden, wozu er gegen den Leistenden
kein Recht hat; so kann in der Regel im ersten Falle
die Sache zurückgefordert, im zweyten aber ein dem
verschafften Nutzen angemessener Lohn verlangt
werden.

§ 1432. Doch können Zahlungen einer verjährten,
oder einer solchen Schuld, welche nur aus Mangel der
Förmlichkeiten ungültig ist, oder zu deren Eintreibung
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das Gesetz bloß das Klagerecht versagt, eben so wenig
zurückgefordert werden, als wenn jemand eine Zah-
lung leistet, von der er weiß, daß er sie nicht schuldig
ist.

§ 1433. Diese Vorschrift (§ 1432) kann aber auf den
Fall, in dem eine minderjährige, eine nicht geschäfts-
fähige volljährige oder eine andere Person bezahlt hat,
die nicht frei über ihr Eigentum verfügen kann, nicht
angewendet werden.

§ 1434. Die Zurückstellung des Bezahlten kann
auch dann begehret werden, wenn die Schuldforde-

rung auf was immer für eine Art noch ungewiß ist;
oder wenn sie noch von der Erfüllung einer beygesetz-
ten Bedingung abhängt. Die Bezahlung einer richtigen
und unbedingten Schuld kann aber deßwegen nicht
zurückgefordert werden, weil die Zahlungsfrist noch
nicht verfallen ist.

§ 1435. Auch Sachen, die als eine wahre Schuldig-
keit gegeben worden sind, kann der Geber von dem
Empfänger zurück fordern, wenn der rechtliche
Grund, sie zu behalten, aufgehört hat.
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1. Abschnitt

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

Anwendungsbereich
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt einen rechtli-

chen Rahmen für bestimmte Aspekte des elektroni-
schen Geschäfts- und Rechtsverkehrs. Es behandelt
die Zulassung von Diensteanbietern, deren Informati-
onspflichten, den Abschluss von Verträgen, die Ver-
antwortlichkeit von Diensteanbietern, das Herkunfts-
landprinzip und die Zusammenarbeit mit anderen Mit-
gliedstaaten im elektronischen Geschäfts- und Rechts-
verkehr.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über
das Herkunftslandprinzip (§§ 20 bis 23) und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten (§ 25) sind
nur auf den Verkehr von Diensten der Informations-
gesellschaft innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums anzuwenden.

§ 2. Dieses Bundesgesetz lässt Belange des Abga-
benwesens, des Datenschutzes und des Kartellrechts
unberührt.

Begriffsbestimmungen
§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten:

1. Dienst der Informationsgesellschaft: ein in der
Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz auf
individuellen Abruf des Empfängers bereitgestellter
Dienst (§ 1 Abs. 1 Z 2 Notifikationsgesetz 1999),
insbesondere der Online-Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, die
Online-Werbung, elektronische Suchmaschinen und
Datenabfragemöglichkeiten sowie Dienste, die In-
formationen über ein elektronisches Netz übermit-
teln, die den Zugang zu einem solchen vermitteln
oder die Informationen eines Nutzers speichern;

2. Diensteanbieter: eine natürliche oder juristische
Person oder sonstige rechtsfähige Einrichtung, die
einen Dienst der Informationsgesellschaft bereit-
stellt;

3. niedergelassener Diensteanbieter: ein Dienstean-
bieter, der eine Wirtschaftstätigkeit mittels einer
festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit tatsächlich
ausübt, wobei das Vorhandensein und die Nutzung
von technischen Mitteln und Technologien, die zur
Bereitstellung des Dienstes erforderlich sind, für
sich allein noch keine Niederlassung des Dienstean-
bieters begründen;

4. Nutzer: eine natürliche oder juristische Person oder
sonstige rechtsfähige Einrichtung, die zu berufli-
chen oder sonstigen Zwecken einen Dienst der In-
formationsgesellschaft in Anspruch nimmt, insbe-
sondere um Informationen zu erlangen oder Infor-
mationen zugänglich zu machen;

5. Verbraucher: eine natürliche Person, die zu Zwe-
cken handelt, die nicht zu ihren gewerblichen, ge-
schäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten gehören;

6. kommerzielle Kommunikation: Werbung und an-
dere Formen der Kommunikation, die der unmittel-
baren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von
Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungs-
bildes eines Unternehmens dienen, ausgenommen

a) Angaben, die einen direkten Zugang zur Tä-
tigkeit des Unternehmens ermöglichen, etwa
ein Domain-Name oder eine elektronische
Postadresse, sowie

b) unabhängig und insbesondere ohne finanzielle
Gegenleistung gemachte Angaben über Wa-
ren, Dienstleistungen oder das Erscheinungs-
bild eines Unternehmens;

7. Mitgliedstaat: ein Mitgliedstaat der Europäischen
Gemeinschaft oder des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum;

8. koordinierter Bereich: die allgemein oder beson-
ders für Dienste der Informationsgesellschaft und
für Diensteanbieter geltenden Rechtsvorschriften
über die Aufnahme und die Ausübung einer solchen
Tätigkeit, insbesondere Rechtsvorschriften über die
Qualifikation und das Verhalten der Diensteanbie-
ter, über die Genehmigung oder Anmeldung sowie
die Qualität und den Inhalt der Dienste der Infor-
mationsgesellschaft - einschließlich der für die Wer-
bung und für Verträge geltenden Bestimmungen -
und über die rechtliche Verantwortlichkeit der
Diensteanbieter.

2. Abschnitt

Zulassung von Diensten der Informationsgesell-
schaft

Zulassungsfreiheit
§ 4. (1) Die Aufnahme und die Ausübung der Tä-

tigkeit eines Diensteanbieters bedürfen keiner geson-
derten behördlichen Zulassung, Bewilligung, Geneh-
migung oder Konzession oder sonstigen Anforderung
gleicher Wirkung.

(2) Rechtsvorschriften, die die Zulässigkeit der Auf-
nahme oder Ausübung einer geschäftlichen, gewerb-
lichen oder beruflichen Tätigkeit regeln und nicht be-
sonders und ausschließlich für Dienste der Informa-
tionsgesellschaft oder deren Anbieter gelten, bleiben
unberührt. Gleiches gilt für Rechtsvorschriften über
die Anzeige- oder Konzessionspflicht von Telekom-
munikationsdiensten.

3. Abschnitt

Informationspflichten

Allgemeine Informationen
§ 5. (1) Ein Diensteanbieter hat den Nutzern ständig

zumindest folgende Informationen leicht und unmit-
telbar zugänglich zur Verfügung zu stellen:

1. seinen Namen oder seine Firma;
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2. die geografische Anschrift, unter der er niedergelas-
sen ist;

3. Angaben, auf Grund deren die Nutzer mit ihm rasch
und unmittelbar in Verbindung treten können, ein-
schließlich seiner elektronischen Postadresse;

4. sofern vorhanden, die Firmenbuchnummer und das
Firmenbuchgericht;

5. soweit die Tätigkeit einer behördlichen Aufsicht un-
terliegt, die für ihn zuständige Aufsichtsbehörde;

6. bei einem Diensteanbieter, der gewerbe- oder be-
rufsrechtlichen Vorschriften unterliegt, die Kam-
mer, den Berufsverband oder eine ähnliche Einrich-
tung, der er angehört, die Berufsbezeichnung und
den Mitgliedstaat, in dem diese verliehen worden
ist, sowie einen Hinweis auf die anwendbaren ge-
werbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften und den
Zugang zu diesen;

7. sofern vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer.
(2) Sofern in Diensten der Informationsgesellschaft

Preise angeführt werden, sind diese so auszuzeichnen,
dass sie ein durchschnittlich aufmerksamer Betrachter
leicht lesen und zuordnen kann. Es muss eindeutig er-
kennbar sein, ob die Preise einschließlich der Umsatz-
steuer sowie aller sonstigen Abgaben und Zuschläge
ausgezeichnet sind (Bruttopreise) oder nicht. Darüber
hinaus ist auch anzugeben, ob Versandkosten enthal-
ten sind.

(3) Sonstige Informationspflichten bleiben unbe-
rührt.

Informationen über kommerzielle Kommunikati-
on

§ 6. (1) Ein Diensteanbieter hat dafür zu sorgen,
dass eine kommerzielle Kommunikation, die Bestand-
teil eines Dienstes der Informationsgesellschaft ist
oder einen solchen Dienst darstellt, klar und eindeutig

1. als solche erkennbar ist,

2. die natürliche oder juristische Person, die die kom-
merzielle Kommunikation in Auftrag gegeben hat,
erkennen lässt,

3. Angebote zur Absatzförderung wie etwa Zugaben
und Geschenke als solche erkennen lässt und einen
einfachen Zugang zu den Bedingungen für ihre In-
anspruchnahme enthält sowie

4. Preisausschreiben und Gewinnspiele als solche er-
kennen lässt und einen einfachen Zugang zu den
Teilnahmebedingungen enthält.
(2) Sonstige Informationspflichten für kommerzielle

Kommunikation sowie Rechtsvorschriften über die
Zulässigkeit von Angeboten zur Absatzförderung und
von Preisausschreiben und Gewinnspielen bleiben un-
berührt.

Nicht angeforderte kommerzielle Kommunikation
§ 7. (1) Ein Diensteanbieter, der eine kommerzielle

Kommunikation zulässigerweise ohne vorherige Zu-
stimmung des Empfängers mittels elektronischer Post
versendet, hat dafür zu sorgen, dass die kommerzielle
Kommunikation bei ihrem Eingang beim Nutzer klar
und eindeutig als solche erkennbar ist.

(2) Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-
GmbH (RTR-GmbH) hat eine Liste zu führen, in die
sich diejenigen Personen und Unternehmen kostenlos
eintragen können, die für sich die Zusendung kom-
merzieller Kommunikation im Weg der elektronischen
Post ausgeschlossen haben. Die in Abs. 1 genannten
Diensteanbieter haben diese Liste zu beachten.

(3) Rechtsvorschriften über die Zulässigkeit und
Unzulässigkeit der Übermittlung kommerzieller Kom-
munikation im Weg der elektronischen Post bleiben
unberührt.

Kommerzielle Kommunikation für Angehörige ge-
regelter Berufe

§ 8. (1) Für Diensteanbieter, die berufsrechtlichen
Vorschriften unterliegen, ist eine kommerzielle Kom-
munikation, die Bestandteil eines von ihnen bereitge-
stellten Dienstes der Informationsgesellschaft ist oder
einen solchen darstellt, zulässig.

(2) Berufsrechtliche Vorschriften, die kommerzielle
Kommunikation für die Angehörigen dieser Berufe
insbesondere zur Wahrung der Unabhängigkeit, Wür-
de und Ehre des Berufs, zur Sicherung des Berufsge-
heimnisses und zur Einhaltung eines lauteren Verhal-
tens gegenüber Kunden und anderen Berufsangehöri-
gen einschränken, bleiben unberührt.

4. Abschnitt

Abschluss von Verträgen

Informationen für Vertragsabschlüsse
§ 9. (1) Ein Diensteanbieter hat einen Nutzer vor

Abgabe seiner Vertragserklärung (Vertragsanbot oder
-annahme) über folgende Belange klar, verständlich
und eindeutig zu informieren:

1. die einzelnen technischen Schritte, die zu seiner
Vertragserklärung und zum Vertragsabschluss füh-
ren;

2. den Umstand, ob der Vertragstext nach Vertragsab-
schluss vom Diensteanbieter gespeichert wird sowie
gegebenenfalls den Zugang zu einem solchen Ver-
tragstext;

3. die technischen Mittel zur Erkennung und Berichti-
gung von Eingabefehlern vor Abgabe der Vertrags-
erklärung sowie

4. die Sprachen, in denen der Vertrag abgeschlossen
werden kann.
(2) Ein Diensteanbieter hat die freiwilligen Verhal-

tenskodizes, denen er sich unterwirft, und den elektro-
nischen Zugang zu diesen Kodizes anzugeben.
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(3) Die Informationspflichten nach den Abs. 1 und
2 können nicht zum Nachteil von Verbrauchern abbe-
dungen werden. Sie gelten nicht für Verträge, die aus-
schließlich im Weg der elektronischen Post oder eines
damit vergleichbaren individuellen Kommunikations-
mittels abgeschlossen werden.

(4) Sonstige Informationspflichten des Dienstean-
bieters bleiben unberührt.

Abgabe einer Vertragserklärung
§ 10. (1) Ein Diensteanbieter hat dem Nutzer ange-

messene, wirksame und zugängliche technische Mittel
zur Verfügung zu stellen, mit denen dieser Eingabe-
fehler vor der Abgabe seiner Vertragserklärung erken-
nen und berichtigen kann.

(2) Ein Diensteanbieter hat dem Nutzer den Zugang
einer elektronischen Vertragserklärung unverzüglich
elektronisch zu bestätigen.

(3) Die Verpflichtungen des Diensteanbieters nach
den Abs. 1 und 2 können nicht zum Nachteil von Ver-
brauchern abbedungen werden. Sie gelten nicht für
Verträge, die ausschließlich im Weg der elektroni-
schen Post oder eines damit vergleichbaren indivi-
duellen elektronischen Kommunikationsmittels abge-
schlossen werden.

Vertragsbestimmungen und Geschäftsbedingun-
gen

§ 11. Ein Diensteanbieter hat die Vertragsbestim-
mungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen
dem Nutzer so zur Verfügung zu stellen, dass er sie
speichern und wiedergeben kann. Diese Verpflichtung
kann nicht zum Nachteil des Nutzers abbedungen wer-
den.

Zugang elektronischer Erklärungen
§ 12. Elektronische Vertragserklärungen, andere

rechtlich erhebliche elektronische Erklärungen und
elektronische Empfangsbestätigungen gelten als zuge-
gangen, wenn sie die Partei, für die sie bestimmt sind,
unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Diese
Regelung kann nicht zum Nachteil von Verbrauchern
abbedungen werden.

5. Abschnitt

Verantwortlichkeit von Diensteanbietern

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Durchlei-
tung

§ 13. (1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer
eingegebene Informationen in einem Kommunikati-
onsnetz übermittelt oder den Zugang zu einem Kom-
munikationsnetz vermittelt, ist für die übermittelten
Informationen nicht verantwortlich, sofern er

1. die Übermittlung nicht veranlasst,

2. den Empfänger der übermittelten Informationen
nicht auswählt und

3. die übermittelten Informationen weder auswählt
noch verändert.
(2) Die Übermittlung von Informationen und die

Vermittlung des Zugangs im Sinn des Abs. 1 umfassen
auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeiche-
rung der übermittelten Informationen, soweit diese
Zwischenspeicherung nur der Durchführung der Über-
mittlung im Kommunikationsnetz dient und die Infor-
mation nicht länger gespeichert wird, als es für die
Übermittlung üblicherweise erforderlich ist.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchma-
schinen

§ 14. (1) Ein Diensteanbieter, der Nutzern eine
Suchmaschine oder andere elektronische Hilfsmittel
zur Suche nach fremden Informationen bereitstellt, ist
für die abgefragten Informationen nicht verantwort-
lich, sofern er

1. die Übermittlung der abgefragten Informationen
nicht veranlasst,

2. den Empfänger der abgefragten Informationen nicht
auswählt und

3. die abgefragten Informationen weder auswählt noch
verändert.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person,

von der die abgefragten Informationen stammen, dem
Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt
wird.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Zwischen-
speicherungen (Caching)

§ 15. Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer ein-
gegebene Informationen in einem Kommunikations-
netz übermittelt, ist für eine automatische, zeitlich be-
grenzte Zwischenspeicherung, die nur der effiziente-
ren Gestaltung der auf Abruf anderer Nutzer erfolgen-
den Informationsübermittlung dient, nicht verantwort-
lich, sofern er

1. die Information nicht verändert,

2. die Bedingungen für den Zugang zur Information
beachtet,

3. die Regeln für die Aktualisierung der Information,
die in allgemein anerkannten und verwendeten In-
dustriestandards festgelegt sind, beachtet,

4. die zulässige Anwendung von Technologien zur
Sammlung von Daten über die Nutzung der Infor-
mation, die in allgemein anerkannten und verwen-
deten Industriestandards festgelegt sind, nicht be-
einträchtigt und

5. unverzüglich eine von ihm gespeicherte Informati-
on entfernt oder den Zugang zu ihr sperrt, sobald
er tatsächliche Kenntnis davon erhalten hat, dass
die Information am ursprünglichen Ausgangsort der
Übertragung aus dem Netz entfernt oder der Zugang
zu ihr gesperrt wurde oder dass ein Gericht oder ei-
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ne Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperre
angeordnet hat.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Speiche-
rung fremder Inhalte (Hosting)

§ 16. (1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer
eingegebene Informationen speichert, ist für die im
Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen
nicht verantwortlich, sofern er

1. von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information
keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in Bezug
auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen
oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechts-
widrige Tätigkeit oder Information offensichtlich
wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein
erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die Infor-
mation zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sper-
ren.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Nutzer

dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beauf-
sichtigt wird.

Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links
§ 17. (1) Ein Diensteanbieter, der mittels eines elek-

tronischen Verweises einen Zugang zu fremden Infor-
mationen eröffnet, ist für diese Informationen nicht
verantwortlich,

1. sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder In-
formation keine tatsächliche Kenntnis hat und sich
in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner
Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen ei-
ne rechtswidrige Tätigkeit oder Information offen-
sichtlich wird, oder,

2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein
erlangt hat, unverzüglich tätig wird, um den elektro-
nischen Verweis zu entfernen.
(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person,

von der die Informationen stammen, dem Dienstean-
bieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird oder
der Diensteanbieter die fremden Informationen als sei-
ne eigenen darstellt.

Umfang der Pflichten der Diensteanbieter
§ 18. (1) Die in den §§ 13 bis 17 genannten Dienste-

anbieter sind nicht verpflichtet, die von ihnen gespei-
cherten, übermittelten oder zugänglich gemachten In-
formationen allgemein zu überwachen oder von sich
aus nach Umständen zu forschen, die auf rechtswidri-
ge Tätigkeiten hinweisen.

(2) Die in den §§ 13 und 16 genannten Dienstean-
bieter haben auf Grund der Anordnung eines dazu ge-
setzlich befugten inländischen Gerichtes diesem alle
Informationen zu übermitteln, an Hand deren die Nut-
zer ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über
die Übermittlung oder Speicherung von Informationen
abgeschlossen haben, zur Verhütung, Ermittlung, Auf-

klärung oder Verfolgung gerichtlich strafbarer Hand-
lungen ermittelt werden können.

(3) Die in § 16 genannten Diensteanbieter haben auf
Grund der Anordnung einer Verwaltungsbehörde die-
ser den Namen und die Adressen der Nutzer ihres
Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die Spei-
cherung von Informationen abgeschlossen haben, zu
übermitteln, sofern die Kenntnis dieser Informationen
eine wesentliche Voraussetzung der Wahrnehmung der
der Behörde übertragenen Aufgaben bildet.

(4) Die in § 16 genannten Diensteanbieter haben den
Namen und die Adresse eines Nutzers ihres Diens-
tes, mit dem sie Vereinbarungen über die Speicherung
von Informationen abgeschlossen haben, auf Verlan-
gen dritten Personen zu übermitteln, sofern diese ein
überwiegendes rechtliches Interesse an der Feststel-
lung der Identität eines Nutzers und eines bestimmten
rechtswidrigen Sachverhalts sowie überdies glaubhaft
machen, dass die Kenntnis dieser Informationen eine
wesentliche Voraussetzung für die Rechtsverfolgung
bildet.

(5) Sonstige Auskunfts- und Mitwirkungspflichten
der Diensteanbieter gegenüber Behörden oder Gerich-
ten bleiben unberührt.

Weitergehende Vorschriften
§ 19. (1) Die §§ 13 bis 18 lassen gesetzliche Vor-

schriften, nach denen ein Gericht oder eine Behörde
dem Diensteanbieter die Unterlassung, Beseitigung
oder Verhinderung einer Rechtsverletzung auftragen
kann, unberührt.

(2) Abs. 1 sowie die §§ 13 bis 18 sind auch auf
Anbieter anzuwenden, die unentgeltlich elektronische
Dienste bereitstellen.

6. Abschnitt

Herkunftslandprinzip und Ausnahmen

Herkunftslandprinzip
§ 20. (1) Im koordinierten Bereich (§ 3 Z 8) richten

sich die rechtlichen Anforderungen an einen in einem
Mitgliedstaat niedergelassenen Diensteanbieter nach
dem Recht dieses Staats.

(2) Der freie Verkehr der Dienste der Informations-
gesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat darf vor-
behaltlich der §§ 21 bis 23 nicht auf Grund inländi-
scher Rechtsvorschriften eingeschränkt werden, die in
den koordinierten Bereich fallen.

Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip
§ 21. Das Herkunftslandprinzip ist in folgenden Be-

reichen nicht anzuwenden:

1. Belange des Urheberrechts und verwandter
Schutzrechte, der gewerblichen Schutzrechte so-
wie des Datenbank- und Halbleiterschutzes;

2. die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute,
auf die die Mitgliedstaaten eine der in Art. 8
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Abs. 1 der Richtlinie 2000/46/EG, ABl. Nr. L 275
vom 27. Oktober 2000, S 39, vorgesehenen Aus-
nahmen angewendet haben;

3. Rechtsvorschriften über die Werbung für Invest-
mentfonds und andere Organismen für gemeinsa-
me Anlagen von Wertpapieren im Vertriebsstaat;

4. die in Titel I Kapitel VIII und in Art. 179 und
Art. 181 Abs. 2 der Richtlinie 2009/138/EG be-
treffend die Aufnahme und Ausübung der Versi-
cherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solva-
bilität II) (Neufassung), ABl. Nr. L 335 vom
17.12.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014
S. 1, sowie die in Art. 7 der Verordnung (EG)
Nr. 593/2008 über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. L
Nr. 177 vom 04.07.2008 S. 6, berichtigt durch
ABl. Nr. L 309 vom 24.11.2009 S. 87, enthaltenen
Rechtsvorschriften über die freie Niederlassung
und den freien Dienstleistungsverkehr von Versi-
cherungsunternehmen im Europäischen Wirt-
schaftsraum, über die Verpflichtungen von Versi-
cherungsunternehmen zur Vorlage der Bedingun-
gen für eine Pflichtversicherung an die zuständige
Aufsichtsbehörde sowie über das anwendbare
Recht bei Nicht-Lebens- und Lebensversiche-
rungsverträgen, die in einem Mitgliedstaat gelege-
ne Risiken decken;

5. die Freiheit der Parteien eines Vertrags zur Rechts-
wahl;

6. vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf Ver-
braucherverträge einschließlich der gesetzlichen
Informationspflichten, die einen bestimmenden
Einfluss auf die Entscheidung zum Vertragsab-
schluss haben;

7. die Rechtswirksamkeit von Verträgen zur Begrün-
dung oder Übertragung von Rechten an Immobili-
en, sofern diese Verträge nach dem Recht des Mit-
gliedstaats, in dem sich die Immobilie befindet,
zwingenden Formvorschriften unterliegen;

8. die Zulässigkeit nicht angeforderter Werbung und
anderer Maßnahmen zur Absatzförderung im Weg
der elektronischen Post;

9. die Tätigkeit von Notaren und die Tätigkeit von
Angehörigen gleichwertiger Berufe, soweit diese
öffentlich-rechtliche Befugnisse ausüben;

10. die Vertretung einer Partei und die Verteidigung
ihrer Interessen vor den Gerichten, vor unabhän-
gigen Verwaltungssenaten oder vor Behörden im
Sinne des Art. 133 Z 4
B-VG;

11. Gewinn- und Glücksspiele, bei denen ein Einsatz,
der einen Geldwert darstellt, zu leisten ist, ein-
schließlich von Lotterien und Wetten;

12. Rechtsvorschriften über Waren, wie etwa Sicher-
heitsnormen, Kennzeichnungspflichten, Verbote

und Einschränkungen der Innehabung oder des
Besitzes, sowie über die Haftung für fehlerhafte
Waren;

13. Rechtsvorschriften über die Lieferung von Waren
einschließlich der Lieferung von Arzneimitteln
und

14. Rechtsvorschriften über Dienstleistungen, die
nicht elektronisch erbracht werden.

Abweichungen vom Herkunftslandprinzip
§ 22. (1) Ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde

kann im Rahmen seiner bzw. ihrer gesetzlichen Be-
fugnisse abweichend vom Herkunftslandprinzip Maß-
nahmen ergreifen, die den freien Verkehr der Dienste
der Informationsgesellschaft aus einem anderen Mit-
gliedstaat einschränken. Solche Maßnahmen müssen
jedoch zum Schutz eines der in Abs. 2 genannten
Rechtsgüter erforderlich sein. Sie dürfen sich nur ge-
gen einen Diensteanbieter richten, der eines dieser
Rechtsgüter beeinträchtigt oder ernstlich und schwer-
wiegend zu beeinträchtigen droht. Auch müssen sie in
einem angemessenen Verhältnis zu den damit verfolg-
ten Zielen stehen.

(2) Der freie Verkehr der Dienste der Informations-
gesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat kann nur
aus folgenden Gründen eingeschränkt werden:

1. Schutz der öffentlichen Ordnung, etwa zur Verhü-
tung, Ermittlung, Aufklärung oder Verfolgung straf-
barer Handlungen, einschließlich des Jugendschut-
zes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der
Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Na-
tionalität;

2. Schutz der Würde einzelner Menschen;

3. Schutz der öffentlichen Gesundheit;

4. Schutz der öffentlichen Sicherheit einschließlich
der Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidi-
gungsinteressen und

5. Schutz der Verbraucher einschließlich des Schutzes
der Anleger.
§ 23. (1) Eine Verwaltungsbehörde hat ihre Absicht

zur Ergreifung von Maßnahmen, die den freien Ver-
kehr von Diensten der Informationsgesellschaft aus
einem anderen Mitgliedstaat einschränken, der Euro-
päischen Kommission und der zuständigen Stelle des
anderen Staates mitzuteilen und diese aufzufordern,
geeignete Maßnahmen gegen den Diensteanbieter zu
veranlassen. Die Behörde kann die von ihr beabsich-
tigten Maßnahmen erst durchführen, wenn die zustän-
dige Stelle des anderen Mitgliedstaats dieser Auffor-
derung nicht innerhalb angemessener Frist Folge ge-
leistet hat oder die von ihr ergriffenen Maßnahmen un-
zulänglich sind.

(2) Bei Gefahr im Verzug kann die Verwaltungsbe-
hörde die von ihr beabsichtigten Maßnahmen auch oh-
ne Verständigung der Kommission und Aufforderung
der zuständigen Stelle des anderen Mitgliedstaats er-
lassen. In diesem Fall hat sie die von ihr ergriffene
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Maßnahme unverzüglich der Kommission und der zu-
ständigen Stelle unter Angabe der Gründe für die An-
nahme von Gefahr im Verzug mitzuteilen.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf gerichtliche Verfahren
nicht anzuwenden.

7. Abschnitt

Transparenz und Verbindung mit anderen Mit-
gliedstaaten

Transparenz
§ 24. (1) Der Bundesminister für Justiz hat die ihm

bekannt gewordenen wesentlichen gerichtlichen oder
verwaltungsbehördlichen Entscheidungen im Zusam-
menhang mit Diensten der Informationsgesellschaft
der Europäischen Kommission bekannt zu geben.

(2) Der Bundesminister für Justiz hat im Internet In-
formationen über

1. die vertraglichen Rechte und Pflichten der Nutzer
sowie über die bei Streitfällen verfügbaren Be-
schwerde- und Rechtsschutzverfahren einschließ-
lich der praktischen Aspekte dieser Verfahren und

2. die Anschriften von Behörden, Körperschaften öf-
fentlichen Rechts und anderer Stellen, bei denen die
Nutzer oder Diensteanbieter weitere Informationen
oder praktische Unterstützung erhalten können,

zu veröffentlichen.

Verbindungsstelle
§ 25. (1) Der Bundesminister für Justiz hat als Ver-

bindungsstelle mit den zuständigen Stellen anderer
Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission
zusammenzuarbeiten. Er hat den an ihn gelangten
Auskunftsbegehren anderer Mitgliedstaaten und der
Kommission zu entsprechen und die nicht in seinen
Wirkungsbereich fallenden Ersuchen um Amts- oder
Rechtshilfe oder Auskünfte an die zuständigen Ge-
richte oder Verwaltungsbehörden weiterzuleiten.

(2) Der Bundesminister für Justiz hat die Anschrif-
ten der ihm bekannt gegebenen Verbindungsstellen
anderer Mitgliedstaaten im Internet zu veröffentli-
chen.

8. Abschnitt

Strafbestimmungen

Verwaltungsübertretungen
§ 26. (1) Ein Diensteanbieter begeht eine Verwal-

tungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu
3 000 Euro zu bestrafen, wenn er

1. gegen seine allgemeinen Informationspflichten
nach § 5 Abs. 1 verstößt,

2. gegen seine Informationspflichten für kommerzielle
Kommunikation nach § 6 verstößt,

3. gegen seine Informationspflichten für Vertragsab-
schlüsse nach § 9 Abs. 1 verstößt oder entgegen § 9
Abs. 2 keinen elektronischen Zugang zu den frei-
willigen Verhaltenskodizes, denen er sich unter-
wirft, angibt,

4. entgegen § 10 Abs. 1 keine technischen Mittel zur
Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern
zur Verfügung stellt oder

5. entgegen § 11 die Vertragsbestimmungen und die
allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht so zur
Verfügung stellt, dass sie der Nutzer speichern und
wiedergeben kann.
(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt

nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer gericht-
lich strafbaren Handlung bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist.

Tätige Reue
§ 27. (1) Die Behörde kann einen Diensteanbieter,

der die Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz
verletzt, darauf hinweisen und ihm auftragen, den ge-
setzmäßigen Zustand innerhalb einer von ihr festge-
legten angemessenen Frist herzustellen. Dabei hat sie
ihn auf die mit einer solchen Aufforderung verbunde-
nen Rechtsfolgen hinzuweisen.

(2) Ein Diensteanbieter ist wegen einer Verwal-
tungsübertretung nach § 26 Abs. 1 nicht zu bestrafen,
wenn er den gesetzmäßigen Zustand innerhalb der von
der Behörde gesetzten Frist herstellt.

9. Abschnitt

Vollzugs- und Schlussbestimmungen

In-Kraft-Treten
§ 28. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner

2002 in Kraft.
(2) § 21 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 34/2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

Verweise auf andere Bundesgesetze
§ 29. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim-

mungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Vollzug
§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

sind hinsichtlich des § 7 der Bundesminister für Ver-
kehr, Innovation und Technologie, hinsichtlich der
§§ 24 und 25 der Bundesminister für Justiz sowie hin-
sichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminis-
ter für Justiz und der Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit betraut.

Hinweise auf Notifikation und Umsetzung
§ 31. (1) Dieses Bundesgesetz wurde unter Einhal-

tung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG, ABl.
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Nr. L 204 vom 21. Juli 1998, S 37, in der Fassung der
Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 5. August
1998, S 18, der Europäischen Kommission notifiziert
(Notifikationsnummer 2001/290/A).

(2) Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie
2000/31/EG über bestimmte Aspekte des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs im Binnenmarkt (Richtlinie
über den elektronischen Geschäftsverkehr), ABl.
Nr. L 178 vom 17. Juli 2000, S 1, umgesetzt.
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Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates

vom 8. Juni 2000

über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtli-
nie über den elektronischen Geschäftsverkehr")

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER
RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Ab-
satz 2 und die Artikel 55 und 95,

auf Vorschlag der Kommission(1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses(2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Ver-
trags(3)

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ziel der Europäischen Union ist es, einen immer
engeren Zusammenschluß der europäischen Staaten
und Völker zu schaffen, um den wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt zu sichern. Der Binnenmarkt um-
faßt nach Artikel 14 Absatz 2 des Vertrags einen Raum
ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von
Waren und Dienstleistungen sowie die Niederlas-
sungsfreiheit gewährleistet sind. Die Weiterentwick-
lung der Dienste der Informationsgesellschaft in dem
Raum ohne Binnengrenzen ist ein wichtiges Mittel,
um die Schranken, die die europäischen Völker tren-
nen, zu beseitigen.

(2) Die Entwicklung des elektronischen Geschäfts-
verkehrs in der Informationsgesellschaft bietet erheb-
liche Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gemein-
schaft, insbesondere in kleinen und mittleren Unter-
nehmen, und wird das Wirtschaftswachstum sowie die
Investitionen in Innovationen der europäischen Un-
ternehmen anregen; diese Entwicklung kann auch die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft
stärken, vorausgesetzt, daß das Internet allen zugäng-
lich ist.

(3) Das Gemeinschaftsrecht und die charakteristi-
schen Merkmale der gemeinschaftlichen Rechtsord-
nung sind ein wichtiges Instrument, damit die euro-
päischen Bürger und Unternehmen uneingeschränkt
und ohne Behinderung durch Grenzen Nutzen aus den
Möglichkeiten des elektronischen Geschäftsverkehrs
ziehen können. Diese Richtlinie zielt daher darauf ab,
ein hohes Niveau der rechtlichen Integration in der
Gemeinschaft sicherzustellen, um einen wirklichen
Raum ohne Binnengrenzen für die Dienste der Infor-
mationsgesellschaft zu verwirklichen.

(4) Es ist wichtig zu gewährleisten, daß der elek-

tronische Geschäftsverkehr die Chancen des Binnen-
marktes voll nutzen kann und daß somit ebenso wie
mit der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Ok-
tober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Ausübung der Fernsehtätigkeit(4) ein hohes Niveau
der gemeinschaftlichen Integration erzielt wird.

(5) Die Weiterentwicklung der Dienste der Informa-
tionsgesellschaft in der Gemeinschaft wird durch eine
Reihe von rechtlichen Hemmnissen für das reibungs-
lose Funktionieren des Binnenmarktes behindert, die
die Ausübung der Niederlassungsfreiheit und des frei-
en Dienstleistungsverkehrs weniger attraktiv machen.
Die Hemmnisse bestehen in Unterschieden der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften sowie in der Rechts-
unsicherheit hinsichtlich der auf Dienste der Infor-
mationsgesellschaft jeweils anzuwendenden nationa-
len Regelungen. Solange die innerstaatlichen Rechts-
vorschriften in den betreffenden Bereichen nicht ko-
ordiniert und angepaßt sind, können diese Hemmnisse
gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Eu-
ropäischen Gemeinschaften gerechtfertigt sein.
Rechtsunsicherheit besteht im Hinblick darauf, in wel-
chem Ausmaß die Mitgliedstaaten über Dienste aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat Kontrolle ausüben dürfen.

(6) In Anbetracht der Ziele der Gemeinschaft, der
Artikel 43 und 49 des Vertrags und des abgeleiteten
Gemeinschaftsrechts gilt es, die genannten Hemmnis-
se durch Koordinierung bestimmter innerstaatlicher
Rechtsvorschriften und durch Klarstellung von
Rechtsbegriffen auf Gemeinschaftsebene zu beseiti-
gen, soweit dies für das reibungslose Funktionieren
des Binnenmarktes erforderlich ist. Diese Richtlinie
befaßt sich nur mit bestimmten Fragen, die Probleme
für das Funktionieren des Binnenmarktes aufwerfen,
und wird damit in jeder Hinsicht dem Subsidiaritäts-
gebot gemäß Artikel 5 des Vertrags gerecht.

(7) Um Rechtssicherheit zu erreichen und das Ver-
trauen der Verbraucher zu gewinnen, muß diese Richt-
linie einen klaren allgemeinen Rahmen für den Bin-
nenmarkt bezüglich bestimmter rechtlicher Aspekte
des elektronischen Geschäftsverkehrs festlegen.

(8) Ziel dieser Richtlinie ist es, einen rechtlichen
Rahmen zur Sicherstellung des freien Verkehrs von
Diensten der Informationsgesellschaft zwischen den
Mitgliedstaaten zu schaffen, nicht aber, den Bereich
des Strafrechts als solchen zu harmonisieren.

(9) In vieler Hinsicht kann der freie Verkehr von
Diensten der Informationsgesellschaft die besondere
gemeinschaftsrechtliche Ausprägung eines allgemei-
neren Grundsatzes darstellen, nämlich des Rechts auf
freie Meinungsäußerung im Sinne des Artikels 10 Ab-
satz 1 der von allen Mitgliedstaaten ratifizierten Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten. Richtlinien, die das Angebot von Diensten
der Informationsgesellschaft betreffen, müssen daher
sicherstellen, daß diese Tätigkeit gemäß jenem Artikel
frei ausgeübt werden kann und nur den Einschränkun-
gen unterliegt, die in Absatz 2 des genannten Artikels
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und in Artikel 46 Absatz 1 des Vertrages niedergelegt
sind. Die grundlegenden Regeln und Prinzipien des
einzelstaatlichen Rechts, die die freie Meinungsäuße-
rung betreffen, sollen von dieser Richtlinie unberührt
bleiben.

(10) Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
sind in dieser Richtlinie nur diejenigen Maßnahmen
vorgesehen, die zur Gewährleistung des reibungslosen
Funktionierens des Binnenmarktes unerläßlich sind.
Damit der Binnenmarkt wirklich zu einem Raum ohne
Binnengrenzen für den elektronischen Geschäftsver-
kehr wird, muß diese Richtlinie in den Bereichen, in
denen ein Handeln auf Gemeinschaftsebene geboten
ist, ein hohes Schutzniveau für die dem Allgemeinin-
teresse dienenden Ziele, insbesondere für den Jugend-
schutz, den Schutz der Menschenwürde, den Verbrau-
cherschutz und den Schutz der öffentlichen Gesund-
heit, gewährleisten. Nach Artikel 152 des Vertrags ist
der Schutz der öffentlichen Gesundheit ein wesentli-
cher Bestandteil anderer Gemeinschaftspolitiken.

(11) Diese Richtlinie läßt das durch Gemeinschafts-
rechtsakte eingeführte Schutzniveau, insbesondere für
öffentliche Gesundheit und den Verbraucherschutz,
unberührt. Unter anderem bilden die Richtlinie 93/13/
EWG des Rates vom 5. April 1993 über mißbräuch-
liche Klauseln in Verbraucherverträgen(5) und die
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucher-
schutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz(6)
wichtige Errungenschaften für den Verbraucherschutz
im Bereich des Vertragsrechts. Jene Richtlinien gelten
voll und ganz auch für die Dienste der Informations-
gesellschaft. Zum Rechtsstand auf Gemeinschaftsebe-
ne, der uneingeschränkt für die Dienste der Informa-
tionsgesellschaft gilt, gehören insbesondere auch die
Richtlinien 84/450/EWG des Rates vom 10. Septem-
ber 1984 über irreführende und vergleichende Wer-
bung(7), die Richtlinie 87/102/EWG des Rates vom
22. Dezember 1986 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den
Verbraucherkredit(8), die Richtlinie 93/22/EWG des
Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleis-
tungen(9), die Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom
13. Juni 1990 über Pauschalreisen(10), die Richtlinie
98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Februar 1998 über den Schutz der Verbrau-
cher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen
Erzeugnisse(11), die Richtlinie 92/59/EWG des Rates
vom 29. Juni 1992 über die allgemeine Produktsicher-
heit(12), die Richtlinie 94/47/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum
Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte As-
pekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnut-
zungsrechten an Immobilien(13), die Richtlinie 98/27/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz
der Verbraucherinteressen(14), die Richtlinie 85/374/
EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produk-
te(15), die Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu be-
stimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der
Garantien für Verbrauchsgüter(16), die künftige
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an
Verbraucher, und die Richtlinie 92/28/EWG des Rates
vom 31. März 1992 über die Werbung für Human-
arzneimittel(17). Die vorliegende Richtlinie sollte die
im Rahmen des Binnenmarktes angenommene Richt-
linie 98/43/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 6. Juli 1998 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabak-
erzeugnissen(18) und die Richtlinien über den Ge-
sundheitsschutz unberührt lassen. Diese Richtlinie er-
gänzt die Informationserfordernisse, die durch die vor-
stehend genannten Richtlinien und insbesondere durch
die Richtlinie 97/7/EG eingeführt wurden.

(12) Bestimmte Tätigkeiten müssen aus dem Gel-
tungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden,
da gegenwärtig in diesen Bereichen der freie Dienst-
leistungsverkehr aufgrund der Bestimmungen des Ver-
trags bzw. des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts nicht
sicherzustellen ist. Dieser Ausschluß darf Maßnah-
men, die zur Gewährleistung des reibungslosen Funk-
tionierens des Binnenmarkts erforderlich sein könn-
ten, nicht berühren. Das Steuerwesen, insbesondere
die Mehrwertsteuer, die auf eine große Zahl von
Diensten erhoben wird, die in den Anwendungsbe-
reich dieser Richtlinie fallen, muß von ihrem Anwen-
dungsbereich ausgenommen werden.

(13) Mit dieser Richtlinie sollen weder Regelungen
über steuerliche Verpflichtungen festgelegt werden,
noch greift sie der Ausarbeitung von Gemeinschafts-
rechtsakten zu den steuerlichen Aspekten des elektro-
nischen Geschäftsverkehrs vor.

(14) Der Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten ist ausschließlich
Gegenstand der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr(19) und der Richtlinie 97/66/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember
1997 über die Verarbeitung personenbezogener Daten
und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Te-
lekommunikation(20), beide Richtlinien sind uneinge-
schränkt auf die Dienste der Informationsgesellschaft
anwendbar. Jene Richtlinien begründen bereits einen
gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für den Bereich
personenbezogener Daten, so daß diese Frage in der
vorliegenden Richtlinie nicht geregelt werden muß,
um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts
und insbesondere den freien Fluß personenbezogener
Daten zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten.
Die Grundsätze des Schutzes personenbezogener Da-
ten sind bei der Umsetzung und Anwendung dieser
Richtlinie uneingeschränkt zu beachten, insbesondere
in bezug auf nicht angeforderte kommerzielle Kom-
munikation und die Verantwortlichkeit von Vermitt-
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lern. Die anonyme Nutzung offener Netze wie des In-
ternets kann diese Richtlinie nicht unterbinden.

(15) Die Vertraulichkeit der Kommunikation ist
durch Artikel 5 der Richtlinie 97/66/EG gewährleistet.
Gemäß jener Richtlinie untersagen die Mitgliedstaaten
jede Art des Abfangens oder Überwachens dieser
Kommunikation durch andere Personen als Sender
und Empfänger, es sei denn, diese Personen sind ge-
setzlich dazu ermächtigt.

(16) Die Ausklammerung von Gewinnspielen aus
dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie betrifft nur
Glücksspiele, Lotterien und Wetten mit einem einen
Geldwert darstellenden Einsatz. Preisausschreiben
und Gewinnspiele, mit denen der Verkauf von Waren
oder Dienstleistungen gefördert werden soll und bei
denen etwaige Zahlungen nur dem Erwerb der ange-
botenen Waren oder Dienstleistungen dienen, werden
hiervon nicht erfaßt.

(17) Das Gemeinschaftsrecht enthält in der Richt-
linie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der
Informationsgesellschaft(21) sowie in der Richtlinie
98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. November 1998 über den rechtlichen Schutz
von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangs-
kontrolldiensten(22) bereits eine Definition der Diens-
te der Informationsgesellschaft. Diese Definition um-
faßt alle Dienstleistungen, die in der Regel gegen Ent-
gelt im Fernabsatz mittels Geräten für die elektroni-
sche Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompres-
sion) und Speicherung von Daten auf individuellen
Abruf eines Empfängers erbracht werden. Nicht unter
diese Definition fallen die Dienstleistungen, auf die in
der Liste von Beispielen in Anhang V der Richtlinie
98/34/EG Bezug genommen wird und die ohne Verar-
beitung und Speicherung von Daten erbracht werden.

(18) Die Dienste der Informationsgesellschaft um-
fassen einen weiten Bereich von wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten, die online vonstatten gehen. Diese Tätigkei-
ten können insbesondere im Online-Verkauf von Wa-
ren bestehen. Tätigkeiten wie die Auslieferung von
Waren als solche oder die Erbringung von Offline-
Diensten werden nicht erfaßt. Die Dienste der Infor-
mationsgesellschaft beschränken sich nicht nur auf
Dienste, bei denen online Verträge geschlossen wer-
den können, sondern erstrecken sich, soweit es sich
überhaupt um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt,
auch auf Dienste, die nicht von denjenigen vergütet
werden, die sie empfangen, wie etwa Online-Infor-
mationsdienste, kommerzielle Kommunikation oder
Dienste, die Instrumente zur Datensuche, zum Zugang
zu Daten und zur Datenabfrage bereitstellen. Zu den
Diensten der Informationsgesellschaft zählen auch
Dienste, die Informationen über ein Kommunikations-
netz übermitteln, Zugang zu einem Kommunikations-
netz anbieten oder Informationen, die von einem Nut-
zer des Dienstes stammen, speichern. Fernsehsendun-
gen im Sinne der Richtlinie 89/552/EWG und Ra-

diosendungen sind keine Dienste der Informations-
gesellschaft, da sie nicht auf individuellen Abruf er-
bracht werden. Dagegen sind Dienste, die von Punkt
zu Punkt erbracht werden, wie Video auf Abruf oder
die Verbreitung kommerzieller Kommunikationen mit
elektronischer Post, Dienste der Informationsgesell-
schaft. Die Verwendung der elektronischen Post oder
gleichwertiger individueller Kommunikationen zum
Beispiel durch natürliche Personen außerhalb ihrer ge-
werblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit,
einschließlich ihrer Verwendung für den Abschluß
von Verträgen zwischen derartigen Personen, ist kein
Dienst der Informationsgesellschaft. Die vertragliche
Beziehung zwischen einem Arbeitnehmer und seinem
Arbeitgeber ist kein Dienst der Informationsgesell-
schaft. Tätigkeiten, die ihrer Art nach nicht aus der
Ferne und auf elektronischem Wege ausgeübt werden
können, wie die gesetzliche Abschlußprüfung von Un-
ternehmen oder ärztlicher Rat mit einer erforderlichen
körperlichen Untersuchung eines Patienten, sind keine
Dienste der Informationsgesellschaft.

(19) Die Bestimmung des Ortes der Niederlassung
des Anbieters hat gemäß den in der Rechtsprechung
des Gerichtshofs entwickelten Kriterien zu erfolgen,
nach denen der Niederlassungsbegriff die tatsächliche
Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels ei-
ner festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit umfaßt.
Diese Bedingung ist auch erfuellt, wenn ein Unterneh-
men für einen festgelegten Zeitraum gegründet wird.
Erbringt ein Unternehmen Dienstleistungen über eine
Web-Site des Internets, so ist es weder dort niederge-
lassen, wo sich die technischen Mittel befinden, die
diese Web-Site beherbergen, noch dort, wo die Web-
Site zugänglich ist, sondern an dem Ort, an dem es sei-
ne Wirtschaftstätigkeit ausübt. In Fällen, in denen ein
Anbieter an mehreren Orten niedergelassen ist, ist es
wichtig zu bestimmen, von welchem Niederlassungs-
ort aus der betreffende Dienst erbracht wird. Ist im
Falle mehrerer Niederlassungsorte schwierig zu be-
stimmen, von welchem Ort aus ein bestimmter Dienst
erbracht wird, so gilt als solcher der Ort, an dem sich
der Mittelpunkt der Tätigkeiten des Anbieters in be-
zug auf diesen bestimmten Dienst befindet.

(20) Die Definition des Begriffs des Nutzers eines
Dienstes umfaßt alle Arten der Inanspruchnahme von
Diensten der Informationsgesellschaft sowohl durch
Personen, die Informationen in offenen Netzen wie
dem Internet anbieten, als auch durch Personen, die
im Internet Informationen für private oder berufliche
Zwecke suchen.

(21) Eine künftige gemeinschaftliche Harmonisie-
rung auf dem Gebiet der Dienste der Informations-
gesellschaft und künftige Rechtsvorschriften, die auf
einzelstaatlicher Ebene in Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht erlassen werden, bleiben vom Geltungs-
bereich des koordinierten Bereichs unberührt. Der ko-
ordinierte Bereich umfaßt nur Anforderungen betref-
fend Online-Tätigkeiten, beispielsweise Online-Infor-
mationsdienste, Online-Werbung, Online-Verkauf und
Online-Vertragsabschluß; er betrifft keine rechtlichen
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Anforderungen der Mitgliedstaaten bezüglich Waren,
beispielsweise Sicherheitsnormen, Kennzeichnungs-
pflichten oder Haftung für Waren, und auch keine An-
forderungen der Mitgliedstaaten bezüglich der Liefe-
rung oder Beförderung von Waren, einschließlich der
Lieferung von Humanarzneimitteln. Der koordinierte
Bereich umfaßt nicht die Wahrnehmung des Vorkaufs-
rechts durch öffentliche Behörden in bezug auf be-
stimmte Güter wie beispielsweise Kunstwerke.

(22) Die Aufsicht über Dienste der Informationsge-
sellschaft hat am Herkunftsort zu erfolgen, um einen
wirksamen Schutz der Ziele des Allgemeininteresses
zu gewährleisten. Deshalb muß dafür gesorgt werden,
daß die zuständige Behörde diesen Schutz nicht allein
für die Bürger ihres Landes, sondern für alle Bürger
der Gemeinschaft sichert. Um das gegenseitige Ver-
trauen der Mitgliedstaaten zu fördern, muß die Ver-
antwortlichkeit des Mitgliedstaates des Herkunftsortes
der Dienste klar herausgestellt werden. Um den freien
Dienstleistungsverkehr und die Rechtssicherheit für
Anbieter und Nutzer wirksam zu gewährleisten, soll-
ten die Dienste der Informationsgesellschaft zudem
grundsätzlich dem Rechtssystem desjenigen Mitglied-
staates unterworfen werden, in dem der Anbieter nie-
dergelassen ist.

(23) Diese Richtlinie zielt weder darauf ab, zusätz-
liche Regeln im Bereich des internationalen Privat-
rechts hinsichtlich des anwendbaren Rechts zu schaf-
fen, noch befaßt sie sich mit der Zuständigkeit der
Gerichte; Vorschriften des anwendbaren Rechts, die
durch Regeln des Internationalen Privatrechts be-
stimmt sind, dürfen die Freiheit zur Erbringung von
Diensten der Informationsgesellschaft im Sinne dieser
Richtlinie nicht einschränken.

(24) Unbeschadet der Regel, daß Dienste der In-
formationsgesellschaft an der Quelle zu beaufsichti-
gen sind, ist es im Zusammenhang mit dieser Richt-
linie gerechtfertigt, daß die Mitgliedstaaten unter den
in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen Maß-
nahmen ergreifen dürfen, um den freien Verkehr für
Dienste der Informationsgesellschaft einzuschränken.

(25) Nationale Gerichte, einschließlich Zivilgerich-
te, die mit privatrechtlichen Streitigkeiten befaßt sind,
können im Einklang mit den in dieser Richtlinie fest-
gelegten Bedingungen Maßnahmen ergreifen, die von
der Freiheit der Erbringung von Diensten der Informa-
tionsgesellschaft abweichen.

(26) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit
den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen ihre
nationalen strafrechtlichen Vorschriften und Strafpro-
zeßvorschriften anwenden, um Ermittlungs- und ande-
re Maßnahmen zu ergreifen, die zur Aufklärung und
Verfolgung von Straftaten erforderlich sind, ohne die-
se Maßnahmen der Kommission mitteilen zu müssen.

(27) Diese Richtlinie trägt zusammen mit der künf-
tigen Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
an Verbraucher dazu bei, einen rechtlichen Rahmen
für die Online-Erbringung von Finanzdienstleistungen

zu schaffen. Diese Richtlinie greift künftigen Initia-
tiven im Bereich der Finanzdienstleistungen, insbe-
sondere in bezug auf die Harmonisierung der Verhal-
tensregeln für diesen Bereich, nicht vor. Die durch
diese Richtlinie geschaffene Möglichkeit für die Mit-
gliedstaaten, die Freiheit der Erbringung von Diensten
der Informationsgesellschaft unter bestimmten Um-
ständen zum Schutz der Verbraucher einzuschränken,
erstreckt sich auch auf Maßnahmen im Bereich der Fi-
nanzdienstleistungen, insbesondere Maßnahmen zum
Schutz von Anlegen.

(28) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den Zu-
gang zur Tätigkeit eines Anbieters von Diensten der
Informationsgesellschaft keiner Zulassung zu unter-
werfen, gilt nicht für Postdienste, die unter die Richt-
linie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vor-
schriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der
Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung
der Dienstequalität(23) fallen und in der materiellen
Auslieferung ausgedruckter Mitteilungen der elektro-
nischen Post bestehen; freiwillige Akkreditierungs-
systeme, insbesondere für Anbieter von Diensten für
die Zertifizierung elektronischer Signaturen, sind hier-
von ebenfalls nicht betroffen.

(29) Kommerzielle Kommunikationen sind von ent-
scheidender Bedeutung für die Finanzierung der
Dienste der Informationsgesellschaft und die Entwick-
lung vielfältiger neuer und unentgeltlicher Dienste. Im
Interesse des Verbraucherschutzes und der Lauterkeit
des Geschäftsverkehrs müssen die verschiedenen For-
men kommerzieller Kommunikation, darunter Preis-
nachlässe, Sonderangebote, Preisausschreiben und
Gewinnspiele, bestimmten Transparenzerfordernissen
genügen. Diese Transparenzerfordernisse lassen die
Richtlinie 97/7/EG unberührt. Diese Richtlinie ist fer-
ner ohne Auswirkung auf die Richtlinien, die bereits
im Bereich der kommerziellen Kommunikationen be-
stehen, insbesondere die Richtlinie 98/43/EG.

(30) Die Zusendung nicht angeforderter kommerzi-
eller Kommunikationen durch elektronische Post kann
für Verbraucher und Anbieter von Diensten der In-
formationsgesellschaft unerwünscht sein und das rei-
bungslose Funktionieren interaktiver Netze beein-
trächtigen. Die Frage der Zustimmung der Empfänger
bestimmter Formen der nicht angeforderten kommer-
ziellen Kommunikation ist nicht Gegenstand dieser
Richtlinie, sondern ist, insbesondere in den Richtlini-
en 97/7/EG und 97/66/EG, bereits geregelt. In Mit-
gliedstaaten, die nicht angeforderte kommerzielle
Kommunikationen über elektronische Post zulassen,
sollten geeignete Initiativen der Branche zum Her-
ausfiltern entsprechender Mitteilungen gefördert und
erleichtert werden. Darüber hinaus müssen nicht an-
geforderte kommerzielle Kommunikationen auf jeden
Fall klar als solche erkennbar sein, um die Transpa-
renz zu verbessern und die Funktionsfähigkeit derarti-
ger Filtersysteme der Branche zu fördern. Durch elek-
tronische Post zugesandte nicht angeforderte kommer-
zielle Kommunikationen dürfen keine zusätzlichen
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Kommunikationskosten für den Empfänger verursa-
chen.

(31) Mitgliedstaaten, die in ihrem Hoheitsgebiet nie-
dergelassenen Diensteanbietern die Versendung nicht
angeforderter kommerzieller Kommunikation mit
elektronischer Post ohne vorherige Zustimmung des
Empfängers gestatten, müssen dafür Sorge tragen, daß
die Diensteanbieter regelmäßig sog. Robinson-Listen
konsultieren, in die sich natürliche Personen eintragen
können, die keine derartigen Informationen zu erhal-
ten wünschen, und daß die Diensteanbieter diese Lis-
ten beachten.

(32) Um Hindernisse für die Entwicklung grenz-
überschreitender Dienste innerhalb der Gemeinschaft
zu beseitigen, die Angehörige der reglementierten Be-
rufe im Internet anbieten könnten, muß die Wahrung
berufsrechtlicher Regeln, insbesondere der Regeln
zum Schutz der Verbraucher oder der öffentlichen Ge-
sundheit, auf Gemeinschaftsebene gewährleistet sein.
Zur Festlegung der für kommerzielle Kommunikation
geltenden Berufsregeln sind vorzugsweise gemein-
schaftsweit geltende Verhaltenskodizes geeignet. Die
Erstellung oder gegebenenfalls die Anpassung solcher
Regeln sollte unbeschadet der Autonomie von Berufs-
vereinigungen und -organisationen gefördert werden.

(33) Diese Richtlinie ergänzt gemeinschaftliche und
einzelstaatliche Rechtsvorschriften für reglementierte
Berufe, wobei in diesem Bereich ein kohärenter Be-
stand anwendbarer Regeln beibehalten wird.

(34) Jeder Mitgliedstaat hat seine Rechtsvorschrif-
ten zu ändern, in denen Bestimmungen festgelegt sind,
die die Verwendung elektronisch geschlossener Ver-
träge behindern könnten; dies gilt insbesondere für
Formerfordernisse. Die Prüfung anpassungsbedürfti-
ger Rechtsvorschriften sollte systematisch erfolgen
und sämtliche Phasen bis zum Vertragsabschluß um-
fassen, einschließlich der Archivierung des Vertrages.
Diese Änderung sollte bewirken, daß es möglich ist,
elektronisch geschlossene Verträge zu verwenden. Die
rechtliche Wirksamkeit elektronischer Signaturen ist
bereits Gegenstand der Richtlinie 1999/93/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezem-
ber 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen
für elektronische Signaturen(24). Die Empfangsbestä-
tigung durch den Diensteanbieter kann darin bestehen,
daß dieser die bezahlte Dienstleistung online erbringt.

(35) Diese Richtlinie läßt die Möglichkeit der Mit-
gliedstaaten unberührt, allgemeine oder spezifische
rechtliche Anforderungen für Verträge, die auf elek-
tronischem Wege erfuellt werden können, insbesonde-
re Anforderungen für sichere elektronische Signatu-
ren, aufrechtzuerhalten oder festzulegen.

(36) Die Mitgliedstaaten können Beschränkungen
für die Verwendung elektronisch geschlossener Ver-
träge in bezug auf Verträge beibehalten, bei denen die
Mitwirkung von Gerichten, Behörden oder öffentli-
che Befugnisse ausübenden Berufen gesetzlich vorge-
schrieben ist. Diese Möglichkeit gilt auch für Verträ-
ge, bei denen die Mitwirkung von Gerichten, Behör-

den oder öffentliche Befugnisse ausübenden Berufen
erforderlich ist, damit sie gegenüber Dritten wirksam
sind, und für Verträge, bei denen eine notarielle Be-
urkundung oder Beglaubigung gesetzlich vorgeschrie-
ben ist.

(37) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Hinder-
nisse für die Verwendung elektronisch geschlossener
Verträge zu beseitigen, betrifft nur Hindernisse, die
sich aus rechtlichen Anforderungen ergeben, nicht je-
doch praktische Hindernisse, die dadurch entstehen,
daß in bestimmten Fällen elektronische Mittel nicht
genutzt werden können.

(38) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Hinder-
nisse für die Verwendung elektronisch geschlossener
Verträge zu beseitigen, ist im Einklang mit den im Ge-
meinschaftsrecht niedergelegten rechtlichen Anforde-
rungen an Verträge zu erfuellen.

(39) Die in dieser Richtlinie in bezug auf die be-
reitzustellenden Informationen und die Abgabe von
Bestellungen vorgesehenen Ausnahmen von den Vor-
schriften für Verträge, die ausschließlich durch den
Austausch von elektronischer Post oder durch damit
vergleichbare individuelle Kommunikation geschlos-
sen werden, sollten nicht dazu führen, daß Anbieter
von Diensten der Informationsgesellschaft diese Vor-
schriften umgehen können.

(40) Bestehende und sich entwickelnde Unterschie-
de in den Rechtsvorschriften und der Rechtsprechung
der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verantwortlich-
keit von Diensteanbietern, die als Vermittler handeln,
behindern das reibungslose Funktionieren des Binnen-
marktes, indem sie insbesondere die Entwicklung
grenzüberschreitender Dienste erschweren und Wett-
bewerbsverzerrungen verursachen. Die Diensteanbie-
ter sind unter bestimmten Voraussetzungen verpflich-
tet, tätig zu werden, um rechtswidrige Tätigkeiten zu
verhindern oder abzustellen. Die Bestimmungen die-
ser Richtlinie sollten eine geeignete Grundlage für die
Entwicklung rasch und zuverlässig wirkender Verfah-
ren zur Entfernung unerlaubter Informationen und zur
Sperrung des Zugangs zu ihnen bilden. Entsprechende
Mechanismen könnten auf der Grundlage freiwilliger
Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten entwickelt
und sollten von den Mitgliedstaaten gefördert werden.
Es liegt im Interesse aller an der Erbringung von
Diensten der Informationsgesellschaft Beteiligten, daß
solche Verfahren angenommen und umgesetzt wer-
den. Die in dieser Richtlinie niedergelegten Bestim-
mungen über die Verantwortlichkeit sollten die ver-
schiedenen Beteiligten nicht daran hindern, innerhalb
der von den Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG ge-
zogenen Grenzen technische Schutz- und Erkennungs-
systeme und durch die Digitaltechnik ermöglichte
technische Überwachungsgeräte zu entwickeln und
wirksam anzuwenden.

(41) Diese Richtlinie schafft ein Gleichgewicht zwi-
schen den verschiedenen Interessen und legt die
Grundsätze fest, auf denen Übereinkommen und Stan-
dards in dieser Branche basieren können.

3. RL 2000/31 | Präambel

- 68 -

RL 2000/
31



(42) Die in dieser Richtlinie hinsichtlich der Verant-
wortlichkeit festgelegten Ausnahmen decken nur Fälle
ab, in denen die Tätigkeit des Anbieters von Diensten
der Informationsgesellschaft auf den technischen Vor-
gang beschränkt ist, ein Kommunikationsnetz zu be-
treiben und den Zugang zu diesem zu vermitteln, über
das von Dritten zur Verfügung gestellte Informatio-
nen übermittelt oder zum alleinigen Zweck vorüberge-
hend gespeichert werden, die Übermittlung effizienter
zu gestalten. Diese Tätigkeit ist rein technischer, auto-
matischer und passiver Art, was bedeutet, daß der An-
bieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft we-
der Kenntnis noch Kontrolle über die weitergeleitete
oder gespeicherte Information besitzt.

(43) Ein Diensteanbieter kann die Ausnahmerege-
lungen für die "reine Durchleitung" und das "Caching"
in Anspruch nehmen, wenn er in keiner Weise mit der
übermittelten Information in Verbindung steht. Dies
bedeutet unter anderem, daß er die von ihm übermit-
telte Information nicht verändert. Unter diese Anfor-
derung fallen nicht Eingriffe technischer Art im Ver-
lauf der Übermittlung, da sie die Integrität der über-
mittelten Informationen nicht verändern.

(44) Ein Diensteanbieter, der absichtlich mit einem
der Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um
rechtswidrige Handlungen zu begehen, leistet mehr als
"reine Durchleitung" und "Caching" und kann daher
den hierfür festgelegten Haftungsausschluß nicht in
Anspruch nehmen.

(45) Die in dieser Richtlinie festgelegten Beschrän-
kungen der Verantwortlichkeit von Vermittlern lassen
die Möglichkeit von Anordnungen unterschiedlicher
Art unberührt. Diese können insbesondere in gericht-
lichen oder behördlichen Anordnungen bestehen, die
die Abstellung oder Verhinderung einer Rechtsverlet-
zung verlangen, einschließlich der Entfernung rechts-
widriger Informationen oder der Sperrung des Zu-
gangs zu ihnen.

(46) Um eine Beschränkung der Verantwortlichkeit
in Anspruch nehmen zu können, muß der Anbieter ei-
nes Dienstes der Informationsgesellschaft, der in der
Speicherung von Information besteht, unverzüglich
tätig werden, sobald ihm rechtswidrige Tätigkeiten be-
kannt oder bewußt werden, um die betreffende In-
formation zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu
sperren. Im Zusammenhang mit der Entfernung oder
der Sperrung des Zugangs hat er den Grundsatz der
freien Meinungsäußerung und die hierzu auf einzel-
staatlicher Ebene festgelegten Verfahren zu beachten.
Diese Richtlinie läßt die Möglichkeit der Mitglied-
staaten unberührt, spezifische Anforderungen vorzu-
schreiben, die vor der Entfernung von Informationen
oder der Sperrung des Zugangs unverzüglich zu erfu-
ellen sind.

(47) Die Mitgliedstaaten sind nur dann gehindert,
den Diensteanbietern Überwachungspflichten aufzu-
erlegen, wenn diese allgemeiner Art sind. Dies betrifft
nicht Überwachungspflichten in spezifischen Fällen
und berührt insbesondere nicht Anordnungen, die von

einzelstaatlichen Behörden nach innerstaatlichem
Recht getroffen werden.

(48) Diese Richtlinie läßt die Möglichkeit unberührt,
daß die Mitgliedstaaten von Diensteanbietern, die von
Nutzern ihres Dienstes bereitgestellte Informationen
speichern, verlangen, die nach vernünftigem Ermes-
sen von ihnen zu erwartende und in innerstaatlichen
Rechtsvorschriften niedergelegte Sorgfaltspflicht an-
zuwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tätig-
keiten aufzudecken und zu verhindern.

(49) Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben
zur Ausarbeitung von Verhaltenskodizes zu ermuti-
gen. Dies beeinträchtigt nicht die Freiwilligkeit dieser
Kodizes und die Möglichkeit der Beteiligten, sich
nach freiem Ermessen einem solchen Kodex zu unter-
werfen.

(50) Es ist wichtig, daß die vorgeschlagene Richtli-
nie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft und die vorliegende Richtli-
nie innerhalb des gleichen Zeitrahmens in Kraft treten,
so daß zur Frage der Haftung der Vermittler bei Ver-
stößen gegen das Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte auf Gemeinschaftsebene ein klares Regelwerk
begründet wird.

(51) Gegebenenfalls müssen die Mitgliedstaaten in-
nerstaatliche Rechtsvorschriften ändern, die die In-
anspruchnahme von Mechanismen zur außergerichtli-
chen Beilegung von Streitigkeiten auf elektronischem
Wege behindern könnten. Diese Änderung muß be-
wirken, daß diese Mechanismen de facto und de jure
tatsächlich wirksam funktionieren können, und zwar
auch bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten.

(52) Die effektive Wahrnehmung der durch den Bin-
nenmarkt gebotenen Freiheiten macht es erforderlich,
den Opfern einen wirksamen Zugang zu Möglichkei-
ten der Beilegung von Streitigkeiten zu gewährleisten.
Schäden, die in Verbindung mit den Diensten der In-
formationsgesellschaft entstehen können, sind durch
ihre Schnelligkeit und ihre geographische Ausbreitung
gekennzeichnet. Wegen dieser spezifischen Eigenheit
und der Notwendigkeit, darüber zu wachen, daß die
nationalen Behörden das Vertrauen, das sie sich ge-
genseitig entgegenbringen müssen, nicht in Frage stel-
len, verlangt diese Richtlinie von den Mitgliedstaaten,
dafür zu sorgen, daß angemessene Klagemöglichkei-
ten zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten sollten
prüfen, ob ein Bedürfnis für die Schaffung eines Zu-
gangs zu gerichtlichen Verfahren auf elektronischem
Wege besteht.

(53) Die Richtlinie 98/27/EG, die auf Dienste der In-
formationsgesellschaft anwendbar ist, sieht einen Me-
chanismus für Unterlassungsklagen zum Schutz kol-
lektiver Verbraucherinteressen vor. Dieser Mechanis-
mus trägt zum freien Verkehr von Diensten der Infor-
mationsgesellschaft bei, indem er ein hohes Niveau an
Verbraucherschutz gewährleistet.

(54) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktio-
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nen lassen andere nach einzelstaatlichem Recht vorge-
sehene Sanktionen oder Rechtsbehelfe unberührt. Die
Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, strafrechtliche
Sanktionen für Zuwiderhandlungen gegen innerstaat-
liche Rechtsvorschriften, die aufgrund dieser Richtli-
nie erlassen wurden, vorzusehen.

(55) Diese Richtlinie läßt das Recht unberührt, das
für die sich aus Verbraucherverträgen ergebenden ver-
traglichen Schuldverhältnisse gilt. Dementsprechend
kann diese Richtlinie nicht dazu führen, daß dem Ver-
braucher der Schutz entzogen wird, der ihm von den
zwingenden Vorschriften für vertragliche Verpflich-
tungen nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem er
seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, gewährt wird.

(56) Im Hinblick auf die in dieser Richtlinie vorge-
sehene Ausnahme für vertragliche Schuldverhältnisse
in bezug auf Verbraucherverträge ist zu beachten, daß
diese Schuldverhältnisse auch Informationen zu den
wesentlichen Elementen des Vertrags erfassen; dazu
gehören auch die Verbraucherrechte, die einen bestim-
menden Einfluß auf die Entscheidung zum Vertrag-
schluß haben.

(57) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts-
hofs ist ein Mitgliedstaat weiterhin berechtigt, Maß-
nahmen gegen einen in einem anderen Mitgliedstaat
niedergelassenen Diensteanbieter zu ergreifen, dessen
Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend auf das Ho-
heitsgebiet des ersten Mitgliedstaates ausgerichtet ist,
wenn die Niederlassung gewählt wurde, um die
Rechtsvorschriften zu umgehen, die auf den Anbieter
Anwendung fänden, wenn er im Hoheitsgebiet des
ersten Mitgliedstaats niedergelassen wäre.

(58) Diese Richtlinie soll keine Anwendung auf
Dienste von Anbietern finden, die in einem Drittland
niedergelassen sind. Angesichts der globalen Dimen-
sion des elektronischen Geschäftsverkehrs ist jedoch
dafür Sorge zu tragen, daß die gemeinschaftlichen
Vorschriften mit den internationalen Regeln in Ein-
klang stehen. Die Ergebnisse der Erörterungen über
rechtliche Fragen in internationalen Organisationen
(unter anderem WTO, OECD, UNCITRAL) bleiben
von dieser Richtlinie unberührt.

(59) Trotz der globalen Natur elektronischer Kom-
munikationen ist eine Koordinierung von nationalen
Regulierungsmaßnahmen auf der Ebene der Europäi-
schen Union notwendig, um eine Fragmentierung des
Binnenmarktes zu vermeiden und einen angemesse-
nen europäischen Rechtsrahmen zu schaffen. Diese
Koordinierung sollte auch zur Herausbildung einer ge-
meinsamen und starken Verhandlungsposition in inter-
nationalen Gremien beitragen.

(60) Im Sinne der ungehinderten Entwicklung des
elektronischen Geschäftsverkehrs muß dieser Rechts-
rahmen klar, unkompliziert und vorhersehbar sowie
vereinbar mit den auf internationaler Ebene geltenden
Regeln sein, um die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Industrie nicht zu beeinträchtigen und inno-
vative Maßnahmen in diesem Sektor nicht zu behin-
dern.

(61) Damit der elektronische Markt in einem globa-
lisierten Umfeld wirksam funktionieren kann, bedarf
es einer Abstimmung zwischen der Europäischen Uni-
on und den großen nichteuropäischen Wirtschaftsräu-
men mit dem Ziel, die Rechtsvorschriften und Verfah-
ren kompatibel zu gestalten.

(62) Die Zusammenarbeit mit Drittländern sollte im
Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs inten-
siviert werden, insbesondere mit den beitrittswilligen
Ländern, den Entwicklungsländern und den übrigen
Handelspartnern der Europäischen Union.

(63) Die Annahme dieser Richtlinie hält die Mit-
gliedstaaten nicht davon ab, den verschiedenen sozia-
len, gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen
Rechnung zu tragen, zu denen das Entstehen der Infor-
mationsgesellschaft führt. Insbesondere darf sie nicht
Maßnahmen verhindern, die die Mitgliedstaaten im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht erlassen könn-
ten, um soziale, kulturelle und demokratische Ziele
unter Berücksichtigung ihrer sprachlichen Vielfalt, der
nationalen und regionalen Besonderheiten sowie ihres
Kulturerbes zu erreichen und den Zugang der Öffent-
lichkeit zu der breitestmöglichen Palette von Diensten
der Informationsgesellschaft zu gewährleisten und zu
erhalten. Im Zuge der Entwicklung der Informations-
gesellschaft muß auf jeden Fall sichergestellt werden,
daß die Bürger der Gemeinschaft Zugang zu dem in
einem digitalen Umfeld vermittelten europäischen
Kulturerbe erhalten können.

(64) Die elektronische Kommunikation stellt für die
Mitgliedstaaten ein hervorragendes Instrument zur
Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen in
den Bereichen Kultur, Bildung und Sprache dar.

(65) Wie der Rat in seiner Entschließung vom 19.
Januar 1999 über die Verbraucherdimension der In-
formationsgesellschaft(25) festgestellt hat, muß dem
Schutz der Verbraucher in diesem Bereich besondere
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Kommission
wird untersuchen, in welchem Umfang die bestehen-
den Regeln des Verbraucherschutzes im Zusammen-
hang mit der Informationsgesellschaft unzulänglich
sind, und gegebenenfalls die Lücken in der bestehen-
den Gesetzgebung sowie die Aspekte, die ergänzende
Maßnahmen erforderlich machen könnten, aufzeigen.
Gegebenenfalls sollte die Kommission spezifische zu-
sätzliche Vorschläge unterbreiten, um die festgestell-
ten Unzulänglichkeiten zu beheben -

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie soll einen Beitrag zum einwand-
freien Funktionieren des Binnenmarktes leisten, in-
dem sie den freien Verkehr von Diensten der Informa-
tionsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten sicher-
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stellt.

(2) Diese Richtlinie sorgt, soweit dies für die Errei-
chung des in Absatz 1 genannten Ziels erforderlich ist,
für eine Angleichung bestimmter für die Dienste der
Informationsgesellschaft geltender innerstaatlicher
Regelungen, die den Binnenmarkt, die Niederlassung
der Diensteanbieter, kommerzielle Kommunikationen,
elektronische Verträge, die Verantwortlichkeit von
Vermittlern, Verhaltenskodizes, Systeme zur außerge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten, Klagemög-
lichkeiten sowie die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten betreffen.

(3) Diese Richtlinie ergänzt das auf die Dienste der
Informationsgesellschaft anwendbare Gemeinschafts-
recht und läßt dabei das Schutzniveau insbesondere
für die öffentliche Gesundheit und den Verbraucher-
schutz, wie es sich aus Gemeinschaftsrechtsakten und
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu deren Umset-
zung ergibt, unberührt, soweit die Freiheit, Dienste der
Informationsgesellschaft anzubieten, dadurch nicht
eingeschränkt wird.

(4) Diese Richtlinie schafft weder zusätzliche Regeln
im Bereich des internationalen Privatrechts, noch be-
faßt sie sich mit der Zuständigkeit der Gerichte.

(5) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf

a) den Bereich der Besteuerung,

b) Fragen betreffend die Dienste der Informationsge-
sellschaft, die von den Richtlinien 95/46/EG und 97/
66/EG erfaßt werden,

c) Fragen betreffend Vereinbarungen oder Verhaltens-
weisen, die dem Kartellrecht unterliegen,

d) die folgenden Tätigkeiten der Dienste der Informa-
tionsgesellschaft:

- Tätigkeiten von Notaren oder Angehörigen gleich-
wertiger Berufe, soweit diese eine unmittelbare und
besondere Verbindung zur Ausübung öffentlicher Be-
fugnisse aufweisen;

- Vertretung eines Mandanten und Verteidigung seiner
Interessen vor Gericht;

- Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellen-
den Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotteri-
en und Wetten.

(6) Maßnahmen auf gemeinschaftlicher oder einzel-
staatlicher Ebene, die unter Wahrung des Gemein-
schaftsrechts der Förderung der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt und dem Schutz des Pluralismus
dienen, bleiben von dieser Richtlinie unberührt.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) "Dienste der Informationsgesellschaft" Dienste im
Sinne von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 98/34/
EG in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG;

b) "Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische
Person, die einen Dienst der Informationsgesellschaft
anbietet;

c) "niedergelassener Diensteanbieter" ein Anbieter,
der mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte
Zeit eine Wirtschaftstätigkeit tatsächlich ausübt; Vor-
handensein und Nutzung technischer Mittel und Tech-
nologien, die zum Anbieten des Dienstes erforderlich
sind, begründen allein keine Niederlassung des Anbie-
ters;

d) "Nutzer" jede natürliche oder juristische Person, die
zu beruflichen oder sonstigen Zwecken einen Dienst
der Informationsgesellschaft in Anspruch nimmt, ins-
besondere um Informationen zu erlangen oder zu-
gänglich zu machen;

e) "Verbraucher" jede natürliche Person, die zu Zwe-
cken handelt, die nicht zu ihren gewerblichen, ge-
schäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten gehören;

f) "kommerzielle Kommunikation" alle Formen der
Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelba-
ren Förderung des Absatzes von Waren und Dienst-
leistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unter-
nehmens, einer Organisation oder einer natürlichen
Person dienen, die eine Tätigkeit in Handel, Gewerbe
oder Handwerk oder einen reglementierten Beruf aus-
übt; die folgenden Angaben stellen als solche keine
Form der kommerziellen Kommunikation dar:

- Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit des Un-
ternehmens bzw. der Organisation oder Person ermög-
lichen, wie insbesondere ein Domain-Name oder eine
Adresse der elektronischen Post;

- Angaben in bezug auf Waren und Dienstleistungen
oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer
Organisation oder Person, die unabhängig und insbe-
sondere ohne finanzielle Gegenleistung gemacht wer-
den;

g) "reglementierter Beruf" alle Berufe im Sinne von
Artikel 1 Buchstabe d) der Richtlinie 89/48/EWG des
Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome,
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung ab-
schließen(26), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe
f) der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni
1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Aner-
kennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergän-
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zung zur Richtlinie 89/48/EWG(27);

h) "koordinierter Bereich" die für die Anbieter von
Diensten der Informationsgesellschaft und die Dienste
der Informationsgesellschaft in den Rechtssystemen
der Mitgliedstaaten festgelegten Anforderungen, un-
geachtet der Frage, ob sie allgemeiner Art oder spezi-
ell für sie bestimmt sind.

i) Der koordinierte Bereich betrifft vom Diensteanbie-
ter zu erfuellende Anforderungen in bezug auf

- die Aufnahme der Tätigkeit eines Dienstes der In-
formationsgesellschaft, beispielsweise Anforderungen
betreffend Qualifikationen, Genehmigung oder An-
meldung;

- die Ausübung der Tätigkeit eines Dienstes der In-
formationsgesellschaft, beispielsweise Anforderungen
betreffend das Verhalten des Diensteanbieters, Anfor-
derungen betreffend Qualität oder Inhalt des Dienstes,
einschließlich der auf Werbung und Verträge anwend-
baren Anforderungen, sowie Anforderungen betref-
fend die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters.

ii) Der koordinierte Bereich umfaßt keine Anforderun-
gen wie

- Anforderungen betreffend die Waren als solche;

- Anforderungen betreffend die Lieferung von Waren;

- Anforderungen betreffend Dienste, die nicht auf
elektronischem Wege erbracht werden.

Artikel 3
Binnenmarkt

(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, daß die
Dienste der Informationsgesellschaft, die von einem in
seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen Diensteanbie-
ter erbracht werden, den in diesem Mitgliedstaat gel-
tenden innerstaatlichen Vorschriften entsprechen, die
in den koordinierten Bereich fallen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr von
Diensten der Informationsgesellschaft aus einem an-
deren Mitgliedstaat nicht aus Gründen einschränken,
die in den koordinierten Bereich fallen.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf
die im Anhang genannten Bereiche.

(4) Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen ergreifen,
die im Hinblick auf einen bestimmten Dienst der In-
formationsgesellschaft von Absatz 2 abweichen, wenn
die folgenden Bedingungen erfuellt sind:

a) Die Maßnahmen

i) sind aus einem der folgenden Gründe erforderlich:

- Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Ver-
hütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von
Straftaten, einschließlich des Jugendschutzes und der
Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des
Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, so-
wie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner
Personen,

- Schutz der öffentlichen Gesundheit,

- Schutz der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der
Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsin-
teressen,

- Schutz der Verbraucher, einschließlich des Schutzes
von Anlegern;

ii) betreffen einen bestimmten Dienst der Informa-
tionsgesellschaft, der die unter Ziffer i) genannten
Schutzziele beeinträchtigt oder eine ernsthafte und
schwerwiegende Gefahr einer Beeinträchtigung dieser
Ziele darstellt;

iii) stehen in einem angemessenen Verhältnis zu die-
sen Schutzzielen.

b) Der Mitgliedstaat hat vor Ergreifen der betreffen-
den Maßnahmen unbeschadet etwaiger Gerichtsver-
fahren, einschließlich Vorverfahren und Schritten im
Rahmen einer strafrechtlichen Ermittlung,

- den in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat aufgefor-
dert, Maßnahmen zu ergreifen, und dieser hat dem
nicht Folge geleistet oder die von ihm getroffenen
Maßnahmen sind unzulänglich;

- die Kommission und den in Absatz 1 genannten Mit-
gliedstaat über seine Absicht, derartige Maßnahmen
zu ergreifen, unterrichtet.

(5) Die Mitgliedstaaten können in dringlichen Fällen
von den in Absatz 4 Buchstabe b) genannten Bedin-
gungen abweichen. In diesem Fall müssen die Maß-
nahmen so bald wie möglich und unter Angabe der
Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der Auffassung
ist; daß es sich um einen dringlichen Fall handelt,
der Kommission und dem in Absatz 1 genannten Mit-
gliedstaat mitgeteilt werden.

(6) Unbeschadet der Möglichkeit des Mitgliedstaates,
die betreffenden Maßnahmen durchzuführen, muß die
Kommission innerhalb kürzestmöglicher Zeit prüfen,
ob die mitgeteilten Maßnahmen mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind; gelangt sie zu dem
Schluß, daß die Maßnahme nicht mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar ist, so fordert sie den betreffen-
den Mitgliedstaat auf, davon Abstand zu nehmen, die
geplanten Maßnahmen zu ergreifen, bzw. bereits er-
griffene Maßnahmen unverzüglich einzustellen.
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KAPITEL II
GRUNDSÄTZE

Abschnitt 1 - Niederlassung und Informations-
pflichten

Artikel 4
Grundsatz der Zulassungsfreiheit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die Aufnah-
me und die Ausübung der Tätigkeit eines Anbieters
von Diensten der Informationsgesellschaft nicht zulas-
sungspflichtig ist und keiner sonstigen Anforderung
gleicher Wirkung unterliegt.

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet der Zulassungsverfah-
ren, die nicht speziell und ausschließlich Dienste der
Informationsgesellschaft betreffen oder die in den An-
wendungsbereich der Richtlinie 97/13/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 10. April
1997 über einen gemeinsamen Rahmen für Allge-
mein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunika-
tionsdienste(28) fallen.

Artikel 5
Allgemeine Informationspflichten

(1) Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforde-
rungen nach dem Gemeinschaftsrecht stellen die Mit-
gliedstaaten sicher, daß der Diensteanbieter den Nut-
zern des Dienstes und den zuständigen Behörden zu-
mindest die nachstehend aufgeführten Informationen
leicht, unmittelbar und ständig verfügbar macht:

a) den Namen des Diensteanbieters;

b) die geographische Anschrift, unter der der Dienste-
anbieter niedergelassen ist;

c) Angaben, die es ermöglichen, schnell mit dem
Diensteanbieter Kontakt aufzunehmen und unmittel-
bar und effizient mit ihm zu kommunizieren, ein-
schließlich seiner Adresse der elektronischen Post;

d) wenn der Diensteanbieter in ein Handelsregister
oder ein vergleichbares öffentliches Register eingetra-
gen ist, das Handelsregister, in das der Diensteanbie-
ter eingetragen ist, und seine Handelsregisternummer
oder eine gleichwertige in diesem Register verwende-
te Kennung;

e) soweit für die Tätigkeit eine Zulassung erforderlich
ist, die Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde;

f) hinsichtlich reglementierter Berufe:

- gegebenenfalls der Berufsverband, die Kammer oder
eine ähnliche Einrichtung, dem oder der der Dienste-
anbieter angehört,

- die Berufsbezeichnung und der Mitgliedstaat, in der

sie verliehen worden ist;

- eine Verweisung auf die im Mitgliedstaat der Nieder-
lassung anwendbaren berufsrechtlichen Regeln und
Angaben dazu, wie sie zugänglich sind;

g) in Fällen, in denen der Diensteanbieter Tätigkeiten
ausübt, die der Mehrwertsteuer unterliegen, die Iden-
tifikationsnummer gemäß Artikel 22 Absatz 1 der
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.
Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer - Gemein-
sames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer-
pflichtige Bemessungsgrundlage(29).

(2) Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforde-
rungen nach dem Gemeinschaftsrecht tragen die Mit-
gliedstaaten zumindest dafür Sorge, daß, soweit
Dienste der Informationsgesellschaft auf Preise Bezug
nehmen, diese klar und unzweideutig ausgewiesen
werden und insbesondere angegeben wird, ob Steuern
und Versandkosten in den Preisen enthalten sind.

Abschnitt 2 - Kommerzielle Kommunikationen

Artikel 6
Informationspflichten

Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforderun-
gen nach dem Gemeinschaftsrecht stellen die Mit-
gliedstaaten sicher, daß kommerzielle Kommunikatio-
nen, die Bestandteil eines Dienstes der Informations-
gesellschaft sind oder einen solchen Dienst darstellen,
zumindest folgende Bedingungen erfuellen:

a) Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als
solche zu erkennen sein;

b) die natürliche oder juristische Person, in deren Auf-
trag kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muß
klar identifizierbar sein;

c) soweit Angebote zur Verkaufsförderung wie Preis-
nachlässe, Zugaben und Geschenke im Mitgliedstaat
der Niederlassung des Diensteanbieters zulässig sind,
müssen sie klar als solche erkennbar sein, und die
Bedingungen für ihre Inanspruchnahme müssen leicht
zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angege-
ben werden;

d) soweit Preisausschreiben oder Gewinnspiele im
Mitgliedstaat der Niederlassung des Diensteanbieters
zulässig sind, müssen sie klar als solche erkennbar
sein, und die Teilnahmebedingungen müssen leicht
zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angege-
ben werden.
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Artikel 7
Nicht angeforderte kommerzielle Kommunikatio-

nen

(1) Zusätzlich zu den sonstigen Anforderungen des
Gemeinschaftsrechts stellen Mitgliedstaaten, die nicht
angeforderte kommerzielle Kommunikation mittels
elektronischer Post zulassen, sicher, daß solche kom-
merziellen Kommunikationen eines in ihrem Hoheits-
gebiet niedergelassenen Diensteanbieters bei Eingang
beim Nutzer klar und unzweideutig als solche erkenn-
bar sind.

(2) Unbeschadet der Richtlinien 97/7/EG und 97/66/
EG ergreifen die Mitgliedstaaten Maßnahmen um si-
cherzustellen, daß Diensteanbieter, die nicht angefor-
derte kommerzielle Kommunikation durch elektroni-
sche Post übermitteln, regelmäßig sog. Robinson-Lis-
ten konsultieren, in die sich natürliche Personen ein-
tragen können, die keine derartigen kommerziellen
Kommunikationen zu erhalten wünschen, und daß die
Diensteanbieter diese Listen beachten.

Artikel 8
Reglementierte Berufe

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die Verwen-
dung kommerzieller Kommunikationen, die Bestand-
teil eines von einem Angehörigen eines reglementier-
ten Berufs angebotenen Dienstes der Informationsge-
sellschaft sind oder einen solchen Dienst darstellen,
gestattet ist, soweit die berufsrechtlichen Regeln, ins-
besondere zur Wahrung von Unabhängigkeit, Würde
und Ehre des Berufs, des Berufsgeheimnisses und ei-
nes lauteren Verhaltens gegenüber Kunden und Be-
rufskollegen, eingehalten werden.

(2) Unbeschadet der Autonomie von Berufsvereini-
gungen und -organisationen ermutigen die Mitglied-
staaten und die Kommission die Berufsvereinigungen
und -organisationen dazu, Verhaltenskodizes auf Ge-
meinschaftsebene aufzustellen, um zu bestimmen,
welche Arten von Informationen im Einklang mit den
in Absatz 1 genannten Regeln zum Zwecke der kom-
merziellen Kommunikation erteilt werden können.

(3) Bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für Ge-
meinschaftsinitiativen, die erforderlich werden könn-
ten, um das Funktionieren des Binnenmarktes im Hin-
blick auf die in Absatz 2 genannten Informationen zu
gewährleisten, trägt die Kommission den auf Gemein-
schaftsebene geltenden Verhaltenskodizes gebührend
Rechnung und handelt in enger Zusammenarbeit mit
den einschlägigen Berufsvereinigungen und -organi-
sationen.

(4) Diese Richtlinie findet zusätzlich zu den Gemein-
schaftsrichtlinien betreffend den Zugang zu und die
Ausübung von Tätigkeiten im Rahmen der reglemen-
tierten Berufe Anwendung.

Abschnitt 3 - Abschluß von Verträgen auf elektroni-
schem Weg

Artikel 9
Behandlung von Verträgen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß ihr Rechts-
system den Abschluß von Verträgen auf elektroni-
schem Wege ermöglicht. Die Mitgliedstaaten stellen
insbesondere sicher, daß ihre für den Vertragsabschluß
geltenden Rechtsvorschriften weder Hindernisse für
die Verwendung elektronischer Verträge bilden noch
dazu führen, daß diese Verträge aufgrund des Umstan-
des, daß sie auf elektronischem Wege zustande ge-
kommen sind, keine rechtliche Wirksamkeit oder Gül-
tigkeit haben.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß Absatz
1 auf alle oder bestimmte Verträge einer der folgenden
Kategorien keine Anwendung findet:

a) Verträge, die Rechte an Immobilien mit Ausnahme
von Mietrechten begründen oder übertragen;

b) Verträge, bei denen die Mitwirkung von Gerichten,
Behörden oder öffentliche Befugnisse ausübenden Be-
rufen gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) Bürgschaftsverträge und Verträge über Sicherhei-
ten, die von Personen außerhalb ihrer gewerblichen,
geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit eingegangen
werden;

d) Verträge im Bereich des Familienrechts oder des
Erbrechts.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, für
welche der in Absatz 2 genannten Kategorien sie Ab-
satz 1 nicht anwenden. Die Mitgliedstaaten übermit-
teln der Kommission alle fünf Jahre einen Bericht über
die Anwendung des Absatzes 2, aus dem hervorgeht,
aus welchen Gründen es ihres Erachtens weiterhin ge-
rechtfertigt ist, auf die unter Absatz 2 Buchstabe b)
fallende Kategorie Absatz 1 nicht anzuwenden.

Artikel 10
Informationspflichten

(1) Zusätzlich zu den sonstigen Informationspflichten
aufgrund des Gemeinschaftsrechts stellen die Mit-
gliedstaaten sicher, daß - außer im Fall abweichender
Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht Verbrau-
cher sind - vom Diensteanbieter zumindest folgende
Informationen klar, verständlich und unzweideutig er-
teilt werden, bevor des Nutzer des Dienstes die Bestel-
lung abgibt:

a) die einzelnen technischen Schritte, die zu einem
Vertragsabschluß führen;

b) Angaben dazu, ob der Vertragstext nach Vertragsab-
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schluß vom Diensteanbieter gespeichert wird und ob
er zugänglich sein wird;

c) die technischen Mittel zur Erkennung und Korrek-
tur von Eingabefehlern vor Abgabe der Bestellung;

d) die für den Vertragsabschluß zur Verfügung stehen-
den Sprachen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß - außer im
Fall abweichender Vereinbarungen zwischen Parteien,
die nicht Verbraucher sind - der Diensteanbieter alle
einschlägigen Verhaltenskodizes angibt, denen er sich
unterwirft, einschließlich Informationen darüber, wie
diese Kodizes auf elektronischem Wege zugänglich
sind.

(3) Die Vertragsbestimmungen und die allgemeinen
Geschäftsbedingungen müssen dem Nutzer so zur
Verfügung gestellt werden, daß er sie speichern und
reproduzieren kann.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Verträge,
die ausschließlich durch den Austausch von elektroni-
scher Post oder durch damit vergleichbare individuelle
Kommunikation geschlossen werden.

Artikel 11
Abgabe einer Bestellung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß - außer im
Fall abweichender Vereinbarungen zwischen Parteien,
die nicht Verbraucher sind - im Fall einer Bestellung
durch einen Nutzer auf elektronischem Wege folgende
Grundsätze gelten:

- Der Diensteanbieter hat den Eingang der Bestellung
des Nutzers unverzüglich auf elektronischem Wege zu
bestätigen;

- Bestellung und Empfangsbestätigung gelten als ein-
gegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt
sind, sie abrufen können.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß - außer im
Fall abweichender Vereinbarungen zwischen Parteien,
die nicht Verbraucher sind - der Diensteanbieter dem
Nutzer angemessene, wirksame und zugängliche tech-
nische Mittel zur Verfügung stellt, mit denen er Einga-
befehler vor Abgabe der Bestellung erkennen und kor-
rigieren kann.

(3) Absatz 1 erster Gedankenstrich und Absatz 2 gel-
ten nicht für Verträge, die ausschließlich durch den
Austausch von elektronischer Post oder durch ver-
gleichbare individuelle Kommunikation geschlossen
werden.

Abschnitt 4 - Verantwortlichkeit der Vermittler

Artikel 12
Reine Durchleitung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Fall ei-
nes Dienstes der Informationsgesellschaft, der darin
besteht, von einem Nutzer eingegebene Informationen
in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder
Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln,
der Diensteanbieter nicht für die übermittelten Infor-
mationen verantwortlich ist, sofern er

a) die Übermittlung nicht veranlaßt,

b) den Adressaten der übermittelten Informationen
nicht auswählt und

c) die übermittelten Informationen nicht auswählt oder
verändert.

(2) Die Übermittlung von Informationen und die Ver-
mittlung des Zugangs im Sinne von Absatz 1 umfas-
sen auch die automatische kurzzeitige Zwischenspei-
cherung der übermittelten Informationen, soweit dies
nur zur Durchführung der Übermittlung im Kommuni-
kationsnetz geschieht und die Information nicht länger
gespeichert wird, als es für die Übermittlung üblicher-
weise erforderlich ist.

(3) Dieser Artikel läßt die Möglichkeit unberührt, daß
ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach den
Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom Dienstean-
bieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder
zu verhindern.

Artikel 13
Caching

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Fall ei-
nes Dienstes der Informationsgesellschaft, der darin
besteht, von einem Nutzer eingegebene Informationen
in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln, der
Diensteanbieter nicht für die automatische, zeitlich be-
grenzte Zwischenspeicherung verantwortlich ist, die
dem alleinigen Zweck dient, die Übermittlung der In-
formation an andere Nutzer auf deren Anfrage effi-
zienter zu gestalten, sofern folgende Voraussetzungen
erfuellt sind:

a) Der Diensteanbieter verändert die Information
nicht;

b) der Diensteanbieter beachtet die Bedingungen für
den Zugang zu der Information;

c) der Diensteanbieter beachtet die Regeln für die Ak-
tualisierung der Information, die in weithin anerkann-
ten und verwendeten Industriestandards festgelegt
sind;

d) der Diensteanbieter beeinträchtigt nicht die erlaubte
Anwendung von Technologien zur Sammlung von
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Daten über die Nutzung der Information, die in weit-
hin anerkannten und verwendeten Industriestandards
festgelegt sind;

e) der Diensteanbieter handelt zügig, um eine von ihm
gespeicherte Information zu entfernen oder den Zu-
gang zu ihr zu sperren, sobald er tatsächliche Kenntnis
davon erhält, daß die Information am ursprünglichen
Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt
wurde oder der Zugang zu ihr gesperrt wurde oder ein
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung
oder Sperrung angeordnet hat.

(2) Dieser Artikel läßt die Möglichkeit unberührt, daß
ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach den
Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom Dienstean-
bieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder
zu verhindern.

Artikel 14
Hosting

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Fall ei-
nes Dienstes der Informationsgesellschaft, der in der
Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen In-
formationen besteht, der Diensteanbieter nicht für die
im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen
verantwortlich ist, sofern folgende Voraussetzungen
erfuellt sind:

a) Der Anbieter hat keine tatsächliche Kenntnis von
der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information, und,
in bezug auf Schadenersatzansprüche, ist er sich auch
keiner Tatsachen oder Umstände bewußt, aus denen
die rechtswidrige Tätigkeit oder Information offen-
sichtlich wird, oder

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder
dieses Bewußtsein erlangt, unverzüglich tätig, um die
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu
sperren.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nut-
zer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm be-
aufsichtigt wird.

(3) Dieser Artikel läßt die Möglichkeit unberührt, daß
ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach den
Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom Dienstean-
bieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder
zu verhindern, oder daß die Mitgliedstaaten Verfahren
für die Entfernung einer Information oder die Sper-
rung des Zugangs zu ihr festlegen.

Artikel 15
Keine allgemeine Überwachungspflicht

(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diens-
ten im Sinne der Artikel 12, 13 und 14 keine allgemei-
ne Verpflichtung auf, die von ihnen übermittelten oder
gespeicherten Informationen zu überwachen oder ak-

tiv nach Umständen zu forschen, die auf eine rechts-
widrige Tätigkeit hinweisen.

(2) Die Mitgliedstaaten können Anbieter von Diensten
der Informationsgesellschaft dazu verpflichten, die
zuständigen Behörden unverzüglich über mutmaßli-
che rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen der
Nutzer ihres Dienstes zu unterrichten, oder dazu ver-
pflichten, den zuständigen Behörden auf Verlangen In-
formationen zu übermitteln, anhand deren die Nutzer
ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die
Speicherung geschlossen haben, ermittelt werden kön-
nen.

KAPITEL III
UMSETZUNG

Artikel 16
Verhaltenskodizes

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ermuti-
gen

a) die Handels-, Berufs- und Verbraucherverbände und
-organisationen, auf Gemeinschaftsebene Verhalten-
kodizes aufzustellen, die zur sachgemäßen Anwen-
dung der Artikel 5 bis 15 beitragen;

b) zur freiwilligen Übermittlung der Entwürfe für Ver-
haltenskodizes auf der Ebene der Mitgliedstaaten oder
der Gemeinschaft an die Kommission;

c) zur elektronischen Abrufbarkeit der Verhaltensko-
dizes in den Sprachen der Gemeinschaft;

d) die Handels-, Berufs- und Verbraucherverbände
und -organisationen, die Mitgliedstaaten und die
Kommission darüber zu unterrichten, zu welchen Er-
gebnissen sie bei der Bewertung der Anwendung ihrer
Verhaltenskodizes und von deren Auswirkungen auf
die Praktiken und Gepflogenheiten des elektronischen
Geschäftsverkehrs gelangen;

e) zur Aufstellung von Verhaltenskodizes zum Zwe-
cke des Jugendschutzes und des Schutzes der Men-
schenwürde.

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ermuti-
gen dazu, die Verbraucherverbände und -organisatio-
nen bei der Ausarbeitung und Anwendung von ihre In-
teressen berührenden Verhaltenskodizes im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe a) zu beteiligen. Gegebenenfalls
sind Vereinigungen zur Vertretung von Sehbehinder-
ten und allgemein von Behinderten zu hören, um de-
ren besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Artikel 17
Außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß ihre Rechts-
vorschriften bei Streitigkeiten zwischen einem Anbie-
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ter eines Dienstes der Informationsgesellschaft und ei-
nem Nutzer des Dienstes die Inanspruchnahme der
nach innerstaatlichem Recht verfügbaren Verfahren
zur außergerichtlichen Beilegung, auch auf geeigne-
tem elektronischem Wege, nicht erschweren.

(2) Die Mitgliedstaaten ermutigen Einrichtungen zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten, ins-
besondere in Fragen des Verbraucherrechts, so vorzu-
gehen, daß angemessene Verfahrensgarantien für die
Beteiligten gegeben sind.

(3) Die Mitgliedstaaten ermutigen Einrichtungen zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten, die
Kommission über signifikante Entscheidungen, die sie
hinsichtlich der Dienste der Informationsgesellschaft
erlassen, zu unterrichten und ihr alle sonstigen In-
formationen über Praktiken und Gepflogenheiten des
elektronischen Geschäftsverkehrs zu übermitteln.

Artikel 18
Klagemöglichkeiten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die nach
innerstaatlichem Recht verfügbaren Klagemöglichkei-
ten im Zusammenhang mit Diensten der Informations-
gesellschaft es ermöglichen, daß rasch Maßnahmen,
einschließlich vorläufiger Maßnahmen, getroffen wer-
den können, um eine mutmaßliche Rechtsverletzung
abzustellen und zu verhindern, daß den Betroffenen
weiterer Schaden entsteht.

(2) Der Anhang der Richtlinie 98/27/EG wird durch
folgende Nummer ergänzt:

"11. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsge-
sellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäfts-
verkehrs, im Binnenmarkt ('Richtlinie über den elek-
tronischen Geschäftsverkehr') (ABl. L 178 vom
17.7.2000, S. 1)."

Artikel 19
Zusammenarbeit

(1) Die Mitgliedstaaten müssen geeignete Aufsichts-
und Untersuchungsinstrumente für die wirksame Um-
setzung dieser Richtlinie besitzen und stellen sicher,
daß die Diensteanbieter ihnen die erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung stellen.

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten mit den anderen Mit-
gliedstaaten zusammen; hierzu benennen sie eine oder
mehrere Verbindungsstellen, deren Anschrift sie den
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mittei-
len.

(3) Die Mitgliedstaaten kommen Amtshilfe- und Aus-
kunftsbegehren anderer Mitgliedstaaten oder der
Kommission im Einklang mit ihren innerstaatlichen

Rechtsvorschriften so rasch wie möglich nach, auch
auf geeignetem elektronischem Wege.

(4) Die Mitgliedstaaten richten Verbindungsstellen
ein, die zumindest auf elektronischem Wege zugäng-
lich sind und bei denen Nutzer von Diensten und
Diensteanbieter

a) allgemeine Informationen über ihre vertraglichen
Rechte und Pflichten sowie über die bei Streitfällen
zur Verfügung stehenden Beschwerde- und Rechtsbe-
helfsmechanismen, einschließlich der praktischen As-
pekte der Inanspruchnahme dieser Mechanismen, er-
halten können;

b) Anschriften von Behörden, Vereinigungen und Or-
ganisationen erhalten können, von denen sie weitere
Informationen oder praktische Unterstützung bekom-
men können.

(5) Die Mitgliedstaaten ermutigen dazu, die Kommis-
sion über alle signifikanten behördlichen und gericht-
lichen Entscheidungen, die in ihrem Hoheitsgebiet
über Streitigkeiten im Zusammenhang mit Diensten
der Informationsgesellschaft ergehen, sowie über die
Praktiken und Gepflogenheiten des elektronischen
Geschäftsverkehrs zu unterrichten. Die Kommission
teilt derartige Entscheidungen den anderen Mitglied-
staaten mit.

Artikel 20
Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei
Verstößen gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur
Umsetzung dieser Richtlinie anzuwenden sind, und
treffen alle geeigneten Maßnahmen, um ihre Durch-
setzung sicherzustellen. Die Sanktionen müssen wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

KAPITEL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 21
Überprüfung

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parla-
ment, dem Rat und dem Wirtschfts- und Sozialaus-
schuß vor dem 17. juli 2003 und danach alle zwei Jah-
re einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie
vor und unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge für die
Anpassung dieser Richtlinie an die rechtlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich
der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesonde-
re in bezug auf die Verbrechensverhütung, den Ju-
gendschutz, den Verbraucherschutz und das einwand-
freie Funktionieren des Binnenmarktes.

(2) Im Hinblick auf das etwaige Erfordernis einer An-
passung dieser Richtlinie wird in dem Bericht insbe-
sondere untersucht, ob Vorschläge in bezug auf die
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Haftung der Anbieter von Hyperlinks und von In-
strumenten zur Lokalisierung von Informationen, Ver-
fahren zur Meldung und Entfernung rechtswideriger
Inhalte ("notice and take down"-Verfahren) und eine
Haftbarmachung im Anschluß an die Entfernung von
Inhalten erforderlich sind. In dem Bericht ist auch zu
untersuchen, ob angesichts der technischen Entwick-
lungen zusätzliche Bedingungen für die in den Arti-
keln 12 und 13 vorgesehene Haftungsfreistellung er-
forderlich sind und ob die Grundsätze des Binnen-
markts auf nicht angeforderte kommerziellen Kom-
munikationen mittels elektronischer Post angewendet
werden können.

Artikel 22
Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um die-
ser Richtlinie vor dem 17. januar 2002 nachzukom-
men. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon
in Kenntnis.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 genann-
ten Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschrif-
ten selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 23
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 24
Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 8. Juni 2000.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

N. Fontaine

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. d'Oliveira Martins

(1) ABl. C 30 vom 5.2.1999, S. 4.

(2) ABl. C 169 vom 16.6.1999, S. 36.

(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom
6. Mai 1999 (ABl. C 279 vom 1.10.1999, S. 389).

Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 28. Februar
2000 und Beschluß des Europäischen Parlaments vom
4. Mai 2000 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(4) ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. Richtlinie
geändert durch die Richtlinie 97/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 202 vom
30.7.1997, S. 60).

(5) ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.

(6) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.

(7) ABl. L 250 vom 19.9.1984, S. 17. Richtlinie ge-
ändert duch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (ABl. L 290 vom
23.10.1997, S. 18).

(8) ABl. L 42 vom 12.2.1987, S. 48. Richtlinie zuletzt
geändert durch die Richtlinie 98/7/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 101 vom
1.4.1998, S. 17).

(9) ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27. Richtlinie zu-
letzt geändert durch die Richtlinie 97/9/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 84 vom
26.3.1997, S. 22).

(10) ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 59.

(11) ABl. L 80 vom 18.3.1998, S. 27.

(12) ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 24.

(13) ABl. L 280 vom 29.10.1994, S. 83.

(14) ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 51. Richtlinie ge-
ändert durch die Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L 171
vom 7.7.1999, S. 12).

(15) ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29. Richtlinie ge-
ändert durch die Richtlinie 1999/34/EG (ABl. L 141
vom 4.6.1999, S. 20).

(16) ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12.

(17) ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 13.

(18) ABl. L 213 vom 30.7.1998, S. 9.

(19) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.

(20) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.

(21) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Richtlinie ge-
ändert durch die Richtlinie 98/48/EG (ABl. L 217 vom
5.8.1998, S. 18).

(22) ABl. L 320 vom 28.11.1998, S. 54.

(23) ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14.
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(24) ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12.

(25) ABl. C 23 vom 28.1.1999, S. 1.

(26) ABl. L 19 vom 24.1.1989, S. 16.

(27) ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 25. Richtlinie zu-
letzt geändert durch die Richtlinie 97/38/EWG der

Kommission (ABl. L 184 vom 12.7.1997, S. 31).

(28) ABl. L 117 vom 7.5.1997, S. 15.

(29) ABl. L 145 vom 13.6.1977, S. 1. Richtlinie zu-
letzt geändert durch die Richtlinie 1999/85/EG (ABl.
L 277 vom 28.10.1999, S. 34).
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ANHANG

AUSNAHMEN IM RAHMEN VON ARTIKEL 3

Bereiche gemäß Artikel 3 Absatz 3, auf die Artikel 3 Absätze 1 und 2 keine Anwendung findet:

- Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im Sinne der Richtlinie 87/54/EWG(1) und der Richtlinie 96/
9/EG(2) sowie gewerbliche Schutzrechte;

- Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, auf die die Mitgliedstaaten eine der in Artikel 8 Absatz 1 der
Richtlinie 2000/46/EG(3) vorgesehenen Ausnahmen angewendet haben;

- Artikel 44 Absatz 2 der Richtlinie 85/611/EWG(4);

- Artikel 30 und Titel IV der Richtlinie 92/49/EWG(5), Titel IV der Richtlinie 92/96/EWG(6) sowie die Artikel
7 und 8 der Richtlinie 88/357/EWG(7) und Artikel 4 der Richtlinie 90/619/EWG(8);

- Freiheit der Rechtswahl für Vertragsparteien;

- vertragliche Schuldverhältnisse in bezug auf Verbraucherverträge;

- formale Gültigkeit von Verträgen, die Rechte an Immobilien begründen oder übertragen, sofern diese Verträge
nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem sich die Immobilie befindet, zwingenden Formvorschriften unter-
liegen;

- Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller Kommunikation mittels elektronischer Post.

(1) ABl. L 24 vom 27.1.1987, S. 36.

(2) ABl. L 77 vom 27.3.1996, S. 20.

(3) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

(4) ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 95/26/EG (ABl. L 168
vom 18.7.1995, S. 7).

(5) ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 95/26/EG.

(6) ABl. L 360 vom 9.12.1992, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 95/26/EG.

(7) ABl. L 172 vom 4.7.1988, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/49/EG.

(8) ABl. L 330 vom 29.11.1990, S. 50. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/96/EG.
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I. HAUPTSTÜCK

Besondere Bestimmungen für Verträge zwischen
Unternehmern und Verbrauchern

Abschnitt I

Geltungsbereich
§ 1. (1) Dieses Hauptstück gilt für Rechtsgeschäfte,

an denen

1. einerseits jemand, für den das Geschäft zum Betrieb
seines Unternehmens gehört, (im folgenden kurz
Unternehmer genannt) und

2. andererseits jemand, für den dies nicht zutrifft, (im
folgenden kurz Verbraucher genannt) beteiligt sind.
(2) Unternehmen im Sinn des Abs. 1 Z 1 ist jede

auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirt-
schaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn
gerichtet sein. Juristische Personen des öffentlichen
Rechts gelten immer als Unternehmer.

(3) Geschäfte, die eine natürliche Person vor Auf-
nahme des Betriebes ihres Unternehmens zur Schaf-
fung der Voraussetzungen dafür tätigt, gehören noch
nicht im Sinn des Abs. 1 Z 1 zu diesem Betrieb.

(4) Dieses Hauptstück gilt nicht für Verträge, die
jemand als Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche
Person (§ 51 Abs. 3 ASGG) mit dem Arbeitgeber
schließt.

(5) Die Bestimmungen des I. und des II. Haupt-
stücks sind auch auf den Beitritt zu und die Mitglied-
schaft bei Vereinen anzuwenden, wenn diese zwar von
ihren Mitgliedern Beiträge oder sonstige Geldleistun-
gen verlangen, ihnen aber nur eingeschränkte Mit-
gliedschaftsrechte einräumen und die Mitgliedschaft
nicht geschäftlichen Zwecken dient.

§ 2. (1) Dieses Hauptstück läßt Regelungen unbe-
rührt, nach denen die hier vorgesehenen Rechtsfolgen
in anderen Fällen eintreten.

(2) Soweit in Vereinbarungen von diesem Haupt-
stück zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen
wird, sind sie unwirksam.

Abschnitt II

Allgemeine Regeln

Rücktrittsrecht
§ 3. (1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung

weder in den vom Unternehmer für seine geschäftli-
chen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei ei-
nem von diesem dafür auf einer Messe oder einem
Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von sei-
nem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten.
Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des
Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden.
Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer
Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift
des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags
notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das

Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangs-
weise für die Ausübung des Rücktrittsrechts enthält,
an den Verbraucher, frühestens jedoch mit dem Zu-
standekommen des Vertrags, bei Kaufverträgen über
Waren mit dem Tag, an dem der Verbraucher den Be-
sitz an der Ware erlangt. Ist die Ausfolgung einer sol-
chen Urkunde unterblieben, so steht dem Verbraucher
das Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf Monaten
und 14 Tagen ab Vertragsabschluss beziehungsweise
Warenlieferung zu; wenn der Unternehmer die Urkun-
denausfolgung innerhalb von zwölf Monaten ab dem
Fristbeginn nachholt, so endet die verlängerte Rück-
trittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
braucher die Urkunde erhält.

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der
Unternehmer oder ein mit ihm zusammenwirkender
Dritter den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt,
einer Ausflugsfahrt oder einer ähnlichen Veranstal-
tung oder durch persönliches, individuelles Anspre-
chen auf der Straße in die vom Unternehmer für seine
geschäftlichen Zwecke benützten Räume gebracht hat.

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht
zu,
1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit

dem Unternehmer oder dessen Beauftragten zwecks
Schließung dieses Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren
Beauftragten vorangegangen sind,

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistun-
gen sofort zu erbringen sind, wenn sie üblicherwei-
se von Unternehmern außerhalb ihrer Geschäftsräu-
me geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt
25 Euro, oder wenn das Unternehmen nach seiner
Natur nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben
wird und das Entgelt 50 Euro nicht übersteigt,

4. bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäf-
te-Gesetz oder dem Versicherungsvertragsgesetz
unterliegen, oder

5. bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in kör-
perlicher Abwesenheit des Unternehmers abgege-
ben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer
gedrängt worden ist.
(4) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine be-

stimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist ge-
wahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der
Frist abgesendet wird.

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Ver-
tragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der
Unternehmer gegen die gewerberechtlichen Regelun-
gen über das Sammeln und die Entgegennahme von
Bestellungen auf Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994),
über das Aufsuchen von Privatpersonen und Werbe-
veranstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder über die Ent-
gegennahme von Bestellungen auf Waren von Privat-
personen (§ 59 GewO 1994) verstoßen hat. Die Be-
stimmungen des Abs. 1, Abs. 3 Z 4 und 5 und Abs. 4
sind auch auf dieses Rücktrittsrecht anzuwenden. Die-
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ses steht dem Verbraucher auch in den Fällen des
Abs. 3 Z 1 bis 3 zu.

§ 3a. (1) Der Verbraucher kann von seinem Ver-
tragsantrag oder vom Vertrag weiters zurücktreten,
wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung
maßgebliche Umstände, die der Unternehmer im Zuge
der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich darge-
stellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem Aus-
maß eintreten.

(2) Maßgebliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind
1. die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung ei-

nes Dritten, die erforderlich ist, damit die Leistung
des Unternehmers erbracht oder vom Verbraucher
verwendet werden kann,

2. die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile,
3. die Aussicht auf eine öffentliche Förderung und
4. die Aussicht auf einen Kredit.

(3) Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt
werden. Die Frist beginnt zu laufen, sobald für den
Verbraucher erkennbar ist, daß die in Abs. 1 genann-
ten Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem
Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung
über dieses Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rück-
trittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach
der vollständigen Erfüllung des Vertrags durch beide
Vertragspartner, bei Bankverträgen mit einer ein Jahr
übersteigenden Vertragsdauer spätestens einen Monat
nach dem Zustandekommen des Vertrags.

(4) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht
zu, wenn
1. er bereits bei den Vertragsverhandlungen wußte

oder wissen mußte, daß die maßgeblichen Umstän-
de nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß
eintreten werden,

2. der Ausschluß des Rücktrittsrechts im einzelnen
ausgehandelt worden ist,

3. der Unternehmer sich zu einer angemessenen An-
passung des Vertrags bereit erklärt oder

4. der Vertrag dem Versicherungsvertragsgesetz unter-
liegt.
(5) Für die Rücktrittserklärung gilt § 3 Abs. 4 sinn-

gemäß.
§ 4. (1) Tritt der Verbraucher nach § 3 oder § 3a vom

Vertrag zurück, so hat Zug um Zug

1. der Unternehmer alle empfangenen Leistungen
samt gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zu-
rückzuerstatten und den vom Verbraucher auf die
Sache gemachten notwendigen und nützlichen Auf-
wand zu ersetzen,

2. der Verbraucher die empfangenen Leistungen zu-
rückzustellen und dem Unternehmer ein angemes-
senes Entgelt für die Benützung, einschließlich ei-
ner Entschädigung für eine damit verbundene Min-
derung des gemeinen Wertes der Leistung, zu zah-
len; die Übernahme der Leistungen in die Gewahr-
same des Verbrauchers ist für sich allein nicht als
Wertminderung anzusehen.

(2) Ist die Rückstellung der vom Unternehmer be-
reits erbrachten Leistungen unmöglich oder untunlich,
so hat der Verbraucher dem Unternehmer deren Wert
zu vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwie-
genden Vorteil gereichen.

(3) Die Abs. 1 und 2 lassen Schadenersatzansprüche
unberührt.

Kostenvoranschläge
§ 5. (1) Für die Erstellung eines Kostenvoranschlags

im Sinn des § 1170a ABGB durch den Unternehmer
hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu zahlen,
wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen
worden ist.

(2) Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des
Unternehmers zugrunde gelegt, so gilt dessen Richtig-
keit als gewährleistet, wenn nicht das Gegenteil aus-
drücklich erklärt ist.

Allgemeine Informationspflichten des Unterneh-
mers

§ 5a. (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag
oder seine Vertragserklärung gebunden ist, muss ihn
der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise
über Folgendes informieren, soweit sich diese Infor-
mationen nicht bereits unmittelbar aus den Umständen
ergeben:

1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder
Dienstleistung in dem für das Kommunikationsmit-
tel und die Ware oder Dienstleistung angemessenen
Umfang,

2. den Namen oder die Firma und die Telefonnummer
des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Nie-
derlassung,

3. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung ein-
schließlich aller Steuern und Abgaben, wenn aber
der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware
oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Vor-
aus berechnet werden kann, die Art der Preisberech-
nung und gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-,
Liefer- oder Versandkosten oder, wenn diese Kosten
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet wer-
den können, das allfällige Anfallen solcher zusätzli-
cher Kosten,

4. gegebenenfalls die Zahlungs-, Liefer- und Leis-
tungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen
nach der Zusage des Unternehmers die Ware ge-
liefert oder die Dienstleistung erbracht wird, sowie
ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang
des Unternehmers mit Beschwerden,

5. zusätzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines
gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Ware
gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen
von Kundendienstleistungen nach dem Verkauf und
von gewerblichen Garantien,
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6. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die
Bedingungen für die Kündigung unbefristeter Ver-
träge oder sich automatisch verlängernder Verträge,

7. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte
einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaß-
nahmen für solche Inhalte und

8. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Inter-
operabilität digitaler Inhalte mit Hard- und Soft-
ware, soweit diese dem Unternehmer bekannt ist
oder vernünftigerweise bekannt sein muss.
(2) Die in Abs. 1 festgelegten Informationspflichten

gelten nicht für Verträge

1. über Geschäfte des täglichen Lebens, die zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sofort erfüllt
werden,

2. die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz un-
terliegen,

3. über soziale Dienstleistungen einschließlich der
Bereitstellung und Vermietung von Sozialwohnun-
gen, der Kinderbetreuung oder der Unterstützung
von dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürfti-
gen Familien oder Personen einschließlich Lang-
zeitpflege,

4. über Gesundheitsdienstleistungen gemäß Artikel 3
Buchstabe a der Richtlinie 2011/24/EU über die
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung, ABl.
Nr. L 88 vom 4.4.2011 S. 45, unabhängig davon,
ob sie von einer Einrichtung des Gesundheitswe-
sens erbracht werden,

5. über Glücksspiele, die einen geldwerten Einsatz
verlangen, einschließlich Lotterien, Glücksspiele
in Spielkasinos und Wetten,

6. über Finanzdienstleistungen,

7. über die Begründung, den Erwerb oder die Über-
tragung von Eigentum oder anderen Rechten an
unbeweglichen Sachen,

8. über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche
Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden
oder die Vermietung von Wohnraum,

9. über Pauschalreisen im Sinn von Art. 3 Z 2 der
Richtlinie (EU) 2015/2302 über Pauschalreisen
und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der
Richtlinie 2011/83/EU sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 90/314/EWG, ABl. Nr. L 326 vom
11.12.2015 S. 1,

10. die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2008/
122/EG über den Schutz der Verbraucher im Hin-
blick auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungs-
verträgen, Verträgen über langfristige Urlaubspro-
dukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträ-
gen, ABl. Nr. L 33 vom 3.2.2009 S. 10, fallen,

11. die vor einem öffentlichen Amtsträger geschlossen
werden, der gesetzlich zur Unabhängigkeit und

Unparteilichkeit verpflichtet ist und durch umfas-
sende rechtliche Aufklärung sicherzustellen hat,
dass der Verbraucher den Vertrag nur aufgrund
gründlicher rechtlicher Prüfung und in Kenntnis
seiner rechtlichen Tragweite abschließt,

12. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken
oder sonstigen Haushaltsgegenständen des tägli-
chen Bedarfs, die vom Unternehmer im Rahmen
häufiger und regelmäßiger Fahrten am Wohnsitz,
am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz des Ver-
brauchers geliefert werden,

13. über die Beförderung von Personen,

14. die unter Verwendung von Warenautomaten oder
automatisierten Geschäftsräumen geschlossen
werden,

15. die mit Betreibern von Telekommunikationsmit-
teln mit Hilfe öffentlicher Fernsprecher zu deren
Nutzung geschlossen werden oder die zur Nutzung
einer einzelnen von einem Verbraucher hergestell-
ten Telefon-, Internet- oder Faxverbindung ge-
schlossen werden.

Telefonische Vertragsabschlüsse im Zusammen-
hang mit Gewinnzusagen oder Wett- und Lotterie-

dienstleistungen
§ 5b. Verträge, die während eines vom Unternehmer

eingeleiteten Anrufs im Zusammenhang mit Gewinn-
zusagen oder Wett- und Lotteriedienstleistungen aus-
gehandelt werden, sind nichtig. Auf die Ungültigkeit
des Vertrags kann sich nur der Verbraucher berufen.
Für Leistungen, die der Unternehmer trotz der Nich-
tigkeit derartiger Verträge erbracht hat, kann er weder
ein Entgelt noch eine Wertminderung verlangen. Der
Verbraucher kann alle Zahlungen und Leistungen, die
vom Unternehmer entgegen dieser Bestimmung ange-
nommen wurden, zurückfordern.

Verbindlichkeit von Gewinnzusagen
§ 5c. Unternehmer, die Gewinnzusagen oder andere

vergleichbare Mitteilungen an bestimmte Verbraucher
senden und durch die Gestaltung dieser Zusendungen
den Eindruck erwecken, daß der Verbraucher einen
bestimmten Preis gewonnen habe, haben dem Ver-
braucher diesen Preis zu leisten; er kann auch gericht-
lich eingefordert werden.

Unzulässige Vertragsbestandteile
§ 6. (1) Für den Verbraucher sind besonders solche

Vertragsbestimmungen im Sinn des § 879 ABGB je-
denfalls nicht verbindlich, nach denen

1. sich der Unternehmer eine unangemessen lange
oder nicht hinreichend bestimmte Frist ausbedingt,
während deren er einen Vertragsantrag des Ver-
brauchers annehmen oder ablehnen kann oder
während deren der Verbraucher an den Vertrag ge-
bunden ist;
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2. ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers als Ab-
gabe oder Nichtabgabe einer Erklärung gilt, es sei
denn, der Verbraucher wird bei Beginn der hiefür
vorgesehenen Frist auf die Bedeutung seines Ver-
haltens besonders hingewiesen und hat zur Abgabe
einer ausdrücklichen Erklärung eine angemessene
Frist;

3. eine für den Verbraucher rechtlich bedeutsame Er-
klärung des Unternehmers, die jenem nicht zuge-
gangen ist, als ihm zugegangen gilt, sofern es sich
nicht um die Wirksamkeit einer an die zuletzt be-
kanntgegebene Anschrift des Verbrauchers gesen-
deten Erklärung für den Fall handelt, daß der Ver-
braucher dem Unternehmer eine Änderung seiner
Anschrift nicht bekanntgegeben hat;

4. eine vom Verbraucher dem Unternehmer oder ei-
nem Dritten abzugebende Anzeige oder Erklärung
einer strengeren Form als der Schriftform oder be-
sonderen Zugangserfordernissen zu genügen hat;

5. dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine
Leistung ein höheres als das bei der Vertragsschlie-
ßung bestimmte Entgelt zusteht, es sei denn, daß
der Vertrag bei Vorliegen der vereinbarten Voraus-
setzungen für eine Entgeltänderung auch eine Ent-
geltsenkung vorsieht, daß die für die Entgeltän-
derung maßgebenden Umstände im Vertrag um-
schrieben und sachlich gerechtfertigt sind sowie
daß ihr Eintritt nicht vom Willen des Unterneh-
mers abhängt.

6. das Recht des Verbrauchers, seine Leistung nach
§ 1052 ABGB bis zur Bewirkung oder Sicherstel-
lung der Gegenleistung zu verweigern, für den Fall
ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, daß der
Unternehmer seine Leistung nicht vertragsgemäß
erbringt oder ihre Erbringung durch seine schlech-
ten Vermögensverhältnisse, die dem Verbraucher
zur Zeit der Vertragsschließung weder bekannt wa-
ren noch bekannt sein mußten, gefährdet ist, indem
etwa das Leistungsverweigerungsrecht davon ab-
hängig gemacht wird, daß der Unternehmer Män-
gel seiner Leistung anerkennt;

7. ein dem Verbraucher nach dem Gesetz zustehen-
des Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen oder
eingeschränkt wird;

8. das Recht des Verbrauchers, seine Verbindlichkei-
ten durch Aufrechnung aufzuheben, für den Fall
der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers oder
für Gegenforderungen ausgeschlossen oder einge-
schränkt wird, die im rechtlichen Zusammenhang
mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen,
die gerichtlich festgestellt oder die vom Unterneh-
mer anerkannt worden sind;

9. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz eines
Schadens an der Person ausgeschlossen oder ein-
geschränkt wird oder eine Pflicht des Unterneh-
mers zum Ersatz sonstiger Schäden für den Fall
ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, daß er
oder eine Person, für die er einzustehen hat, den

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschul-
det hat;

10. der Unternehmer oder eine seinem Einflußbereich
unterliegende Stelle oder Person ermächtigt wird,
mit bindender Wirkung für den Verbraucher dar-
über zu entscheiden, ob die ihm vom Unternehmer
erbrachten Leistungen der Vereinbarung entspre-
chen;

11. dem Verbraucher eine Beweislast auferlegt wird,
die ihn von Gesetzes wegen nicht trifft;

12. die Rechte des Verbrauchers auf eine Sache, die
der Unternehmer zur Bearbeitung übernommen
hat, in unangemessen kurzer Frist verfallen;

13. die im Fall des Verzugs des Verbrauchers zu zah-
lenden Zinsen den für den Fall vertragsgemäßer
Zahlung vereinbarten Zinssatz um mehr als fünf
Prozentpunkte pro Jahr übersteigen;

14. das Recht zur Geltendmachung eines ihm unter-
laufenen Irrtums oder des Fehlens oder Wegfalls
der Geschäftsgrundlage im vorhinein ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt wird, etwa auch durch eine
Vereinbarung, wonach Zusagen des Unternehmers
nicht die Hauptsache oder eine wesentliche Be-
schaffenheit derselben (§ 871 Abs. 1 ABGB) be-
treffen;

15. er sich nach Eintritt des Verzugs zur Zahlung von
Betreibungs- oder Einbringungskosten verpflich-
tet, sofern diese Kosten in der Vereinbarung nicht
gesondert und aufgeschlüsselt ausgewiesen sind
oder soweit diese Kosten zur zweckentsprechen-
den Betreibung oder Einbringung der Forderung
nicht notwendig waren.

(2) Sofern der Unternehmer nicht beweist, daß sie
im einzelnen ausgehandelt worden sind, gilt das glei-
che auch für Vertragsbestimmungen, nach denen

1. der Unternehmer ohne sachliche Rechtfertigung
vom Vertrag zurücktreten kann;

2. dem Unternehmer das Recht eingeräumt wird, seine
Pflichten oder den gesamten Vertrag mit schuldbe-
freiender Wirkung einem Dritten zu überbinden, der
im Vertrag nicht namentlich genannt ist;

3. der Unternehmer eine von ihm zu erbringende Leis-
tung einseitig ändern oder von ihr abweichen kann,
es sei denn, die Änderung beziehungsweise Abwei-
chung ist dem Verbraucher zumutbar, besonders
weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt ist;

4. dem Unternehmer auf sein Verlangen für seine in-
nerhalb von zwei Monaten nach der Vertragsschlie-
ßung zu erbringende Leistung ein höheres als das
ursprünglich bestimmte Entgelt zusteht;

5. eine Pflicht des Unternehmers zum Ersatz eines
Schadens an einer Sache, die er zur Bearbeitung
übernommen hat, ausgeschlossen oder beschränkt
wird;
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6. Ansprüche des Verbrauchers aus § 908 ABGB ein-
geschränkt oder ausgeschlossen werden;

7. ein Rechtsstreit zwischen dem Unternehmer und
dem Verbraucher durch einen oder mehrere
Schiedsrichter entschieden werden soll.
(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder

Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbestimmung
ist unwirksam, wenn sie unklar oder unverständlich
abgefaßt ist.

Erfüllung einer Geldschuld
§ 6a. (1) Sofern nicht nach der Natur des Vertrags-

verhältnisses – wie etwa bei Zug um Zug zu erfüllen-
den Verträgen – Barzahlung verkehrsüblich ist, hat der
Unternehmer dem Verbraucher für die Erfüllung von
dessen Geldschuld ein verkehrsübliches Bankkonto
bekanntzugeben. Dies gilt nicht, wenn eine bestimmte
andere Art der Erfüllung – etwa im Weg der Einzie-
hung oder mittels Kreditkarte – vereinbart wurde.

(2) Wird die Geldschuld eines Verbrauchers gegen-
über einem Unternehmer durch Banküberweisung er-
füllt, so reicht es für die Rechtzeitigkeit der Erfüllung
– abweichend von § 907a Abs. 2 erster Satz ABGB –
auch bei einem im Vorhinein bestimmten Fälligkeits-
termin aus, dass der Verbraucher am Tag der Fälligkeit
den Überweisungsauftrag erteilt.

Kosten telefonischer Kontaktaufnahme nach Ver-
tragsabschluss

§ 6b. Hat der Unternehmer einen Telefonanschluss
eingerichtet, um im Zusammenhang mit geschlosse-
nen Verbraucherverträgen seinen Vertragspartnern ei-
ne telefonische Kontaktnahme mit ihm zu ermögli-
chen, so darf er einem Verbraucher, der diese Mög-
lichkeit in Anspruch nimmt, dafür kein Entgelt anlas-
ten. Das Recht von Anbietern von Telekommunika-
tionsdiensten, Entgelte für eigentliche Kommunikati-
onsdienstleistungen zu verlangen, bleibt dadurch un-
berührt.

Zusätzliche Zahlungen
§ 6c. (1) Eine Vereinbarung, mit der sich ein Ver-

braucher neben dem für die Hauptleistung vereinbar-
ten Entgelt zu weiteren Zahlungen – etwa als Entgelt
für eine Zusatzleistung des Unternehmers – verpflich-
tet, kommt nur wirksam zustande, wenn ihr der Ver-
braucher ausdrücklich zustimmt. Eine solche Zustim-
mung liegt insbesondere dann nicht vor, wenn der Ver-
braucher zur Vermeidung einer Vertragserklärung eine
vom Unternehmer vorgenommene Voreinstellung ab-
lehnen müsste, diese Ablehnung jedoch unterlässt.

(2) Fehlt die nach Abs. 1 erforderliche Zustimmung,
so hat der Unternehmer dem Verbraucher geleistete
zusätzliche Zahlungen zurückzuerstatten.

(3) Der Verbraucher kann die Wirksamkeit der Ver-
einbarung nachträglich herbeiführen, indem er dieser
im Sinn des Abs. 1 ausdrücklich zustimmt.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die in § 5a
Abs. 2 Z 3 bis 8, 10 bis 12, 14 und 15 angeführten Ver-
träge.

Angeld und Reugeld
§ 7. Ist der Unternehmer zur Einbehaltung oder

Rückforderung eines Angeldes (§ 908 ABGB) berech-
tigt oder der Verbraucher zur Zahlung eines Reugeldes
(§ 909 ABGB) verpflichtet, so kann der Richter das
Angeld beziehungsweise das Reugeld in sinngemäßer
Anwendung des § 1336 Abs. 2 ABGB mäßigen.

Leistungsfrist bei Verträgen über Waren
§ 7a. Mangels anderer vertraglicher Vereinbarung

hat der Unternehmer die Ware ohne unnötigen Auf-
schub, jedenfalls aber nicht später als 30 Tage nach
Vertragsabschluss bereitzustellen oder – wenn die
Übersendung der Ware vereinbart ist – beim Verbrau-
cher abzuliefern.

Gefahrenübergang bei Übersendung der Ware
§ 7b. Wenn der Unternehmer die Ware übersendet,

geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung
der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die
Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem
bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten
abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den
Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine
vom Unternehmer vorgeschlagene Auswahlmöglich-
keit zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der Aus-
händigung der Ware an den Beförderer über. Man-
gels anderer Vereinbarung erwirbt der Verbraucher zu-
gleich mit dem Gefahrenübergang das Eigentum an
der Ware.

Gewährleistung
§ 8. (1) Ist der Unternehmer zur Verbesserung oder

zum Austausch verpflichtet (§ 932 ABGB), so hat er
diese Pflicht zu erfüllen

1. an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden
ist; hat der Unternehmer die Sache vertragsgemäß
nach einem im Inland gelegenen Ort befördert oder
versendet, so tritt dieser Ort an die Stelle des Über-
gabsortes; oder wenn es der Verbraucher verlangt

2. an dem Ort, an dem sich die Sache gewöhnlich
befindet, sofern dieser Ort im Inland gelegen ist,
für den Unternehmer nicht überraschend sein mußte
und sofern nach der Art der Sache deren Beförde-
rung zum Unternehmer für den Verbraucher untun-
lich ist, besonders weil die Sache sperrig, gewichtig
oder durch Einbau unbeweglich geworden ist.
(2) Der Unternehmer kann verlangen, dass ihm der

Verbraucher, wenn es für diesen tunlich ist, die Sache
übersendet. Der Unternehmer hat jedoch die Gefahr
der Übersendung zu tragen.

(3) Die notwendigen Kosten der Verbesserung oder
des Austauschs, insbesondere Versand-, Arbeits- und
Materialkosten, hat der Unternehmer zu tragen.
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§ 9. (1) Gewährleistungsrechte des Verbrauchers
(§§ 922 bis 933 ABGB) können vor Kenntnis des
Mangels nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt
werden. Die Vereinbarung einer kürzeren als der ge-
setzlichen Gewährleistungsfrist ist unwirksam, doch
kann bei der Veräußerung gebrauchter beweglicher
Sachen die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr verkürzt
werden, sofern dies im Einzelnen ausgehandelt wird.
Bei Kraftfahrzeugen ist eine solche Verkürzung nur
dann wirksam, wenn seit dem Tag der ersten Zulas-
sung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(2) Die §§ 925 bis 927 und 933 Abs. 2 ABGB über
Viehmängel sind auf den Erwerb durch Verbraucher
nicht anzuwenden.

§ 9a. War der Unternehmer nach dem Vertrag zur
Montage verpflichtet, so haftet er auch für einen dabei
durch sein unsachgemäßes Verhalten an der Sache
verursachten Mangel. Dasselbe gilt, wenn die Sache
zur Montage durch den Verbraucher bestimmt war und
die unsachgemäße Montage auf einem Fehler der
Montageanleitung beruht.

Vertragliche Garantie
§ 9b. (1) Verpflichtet sich ein Unternehmer gegen-

über einem Verbraucher, für den Fall der Mangelhaf-
tigkeit der Sache diese zu verbessern, auszutauschen,
den Kaufpreis zu erstatten oder sonst Abhilfe zu schaf-
fen (Garantie), so hat er auch auf die gesetzliche Ge-
währleistungspflicht des Übergebers und darauf hin-
zuweisen, dass sie durch die Garantie nicht einge-
schränkt wird. Der Unternehmer ist an die Zusagen in
der Garantieerklärung und an den in der Werbung be-
kannt gemachten Inhalt der Garantie gebunden.

(2) Die Garantieerklärung hat den Namen und die
Anschrift des Garanten sowie in einfacher und ver-
ständlicher Form den Inhalt der Garantie, vor allem ih-
re Dauer und ihre räumliche Geltung, und die sons-
tigen für ihre Inanspruchnahme nötigen Angaben zu
enthalten. Gehen aus der Erklärung die garantierten
Eigenschaften nicht hervor, so haftet der Garant dafür,
dass die Sache die gewöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften hat.

(3) Die Garantie ist dem Verbraucher auf sein Ver-
langen schriftlich oder auf einem anderen für ihn ver-
fügbaren dauerhaften Datenträger bekannt zu geben.

(4) Verstößt der Garant gegen die Abs. 1 bis 3, so
berührt dies die Gültigkeit der Garantie nicht. Der Ga-
rant haftet überdies dem Verbraucher für den durch
den Verstoß verschuldeten Schaden.

Umfang der Vertretungsmacht und mündliche
Zusagen

§ 10. (1) Eine Vollmacht, die ein Unternehmer erteilt
hat, erstreckt sich im Verkehr mit Verbrauchern auf
alle Rechtshandlungen, die derartige Geschäfte ge-
wöhnlich mit sich bringen; besondere gesetzliche Re-
geln über den Umfang der Vollmacht bleiben davon
unberührt. Eine Beschränkung dieser Vollmacht ist
dem Verbraucher gegenüber nur wirksam, wenn sie
ihm bewußt war.

(2) War dem Verbraucher die Beschränkung der
Vollmacht nur infolge grober Fahrlässigkeit nicht be-
wußt, so hat der Unternehmer – unbeschadet der Gel-
tendmachung dieses Umstandes nach anderen Bestim-
mungen – das Recht, vom Vertrag zurückzutreten; der
Rücktritt muß unverzüglich nach Kenntnis des Unter-
nehmers von der Überschreitung durch den Vertreter
und den Umständen, aus denen sich die grobe Fahrläs-
sigkeit des Verbrauchers ergibt, erklärt werden.

(3) Die Rechtswirksamkeit formloser Erklärungen
des Unternehmers oder seiner Vertreter kann zum
Nachteil des Verbrauchers vertraglich nicht ausge-
schlossen werden.

Verbot des Orderwechsels
§ 11. (1) Der Unternehmer darf sich für seine Forde-

rungen an den Verbraucher eine Wechselverbindlich-
keit eines Verbrauchers nur einräumen lassen, wenn
der Unternehmer Wechselnehmer (Art. 1 Z 6, Art. 75
Z 5 des Wechselgesetzes 1955) ist und der Wechsel
die Worte „nicht an Order“ oder einen gleichbedeuten-
den Vermerk enthält. Eine Verletzung dieser Bestim-
mung läßt die Rechtswirksamkeit des Wechsels unbe-
rührt.

(2) Ist dem Abs. 1 nicht entsprochen worden, so
hat jeder Verbraucher, der den Wechsel eingelöst hat,
an den Unternehmer einen Anspruch auf Zahlung ei-
nes Betrages in der Höhe der Rückgriffssumme, so-
weit nicht der Unternehmer beweist, daß der Verbrau-
cher durch die Übernahme oder Erfüllung der Wech-
selverbindlichkeit von einer auch ohne den Wechsel
bestehenden Pflicht zur Zahlung dieses Betrages be-
freit worden ist.

Verbot der Gehaltsabtretung
§ 12. (1) Eine Lohn- oder Gehaltsforderung des Ver-

brauchers darf dem Unternehmer nicht zur Sicherung
oder Befriedigung seiner noch nicht fälligen Forde-
rungen abgetreten werden.

(2) Hat der Dienstgeber dem Unternehmer oder ei-
nem Dritten auf Grund einer entgegen dem Abs. 1 ab-
getretenen Lohn- oder Gehaltsforderung Beträge mit
der Wirkung gezahlt, daß er von der Lohn- oder Ge-
haltsforderung des Verbrauchers befreit worden ist, so
hat der Verbraucher an den Unternehmer einen An-
spruch auf Ersatz dieses Betrages, soweit nicht der
Unternehmer beweist, daß der Verbraucher durch die
Abtretung oder die Bezahlung der Lohn- oder Ge-
haltsforderung von einer Schuld befreit worden ist.

Verbraucherverträge mit Auslandsbezug
§ 13a. (1) Haben die Parteien eines Verbraucherver-

trags mit Auslandsbezug das Recht eines Staates ge-
wählt, der nicht Vertragsstaat des EWR-Abkommens
ist, so ist diese Rechtswahl für die Beurteilung

1. der Gültigkeit und der Folgen der Ungültigkeit einer
Vertragsbestimmung, die nicht eine der beiderseiti-
gen Hauptleistungen festlegt,
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2. der Folgen einer unklar und unverständlich abge-
faßten Vertragsbestimmung,

3. des Schutzes bei Vertragsabschlüssen im Sinn der
Bestimmungen des Fern-Finanzdienstleistungs-Ge-
setzes, BGBl. I Nr. 62/2004,

4. der Gewährleistung und der Garantie beim Kauf
oder bei der Herstellung beweglicher Sachen im
Sinne der §§ 8 bis 9b sowie der §§ 922 bis 924, 928,
932 und 933 ABGB und

5. des Schutzes bei Verbraucherkreditverträgen und
anderen Formen der Kreditierung im Sinn der
Richtlinie 2008/48/EG

insoweit unbeachtlich, als das gewählte Recht für den
Verbraucher nachteiliger ist als das Recht, das ohne
die Rechtswahl maßgebend wäre. Dies gilt nur, wenn
ohne die Rechtswahl das Recht eines Staates anzu-
wenden wäre, der Vertragsstaat des EWR-Abkom-
mens ist.

(2) § 6 und die §§ 864a und 879 Abs. 3 ABGB sind
zum Schutz des Verbrauchers ohne Rücksicht darauf
anzuwenden, welchem Recht der Vertrag unterliegt,
wenn dieser im Zusammenhang mit einer in Öster-
reich entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge
gerichteten Tätigkeit des Unternehmers oder der von
ihm hiefür verwendeten Personen zustande gekom-
men ist.

Gerichtsstand
§ 14. (1) Hat der Verbraucher im Inland seinen

Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder
ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage ge-
gen ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs. 2 und 104 Abs. 1
JN nur die Zuständigkeit des Gerichtes begründet wer-
den, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnli-
che Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt;
dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits ent-
standen sind.

(2) Das Fehlen der inländischen Gerichtsbarkeit so-
wie der örtlichen Zuständigkeit des Gerichts ist in je-
der Lage des Verfahrens von Amts wegen wahrzuneh-
men; die Bestimmungen über die Heilung des Fehlens
der inländischen Gerichtsbarkeit oder der sachlichen
oder örtlichen Zuständigkeit (§ 104 Abs. 3 JN) sind je-
doch anzuwenden.

(3) Eine Vereinbarung, mit der für eine Klage des
Verbrauchers gegen den Unternehmer ein nach dem
Gesetz gegebener Gerichtsstand ausgeschlossen wird,
ist dem Verbraucher gegenüber rechtsunwirksam.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind insoweit zur Gänze oder
zum Teil nicht anzuwenden, als nach Völkerrecht oder
besonderen gesetzlichen Anordnungen ausdrücklich
anderes bestimmt ist.

Abschnitt III

Besondere Vertragsarten

Verträge über wiederkehrende Leistungen
§ 15. (1) Verträge, durch die sich der Unternehmer

zur wiederholten Lieferung beweglicher körperlicher
Sachen einschließlich Energie oder zu wiederholten
Werkleistungen und der Verbraucher zu wiederholten
Geldzahlungen verpflichten und die für eine unbe-
stimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit ge-
schlossen worden sind, kann der Verbraucher unter
Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des
ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines hal-
ben Jahres kündigen.

(2) Ist die Gesamtheit der zu liefernden Sachen eine
nach ihrer Art unteilbare Leistung, deren Umfang und
Preis schon bei der Vertragsschließung bestimmt sind,
so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf
des zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In sol-
chen Verträgen kann die Kündigungsfrist auf höchs-
tens sechs Monate verlängert werden.

(3) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, im
Abs. 1 genannten Vertrages oder von solchen Verträ-
gen mit einer Gruppe von bereits bestimmten einzel-
nen Verbrauchern erhebliche Aufwendungen des Un-
ternehmers und hat er dies dem Verbraucher spätes-
tens bei der Vertragsschließung bekanntgegeben, so
können den Umständen angemessene, von den Abs. 1
und 2 abweichende Kündigungstermine und Kündi-
gungsfristen vereinbart werden.

(4) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht
fristgerecht ausgesprochen worden ist, wird zum
nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist liegenden
Kündigungstermin wirksam.

Kreditgeschäfte von Ehegatten
§ 25a. Unternehmer, deren Unternehmensgegen-

stand die Gewährung oder die Vermittlung von Kredi-
ten ist, haben Ehegatten, die als Verbraucher gemein-
sam einen Kredit aufnehmen, mag auch einer die Haf-
tung nur als Bürge eingehen, oder einem Ehegatten,
der als Verbraucher die Haftung für eine bestehende
Kreditverbindlichkeit des anderen übernimmt, durch
die Übergabe einer gesonderten Urkunde darüber zu
belehren,

1. daß, falls die Ehegatten solidarisch haften, von je-
dem der Schuldner in beliebiger Reihenfolge der
volle Schuldbetrag verlangt werden kann, ohne
Rücksicht darauf, wem von ihnen die Kreditsumme
zugekommen ist,

2. daß die Haftung auch bei Auflösung der Ehe auf-
recht bleibt sowie

3. daß nur das Gericht im Fall der Scheidung die Haf-
tung eines der Ehegatten gemäß § 98 Ehegesetz auf
eine Ausfallsbürgschaft beschränken kann, was bin-
nen eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft der
Scheidung beantragt werden müßte.
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Kreditverbindlichkeiten von Verbrauchern
§ 25b. (1) Ist ein Verbraucher Solidarschuldner ei-

nes von einem in § 25a genannten Unternehmer ge-
währten Kredites, so hat der Gläubiger jede Mahnung
und sonstige Erklärung wegen einer Säumigkeit eines
anderen Solidarschuldners auch dem Verbraucher zu-
zustellen.

(2) Ist ein Verbraucher Bürge oder Garant eines von
einem in § 25a genannten Unternehmer gewährten
Kredites und wird der Hauptschuldner säumig, so hat
der Gläubiger den Verbraucher davon in angemesse-
ner Frist zu verständigen. Unterläßt er dies, so haftet
ihm der Verbraucher nicht für die Zinsen und Kosten,
die ab der Kenntnis des Gläubigers von der Säumig-
keit des Hauptschuldners bis zu einem Verzug des Ver-
brauchers selbst entstehen.

§ 25c. Tritt ein Verbraucher einer Verbindlichkeit als
Mitschuldner, Bürge oder Garant bei (Interzession), so
hat ihn der Gläubiger auf die wirtschaftliche Lage des
Schuldners hinzuweisen, wenn er erkennt oder erken-
nen muß, daß der Schuldner seine Verbindlichkeit vor-
aussichtlich nicht oder nicht vollständig erfüllen wird.
Unterläßt der Unternehmer diese Information, so haf-
tet der Interzedent nur dann, wenn er seine Verpflich-
tung trotz einer solchen Information übernommen hät-
te.

Mäßigungsrecht
§ 25d. (1) Der Richter kann die Verbindlichkeit ei-

nes Interzedenten (§ 25c) insoweit mäßigen oder auch
ganz erlassen, als sie in einem unter Berücksichtigung
aller Umstände unbilligen Mißverhältnis zur Leis-
tungsfähigkeit des Interzedenten steht, sofern die Tat-
sache, daß der Verbraucher bloß Interzedent ist, und
die Umstände, die dieses Mißverhältnis begründet
oder herbeigeführt haben, bei Begründung der Ver-
bindlichkeit für den Gläubiger erkennbar waren.

(2) Bei der Entscheidung nach Abs. 1 ist insbeson-
dere zu berücksichtigen:

1. das Interesse des Gläubigers an der Begründung der
Haftung des Interzedenten,

2. das Verschulden des Interzedenten an den Umstän-
den, die das in Abs. 1 genannte Mißverhältnis be-
gründet oder herbeigeführt haben,

3. der Nutzen des Interzedenten aus der Leistung des
Gläubigers sowie

4. der Leichtsinn, die Zwangslage, die Unerfahrenheit,
die Gemütsaufregung oder die Abhängigkeit des In-
terzedenten vom Schuldner bei Begründung der
Verbindlichkeit.

Wohnungsverbesserung
§ 26d. (1) Verträge über Leistungen zur Sanierung

von Wohnräumen sind schriftlich zu errichten, wenn
der Besteller Verbraucher ist und sie unter solchen
Umständen geschlossen werden, die ihn nach § 3 zum
Rücktritt berechtigen.

(2) Die Vertragsurkunde hat zu enthalten:

1. den Vor- und den Familiennamen (die Firma), den
Beruf (Gegenstand des Unternehmens) und den ge-
wöhnlichen Aufenthalt (Sitz) der Vertragsteile;

2. den Tag und den Ort des Vertragsantrags oder der
Vertragsannahme des Verbrauchers;

3. den Gegenstand des Vertrags, und zwar unter Anga-
be des Herstellers und der Type der Waren, die zur
Erfüllung des Vertrags zu liefern sind, sofern deren
Umschreibung mit Hersteller und Type üblich ist;

4. die Höhe und die Fälligkeit der zu leistenden Zah-
lungen;

5. falls der Rücktritt des Verbrauchers nach § 3a
Abs. 4 Z 2 ausgeschlossen worden ist, diese Verein-
barung;

6. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht nach den
§§ 3 und 3a.
(3) Der Unternehmer hat auf seine Kosten unverzüg-

lich nach Unterfertigung der Vertragsurkunde durch
den Verbraucher diesem eine Abschrift auszufolgen;
darin sind die in Abs. 2 genannten Angaben deutlich
lesbar wiederzugeben.

(4) Die Rechtswirksamkeit eines Vertrags nach
Abs. 1 ist von der Errichtung der Vertragsurkunde un-
abhängig.

(5) Die Regelungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht
für solche Verträge über Leistungen zur Sanierung von
Wohnräumen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-
Gesetz unterliegen.

Vorauszahlungskäufe
§ 27. Von einem Vertrag über die Lieferung einer be-

weglichen körperlichen Sache, mit dem sich der Ver-
braucher verpflichtet, den Kaufpreis in Teilbeträgen
vorauszuzahlen, kann er zurücktreten, sofern die Ware
bloß durch Erklärung der Vertragspartner bestimmbar
oder der Preis nicht nach den Preisverhältnissen zur
Zeit der Vertragsschließung festgelegt und solange der
Vertrag nicht beiderseits vollständig erfüllt ist. Für die
Rückstellung bereits erbrachter Leistungen gilt der § 4
sinngemäß.

Werkvertrag
§ 27a. Ist die Ausführung eines Werkes unterblieben

und verlangt der Unternehmer gleichwohl das verein-
barte Entgelt (§ 1168 Abs. 1 ABGB), so hat er dem
Verbraucher die Gründe dafür mitzuteilen, daß er in-
folge Unterbleibens der Arbeit weder etwas erspart
noch durch anderweitige Verwendung erworben oder
zu erwerben absichtlich versäumt hat.

Verträge zwischen Heimträgern und -bewohnern
§ 27b. (1) Die §§ 27b bis 27i regeln bestimmte As-

pekte zivilrechtlicher Verträge zwischen den Trägern
und den Bewohnern von Altenheimen, Pflegeheimen
und anderen Einrichtungen, in denen wenigstens drei
Menschen aufgenommen werden können. Sie gelten
für Verträge über die dauernde oder auch nur vorüber-
gehende Unterkunft, Betreuung und Pflege in solchen

4. KSchG | § 25b - § 27b

- 90 -

KSchG



Einrichtungen (Heimverträge). Auf Verträge über die
Übernahme der Pflege und Erziehung von Minderjäh-
rigen in Heimen oder anderen Einrichtungen sowie
auf Verträge über die Aufnahme, Pflege und Betreu-
ung von Pfleglingen in Krankenanstalten und statio-
nären Einrichtungen für medizinische Rehabilitations-
maßnahmen sind diese Bestimmungen nicht anzuwen-
den.

(2) Heimverträge im Sinn des Abs. 1 unterliegen
nicht der Gebührenpflicht nach § 33 Tarifpost 5 des
Gebührengesetzes, BGBl. Nr. 267/1957, in der jeweils
geltenden Fassung.

Informationspflicht
§ 27c. Der Heimträger hat Interessenten, die er in

seine Einrichtung aufnehmen kann, auf deren Verlan-
gen schriftlich über alle für den Vertragsabschluss so-
wie die Unterkunft, die Betreuung und die Pflege im
Heim wesentlichen Belange zu informieren. Er hat in
jeder Werbung für seine Einrichtung anzugeben, wo
diese Informationen angefordert werden können.

Inhalt und Form des Heimvertrags
§ 27d. (1) Der Heimvertrag hat zumindest Angaben

zu enthalten über
1. den Namen (die Firma) und die Anschrift der Ver-

tragsteile;
2. die Dauer des Vertragsverhältnisses;
3. die Räumlichkeiten (Wohnräume, in denen der Be-

wohner untergebracht wird, sowie Gemeinschafts-
räume und -einrichtungen), deren Ausstattung, die
Wäscheversorgung und die Reinigung der Wohn-
räume;

4. die allgemeine Verpflegung der Heimbewohner;
5. die Leistungen im Rahmen der Grundbetreuung,

wie etwa die Pflege bei kurzen Erkrankungen, die
Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes und die Un-
terstützung des Bewohners in persönlichen Angele-
genheiten;

6. die Fälligkeit und die Höhe des Entgelts, eine Auf-
schlüsselung des Entgelts jeweils für Unterkunft,
Verpflegung, Grundbetreuung, besondere Pflege-
leistungen und zusätzliche Leistungen sowie die
vom Träger der Sozial- oder Behindertenhilfe ge-
deckten Leistungen und

7. die Vorgangsweise des Heimträgers bei Beendigung
des Vertragsverhältnisses.
(2) Sofern und soweit der Heimträger solche Leis-

tungen erbringt, vermittelt oder verlangt, hat der
Heimvertrag zudem Angaben zu enthalten über
1. die besonderen Verpflegungsleistungen, wie etwa

Diätkostangebote;
2. die Art und das Ausmaß der besonderen Pflegeleis-

tungen;
3. die medizinischen und therapeutischen Leistungen,

wie etwa die Anwesenheit und Erreichbarkeit von
Ärzten, anderen Therapeuten und Sozialarbeitern,

sowie die Ausstattung für die Erbringung solcher
Leistungen;

4. die sonstigen Dienstleistungen, die von dritten Per-
sonen erbracht werden;

5. die soziale und kulturelle Betreuung der Heimbe-
wohner, wie etwa Bildungs-, Beschäftigungs- und
Kulturveranstaltungen, und

6. die vom Heimbewohner zu erlegende Kaution.
Wenn und soweit der Heimträger solche Leistungen
nicht erbringt, vermittelt oder verlangt, hat er darauf
im Heimvertrag hinzuweisen.

(3) Der Heimvertrag hat ferner insbesondere Fest-
stellungen hinsichtlich folgender Persönlichkeitsrech-
te des Heimbewohners zu enthalten:
1. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf

anständige Begegnung, auf Selbstbestimmung so-
wie auf Achtung der Privat- und Intimsphäre,

2. Recht auf Wahrung des Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnisses,

3. Recht auf politische und religiöse Selbstbestim-
mung, auf freie Meinungsäußerung, auf Versamm-
lung und auf die Bildung von Vereinigungen, insbe-
sondere zur Durchsetzung der Interessen der Heim-
bewohner,

4. Recht auf Verkehr mit der Außenwelt, auf Besuch
durch Angehörige und Bekannte und auf Benützung
von Fernsprechern,

5. Recht auf Gleichbehandlung ungeachtet des Ge-
schlechts, der Abstammung und Herkunft, der Ras-
se, der Sprache, der politischen Überzeugung und
des religiösen Bekenntnisses,

6. Recht auf zeitgemäße medizinische Versorgung, auf
freie Arzt- und Therapiewahl und auf eine adäquate
Schmerzbehandlung sowie

7. Recht auf persönliche Kleidung und auf eigene Ein-
richtungsgegenstände.
(4) Die einzelnen Inhalte des Vertrags sind einfach

und verständlich, aber doch umfassend und genau zu
umschreiben.

(5) Der Heimvertrag ist bis zur Aufnahme des Heim-
bewohners, bei auf unbestimmte Zeit laufenden Ver-
tragsverhältnissen aber spätestens innerhalb von drei
Monaten ab der Aufnahme, schriftlich zu errichten.
Der Heimträger hat dem Heimbewohner, dessen Ver-
treter und der Vertrauensperson (§ 27e Abs. 1) eine
Abschrift der Vertragsurkunde auszufolgen. Auf den
Mangel der Form kann sich nur der Heimbewohner
berufen.

(6) Ein Erwachsenenvertreter bedarf für den Ab-
schluss eines Heimvertrags nicht der gerichtlichen Ge-
nehmigung, wenn der Heimvertrag die inhaltlichen
und formellen Voraussetzungen der Abs. 1 bis 5 erfüllt
und das Entgelt in den Einkommens- und Vermögens-
verhältnissen der vertretenen Person Deckung findet
oder durch die Sozialhilfe getragen wird.
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Vertrauensperson
§ 27e. (1) Der Heimbewohner hat das Recht, dem

Träger jederzeit eine Vertrauensperson namhaft zu
machen. Sofern der Bewohner nichts anderes be-
stimmt, hat sich der Heimträger in wichtigen zivil-
rechtlichen Angelegenheiten auch an die Vertrauens-
person zu wenden.

(2) Wenn ein Heimbewohner seine Pflichten aus
dem Vertrag gröblich verletzt oder den Betrieb des
Heimes schwerwiegend gestört hat, hat ihn der Träger
zu ermahnen und auf die möglichen Folgen der Fort-
setzung seines Verhaltens hinzuweisen. Der Vertreter
des Heimbewohners und dessen Vertrauensperson
sind zu diesem Termin unter Bekanntgabe des Grun-
des mit eingeschriebenem Brief zu laden. Der Träger
hat dem Heimbewohner, dessen Vertreter und der Ver-
trauensperson unverzüglich eine Abschrift dieser Er-
mahnung auszufolgen oder mit eingeschriebenem
Brief zu übersenden.

Entgeltminderung
§ 27f. Bei Mängeln der Leistungen des Heimträgers

mindert sich das Entgelt entsprechend der Dauer und
Schwere des Mangels. Gleiches gilt für Leistungen,
die sich der Heimträger während einer Abwesenheit
des Heimbewohners von mehr als drei Tagen erspart.

Kautionen und unzulässige Vereinbarungen
§ 27g. (1) Sofern der Heimträger vom Heimbewoh-

ner eine Kaution verlangt, darf deren Höhe das Entgelt
für einen Monat, bei einem Heimbewohner, bei dem
das Entgelt ganz oder teilweise vom Träger der Sozi-
alhilfe geleistet wird, aber den Betrag von 300 Euro
nicht übersteigen. Der Heimträger hat dem Heimbe-
wohner, dessen Vertreter und der Vertrauensperson
unverzüglich schriftlich den Erhalt der Kaution zu be-
stätigen.

(2) Der Heimträger darf eine vom Bewohner erlegte
Kaution nur zur Abdeckung von Entgelt-, Schaden-
ersatz- oder Bereicherungsansprüchen gegen den Be-
wohner verwenden. Er hat die Kaution auf ein von
ihm gesondert anzulegendes Treuhandkonto einzuzah-
len. Die Kaution geht nicht in das Eigentum des Heim-
trägers über.

(3) Wenn der Heimträger die Kaution in Anspruch
nehmen will, muss er den Heimbewohner, dessen Ver-
treter und die Vertrauensperson davon schriftlich unter
Angabe der Gründe verständigen.

(4) Soweit der Heimträger die Kaution nicht in An-
spruch nimmt, muss er sie nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses, zuzüglich der für Sichteinlagen
geltenden Bankzinsen, jedoch abzüglich der von ihm
geleisteten Abgaben und Kontoführungskosten, dem
Heimbewohner oder dessen Rechtsnachfolger erstat-
ten.

(5) Vertragsbestimmungen, nach denen der Heim-
bewohner dem Heimträger oder einem anderen etwas
ohne gleichwertige Gegenleistung zu leisten hat oder
nach denen Sachen des Heimbewohners nach der Be-

endigung des Vertragsverhältnisses in unangemessen
kurzer Frist verfallen, sind nicht verbindlich.

Kündigung durch Heimbewohner, Todesfall
§ 27h. (1) Der Heimbewohner kann das Vertrags-

verhältnis – vorbehaltlich der sofortigen Kündigung
aus einem wichtigen Grund – jederzeit unter Einhal-
tung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum jewei-
ligen Monatsende kündigen. Der Heimträger hat dem
Bewohner, dessen Vertreter und der Vertrauensperson
unverzüglich schriftlich den Erhalt der Kündigung zu
bestätigen.

(2) Der Heimvertrag wird durch den Tod des Heim-
bewohners aufgehoben. Der Heimträger hat dem
Rechtsnachfolger des Heimbewohners ein bereits im
Voraus gezahltes Entgelt anteilig zu erstatten.

Kündigung durch Heimträger
§ 27i. (1) Der Heimträger kann das Vertragsverhält-

nis nur aus wichtigen Gründen schriftlich unter Anga-
be der Gründe und unter Einhaltung einer einmonati-
gen Kündigungsfrist, im Fall der Z 1 aber einer Frist
von drei Monaten, zum jeweiligen Monatsende kündi-
gen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1. der Betrieb des Heimes eingestellt oder wesentlich
eingeschränkt wird;

2. der Gesundheitszustand des Heimbewohners sich so
verändert hat, dass die sachgerechte und medizi-
nisch gebotene Betreuung und Pflege im Heim nicht
mehr durchgeführt werden können;

3. der Heimbewohner den Heimbetrieb trotz einer Er-
mahnung des Trägers (§ 27e Abs. 2) und trotz der
von diesem dagegen ergriffenen zumutbaren Maß-
nahmen zur Abhilfe fortgesetzt derart schwer stört,
dass dem Träger oder den anderen Bewohnern sein
weiterer Aufenthalt im Heim nicht mehr zugemutet
werden kann, oder

4. der Heimbewohner trotz einer nach Eintritt der Fäl-
ligkeit erfolgten Ermahnung (§ 27e Abs. 2) mit der
Zahlung des Entgelts mindestens zwei Monate in
Verzug ist.
(2) Ist in einem auf eine Kündigung nach Abs. 1 Z 4

gestützten gerichtlichen Räumungsstreit die Höhe des
geschuldeten Betrags strittig, so hat das Gericht dar-
über vor Schluss der mündlichen Verhandlung mit Be-
schluss zu entscheiden. Eine auf Abs. 1 Z 4 gestützte
Kündigung ist unwirksam, wenn der Rückstand bin-
nen 14 Tagen nach Rechtskraft dieses Beschlusses ent-
richtet wird. Der Heimbewohner hat jedoch dem Trä-
ger die Kosten des Verfahrens zu ersetzen, soweit ihn
ohne seine Zahlung eine Kostenersatzpflicht getroffen
hätte und sofern er den Verzug verschuldet hat.

(3) Der Heimträger hat im Fall der Kündigung des
Vertragsverhältnisses zugleich mit der Kündigung den
örtlich zuständigen Träger der Sozial- und Behinder-
tenhilfe davon zu verständigen, sofern der Heimbe-
wohner dem nicht widerspricht. Andere gesetzliche
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oder vertragliche Verständigungspflichten bleiben un-
berührt.

II. HAUPTSTÜCK

Verbandsklage

Unterlassungsanspruch
§ 28. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr in Allge-

meinen Geschäftsbedingungen, die er von ihm ge-
schlossenen Verträgen zugrunde legt, oder in hiebei
verwendeten Formblättern für Verträge Bedingungen
vorsieht, die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen
die guten Sitten verstoßen, oder wer solche Bedingun-
gen für den geschäftlichen Verkehr empfiehlt, kann
auf Unterlassung geklagt werden. Dieses Verbot
schließt auch das Verbot ein, sich auf eine solche Be-
dingung zu berufen, soweit sie unzulässigerweise ver-
einbart worden ist.

(2) Die Gefahr einer Verwendung und Empfehlung
derartiger Bedingungen besteht nicht mehr, wenn der
Unternehmer nach Abmahnung durch eine gemäß
§ 29 klageberechtigte Einrichtung binnen angemesse-
ner Frist eine mit angemessener Konventionalstrafe
(§ 1336 ABGB) besicherte Unterlassungserklärung
abgibt.

(3) Wer Allgemeine Geschäftsbedingungen oder
Formblätter für Verträge verwendet oder empfiehlt,
hat diese einer nach § 29 klagebefugten Einrichtung
auf deren Verlangen binnen vier Wochen auszufolgen,
sofern die Einrichtung glaubhaft macht, dass die
Kenntnis der Geschäftsbedingungen oder Formblätter
zur Wahrnehmung der Interessen der Verbraucher er-
forderlich ist.

§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Ver-
brauchern im Zusammenhang mit Haustürgeschäften,
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
trägen, den allgemeinen Informationspflichten des
Unternehmers (§ 5a), Verbraucherkreditverhältnissen,
Pauschalreiseverträgen und Verträgen über die Ver-
mittlung verbundener Reiseleistungen, Teilzeitnut-
zungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen im Fernabsatz,
der Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklau-
seln, der Gewährleistung oder Garantie beim Kauf
oder bei der Herstellung beweglicher körperlicher Sa-
chen, der Forderung von Telefonkosten (§ 6b) oder zu-
sätzlichen Zahlungen (§ 6c), der Leistungsfrist (§ 7a)
oder dem Gefahrenübergang (§ 7b), im Zusammen-
hang mit Diensten der Informationsgesellschaft im
elektronischen Geschäftsverkehr, Wertpapierdienst-
leistungen, Dienstleistungen der Vermögensverwal-
tung, Zahlungsdiensten, der Ausgabe von E-Geld oder
Verbraucherzahlungskonten gegen ein gesetzliches
Gebot oder Verbot verstößt, im Zusammenhang mit
der alternativen Streitbeilegung (§ 19 AStG) oder der
Online-Streitbeilegung (Artikel 14 Abs. 1 und 2 der
Verordnung (EU) Nr. 524/2013) Informationspflich-
ten verletzt oder gegen ein gesetzliches Gebot oder
Verbot auf Grund der Richtlinie 2006/123/EG über
Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376
vom 27. 12. 2006, S. 36, bei der Erbringung von

Dienstleistungen im Binnenmarkt verstößt und da-
durch jeweils die allgemeinen Interessen der Verbrau-
cher beeinträchtigt, kann unbeschadet des § 28 Abs. 1
auf Unterlassung geklagt werden.

(1a) Abs. 1 ist auch anzuwenden, wenn ein Unter-
nehmer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern
im Zusammenhang mit Heimverträgen gegen ein ge-
setzliches Gebot oder Verbot verstößt und dadurch die
allgemeinen Interessen der Verbraucher beeinträch-
tigt.

(2) § 28 Abs. 2 ist anzuwenden.

Klageberechtigung
§ 29. (1) Der Anspruch kann von der Wirtschafts-

kammer Österreich, der Bundesarbeitskammer, dem
Österreichischen Landarbeiterkammertag, der Präsi-
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster-
reichs, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund,
dem Verein für Konsumenteninformation und dem
Österreichischen Seniorenrat geltend gemacht wer-
den.

(2) Liegt der Ursprung des Verstoßes (§§ 28 Abs. 1
und 28a Abs. 1) in Österreich, so kann der Anspruch
auch von jeder der im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften von der Kommission gemäß Artikel 4
Abs. 3 der Richtlinie 98/27/EG über Unterlassungs-
klagen zum Schutz der Verbraucherinteressen, ABl.
Nr. L 166 vom 11. Juni 1998, S 51, veröffentlichten
Stellen und Organisationen eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union geltend gemacht wer-
den, sofern

1. die von dieser Einrichtung geschützten Interessen in
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigt werden und

2. der in der Veröffentlichung angegebene Zweck der
Einrichtung diese Klagsführung rechtfertigt.
(3) Die Veröffentlichung ist bei Klagseinbringung

nachzuweisen.

Anwendung des UWG
§ 30. (1) Die §§ 24, 25 Abs. 3 bis 7 und 26 des Bun-

desgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 1984
gelten sinngemäß.

(2) Der § 7 Abs. 2 erster Satz und der § 8 Abs. 2 JN
sind nicht anzuwenden.

III. HAUPTSTÜCK

Ergänzende Bestimmungen

Rücktritt von Immobiliengeschäften
§ 30a. (1) Gibt ein Verbraucher eine Vertragserklä-

rung, die auf den Erwerb eines Bestandrechts, eines
sonstigen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des
Eigentums an einer Wohnung, an einem Einfamilien-
wohnhaus oder an einer Liegenschaft, die zum Bau
eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, am selben
Tag ab, an dem er das Vertragsobjekt das erste Mal be-
sichtigt hat, so kann er von seiner Vertragserklärung
zurücktreten, sofern der Erwerb der Deckung des drin-
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genden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder ei-
nes nahen Angehörigen dienen soll.

(2) Der Rücktritt kann binnen einer Woche nach der
Vertragserklärung des Verbrauchers erklärt werden. Ist
ein Makler eingeschritten und wird die Rücktrittser-
klärung an diesen gerichtet, so gilt der Rücktritt auch
für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen
Maklervertrag. Im übrigen gilt für die Rücktrittserklä-
rung § 3 Abs. 4.

(3) Die Frist des Abs. 2 beginnt erst zu laufen, so-
bald der Verbraucher eine Zweitschrift seiner Ver-
tragserklärung und eine schriftliche Belehrung über
das Rücktrittsrecht erhalten hat. Das Rücktrittsrecht
erlischt jedoch spätestens einen Monat nach dem Tag
der erstmaligen Besichtigung. Rücktrittsrechte, die
dem Verbraucher nach anderen Bestimmungen – ins-
besondere nach §§ 11 ff. FAGG – zustehen, bleiben
unberührt.

(4) Die Zahlung eines Angelds, Reugelds oder einer
Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist kann nicht
wirksam vereinbart werden.

Besondere Aufklärungspflichten des Immobilien-
maklers

§ 30b. (1) Der Immobilienmakler hat vor Abschluß
des Maklervertrags dem Auftraggeber, der Verbrau-
cher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobi-
lienmaklers eine schriftliche Übersicht zu geben, aus
der hervorgeht, daß er als Makler einschreitet, und die
sämtliche dem Verbraucher durch den Abschluß des
zu vermittelnden Geschäfts voraussichtlich erwach-
senden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovi-
sion, ausweist. Die Höhe der Vermittlungsprovision ist
gesondert anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftli-
ches oder familiäres Naheverhältnis im Sinn des § 6
Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn der
Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als Dop-
pelmakler tätig sein kann, hat diese Übersicht auch ei-
nen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Än-
derung der Verhältnisse hat der Immobilienmakler die
Übersicht entsprechend richtigzustellen. Erfüllt der
Makler diese Pflichten nicht spätestens vor einer Ver-
tragserklärung des Auftraggebers zum vermittelten
Geschäft, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.

(2) Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeber die
nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen Nachrichten
schriftlich mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls
auch sämtliche Umstände, die für die Beurteilung des
zu vermittelnden Geschäfts wesentlich sind.

Höchstdauer von Alleinvermittlungsaufträgen
§ 30c. (1) Die Dauer von Alleinvermittlungsaufträ-

gen (§ 14 Abs. 2 MaklerG) von Verbrauchern darf
höchstens vereinbart werden mit

1. drei Monaten für die Vermittlung von Bestandver-
trägen über Wohnungen oder sonstigen den Ge-
brauch oder die Nutzung von Wohnungen betreffen-
den Verträgen;

2. sechs Monaten für die Vermittlung von Verträgen
zur Veräußerung oder zum Erwerb des Eigentums
an Wohnungen, Einfamilienwohnhäusern und ein-
zelnen Grundstücken, die zum Bau eines Einfamili-
enwohnhauses geeignet sind.
(2) Wenn besondere Umstände vorliegen, die die

Vermittlung wesentlich erschweren oder verzögern,
darf auch eine entsprechend längere als die in Abs. 1
bestimmte Frist vereinbart werden.

Schriftlichkeit und zwingende Bestimmungen
beim Maklervertrag

§ 31. (1) Die folgenden Vereinbarungen sind nur
rechtswirksam, wenn sie ausdrücklich und schriftlich
erfolgen:
1. Vereinbarung des Ersatzes von Aufwendungen auf

Grund von zusätzlichen Aufträgen (§ 9 MaklerG);
2. Abschluß und Verlängerung von Alleinvermitt-

lungsaufträgen (§ 14 MaklerG);
3. besondere Vereinbarungen für Fälle fehlenden Ver-

mittlungserfolgs (§ 15 MaklerG).
(2) Von den Bestimmungen der §§ 30a bis 31 Abs. 1

sowie von § 2 Abs. 2, § 3, § 9, § 10, § 28 Z 4 und Z 5
sowie § 39 MaklerG darf nicht zum Nachteil des Ver-
brauchers abgegangen werden.

Strafbestimmungen
§ 32. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer

in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, begeht ein Unternehmer oder der für
ihn handelnde Vertreter eine Verwaltungsübertretung
und ist mit einer Geldstrafe bis 1 450 Euro zu bestra-
fen, der
1. es unterläßt,
a) die Informationspflicht nach § 5a vollständig und

mit zutreffenden Angaben zu erfüllen,
b) die Ware im Sinn des § 7a rechtzeitig bereitzustel-

len oder abzuliefern,
c) die in § 26d Abs. 1 vorgesehene Urkunde mit den

in § 26d Abs. 2 vorgeschriebenen Angaben zu er-
richten oder

d) Kreditnehmer oder Interzedenten den §§ 25a bis
25c entsprechend zu belehren oder zu informieren,

2. dem § 26d Abs. 3 zuwiderhandelt,
3. dem § 11 Abs. 1 zuwiderhandelt,
4. dem § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt,
5. einem Verbraucher ohne dessen Veranlassung Wa-

ren übersendet oder Dienstleistungen erbringt und
damit eine Zahlungsaufforderung verbindet,

6. in die dem Verbraucher gemäß § 3 Abs. 1 auszufol-
gende Urkunde unrichtige Angaben aufnimmt.

(Anm.: Z 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2014)
(2) Macht im Fall des Abs. 1 Z 3 ein Dritter gegen

den Verbraucher oder dessen Bürgen die Wechsel-
schuld wechselmäßig oder im Fall des Abs. 1 Z 4 der
Unternehmer oder ein Dritter die abgetretene Lohn-
oder Gehaltsforderung gegen den Dienstgeber gel-
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tend, so kann die Obergrenze der Geldstrafe bis zum
Betrag der Wechselsumme beziehungsweise dem Be-
trag, dessen Zahlung vom Dienstgeber verlangt wor-
den ist, jedenfalls aber bis zum Doppelten überschrit-
ten werden.

(3) Die Verjährungsfrist beginnt in den Fällen des
Abs. 1 Z 3 und 4 – je nachdem, welcher Zeitpunkt
früher liegt – mit der wechselmäßigen Geltendma-
chung oder mit der Rückstellung oder Vernichtung des
Wechsels beziehungsweise mit der Geltendmachung
der abgetretenen Lohn- oder Gehaltsforderung gegen-
über dem Dienstgeber oder mit dem Zeitpunkt zu lau-
fen, an dem die Abtretung rückgängig gemacht wird.

Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 38. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Oktober

1979 in Kraft.
§ 39. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf Verträge, die

vor seinem Inkrafttreten geschlossen worden sind,
nicht anzuwenden.

(2) Anzuwenden sind,

1. die Z 1 bis 9 des § 36, wenn die Tagsatzung, bei der
oder auf Grund deren das Versäumungsurteil gefällt
worden ist, nach dem 30. September 1979 abgehal-
ten wird;

2. die Z 10 bis 14 des § 36, wenn die Entscheidung
nach dem 30. September 1979 gefällt wird;

3. die Z 15 und – soweit sie die Aufhebung des Wortes
„seine“ verfügt – die Z 19 des § 36 auf alle Verfah-
ren, in denen die mündliche Verhandlung nach dem
30. September 1979 geschlossen wird;

4. die Z 16 bis 18 und – soweit sie die Einwendungs-
frist betrifft – die Z 19 des § 36 in allen Fällen, in
denen die Einwendungsfrist nach dem 30. Septem-
ber 1979 zu laufen beginnt;

5. der § 37

a) in allen Fällen, in denen ein Widerspruch ge-
gen ein Versäumungsurteil erhoben worden ist;

b) soweit er die Exekution zur Sicherstellung auf
Grund von Zahlungsaufträgen betrifft, wenn
die Frist zur Erhebung von Einwendungen ge-
gen den Zahlungsauftrag nach dem 30. Sep-
tember 1979 zu laufen beginnt.

§ 40. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes tritt das Bundesgesetz vom 15. November 1961,
BGBl. Nr. 279, über das Abzahlungsgeschäft (Raten-
gesetz) außer Kraft. Es ist jedoch – mit Ausnahme der
§§ 12 und 15 Abs. 1 Z 12 – auf Abzahlungsgeschäfte,
die vorher geschlossen worden sind, weiterhin anzu-
wenden.

(2) Das Gesetz vom 30. Juni 1878, RGBl. Nr. 90,
enthaltend einige Bestimmungen über die Veräuße-
rung von Staats- und anderen Losen oder deren Ge-
winsthoffnung, und das Gesetz vom 25. November
1933, deutsches RGBl. I Seite 1011, über Preisnach-
lässe (Rabattgesetz), in der Fassung der Verordnung

vom 16. Feber 1940, deutsches RGBl. I Seite 399,
bleiben unberührt.

§ 41. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
tritt der Art. 8 Z 6 der Vierten Verordnung zur Ein-
führung handelsrechtlicher Vorschriften im Lande Ös-
terreich vom 24. Dezember 1938, deutsches RGBl. 1
Seite 1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 91/1976, außer Kraft. Diese Bestimmung
ist jedoch auf Handelsgeschäfte, die vor diesem Zeit-
punkt geschlossen worden sind, weiterhin anzuwen-
den.

§ 41a. (1) Die §§ 3 Abs. 1, 16 Abs. 1 Z 1, 19 Z 2 und
26b sowie die §§ 12a, 26c und 31b bis 31f in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 247/1993 treten
mit demselben Zeitpunkt in Kraft wie das Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum, die §§ 31b
bis 31f jedoch frühestens mit 1. Mai 1994.

(2) Die neuen Bestimmungen sind auf Verträge, die
vor den im Abs. 1 genannten Zeitpunkten geschlossen
worden sind, nicht anzuwenden.

(3) Die Änderungen in § 1 Abs. 4, § 3 Abs. 3, § 3a,
§ 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Z 9, 14 und 15, Abs. 2 Z 6 so-
wie Abs. 3, § 7, § 16 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3, § 19 Z 2,
§ 20 Abs. 1, § 24 Abs. 1 Z 5, §§ 25a bis 25d, § 26c
Abs. 2, § 26d, § 27a, §§ 28 und 29, § 30 Abs. 1, § 31
Abs. 2, § 31a, § 31f Abs. 1 und 2, § 32 Abs. 1, § 41a
Abs. 1 und § 42 durch das Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 6/1997 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft. § 6
Abs. 1 Z 5 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 6/1997 tritt mit 1. März 1997 in Kraft.

(4) Nicht in der in Abs. 3 genannten Fassung anzu-
wenden sind
1. § 28 auf Empfehlungen, die vor dem 1. Jänner 1997

abgegeben worden sind.
2. § 3 Abs. 3, § 3a, § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Z 9, 14 und

15, Abs. 2 Z 6 sowie Abs. 3, § 7, § 16 Abs. 1 Z 1
und Abs. 3, § 19 Z 2, § 20 Abs. 1, § 24 Abs. 1,
§§ 25a bis 25d, § 26c Abs. 2, § 26d, § 27a, § 31
Abs. 2, § 31a, § 31f Abs. 1 und 2 sowie § 32 Abs. 1
auf Verträge, die vor dem 1. Jänner 1997 geschlos-
sen worden sind, sowie

3. § 6 Abs. 1 Z 5 und 13 auf Verträge, die vor dem
1. März 1997 geschlossen worden sind.
(5) § 13a tritt mit dem Tag in Kraft, an dem das

Übereinkommen vom 19. Juni 1980 über das auf ver-
tragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht für
die Republik Österreich in Kraft tritt; er ist auf Verträ-
ge anzuwenden, die nach diesem Zeitpunkt geschlos-
sen worden sind.

(6) § 1 Abs. 5, § 5j und § 42 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 185/1999 treten mit 1. Okto-
ber 1999 in Kraft.

(7) § 1 Abs. 5 ist auf den Beitritt und die Mitglied-
schaft bei Vereinen nicht anzuwenden, wenn der Bei-
tritt vor dem 1. Oktober 1999 erfolgt ist. § 5j ist auf
Gewinnzusagen und andere vergleichbare Mitteilun-
gen, die einem bestimmten Verbraucher vor dem
1. Oktober 1999 zugegangen sind, nicht anzuwenden.
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(8) Die §§ 5a bis 5i, 13a Abs. 1, 31a und 32 Abs. 1
Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 185/1999 treten mit 1. Juni 2000 in Kraft.

(9) Die in Abs. 8 genannten Bestimmungen sind auf
Verträge, die vor dem 1. Juni 2000 geschlossen wor-
den sind, nicht anzuwenden.

(10) Die §§ 28a und 29 Abs. 2 und 3 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 185/1999 treten mit
1. Jänner 2001 in Kraft.

(11) Die §§ 8, 9, 9a, 9b, 13a und 28a in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2001 treten mit
1. Jänner 2002 in Kraft. Sie sind in dieser Fassung
auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2001 geschlossen werden.

(12) Die §§ 3, 12a, 16, 20, 26b, 32 und 41a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tre-
ten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(13) Die §§ 3, 12a, 16, 20 und 26b in der in Abs. 12
genannten Fassung sind auf Verträge anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2001 abgeschlossen worden
sind. § 32 in der in Abs. 12 genannten Fassung ist
auf strafbare Handlungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2001 begangen worden sind.

(14) § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 111/2002 tritt mit dem auf die Kundmachung die-
ses Gesetzes folgenden Monatsersten in Kraft. Die Be-
stimmung ist in dieser Fassung auf Verträge anzuwen-
den, die nach diesem Zeitpunkt geschlossen werden.

(15) Die §§ 6, 28, 30b, 31f und 42 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2003 treten mit
1. Jänner 2004 in Kraft. Sie sind auf Verträge oder
Vertragserklärungen, die vor diesem Zeitpunkt ge-
schlossen bzw. abgegeben worden sind, nicht anzu-
wenden.

(16) Die §§ 3 und 31e in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 91/2003 treten mit 1. Jänner 2004
in Kraft.

(17) Die §§ 27b bis 27i, 28a und 42 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2004 treten mit
1. Juli 2004 in Kraft. Sie sind nur auf Sachverhalte
anzuwenden, die nach diesem Zeitpunkt verwirklicht
werden.

(18) Die §§ 5b, 13a und 31a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 62/2004 treten mit 1. Oktober
2004 in Kraft. Auf Verträge, die vor diesem Zeitpunkt
abgeschlossen wurden, sind diese Bestimmungen in
ihrer bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(19) § 27d Abs. 1 Z 6 und Abs. 6 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2006 tritt mit 1. Juli
2007 in Kraft. Die in § 27d Abs. 1 Z 6 vorgesehene
Offenlegung der vom Träger der Sozial- oder Behin-
dertenhilfe gedeckten Leistungen und § 27d Abs. 6
sind auf Verträge, die vor diesem Zeitpunkt geschlos-
sen worden sind, nicht anzuwenden.

(20) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 60/2007 tritt mit 1. November 2007 in
Kraft.

(21) § 3 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 21/2008 tritt am Tag nach der Veröffent-

lichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die Bestim-
mung ist in dieser Fassung auf Verträge anzuwenden,
die nach diesem Zeitpunkt geschlossen werden.

(22) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 66/2009 tritt mit 1. November 2009 in
Kraft; § 31a tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2009 au-
ßer Kraft, ist jedoch weiterhin auf Geschäftsfälle an-
zuwenden, bei denen eine Zahlungskarte oder deren
Daten vor dem 1. November 2009 missbräuchlich ver-
wendet worden sind.

(23) § 5h Abs. 1 und § 32 Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2010 treten am 11. Ju-
ni 2010 in Kraft. § 13a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 28/2010 tritt am 11. Juni 2010
in Kraft und ist auf Verträge anzuwenden, die nach
dem 10. Juni 2010 geschlossen werden. Die §§ 12a,
13 (Anm.: die Aufhebung des § 13 wurde nicht aus-
drücklich angeordnet), 16 bis 25 und 26c treten mit
Ablauf des 10. Juni 2010 außer Kraft, sind jedoch wei-
terhin auf vor dem 11. Juni 2010 geschlossene Verträ-
ge anzuwenden.

(24) § 5e Abs. 4 und 5 sowie § 5f Abs. 2 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 22/2011 treten
mit 1. Mai 2011 in Kraft. Diese Bestimmungen sind
auf Verträge anzuwenden, die nach
dem 30. April 2011 ausgehandelt werden.

(25) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 107/2010 tritt mit 30. April 2011 in
Kraft.

(26) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 77/2011 tritt mit 31. August 2011 in
Kraft.

(27) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 100/2011 tritt mit 1. Jänner 2012 in
Kraft.

(28) § 6a in der Fassung des Zahlungsverzugsgeset-
zes, BGBl. I Nr. 50/2013, tritt mit 16. März 2013 in
Kraft und ist in dieser Fassung auf Verträge anzuwen-
den, die ab dem 16. März 2013 geschlossen werden.
Auf Verträge, die vor dem 16. März 2013 geschlossen
wurden, sind die bisherigen Bestimmungen weiter an-
zuwenden; wenn solche früher geschlossenen Verträ-
ge jedoch wiederholte Geldleistungen vorsehen, gel-
ten die neuen Bestimmungen für diejenigen Zahlun-
gen, die ab dem 16. März 2013 fällig werden.

(29) §§ 3, 5a, 5b, 6b, 6c, 7a, 7b, 26d Abs. 5, 28a
Abs. 1, 30a Abs. 3 und § 32 Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2014 sowie die mit
diesem Bundesgesetz herbeigeführte Änderung der
Paragraphenbezeichnung des bisherigen § 5j treten
mit 13. Juni 2014 in Kraft. §§ 3, 5a, 5b, 6b, 6c, 7a,
7b, 26d Abs. 5 und 30a Abs. 3 in der Fassung dieses
Bundesgesetzes sind auf Verträge anzuwenden, die ab
dem 13. Juni 2014 geschlossen werden; für die in § 5a
Abs. 2 Z 9 angeführten Verträge ist § 6c aber erst ab
dem 1. Juli 2015 anzuwenden. Die bisherigen §§ 5c
bis 5i und 26 bis 26b sowie die bisherige Überschrift
vor § 5a treten mit Ablauf des 12. Juni 2014 außer
Kraft; sie sowie §§ 5a, 5b, 26d und 30a in der bisheri-
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gen Fassung sind jedoch weiterhin auf vor dem 13. Ju-
ni 2014 geschlossene Verträge anzuwenden.

(30) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 105/2015 tritt mit 9. Jänner 2016 in
Kraft.

(31) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 35/2016 tritt mit 18. September 2016
in Kraft.

(32) § 3 Abs. 3, § 5a Abs. 2 Z 9, § 13a Abs. 1 Z 3
und § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 50/2017 sowie die Aufhebung der §§ 31b
bis 31f treten mit 1. Juli 2018 in Kraft. Die §§ 31b
bis 31f sind jedoch weiterhin auf Verträge über Reise-
veranstaltungen anzuwenden, die vor dem 1. Juli 2018
geschlossen wurden.

(33) § 3 Abs. 1 und 3, § 3a Abs. 3 und 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 51/2018 tre-
ten mit 1. Jänner 2019 in Kraft und sind auf Verträge
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 ge-
schlossen werden.

(33) § 27d in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 58/2018, tritt mit 1. August 2018 in Kraft.

§ 42. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind hinsichtlich des § 27b Abs. 2 der Bundesminister
für Finanzen, hinsichtlich des § 32 der Bundesminister
für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Justiz und im übrigen der Bundesminister für Jus-
tiz betraut.
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Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Sicherung des Kunst-, Kultur- und Sportlebens vor weiteren
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz – KuKuSpoSiG)
beschlossen wird
StF: BGBl. I Nr. 40/2020 idF BGBl. I Nr. 40/2020 (KuKuSpoSiG)
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Übergabe eines Gutscheins anstelle der Entgelt-
rückzahlung

§ 1. (1) Wenn ein Kunst-, Kultur- oder Sportereignis
aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 ent-
fallen ist und der Veranstalter deshalb einem Besucher
oder Teilnehmer den Eintritts- oder Teilnahmepreis
oder ein vergleichbares Entgelt zurückzuzahlen hat,
kann der Veranstalter dem Besucher oder Teilnehmer
anstelle der Rückzahlung einen Gutschein über den zu
erstattenden Betrag übergeben. Gleiches gilt im Fall
der Rückzahlungspflicht des Betreibers einer Kunst-
oder Kultureinrichtung, wenn diese aufgrund der CO-
VID-19-Pandemie im Jahr 2020 geschlossen wurde.

(2) Abs. 1 gilt auch dann, wenn der Vertrag über den
Besuch des Kunst-, Kultur- oder Sportereignisses oder
der Kunst- oder Kultureinrichtung über einen Vermitt-
ler abgeschlossen wurde. In diesem Fall kann der Ver-
anstalter oder Betreiber den Gutschein an den Vermitt-
ler zur unverzüglichen Weiterreichung an den Besu-
cher oder Teilnehmer übergeben.

(3) Hat der Veranstalter oder Betreiber nur einen Teil
des vom Besucher oder Teilnehmer geleisteten Ent-
gelts zu erstatten, weil nur ein Teil der damit bezahlten
Kunst-, Kultur- oder Sportereignisse entfallen ist oder
die Kunst- oder Kultureinrichtung nur während eines
Teils des damit bezahlten Zeitraums geschlossen wur-
de, so kann sich der Wert des Gutscheins auf den zu
erstattenden Entgeltanteil beschränken.

(4) Wenn das zu erstattende Entgelt den Betrag von
70 Euro, nicht aber jenen von 250 Euro übersteigt,
kann sich der Veranstalter oder Betreiber nur bis zum
Betrag von 70 Euro durch die Übergabe eines Gut-
scheins von seiner Rückzahlungspflicht befreien; den
70 Euro übersteigenden Teil des Entgelts hat er hinge-
gen dem Besucher oder Teilnehmer zurückzuzahlen.

(5) Wenn das zu erstattende Entgelt den Betrag von
250 Euro übersteigt, hat der Veranstalter oder Betrei-
ber dem Besucher oder Teilnehmer den Betrag von
180 Euro zurückzuzahlen; hinsichtlich des 180 Euro
übersteigenden Teils des Entgelts kann er sich hinge-

gen durch die Übergabe eines Gutscheins von seiner
Rückzahlungspflicht befreien.

(6) War das entfallene Kunst-, Kultur- oder Sport-
ereignis Gegenstand eines wiederkehrenden Abonne-
ments, so kann der Besucher oder Teilnehmer anstelle
eines Gutscheins verlangen, dass das zurückzuzahlen-
de Entgelt auf die Zahlung für ein folgendes Abonne-
ment angerechnet wird.

(7) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind
nicht anzuwenden, wenn Veranstalter des Kunst-, Kul-
tur- oder Sportereignisses oder Betreiber der Kunst-
oder Kultureinrichtung entweder der Bund, ein Land
oder eine Gemeinde oder aber ein Rechtsträger ist,
der entweder zumindest mehrheitlich im Eigentum des
Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde steht oder
für den der Bund, ein Land oder eine Gemeinde haftet
oder den Abgang trägt.

Übertragbarkeit und Einlösung des Gutscheins
§ 2. (1) Der Besucher oder Teilnehmer kann den

Gutschein an jede natürliche Person übergeben.
(2) Der Inhaber des Gutscheins kann mit diesem bis

zu dessen Wert das Entgelt für ein anderes Kunst-,
Kultur- oder Sportereignis des Veranstalters oder für
einen Besuch der Kunst- oder Kultureinrichtung nach
deren Wiedereröffnung bezahlen. Er ist aber nicht da-
zu verpflichtet, den Gutschein für ein anderes Kunst-,
Kultur- oder Sportereignis oder für einen anderen Be-
such der Kunst- oder Kultureinrichtung einzulösen.

(3) Hat der Inhaber des Gutscheins diesen nicht bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2022 eingelöst, so hat
ihm der Veranstalter oder Betreiber den Wert des Gut-
scheins auf Aufforderung unverzüglich auszuzahlen.

Kostenfreiheit und abweichende Vereinbarungen
§ 3. (1) Für die Ausstellung, Übersendung oder Ein-

lösung des Gutscheins dürfen dem Besucher oder Teil-
nehmer oder dem späteren Inhaber des Gutscheins
keine Kosten angelastet werden.
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(2) Ist der Besucher, der Teilnehmer oder der Inha-
ber des Gutscheins ein Verbraucher (§ 1 KSchG), so
sind Vereinbarungen, die von den vorstehenden Be-
stimmungen zu ihrem Nachteil abweichen, unwirk-
sam. Die freiwillige Entgegennahme von Gutscheinen
in einem Wert von mehr als 70 Euro – beziehungswei-
se im Fall des § 1 Abs. 5 in einem höheren als dort
vorgesehenen Wert – anstelle entsprechender Rück-
zahlungen ist dadurch aber nicht ausgeschlossen.

Inkrafttreten und Außerkrafttreten; zeitlicher An-
wendungsbereich

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Ta-
ges seiner Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2022 außer Kraft.

(2) Dieses Bundesgesetz ist auf Rückzahlungs-
pflichten für nach dem 13. März 2020 entfallene
Kunst-, Kultur- oder Sportereignisse oder für nach
dem 13. März 2020 durchgeführte Schließungen von
Kunst- oder Kultureinrichtungen anzuwenden.

(3) Ungeachtet des Abs. 1 über das Außerkrafttreten
ist die Bestimmung des § 2 Abs. 3 über die Auszah-
lungspflicht über das Datum des Außerkrafttretens
hinaus anzuwenden.

Vollziehung
§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

die Bundesministerin für Justiz betraut.
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I. Hauptstück

Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen

Unterbrechung von Fristen
§ 1. (1) In gerichtlichen Verfahren werden alle ver-

fahrensrechtlichen Fristen, deren fristauslösendes Er-
eignis in die Zeit nach Inkrafttreten dieses Bundesge-
setzes fällt, sowie verfahrensrechtliche Fristen, die bis
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch nicht
abgelaufen sind, bis zum Ablauf des 30. April 2020
unterbrochen. Sie beginnen neu zu laufen. Bei der Be-
rechnung einer Frist nach § 125 Abs. 1 ZPO gilt der
1. Mai 2020 als Tag, in den der Zeitpunkt oder das
Ereignis fällt, wonach sich der Anfang der Frist rich-
ten soll. Bei der Berechnung einer Frist nach § 125
Abs. 2 ZPO gilt der 1. Mai 2020 als Tag, an dem die
Frist begonnen hat. Dies gilt nicht für Verfahren, in
denen das Gericht über die Rechtmäßigkeit eines auf-
rechten Freiheitsentzuges nach dem Unterbringungs-
gesetz, BGBl. Nr. 155/1990, nach dem Heimaufent-
haltsgesetz, BGBl. I Nr. 11/2004, nach dem Tuberku-
losegesetz, BGBl. Nr. 127/1968, oder nach dem Epi-
demiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950, entscheidet,
sowie für Leistungsfristen.

(2) Das Gericht kann jedoch im jeweiligen Verfah-
ren aussprechen, dass eine Frist nicht für die in Abs. 1
festgelegte Dauer unterbrochen wird. Diesfalls hat es
gleichzeitig eine neue angemessene Frist festzusetzen.
Dieser Beschluss kann nicht angefochten werden.

(3) Nach Abs. 2 ist nur vorzugehen, wenn nach sorg-
fältiger Abwägung aller Umstände die Fortsetzung des
Verfahrens zur Abwendung einer Gefahr für Leib und
Leben, Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines
erheblichen und unwiederbringlichen Schadens einer
Verfahrenspartei dringend geboten ist und nicht das
Interesse der Allgemeinheit an der Verhütung und Be-
kämpfung der Verbreitung von COVID-19 sowie der
Schutz der Aufrechterhaltung eines geordneten Ge-
richtsbetriebes die Einzelinteressen überwiegen.

Hemmung von Fristen für die Anrufung des Ge-
richts

§ 2. Die Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes bis zum Ablauf des 30. April 2020 wird in die
Zeit, in der bei einem Gericht eine Klage oder ein An-
trag zu erheben oder eine Erklärung abzugeben ist,
nicht eingerechnet.

Anhörungen, mündliche Verhandlungen und Be-
weisaufnahmen

§ 3. (1) Das Gericht kann bis zum Ablauf des
31. Dezember 2020
1. mit Einverständnis der Parteien mündliche Ver-

handlungen und Anhörungen ohne persönliche An-
wesenheit der Parteien oder ihrer Vertreter unter
Verwendung geeigneter technischer Kommunikati-
onsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchfüh-
ren sowie auf diese Weise auch ohne Vorliegen der
Voraussetzungen des § 277 ZPO Beweise in der

mündlichen Verhandlung oder außerhalb dieser auf-
nehmen und sonst der Verhandlung beizuziehende
Personen teilnehmen lassen; das Einverständnis gilt
als erteilt, soweit sich die Parteien nicht innerhalb
einer vom Gericht festgesetzten angemessenen Frist
dagegen aussprechen;

2. ohne Einverständnis der Parteien Anhörungen und
mündliche Verhandlungen in Unterbringungs-,
Heimaufenthalts- und Erwachsenenschutzsachen
sowie in Verfahren nach dem Tuberkulosegesetz
und dem Epidemiegesetz 1950, wenn sie außerhalb
der von der Justizverwaltung zur Verfügung gestell-
ten Räumlichkeiten durchzuführen wären, unter
Verwendung geeigneter technischer Kommunikati-
onsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchfüh-
ren, auf diese Weise Beweise in der mündlichen
Verhandlung oder außerhalb dieser aufnehmen und
sonst der Verhandlung beizuziehende Personen teil-
nehmen lassen.
(2) Während des in Abs. 1 genannten Zeitraums

kann jede als Verfahrensbeteiligte, Zeuge, Sachver-
ständiger, Dolmetscher und sonst dem Verfahren bei-
zuziehende Person beantragen, unter Verwendung ge-
eigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort-
und Bildübertragung an der mündlichen Verhandlung
teilzunehmen, vernommen zu werden, Gutachten zu
erstatten oder Übersetzungsleistungen zu erbringen,
wenn sie eine erhöhte Gesundheitsgefährdung durch
COVID-19 für sich oder für Personen, mit denen sie in
notwendigem privaten oder beruflichen Kontakt steht,
bescheinigt. Stehen einer Partei oder einem Zeugen
die hiefür geeigneten technischen Kommunikations-
mittel nicht zur Verfügung, so kann die unvertretene
Partei die Vertagung der Verhandlung, die vertretene
Partei und der Zeuge die vorläufige Abstandnahme
von der Vernehmung beantragen. Bei Vorliegen der
Voraussetzungen ist derartigen Anträgen stattzugeben.
Gegen stattgebende Entscheidungen ist ein Rechtsmit-
tel nicht zulässig. Der Rekurs gegen eine abweisende
Entscheidung hat aufschiebende Wirkung.

(3) Wird eine Verhandlung unter Verwendung ge-
eigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort-
und Bildübertragung durchgeführt, so ist eine Unter-
schrift der Parteien unter das Verhandlungsprotokoll
nicht erforderlich. Das bis zum Schluss der münd-
lichen Verhandlung vorzulegende Kostenverzeichnis
gilt als rechtzeitig vorgelegt, wenn es spätestens bis
zum Ablauf des auf die mündliche Verhandlung fol-
genden Werktages im Elektronischen Rechtsverkehr
oder mit E-Mail an die vom Entscheidungsorgan be-
kanntgegebene Adresse übersendet wird. Die Frist des
§ 54 Abs. 1a ZPO beginnt diesfalls mit der Zustellung
des Kostenverzeichnisses durch das Gericht an den
Gegner. Wollen die Parteien einen Vergleich schlie-
ßen, so hat das Gericht entweder den Text des Ver-
gleichs den Parteien auf dem Bildschirm sichtbar zu
machen oder den Vergleichstext laut und deutlich vor-
zulesen beziehungsweise den auf einem Tonträger
aufgenommenen Vergleichstext für alle deutlich hör-
bar abzuspielen. Jede Partei hat ihren Willen, diesen
gerichtlichen Vergleich abzuschließen, klar und deut-
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lich zum Ausdruck zu bringen. Gleiches gilt für den
Abschluss eines prätorischen Vergleichs unter Ver-
wendung geeigneter technischer Kommunikationsmit-
tel zur Wort- und Bildübertragung.

(4) Tagsatzungen, Verhandlungen, Einvernehmun-
gen, Gläubigerversammlungen und Gläubigeraus-
schusssitzungen in Exekutions- und Insolvenzverfah-
ren und solche, auf die die Verfahrensbestimmungen
der EO und IO anzuwenden sind, können bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2020 unter Verwendung ge-
eigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort-
und Bildübertragung durchgeführt werden, wenn die
zu vernehmenden oder teilnahmeberechtigten Perso-
nen nicht binnen einer Woche ab Zustellung der La-
dung bescheinigen, dass sie nicht über die technischen
Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertra-
gung verfügen. Eines Einverständnisses der Parteien
bedarf es nicht. Abs. 2 letzter Satz ist nicht anzuwen-
den.

Einstellung der Tätigkeit eines Gerichts
§ 4. (1) Hört infolge des Auftretens und der Ver-

breitung von COVID-19 die Tätigkeit eines Gerichts
auf (§ 161 ZPO, § 25 Abs. 1 Z 5 AußStrG), so hat die
Bundesministerin für Justiz diesen Umstand auf der
Website des Bundesministeriums für Justiz www.jus-
tiz.gv.at bekanntzumachen.

(2) Das übergeordnete Oberlandesgericht hat auf
Antrag einer Partei ein anderes Gericht tunlichst glei-
cher Gattung zur Verhandlung und Entscheidung der
Rechtssache zu bestimmen, wenn während der Unter-
brechung Verfahrenshandlungen vorzunehmen sind,
die zur Abwendung einer Gefahr für Leib und Leben,
Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines erhebli-
chen und unwiederbringlichen Schadens einer Verfah-
renspartei dringend geboten sind. Wenn dies erforder-
lich oder zweckmäßig ist, kann auch ein Gericht, das
im Sprengel eines anderen Oberlandesgerichts liegt,
bestimmt werden. In einem solchen Fall oder wenn
das übergeordnete Oberlandesgericht seine Tätigkeit
eingestellt hat, ist der Oberste Gerichtshof für die Be-
stimmung eines anderen Gerichts zuständig.

Mahnung nach der Insolvenzordnung
§ 5. Eine schriftliche Mahnung einer nach dem In-

krafttreten dieser Bestimmung fällig gewordenen Ver-
bindlichkeit, die ab dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes bis zum Ablauf des 30. April 2020 abgesen-
det wird, führt nicht zum Verzug nach § 156a Abs. 1
IO.

Zusammenschlussanmeldungen nach dem Kartell-
gesetz 2005

§ 6. Für Zusammenschlussanmeldungen (§ 9
KartG 2005), die vor dem 30. April 2020 bei der Bun-
deswettbewerbsbehörde einlangen, läuft die Frist für
den Prüfungsantrag nach § 11 KartG 2005 ab dem
1. Mai 2020. Für Prüfungsanträge, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes beim Kartellgericht
anhängig sind oder bis zum Ablauf des 30. April 2020

anhängig gemacht werden, läuft die Entscheidungs-
frist nach § 14 KartG 2005 ab dem 1. Mai 2020.

Unterhaltsvorschüsse
§ 7. In der Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundesge-

setzes bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 sind Titelvor-
schüsse nach § 3 UVG auch dann zu gewähren, wenn
das Kind keinen entsprechenden Exekutionsantrag bei
Gericht einbringt. Solche Vorschüsse sind abweichend
von § 8 UVG längstens für ein halbes Jahr zu gewäh-
ren.

Verordnungsermächtigung
§ 8. (1) Die Bundesministerin für Justiz wird er-

mächtigt, durch Verordnung die in § 1 Abs. 1 ange-
ordnete allgemeine Unterbrechung von Fristen zu ver-
längern, soweit dies zur Verhütung und Bekämpfung
der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Sie
ist auch ermächtigt, soweit dies für den Schutz vor
Gefahren für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit
der Verfahrensparteien oder für die Abwehr eines er-
heblichen und unwiederbringlichen Schadens für die-
se erforderlich ist, weitere Ausnahmen von den in
§ 1 Abs. 1 angeordneten Ausnahmen vorzusehen. Sie
kann insoweit auch die in §§ 2, 5, 6 und 7 festgelegten
Fristen oder Termine verlängern und weitere Bestim-
mungen vorsehen, die den Einfluss der Maßnahmen,
die zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19
getroffen werden, auf den Lauf von Fristen und die
Einhaltung von Terminen für anhängige oder noch an-
hängig zu machende gerichtliche Verfahren regeln. Sie
kann insbesondere die Unterbrechung, die Hemmung
oder die Verlängerung von Fristen anordnen, Säumnis-
folgen bei Nichteinhaltung von Terminen ausschlie-
ßen sowie bestimmen, ob und auf welche Weise ver-
fahrensrechtliche Rechtsnachteile, die durch die Ver-
säumung von Fristen oder Terminen eintreten können,
hintangehalten und bereits eingetretene wieder besei-
tigt werden. Dabei sind die Interessen an der Fortset-
zung dieser Verfahren, insbesondere der Schutz vor
Gefahren für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit
der Verfahrensparteien oder die Abwehr eines erheb-
lichen und unwiederbringlichen Schadens von diesen,
einerseits und das Interesse der Allgemeinheit an der
Verhütung und Bekämpfung der Verbreitung von CO-
VID-19 sowie am Schutz der Aufrechterhaltung eines
geordneten Gerichtsbetriebes andererseits gegenein-
ander abzuwägen.

(2) Sie wird weiters ermächtigt, durch Verordnung
für die Dauer von bestehenden Einschränkungen der
Bewegungsfreiheit aufgrund von COVID-19, für Ein-
gaben an das Gericht besondere Formen oder Örtlich-
keiten der Einbringung vorzusehen sowie Anordnun-
gen für Zustellungen durch die Gerichte zu treffen.
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II. Hauptstück

Verfahren in Strafsachen

Besondere Vorkehrungen in Strafsachen
§ 9. In Strafsachen kann die Bundesministerin für

Justiz für die Dauer von Maßnahmen, die zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 nach dem
Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (CO-
VID-19-Maßnahmengesetz), BGBl. I Nr. 12/2020, ge-
troffen wurden, über die Fälle des § 183 StPO hinaus
die Zuständigkeit einer anderen als der nach § 183
Abs. 1 StPO zuständigen Justizanstalt anordnen, ohne
dass nach § 183 Abs. 2 letzter Satz, Abs. 3 und 4 erster
Halbsatz StPO vorgegangen werden müsste, und dar-
über hinaus durch Verordnung anordnen, dass
1. ein wichtiger Grund für die Bestimmung der Zu-

ständigkeit nach § 28 der Strafprozeßordnung
(StPO), BGBl. Nr. 631/1975, oder für eine Delegie-
rung nach § 39 StPO vorliegt;

2. Zustellungen, Ladungen und Aufforderungen nach
§ 83 Abs. 3 erster Satz StPO nur in Fällen ange-
ordnet werden dürfen, in denen der Beschuldigte in
Haft angehalten wird;

3. die Fristen nach § 88 Abs. 1, § 92 Abs. 1, § 106
Abs. 3 und Abs. 5 letzter Satz, § 194 Abs. 2, § 195
Abs. 2, § 213 Abs. 2, § 276a, § 284 Abs. 1, § 285
Abs. 1 und Abs. 4, § 294 Abs. 1 und 2, § 357
Abs. 2, § 408 Abs. 1, § 409 Abs. 1, § 427 Abs. 3,
§ 430 Abs. 5, § 466 Abs. 1 und 2, § 467 Abs. 1 und
Abs. 5, § 478 Abs. 1 und § 491 Abs. 6 StPO sowie
sonstige von der Staatsanwaltschaft oder dem Ge-
richt gesetzte Fristen bis zum Ablauf des 30. April
2020 unterbrochen werden und mit 1. Mai 2020 neu
zu laufen beginnen, wobei diese Unterbrechung mit
Ausnahme der in § 276a zweiter Satz StPO bezeich-
neten Frist nicht für Fristen in Verfahren gilt, in de-
nen der Beschuldigte in Haft angehalten wird;

4. Haftverhandlungen nicht stattzufinden haben und
die Entscheidung über die Fortdauer der Untersu-
chungshaft oder vorläufigen Anhaltung nach § 175
Abs. 4 zweiter Satz StPO zu ergehen hat , soweit
im Einzelfall eine Durchführung der Haftverhand-
lung unter Verwendung technischer Einrichtungen
zur Wort- und Bildübertragung nicht möglich ist;

5. der Besuchsverkehr (§ 188 Abs. 1 StPO) für die
Dauer der angeordneten Betretungsverbote auf te-
lefonische Kontakte beschränkt wird oder sonstige
Beschränkungen des Verkehrs mit der Außenwelt
vorgesehen werden;

6. Zeiten aufgrund solcher Maßnahmen, die den Zah-
lungspflichtigen mittelbar oder unmittelbar in sei-
nem Erwerbsleben betreffen, nach § 200 Abs. 2
letzter Satz und Abs. 3 und § 409a Abs. 3 StPO
nicht eingerechnet werden;

7. in die in § 201 Abs. 1 und Abs. 3 StPO geregelten
Fristen Zeiten nicht eingerechnet werden, in denen
eine Leistungserbringung auf Grund solcher Maß-
nahmen nicht möglich ist.

III. Hauptstück

Besondere Vorkehrungen im Anwendungsbereich
des Strafvollzugsgesetzes

§ 10. Für den Anwendungsbereich des Strafvoll-
zugsgesetzes (StVG), BGBl. Nr. 144/1969, kann die
Bundesministerin für Justiz durch Verordnung Verfü-
gungen in sinngemäßer Anwendung des I. Hauptstück
dieses Bundesgesetzes treffen sowie anordnen, dass
1. eine Anordnung des Strafvollzugs nach § 3 Abs. 2

erster Satz für die Dauer der vorläufigen Maßnah-
men nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz,
BGBl. I Nr. 12/2020, unterbleibt;

2. ein Aufschub nach § 3a Abs. 4 nicht zu widerrufen
ist, wenn gemeinnützige Leistungen wegen der auf-
rechten Maßnahmen zur Verhinderung der Verbrei-
tung von COVID-19 nicht erbracht werden konn-
ten;

3. mit COVID-19 infizierte Personen oder solche, die
wegen Kontakts mit infizierten Personen unter Qua-
rantäne stehen, gemäß § 5 und § 133 als vollzugs-
untauglich gelten;

4. der Strafvollzug unter den Voraussetzungen des § 6
Abs. 1 in den von dessen Z 1 erfassten Freiheits-
trafen für die Dauer der vorläufigen Maßnahmen
nach dem Bundesgesetz betreffend vorläufige Maß-
nahmen zur Verhinderung der Verbreitung von CO-
VID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz) als aufge-
schoben gilt;

5. der Besuchsverkehr (§ 93) für die Dauer der vor-
läufigen Maßnahmen nach dem COVID-19-Maß-
nahmengesetz auf telefonische Kontakte beschränkt
wird oder sonstige Beschränkungen des Verkehrs
mit der Außenwelt vorgesehen werden;

6. die Frist für den Wiederantritt der Strafe nach § 99
Abs. 3, § 99a Abs. 2 und 147 Abs. 2 sowie der Maß-
nahme nach § 166 Z 2 für die Dauer der vorläufigen
Maßnahmen nach dem COVID-19-Maßnahmenge-
setz unterbrochen wird;

7. eine Anhörung nach § 152a StVG unter Verwen-
dung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bild-
übertragung durchzuführen ist, wenn dies zur Ein-
dämmung der Verbreitung von COVID-19 erforder-
lich erscheint;

8. ein Widerruf nach § 156c Abs. 2 nicht anzuordnen
ist, wenn wegen der vorläufigen Maßnahmen nach
dem COVID-19-Maßnahmengesetz eine Arbeits-
verrichtung nicht möglich ist.

IV. Hauptstück

Beratungen und Abstimmungen
§ 11. In allen Angelegenheiten, die von den ordent-

lichen Gerichten oder vom Bundesverwaltungsgericht
in nicht öffentlicher Sitzung zu entscheiden sind, kann
der Vorsitzende die Beratung und Abstimmung im
Umlaufweg anordnen. Auf Antrag nur eines Senats-
mitglieds ist eine Senatssitzung anzuberaumen.
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V. Hauptstück

Inkrafttreten und Außerkrafttreten
§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des

Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.

(2) Der Titel sowie § 1 Abs. 1, § 3 samt Überschrift,
§ 8 Abs. 2, § 9 Z 2, 3, 4, 6 und 7 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit Ab-
lauf des Tages der Kundmachung in Kraft. In Ver-
fahren, in denen der Beschuldigte in Haft angehalten
wird, beginnen Fristen, die auf Grund einer gemäß
§ 9 Z 3 oder § 10 erlassenen Verordnung unterbrochen
waren, mit 14. April 2020 neu zu laufen.

(3) § 3 samt Überschrift sowie § 7 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2020 treten mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. § 3 ist
in dieser Fassung auf Anhörungen, Einvernehmungen,
Tagsatzungen, mündliche Verhandlungen, Gläubiger-
versammlungen, Gläubigerausschusssitzungen und
Beweisaufnahmen anzuwenden, die nach Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes durchgeführt werden. Wurde
ein Vollzugsauftrag nach § 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 bis zum Inkrafttreten
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2020 nicht durch-
geführt, weil die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 die-
ses Bundesgesetzes nicht vorlagen, so verlängern sich
die Fristen nach § 25 Abs. 3 sowie § 25d und § 252d
Abs. 2 EO um vier Wochen.
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OGH 22.01.2020, 9ObA120/19s
OGH 22.01.2020, 9ObA120/19s (9ObA120/19s)

Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

22.01.2020
Geschäftszahl

9ObA120/19s
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht in
Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den Senatsprä-
sidenten des Obersten Gerichtshofs Dr.

Hopf als Vorsitzenden, die Hofrätin des Obersten
Gerichtshofs Dr. Fichtenau und den Hofrat des Obers-
ten Gerichtshofs Dr. Hargassner sowie die fachkundi-
gen Laienrichter KR Mag. Paul Kunsky und Harald
Kohlruss als weitere Richter in der Arbeitsrechtssa-
che der klagenden Partei D***** S*****, vertreten
durch Mag. Martin Wakolbinger, Rechtsanwalt in
Enns, gegen die beklagte Partei I***** GmbH,
*****, vertreten durch Mag. Martin Singer, Rechts-
anwalt in Schwaz, wegen 7.434,83 EUR sA, über die
Revision der beklagten Partei (Revisionsstreit-
wert: 2.400 EUR) gegen das Urteil des Oberlandesge-
richts Linz als Berufungsgericht in Arbeits- und Sozi-
alrechtssachen vom 12. August 2019, GZ 11 Ra 45/
19w-33, mit dem den Berufungen beider Parteien ge-
gen das Urteil des Landesgerichts Linz als Arbeits-
und Sozialgericht vom 19. Februar 2019,
GZ 9 Cga 79/18i-26, nicht Folge gegeben wurde, in
nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei
die mit 418,78 EUR (darin 69,80 EUR USt) bestimm-
ten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen
zu ersetzen.
Text

Entscheidungsgründe:

Der Kläger war bei der Beklagten von 8. 5. 2017 bis
31. 1. 2018 als Außendienstmitarbeiter beschäftigt.
Sein Bruttomonatsgehalt betrug 2.857,14 EUR. Zu-
sätzlich erhielt der Kläger eine Umsatzprovision so-
wie einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt, den er
auch privat – unter Verrechnung eines Sachbezugs –
nutzen durfte.

In diesem Dienstfahrzeug hatte die Beklagte von Be-
ginn an – ohne Kenntnis des Klägers – ein GPS-Or-
tungssystem eingebaut.

Dieses GPS-Ortungssystem, das die Beklagte in je-

dem Dienstfahrzeug des Vertriebs eingebaut hatte,
konnte die GPS-Daten rund um die Uhr übertragen,
wodurch diese Fahrzeuge von der Beklagten auch in
der Freizeit ihrer Arbeitnehmer geortet wurden. Zu-
dem konnte das GPS-System auch den Batteriepegel
der Fahrzeuge überwachen und erkennen, wann die
Zündung eingeschaltet wird. Diese Daten konnten
vom Geschäftsführer der Beklagten, dem Vertriebslei-
ter, dem Produktionsleiter und einer Innendienstleite-
rin jederzeit über das Internet angesehen werden. Die
Beklagte nutzte das GPS-Ortungssystem nicht zur
strategischen Vertriebssteuerung. Eine Betriebsver-
einbarung über diese GPS-Ortung gab es bei der Be-
klagten nicht, zumal im Betrieb kein Betriebsrat exis-
tierte.

Nachdem der Kläger erstmals am 19. 7. 2019 zufällig
Kenntnis von der ständig erfolgten GPS-Überwa-
chung durch die Beklagte erlangte, erklärte er gegen-
über dem Vertriebsleiter, seinem direkten Vorgesetz-
ten bei der Beklagten, dass er mit der durchgehenden
GPS-Ortung, vor allem in der Freizeit, nicht einver-
standen sei. Den mehrmaligen schriftlichen und
mündlichen Aufforderungen des Klägers, die Über-
wachung zumindest in der Freizeit zu unterlassen,
kam die Beklagte jedoch nicht nach.

Die GPS-Ortung brachte für den Kläger erhebliche
Unannehmlichkeiten. Oft wurde er von seinem Vor-
gesetzten angerufen und gefragt, warum er so spät
von daheim weggefahren sei. Da der Kläger nicht
wollte, dass sein Privatleben durch die GPS-Ortung
des Dienstfahrzeugs kontrolliert und überwacht wur-
de, fuhr er auch nicht mit dem Dienstfahrzeug, son-
dern mit einem anderen Auto auf Urlaub.

Das Dienstverhältnis des Klägers endete durch Kün-
digung der Beklagten vom 18. 12. 2017. Vom
11. 12. 2017 bis 1. 1. 2018 war der Kläger in Kran-
kenstand. Danach stellte ihn die Beklagte bis zum
18. 12. 2017 dienstfrei.

Der Kläger begehrt von der Beklagten – soweit noch
revisionsverfangen – gestützt auf § 1328a ABGB ei-
nen ideellen Schadenersatz von 6.000 EUR (ca
1.000 EUR pro Monat). Durch die ständige rechts-
widrige und schuldhafte GPS-Überwachung, auch in
der Freizeit, habe die Beklagte erheblich in seine Pri-
vatsphäre eingegriffen. Durch die ständige Überwa-
chung sei er massiv unter psychischem Druck gestan-
den.

Die Beklagte bestritt, beantragte Klagsabweisung
und wandte ein, dass der Kläger auf das im Dienst-
fahrzeug eingebaute GPS-Ortungssystem aufmerk-
sam gemacht worden sei, er jedenfalls davon gewusst
habe und damit einverstanden gewesen sei, die
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Dienstfahrzeuge aus Gründen des effizienten Fuhr-
parkmanagements und des Ressourceneinsatzes mit
dem GPS-Ortungssystem ausgestattet worden seien
und der Kläger ohnehin nicht in seiner Freizeit über-
wacht worden sei. Eine erhebliche Verletzung der Pri-
vatsphäre des Klägers liege nicht vor, weil die Be-
klagte keine Umstände verwertet habe, die geeignet
seien, den Kläger in der Öffentlichkeit bloßzustellen.

Das Erstgericht sprach dem Kläger unter Anwen-
dung des § 273 ZPO einen immateriellen Schadener-
satz von 2.400 EUR (400 EUR pro Monat) zu. Die
Überwachung eines Dienstnehmers mittels eines
GPS-Ortungssystems stelle eine betriebliche Kon-
trollmaßnahme dar, die auch nach der Rechtspre-
chung des EGMR die Menschenwürde berühre. De-
ren Einführung hätte gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG
einer Betriebsvereinbarung bedurft. Eine solche liege
jedoch nicht vor. Der Kläger habe dieser Maßnahme
auch nicht iSd § 10 AVRAG zugestimmt. Da die Be-
klagte daher rechtswidrig und schuldhaft in die Pri-
vatsphäre des Klägers eingegriffen habe, stehe dem
Kläger gemäß § 1328a ABGB ein ideeller Schadener-
satz zu.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung.
Es teilte die rechtliche Beurteilung des Erstgerichts
und ergänzte, dass schon die eindeutig gesetzwidrige
Einführung des technischen Überwachungssystems
der Beklagten die für die Zuerkennung eines ideellen
Schadenersatzes nach § 1328a Abs 1 Satz 2 ABGB
geforderte Erheblichkeitsschwelle überschritten habe.
Schon damit sei der schädliche Erfolg eines rechts-
widrigen Eingriffs in die Privatsphäre des Klägers
eingetreten.

Das Berufungsgericht ließ die Revision zu, weil zur
Frage, ob ein ideeller Schadenersatz nach § 1328a
ABGB gebühre, wenn die Einführung und Verwen-
dung von Kontrollmaßnahmen und technischen Sys-
temen, die die Menschenwürde berührten, ohne Ein-
haltung der Vorgaben des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bzw
des § 10 Abs 1 AVRAG erfolgt sei, noch keine
oberstgerichtliche Rechtsprechung vorliege.

In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragt die
Beklagte die Abänderung des Berufungsurteils im
Sinne einer Klagsabweisung; hilfsweise wird ein Auf-
hebungsantrag gestellt.

Der Kläger beantragt in seiner Revisionsbeantwor-
tung, die Revision der Beklagten zurückzuweisen, in
eventu der Revision keine Folge zu geben.

Die Revision ist zulässig; sie ist jedoch nicht berech-
tigt.
Rechtliche Beurteilung

1.1. § 1328a Abs 1 ABGB lautet:

Wer rechtswidrig und schuldhaft in die Privatsphäre
eines Menschen eingreift oder Umstände aus der Pri-
vatsphäre eines Menschen offenbart oder verwertet,
hat ihm den dadurch entstandenen Schaden zu erset-

zen. Bei erheblichen Verletzungen der Privatsphäre,
etwa wenn Umstände daraus in einer Weise verwertet
werden, die geeignet ist, den Menschen in der Öffent-
lichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzanspruch
auch eine Entschädigung für die erlittene persönliche
Beeinträchtigung.

1.2. Diese mit dem Zivilrechts-Änderungsgesetz 2004
– ZivRÄG 2004 (BGBl I 2003/91) in das ABGB ein-
gefügte Bestimmung versteht sich als Ausführungs-
bestimmung zur Durchsetzung der in § 16 ABGB
verankerten Persönlichkeitsrechte in ihrem Kernbe-
reich der Würde des Einzelnen. Geschütztes Rechts-
gut der Norm ist die Privatsphäre (4 Ob 51/12x
Pkt 6.3.). Mit § 1328a ABGB wurde das Recht auf
Wahrung der Privatsphäre, das sich bis dahin schon
aus zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen ableiten
ließ, als eigenständiges Persönlichkeitsrecht aus-
drücklich im ABGB verankert
(RV 173 BlgNR 22. GP 5; Hinteregger in Kletečka/

Schauer, ABGB-ON1.04 § 1328a Rz 1). Nach den Ge-
setzesmaterialien (RV 173 BlgNR 22. GP 1) wurde
dem bislang nicht ausreichenden Schutz der Privat-
sphäre durch das Zivilrecht dadurch Rechnung getra-
gen, dass dem Verletzten gegen erhebliche rechtswid-
rige Eingriffe in seine Privat- und Intimsphäre nun
auch ein Anspruch auf immateriellen Schadenersatz
gewährt wurde.

1.3. Unter den Begriff der Privatsphäre fällt der
(höchst-)persönliche Lebensbereich eines Menschen,
der nur einem eingeschränkten Personenkreis bekannt
ist und üblicherweise nicht einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wird (Reischauer in Rum-

mel, ABGB4 § 1328a Rz 3; Hinteregger in Kletečka/

Schauer, ABGB-ON1.04 § 1328a Rz 2;
RV 173 BlgNR 22. GP 19; vgl RS0125721). Einen
Anhaltspunkt für die Auslegung des Begriffs „Privat-
sphäre“ kann der verwandte Begriff des „Privatle-
bens“ in Art 8 Abs 1 EMRK bieten (Wittwer in

Schwimann, ABGB-Takom4 § 1328a Rz 3; Danzl in

KBB5 § 1328a ABGB Rz 3;
RV 173 BlgNR 22. GP 17).

1.4. Die „persönlichen Rechte“ sind absolute Rechte
und genießen als solche Schutz gegen Eingriffe Drit-
ter (RS0008999). Nach herrschender Auffassung sind
auch im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeitsrechte
der Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Dies ergibt sich
insbesondere aus den §§ 16, 1157 ABGB und § 18
AngG (Grünanger, Videoüberwachung im Betrieb,
ARD 6467/5/2015; vgl 9 ObA 109/06d; 9 ObA 95/
08y; 9 ObA 82/15x).

2.1. Gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG bedarf die Ein-
führung von Kontrollmaßnahmen und technischen
Systemen zur Kontrolle der Arbeitnehmer durch den
Betriebsinhaber, sofern diese Maßnahmen (Systeme)
die Menschenwürde berühren, zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Zustimmung des Betriebsrats. Korre-
spondierend dazu normiert § 10 Abs 1 AVRAG, dass
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die Einführung und Verwendung von Kontrollmaß-
nahmen und technischen Systemen, welche die Men-
schenwürde berühren, unzulässig ist, es sei denn, die-
se Maßnahmen werden durch eine Betriebsvereinba-
rung iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG geregelt oder erfol-
gen in Betrieben, in denen kein Betriebsrat eingerich-
tet ist, mit Zustimmung des Arbeitnehmers.

2.2. Unstrittig liegt hier für die Einführung und Ver-
wendung des GPS-Ortungssystems in bestimmten
Dienstfahrzeugen der Beklagten (so auch in jenem
des Klägers) weder eine Betriebsvereinbarung noch
eine Zustimmung des Klägers vor. Dies wäre aber aus
folgenden Gründen erforderlich gewesen:

2.3. Unter einer Kontrollmaßnahme iSd § 96 Abs 1
Z 3 ArbVG ist die systematische Überwachung von
Eigenschaften, Handlungen oder des allgemeinen
Verhaltens von Arbeitnehmern durch den Betriebsin-
haber zu verstehen (9 ObA 109/06d; vgl Felten/Preiss
in Gahleitner/Mosler, ArbVG³ § 96 Rz 44; Reissner

in ZellKomm3 § 96 ArbVG Rz 22; Jabornegg in
Strasser/Jabornegg/Resch, Komm zum ArbVG, § 96
Rz 129). Es geht dabei auch um von Seiten des Be-
triebsinhabers veranlasste Regelungen, die insbeson-
dere vorschreiben, wann, unter welchen Umständen
und auf welche Weise Arbeitnehmer während ihrer
Arbeitsleistung (auch wenn sie außerhalb der Be-
triebsräumlichkeiten erbracht wird) zu irgendeinem
Zweck überprüft werden (Jabornegg in Strasser/Ja-
bornegg/Resch, Komm zum ArbVG, § 96 Rz 129;
vgl 9 ObA 109/06d).

2.4. Bei dem von der Beklagten veranlassten GPS-
Kontrollsystem handelt es sich zweifelsohne um eine
auf Dauer angelegte systematische Überwachungs-
möglichkeit des Aufenthaltsorts des Dienstfahrzeugs
und damit des Klägers, der dieses Dienstfahrzeug so-
wohl beruflich als auch privat nutzte (vgl Goricnik/
Grünanger in Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-

Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle2 Kap 7 Rz 7.87
und 7.93). Damit griff die Beklagte in die Privatsphä-
re des Klägers ein.

3.1. Bei Maßnahmen oder Systemen, die – wie hier –
die objektive Eignung zur Kontrolle der Arbeitneh-
mer erfüllen, ist dann gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG
bzw § 10 Abs 1 AVRAG weiters zu prüfen, ob da-
durch die Menschenwürde berührt ist. Zum unbe-
stimmten Wert- und Rechtsbegriff „Menschenwürde“
wurde bereits in der Entscheidung 9 ObA 109/06d
(Fingerprint-Scanner) ausgeführt, dass er aus der
Konkretisierung von Generalklauseln des Zivilrechts
(insbesondere § 879 ABGB) bzw des Arbeitsrechts
(insbesondere Fürsorgepflicht iSd § 18 AngG, § 1157
ABGB) gewonnen werden muss. Besondere Bedeu-
tung kommt in diesem Zusammenhang § 16 ABGB
zu, wonach jeder Mensch über angeborene natürliche
Rechte verfügt. Es handelt sich dabei um eine Zen-
tralnorm der österreichischen Rechtsordnung, die in
ihrem Kernbereich die Menschenwürde schützt
(9 ObA 23/15w Pkt 3. mwN; RS0008993). Der Ge-

setzgeber will mit der Anknüpfung an die „Men-
schenwürde“ in § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG erreichen,
dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Ar-
beitnehmers keinen übermäßigen Eingriffen ausge-
setzt ist (9 ObA 23/15w Pkt 3. mwN). Auch die Pri-
vatsphäre eines Arbeitnehmers ist zu den von § 96
Abs 1 Z 3 ArbVG geschützten Rechtsgütern zu zäh-
len (9 ObA 23/15w Pkt 3. mwN).

3.2. Die Menschenwürde wird von einer Kontroll-
maßnahme oder einem Kontrollsystem dann „be-
rührt“, wenn dadurch die vom Arbeitnehmer in den
Betrieb miteingebrachte Privatsphäre kontrolliert
wird. Von der Privatsphäre abgesehen, kann aber
auch durch die Kontrollintensität der Arbeitsleistung
und des arbeitsbezogenen Verhaltens des Arbeitneh-
mers eine Berührung der Menschenwürde bewirkt
werden, und zwar vor allem dann, wenn diese Kon-
trolle in übersteigerter Intensität organisiert wird und
jenes Maß überschreitet, das für Arbeitsverhältnisse
dieser Art typisch und geboten ist (9 ObA 109/06d
mwN; 9 ObA 23/15w Pkt 5.). Andererseits verlangt
das „Berühren“ der Menschenwürde keine solche
Eingriffsdichte, die bereits als „Verletzung“ anzuse-
hen wäre. Durch § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG soll nach den
Vorstellungen des Gesetzgebers vielmehr der schmale
Grenzbereich zwischen den die Menschenwürde ver-
letzenden (und damit ohnehin sittenwidrigen) Maß-
nahmen und den die Menschenwürde überhaupt nicht
tangierenden Maßnahmen des Betriebsinhabers gere-
gelt werden (9 ObA 23/15w Pkt 4.).

3.3. Die Beantwortung der Frage, ob die Menschen-
würde durch eine Kontrollmaßnahme auch nur be-
rührt wird, bedarf einer umfassenden Abwägung der
wechselseitigen Interessen (9 ObA 109/06d mwN =
DRdA 2008/26 [zust Mosler] = ZAS 2007/16 [zust
Schrank]; Biometrische Arbeitserfassung durch Fin-
gerscanner, RdW 2007/371 [zust Maurer]; 9 ObA 23/
15w Pkt 8. mwN = DRdA 2016/2 [zust Reissner/
Schneeberger]; Jabornegg in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG § 96 Rz 140; Reissner in Zellkomm3

§ 96 ArbVG Rz 24 aA Goricnik, Replik zu Reissner/
Schneeberger, Anmerkung zu OGH 9 ObA 23/15w
DRdA 2016/2, Alkoholkontrollen per Alkomat,
DRdA 2016, 362 und Felten/Preiss in Gahleitner/
Mosler, ArbVG³ § 96 Rz 54 ua). So sind einerseits
die Interessen des Arbeitgebers, der im Arbeitsver-
hältnis ein grundsätzliches Recht zur Kontrolle der
Arbeitnehmer hat, aber darüber hinaus zB auch sein
Eigentum sichern und schützen will, und andererseits
die Interessen des Arbeitnehmers an der Wahrung sei-
ner Persönlichkeitsrechte gegeneinander abzuwägen.
Dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit kommt hier re-
gulierende Funktion zu. Persönlichkeitsrechte dürfen
nur so weit beschränkt werden, als dies durch ein le-
gitimes Kontrollinteresse des Arbeitgebers geboten
ist. Es ist das schonendste – noch zum Ziel führende
– Mittel zu wählen (9 ObA 23/15w Pkt 8. mwN; vgl
RS0116695).

3.4. Die Beklagte hat sich im erstinstanzlichen Ver-
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fahren ausschließlich darauf berufen, dass die hier
vorzunehmende Interessenabwägung deshalb zu ihren
Gunsten ausfallen müsste, weil das GPS-Ortungssys-
tem einem effizienten Fuhrparkmanagement und dem
Ressourceneinsatz diene. Dies ist nach den bindenden
Feststellungen aber nicht der Fall. Soweit die Beklag-
te nun in ihrer Revision erstmals ihr Interesse an der
Verwendung des GPS-Ortungssystems mit ihrem
Recht als Eigentümerin, das Dienstfahrzeug während
der Arbeitszeit des Klägers zu lokalisieren, begrün-
det, verstößt sie gegen das Neuerungsverbot des
§ 504 Abs 2 ZPO. Damit ist der Beklagten aber der
ihr obliegende Beweis (RS0120423), dass sie in Ver-
folgung eines berechtigten Interesses gehandelt habe
und dass die gesetzte Maßnahme ihrer Art nach zur
Zweckerreichung geeignet gewesen sei, nicht gelun-
gen. Durch die Verwendung des GPS-Ortungssystems
im Dienstfahrzeug des Klägers während dessen Ar-
beitszeit (und Freizeit) hat sie rechtswidrig und
schuldhaft (vorsätzlich) in die Privatsphäre des Klä-
gers, nämlich seinen höchstpersönlichen Lebensbe-
reich, eingegriffen (§ 1328a ABGB Abs 1 1. Fall).

3.5. Ausgehend von diesen Überlegungen berührt die
dauernde Ortungsmöglichkeit während der Arbeits-
zeit des Klägers jedenfalls die Menschenwürde (vgl
Goricnik/Grünanger in Grünanger/Goricnik, Arbeit-

nehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle2 Kap 7
Rz 7.98; Binder in Tomandl, Arbeitsverfassungsge-
setz § 96 Rz 74; Rebhahn in Kritik und Fortschritt im
Rechtsstaat, Bd 34, Alles unter Kontrolle?, 144; Hal-
wax, Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz
von Telematiklösungen im Güterbeförderungsver-
kehr, DRdA 2012, 532 [533]; vgl Rauch, Grenzen der
Kontrollmaßnahmen, ASoK 2010, 102 [105]). Solche
Kontrollen des Arbeitgebers außerhalb der Dienstzeit

sind jedenfalls unzulässig (Löschnigg, Arbeitsrecht13

Rz 11/116; Rebhahn in Kritik und Fortschritt im
Rechtsstaat, Bd 34, Alles unter Kontrolle?, 144; vgl
EGMR Bsw 35623/05 Pkt I.2.a.).

4. Ein immaterieller Schadenersatzanspruch nach
§ 1328a ABGB steht dem Verletzten nur bei „erhebli-
chen“ Verletzungen der Privatsphäre zu. Die „Erheb-
lichkeitsschwelle“ ist eine allgemeine Schranke für
Ansprüche auf Ersatz immaterieller Schäden bei Ein-
griffen in die Persönlichkeitsrechte. Bei Beurteilung
der Erheblichkeit eines Eingriffs kommt es auf die
Umstände des Einzelfalls an: Je „privater“ ein Um-
stand ist, in den eingegriffen oder der verwertet wird,
je schwerwiegender das Verschulden des Störers ist
und je gravierender die Folgen für den betroffenen
Menschen sind, desto eher ist an immaterielle Scha-
denersatzansprüche zu denken

(RV 173 BlgNR 22. GP 19). Entscheidend sind daher
die Intensität und das Ausmaß der Verletzung (Rei-

schauer in Rummel, ABGB3 § 1328a ABGB Rz 11).
Das Maß des Eingriffs darf nicht bloß unbedeutend

sein (Hinteregger in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.04

§ 1328a Rz 8). Auch beim Ersatz dieses ideellen
Schadens steht der dem österreichischen Haftpflicht-
recht immanente Ausgleichsgedanke im Vordergrund.
Immaterieller Schadenersatz soll dann zugesprochen
werden, wenn der Betroffene den Eingriff in seine
Privatsphäre auch als solchen empfindet (Harrer/

Wagner in Schwimann/Kodek4 § 1328a ABGB Rz 6;
Helmich, ecolex 2003, 888 [Pkt D]). Als Beispiel
nennt das Gesetz für die Erheblichkeit des Eingriffs
in die Privatsphäre die Verwertung von privaten Um-
ständen in einer Weise, die geeignet ist, den Betroffe-
nen in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Dies wurde
den Bestimmungen der § 7 Abs 1 MedienG und § 33
Abs 2 DSG 2000 in den damals gültigen Fassungen
entnommen (RV 173 BlgNR 22. GP 19).

5. Das in der Revision hervorgehobene Argument, der
Eingriff in die Privatsphäre des Klägers sei hier schon
deshalb nicht erheblich gewesen, weil die Beklagte
keine privaten Umständen des Klägers in einer Weise
verwertet habe, die geeignet gewesen sei, den Kläger
in der Öffentlichkeit bloßzustellen, greift zu kurz. Die
Beklagte übergeht, dass sie an ihrer rechtswidrigen
Kontrollmaßnahme festhielt, obwohl sich der Kläger
mehrmals bei ihr über deren Vorgangsweise be-
schwerte und diese aufforderte, die Überwachung des
Dienstfahrzeugs zu unterlassen. Die Beklagte nahm
nicht von ihrer rechtswidrigen Vorgangsweise Ab-
stand, was zu beträchtlichen Unannehmlichkeiten für
den Kläger führte. Nach Lage des Falls kann nicht
von einem unerheblichen Eingriff in Persönlichkeits-
rechte ausgegangen werden. Vielmehr liegt eine er-
hebliche Verletzung der Privatsphäre des Klägers iSd
§ 1328a Abs 1 ABGB vor.

6. Damit erweist sich der Zuspruch eines Schadener-
satzes iSd § 1328a ABGB an den Kläger als berech-
tigt. Die Frage der Höhe wird in der Revision der Be-
klagten nicht thematisiert. Sie erscheint dem Senat
angemessen.

Der Revision der Beklagten war daher nicht Folge zu
geben.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 41, 50
ZPO.
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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Jensik als Vorsitzen-
den sowie die Hofrätin Dr. Grohmann, die Hofräte
Mag. Wurzer, Mag. Painsi und MMag. Matzka als
weitere Richter in der Rechtssache der klagenden
Partei Dr. hc M*****, vertreten durch Dr. Anton Hin-
termeier, Mag. Michael Pfleger ua, Rechtsanwälte in
St. Pölten, gegen die beklagte Partei Dr. S*****, ver-
treten durch die Riedl – Ludwig – Penzl, Rechtsan-
wälte GmbH, Haag, wegen 105.340 EUR sA, über
die Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des
Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom
5. März 2019, GZ 15 R 22/19v-71, mit dem das Ur-
teil des Landesgerichts St. Pölten vom 20. Novem-
ber 2018, GZ 24 Cg 62/16i-65, abgeändert wurde, in
nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Spruch

Der Revision wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeän-
dert, dass das Urteil des Erstgerichts ausgenommen
von dessen Kostenentscheidung wiederhergestellt
wird.

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens
bleibt dem Erstgericht vorbehalten.
Text

Entscheidungsgründe:

Die Streitteile waren von Ende März 2008 bis Anfang
April 2016 Lebensgefährten. Am 20. 3. 2012 erlitt
der Kläger eine Hirnstammblutung und befand sich in
der Folge in Intensiv- und danach bis Anfang Au-
gust 2012 in Rehabilitationsbehandlung; anschlie-
ßend kehrte er in die gemeinsame Wohnung zurück.
Der Kläger war und ist pflegebedürftig. Er leidet an
einer eingeschränkten Sehfähigkeit, einer mittelgradi-
gen spastischen Lähmung aller Extremitäten mit dem
Fehlen zielgerichteter Bewegungen. Alle Pflegehand-
lungen und Aktivitäten des täglichen Lebens müssen
für den Kläger vorgenommen werden, auch wenn ihm
einzelne Bewegungen möglich sind.

Die Beklagte verbrachte bereits ab Beginn der Reha-
bilitationsbehandlung viel Zeit beim Kläger und er-

brachte danach bis zum Ende der Lebensgemein-
schaft für ihn umfangreiche Pflege- und Betreuungs-
leistungen.

Nach Ende der Beziehung (5. 4. 2016) behielt die Be-
klagte einen Betrag von 163.840 EUR aus dem Ver-
mögen des Klägers für sich, weil sie die Ansicht ver-
trat, dass ihr dieser Betrag für die erbrachten Leistun-
gen zustünde. Davon zahlte sie 58.500 EUR am
26. 8. 2016 an den Kläger zurück.

Der Kläger begehrt die Zahlung des restlichen Be-
trags von 105.340 EUR sA.

Die Beklagte wendete eine Gegenforderung bis zur
Höhe dieses Betrags ein.

Der Kläger habe wegen der Hirnstammblutung einer
intensiven Pflege nahezu rund um die Uhr bedurft,
die sie bis zum dem Ende der Lebensgemeinschaft
am 5. 4. 2016 erbracht habe. Sie habe zum Teil unter
Aufopferung ihrer eigenen Berufstätigkeit und beruf-
lichen Karriere als Ärztin und jeglicher persönlicher
Freizeit und Lebensqualität den Kläger bestmöglich
betreut, gepflegt und unterstützt. Nach Aufnahme ih-
rer Berufstätigkeit sei sie regelmäßig zwischen
13:30 Uhr und 14:00 Uhr heimgekommen und ab
dann für den Kläger zur Verfügung gestanden. Es sei
eine permanente Pflege intensivster Art erforderlich
gewesen; die von ihr erbrachte Pflege sei vom Kläger
auch gewünscht und jedenfalls zu seinem Vorteil er-
bracht worden. Die von ihr erbrachte Pflege gehe
weit über das hinaus, was im Rahmen einer Lebens-
gemeinschaft üblicherweise als Unterstützung geleis-
tet werde. Für den 27. 9. 2015 sei die Hochzeit mit
dem Kläger fix geplant und vorbereitet gewesen und
nur auf Druck seiner Eltern nicht zustande gekom-
men.

Sie habe für den Kläger Pflegeleistungen im Ausmaß
von rund 18.000 Stunden erbracht, wovon sie
4.400 Stunden für jenes Ausmaß abziehe, in dem eine
Hilfe und Pflege im Rahmen einer Lebensgemein-
schaft üblicherweise erwartet werden dürfe. Die ver-
bleibenden 13.600 Stunden seien mit einem Misch-
satz zwischen 12 EUR und 22 EUR zu multiplizieren.
Vom Ergebnis sei ein Betrag von 15.000 EUR für di-
verse Leistungen, die sie während aufrechter Lebens-
gemeinschaft bereits erhalten habe, abzuziehen, so-
dass ihre insgesamt 148.200 EUR zustünden, die sie
bis zur Höhe der Klageforderung compensando ein-
wende.

Der Kläger bestritt die Gegenforderung und erwider-
te, dass die Betreuungsleistungen der Beklagten nicht
über jene Leistungen hinausgegangen seien, die im
Rahmen einer Lebensgemeinschaft unentgeltlich übli-
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cherweise erbracht würden. Es sei keine intensive
Pflege rund um die Uhr erforderlich gewesen. Werk-
tags sei ein (externer) Assistenzdienst tätig geworden.
Bei Nacht- und/oder Wochenenddiensten der Beklag-
ten seien die Betreuungsleistungen von seinen Eltern
übernommen worden. Die Beziehung der Streitteile
sei anfangs harmonisch verlaufen; zuletzt habe die
Beklagte Psychoterror betrieben und schwere Repres-
salien angedroht, wenn nicht das gemacht werde, was
sie verlange. Die von der Beklagten erstellte Stunden-
berechnung sei völlig lebensfremd. Ab März 2014
hätten die Streitteile hin und wieder über eine (aus-
schließlich) kirchliche Hochzeitszeremonie gespro-
chen, eine standesamtliche Eheschließung sei jedoch
mittelfristig weder besprochen noch erörtert worden.
Die kirchliche Trauungszeremonie habe die Beklagte
abgesagt.

Das Erstgericht stellte das Klagebegehren mit
105.340 EUR und die Gegenforderung mit
57.708 EUR als zu Recht bestehend fest, verpflichtete
die Beklagte zur Zahlung von 47.632 EUR und von
4 % Zinsen aus diesem Betrag seit 6. 6. 2016 sowie
aus 58.500 EUR von 6. 6. 2016 bis 25. 8. 2016 und
wies das Mehrbegehren von 57.708 EUR sA ab. Da-
bei ging es von nachstehenden Feststellungen aus:

Die Streitteile waren zu Beginn ihrer Lebensgemein-
schaft Medizinstudenten und lebten zunächst in Wien
als Studenten zusammen. Ihr Beziehung verlief zu-
mindest bis Herbst 2015 harmonische.

Nachdem der Kläger am 20. 3. 2012 schicksalshaft
eine Hirnstammblutung erlitten hatte, verbrachte er
rund einen Monat auf der Intensivstation und befand
sich dann bis 27. 6. 2012 weiter im Spital, wo mit der
Rehabilitation begonnen wurde. Von 28. 6. bis
8. 8. 2012 war er in einem neurologischen Therapie-
zentrum und kehrte dann in die Studentenwohnung
zur Beklagten zurück. Zu den ambulanten Nachbe-
handlungsterminen fuhr die Beklagte den Kläger und
absolvierten sie gemeinsam. Seit der Hirnstammblu-
tung ist der Kläger auf einen Rollstuhl und umfassen-
de Pflege angewiesen. Er bezieht Pflegegeld der Stu-
fe 7.

Soweit es ihr möglich war, war die Beklagte beim
Kläger. Obwohl sowohl im Spital als auch im Rehabi-
litationszentrum fachkundiges Personal die Pflege des
Klägers vornahm, übernahm die Beklagte während
dieser Zeit die Körperpflege im Bett, nahm mit dem
Beklagten Dehnübungen vor, leerte auch manchmal
die Harnflasche aus und reinigte den Leibstuhl, half
beim Umbetten, badete den Kläger und reinigte ihm
die Zähne. Die eigentliche Leibstuhlreinigung bzw
die sonstige Pflege und Betreuung hat jedoch das
Krankenhaus- bzw Rehabilitationspersonal vorge-
nommen. Vom 27. 8. bis 11. 9. 2012war der Kläger
neuerlich in stationärer Behandlung im Spital. Auch
bei diesem Aufenthalt war die Beklagte meist beim
Kläger.

Zu Beginn des Jahres 2013 bekamen die Streitteile ei-

ne Genossenschaftswohnung, in der sie als Lebensge-
fährten wohnten. Als die Beklagte, die zwischenzeitig
ihr Studium beendet hatte, mit einer Verpflichtung
von 35 Wochenstunden als Ärztin zu arbeiten begann,
wurde ab 1. 3. 2013 eine externe Betreuung durch ei-
nen Assistenzdienst eingerichtet. Die Beklagte erle-
digte nach der Arbeit regelmäßig Einkäufe oder nahm
Organisationshandlungen vor, sodass sie an den Ar-
beitstagen meist in der Zeit von 7:00 Uhr bis
14:30 Uhr, maximal 15:00 Uhr, nicht beim Kläger
war. Während dieser Zeit war eine externe Betreu-
ungsperson beim Kläger. Dieser Pflege- und Betreu-
ungsstatus blieb durchgehend bis zur Beendigung der
Lebensgemeinschaft aufrecht.

Der externe Assistenzdienst wurde mit dem Pflege-
geld der Stufe 7 des Klägers bezahlt; es fielen durch-
schnittlich rund 250 EUR bis 350 EUR monatlich an.
Die Beklagte erhielt vom Pflegegeld nichts.

In der Zeit von September bis November 2015 war
die Beklagte in Pflegekarenz. In dieser Zeit war ur-
sprünglich auch die Hochzeit der Streitteile geplant,
die aber scheiterte. Darüber hinaus absolvierte die
Beklagte in diesem Zeitraum auch ihre Facharztprü-
fung.

Die Beklagte kümmerte sich um jegliche Form der
Körperpflege des Klägers, bei der er vollständige Un-
terstützung benötigte, insbesondere beim Abbrausen,
Baden, Abtrocknen aber auch beim Zähneputzen, Ra-
sieren und bei der sonstigen Körperhygiene. Ein Ba-
devorgang, den die Beklagte regelmäßig an jedem
zweiten Tag vornahm, nahm zumindest zwei Stunden
in Anspruch. Darüber hinaus verabreichte die Beklag-
te dem Kläger auch die Medikamente und die tägliche
Thrombosespritze. Die Beklagte kümmerte sich auch
um das Auswaschen und Desinfizieren der Harnfla-
sche, sowie die Inkontinenz-Reinigung. Sie sorgte
auch dafür, dass der Kläger geistig beschäftigt wurde,
in dem sie gemeinsame Spiele unternahmen. Die Be-
klagte ermöglichte aber auch immer wieder Trai-
ningseinheiten und Spaziergänge im Freien, in dem
sie den Kläger in der freien Natur mit dem Rollstuhl
schob. Das Organisieren der Assistenz sowie die
Durchführung der Abrechnungen und sonstigen Ko-
ordinations- und Behördenangelegenheiten wurden
ausschließlich von der Beklagten vorgenommen. Sie
stellte sich bis zur Beendigung der Lebensgemein-
schaft regelmäßig in den Dienst des Klägers und hat
ihr eigenes Leben hintangestellt bzw sehr stark einge-
schränkt.

Der tatsächliche (objektive) Pflegeaufwand errechnet
sich unter Berücksichtigung eines aus der Beistands-
pflicht eines Partners in schwierigen Lebenslagen ab-
geleiteten „Gleichbeteiligungsgrundsatzes“. Nach
diesem Prinzip ergeben sich nach Abzug von
2.256 Pflegeaufwandsstunden, die vom externen As-
sistenzdienst geleistet worden waren, 4.809 Stunden,
die ausschließlich auf Leistungen entfallen, die von
der Beklagten erbracht wurden und über die allgemei-
ne Beistandsverpflichtung hinausgehen. Bei diesem
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Aufwand handelt es sich jedenfalls um die auch vom
Kläger gewünschten, objektiv notwendigen Pflege-
leistungen, ohne welche er nicht suffizient versorgt
gewesen wäre. Die Beklagte selbst leistete diese Pfle-
gedienste und Betreuungsleistungen aber jedenfalls in
der Erwartung einer aufrechten Lebensgemeinschaft,
wobei der Kläger die Anwesenheit der Beklagten
noch bis zumindest 8. 3. 2016 wünschte.

Ausgehend von diesen Feststellungen erörterte das
Erstgericht in rechtlicher Hinsicht, Pflegeleistungen,
die nach Art oder Ausmaß im Rahmen eines gewöhn-
lichen Beziehungsverhältnisses nicht gesellschaftlich
üblich seien, gingen über das Geschuldete hinaus und
seien – liege wie hier keine Vereinbarung vor – auf
Basis einer Kondiktion nach § 1435 ABGB analog
oder nach den Regeln der nützlichen Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag nach § 1037 ABGB abzugelten.
Die von der Beklagten nach objektiven Kriterien
„nachhaltig“ erbrachten Pflegeleistungen gingen über
das übliche Ausmaß einer auch in Lebensgemein-
schaften erwarteten Beistandsverpflichtung, welche
gesetzlich nicht normiert sei, hinaus und seien zum
klaren und überwiegenden Vorteil des Klägers gewe-
sen, der ohne diese Leistungen ernstlich und erheb-
lich gefährdet gewesen wäre. Die Beklagte habe die
Leistungen in Erwartung des Aufrechtbleibens der
Lebensgemeinschaft unentgeltlich erbracht, sodass
sie ihr sowohl aus bereicherungsrechtlicher Sicht als
auch aus dem Titel der nützlichen Geschäftsführung
ohne Auftrag unter Zugrundelegung eines (angemes-
senen) Stundensatzes von 12 EUR mit 57.708 EUR
(4.809 Stunden mal 12) abzugelten seien, zumal darin
Leistungen, die in einer aufrechten Beziehung übli-
cherweise erbracht werden, gar nicht enthalten seien.
Diesen Betrag könne sie der berechtigten Forderung
des Klägers aufrechnungsweise entgegenhalten, so-
dass dem Klagebegehren im Differenzbetrag stattzu-
geben sei.

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der Be-
klagten nicht, jenem des Klägers hingegen Folge,
stellte die Gegenforderung als nicht zu Recht be-
stehend fest und verurteilte die Beklagte zur Zahlung
des Klagebetrags. Die von einem Lebensgefährten
während der Lebensgemeinschaft erbrachten Leistun-
gen und Aufwendungen seien in der Regel unentgelt-
lich und könnten daher grundsätzlich nicht zurückge-
fordert werden. Nach dem Ende der Lebensgemein-
schaft könne ein Partner aber außergewöhnliche Leis-
tungen zurückfordern, die er erkennbar im Hinblick
auf das „Weiterbestehen der Gemeinschaft“ erbracht
habe, soweit ein die Lebensgemeinschaft überdauern-
der Nutzen verbleibe. Auch bei Pflegeleistungen set-
ze der Anspruch analog § 1435 ABGB grundsätzlich
nur die Erkennbarkeit der Erwartung einer Gegenleis-
tung voraus; nicht das Motiv des Leistenden für die
Arbeit, sondern die objektive Erkennbarkeit dessel-
ben und die Verursachung durch den Leistungsemp-
fänger seien ausschlaggebend. Eine solche Gegenleis-
tung, die für den Leistenden einen Vermögensvorteil
bilden müsse, sei etwa – wegen der Aussicht etwa auf

Hinterbliebenenpension und/oder Erbberechtigung –
die Erwartung der Eheschließung oder des Aufrecht-
bleibens der Ehe mit dem Leistungsempfänger. Jenen
Entscheidungen, wonach die dem anderen Lebensge-
fährten erkennbare Erwartung des (bloßen) „Fortbe-
stehens der Lebensgemeinschaft“ genügen solle, lä-
gen jeweils Sachverhalte zugrunde, in welchen der/
die Leistende eine künftige, bei aufrechtem Bestand
der Lebensgemeinschaft notwendig länger dauernde
(Mit-)Benützung des mit Hilfe der Leistung geschaf-
fenen Wohnraums erwartete. Vom Vorbringen der Be-
klagten sei aber die Behauptung, sie habe ihre Pflege-
leistungen während aufrechter Lebensgemeinschaft
und namentlich (bereits) seit der Erkrankung des Klä-
gers in der diesem erkennbaren Erwartung der Ehe-
schließung und/oder des Fortdauerns der Lebensge-
meinschaft erbracht, nicht umfasst.

Unter einer Geschäftsführung ohne Auftrag sei die ei-
genmächtige Besorgung der Angelegenheiten eines
anderen in der Absicht, dessen Interessen zu fördern,
zu verstehen. So könne nach § 1037 ABGB bei einem
klaren, überwiegenden Vorteil des Geschäftsherrn
auch derjenige Aufwandersatz verlangen, der uner-
laubt in fremde Geschäfte eingreife. Der Kläger habe
die Pflege- und Betreuungsleistungen durch die Be-
klagte stets entgegengenommen, ohne sie etwa abzu-
lehnen. Die Beklagte habe daher von Beginn an da-
von ausgehen müssen, dass der Kläger ihren Leistun-
gen zustimme. Angesichts der von Beginn an gegebe-
nen Einwilligung sei das Einholen seiner ausdrückli-
chen Zustimmung nicht erforderlich gewesen; in der
Erbringung der Betreuungs- und Pflegeleistungen
durch die Beklagte sei jedoch kein eigenmächtiges
Einmengen in die Angelegenheiten des Klägers gele-
gen gewesen. Damit habe die Beklagte weder nach
den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag,
noch nach Bereicherungsrecht Anspruch auf Abgel-
tung ihrer Leistungen. Auf eine zwischen den Streit-
teilen getroffene Vereinbarung habe sie sich nicht be-
rufen.

Die ordentliche Revision ließ das Berufungsgericht
zu, weil es von der Entscheidung zu 8 Ob 37/16y ab-
gewichen sei.

Die vom Kläger beantwortete Revision der Beklagten
ist zulässig, weil dem Berufungsgericht eine korrek-
turbedürftige Fehlbeurteilung unterlaufen ist; sie ist
auch teilweise berechtigt.
Rechtliche Beurteilung

1. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist ausschließ-
lich die von der Beklagten aus den von ihr bis zur Be-
endigung der Lebensgemeinschaft erbrachten Pflege-
leistungen abgeleitete Gegenforderung.

1.1 Grundsätzlich gilt, dass die von einem Lebensge-
fährten während der Lebensgemeinschaft erbrachten
Leistungen und Aufwendungen in der Regel unent-
geltlich sind und nicht zurückgefordert werden kön-
nen (RIS-Justiz RS0033705 [T2]). Leistungen und
Aufwendungen, die keinen in die Zukunft reichenden
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Zweck aufweisen, sondern ihrer Natur nach für den
entsprechenden Zeitraum der bestehenden Lebensge-
meinschaft bestimmt sind, haben bei einer späteren
Aufhebung der Lebensgemeinschaft ihren Zweck
nicht verfehlt (RS0033701). Dies gilt etwa für laufen-
de Zahlungen für den gemeinsamen Unterhalt, die ge-
meinsame Wohnung (RS0033701 [T1; T2; T3]) und
ganz allgemein für die Anschaffung von Sachen, die
zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind. Ein Rück-
forderungsanspruch nach § 1435 ABGB besteht in
diesen Fällen nicht, weil solche Leistungen ihrer Na-
tur keinen über den entsprechenden Zeitraum hinaus-
gehenden Nutzen haben (vgl Meissel/Jungwirth in
Gitschthaler/Höllwerth, EuPR LebG – Rechtsfolgen/
Beendigung Rz 95).

1.2 In Analogie zu § 1435 ABGB gewährt die Recht-
sprechung aber einen Bereicherungsanspruch, wenn
eine Leistung in der erkennbaren Erwartung eines
weitergehenden Erfolgs erbracht wurde und diese Ge-
genleistung in weiterer Folge nicht eintrat
(RS0033855, RS0033952; Rummel in Rummel,

ABGB3 § 1435 Rz 4; Mader in Schwimann/Kodek,

ABGB4 § 1435 Rz 11; Koziol/Spitzer in KBB5 § 1435
Rz 2). Dafür ist im Regelfall weder eine „Zweckabre-
de“ noch eine dem Bereicherungsschuldner „zure-
chenbare“ Erwartung erforderlich. Vielmehr genügt
deren Erkennbarkeit; der Anspruch besteht schon
dann, wenn dem Leistungsempfänger klar war oder
bei Berücksichtigung der gesamten Umstände hätte
klar sein müssen, dass die Leistungen in Erwartung
einer späteren Zuwendung erfolgen (RS0033952
[T15], RS0033606; Rummel aaO Rz 8; Mader aaO
Rz 12). Kerschner (in Fenyves/Kerschner/Vonkilch,
ABGB³ [Klang] § 1435 Rz 43) spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem Vorbehalt, der nach allge-
meinen Regeln auch konkludent erfolgen kann. Ein
solcher Vorbehalt sei wirksam, wenn der Empfänger
nicht mehr darauf vertrauen dürfe, ohne Gegenleis-
tung (oder sonstigen Umstand) die Leistung behalten
zu können.

1.3 Bei Dienstleistungen wird in Fällen bewusster In-
anspruchnahme durch den Empfänger (über den Be-
reicherungsanspruch hinaus) ein angemessenes Ent-
gelt in Analogie zu § 1152 ABGB zugesprochen
(9 ObA 217/01d; 6 Ob 172/10b mwN; vgl auch Rum-
mel aaO § 1435 ABGB Rz 8 mwN; Mader aaO
§ 1435 ABGB Rz 15, auch Kerschner aaO § 1435
Rz 27). Dazu ist in Lehre und Rechtsprechung aner-
kannt, dass derjenige, der eine Leistung in Anspruch
nimmt, die in der Natur nicht mehr zurückgenommen
werden kann, wie vor allem eine Arbeitsleistung, die-
se auf Grund des in § 1152 ABGB zum Ausdruck
kommenden Prinzips angemessen zu entlohnen hat,
außer er brauchte nicht damit zu rechnen, dass er sie
besonders zu vergüten hat (RS0021263; Spenling in

KBB5 § 1152 ABGB Rz 2).

1.4 Für das Entstehen eines Kondiktionsanspruchs im
Sinn des § 1435 ABGB ist es aber jedenfalls notwen-
dig, dass sich der Leistungsempfänger darüber im

Klaren war oder bei Berücksichtigung der gesamten
Umstände hätte im Klaren sein müssen, dass die Ar-
beitsleistungen in Erwartung eines späteren (weiter-
gehenden) Erfolgs erbracht werden. Wurde die
zweckverfehlte Leistung auf Verlangen des Leis-
tungsempfängers erbracht und trifft den Leistenden
kein Verschulden an der Zweckverfehlung, ist sein
Anspruch vom verschafften Nutzen unabhängig
(6 Ob 172/10b; 7 Ob 236/11y je mwN; vgl Rebhahn

in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.03 § 1152 Rz 6;
Meissel/Jungwirth aaO Rz 116).

1.5 Ausgehend von diesen Grundsätzen wurde in der
Judikatur ein aus erbrachten Pflegeleistungen abgelei-
teter Bereicherungsanspruch wiederholt anerkannt,
wenn diese Leistungen in der zumindest erkennbaren
Erwartung eines weitergehenden Erfolgs erbracht
wurden (vgl etwa 6 Ob 589/85; 2 Ob 502/91;
6 Ob 17/95).

2. Mit dem Kriterium der Erkennbarkeit der Erwar-
tung einer Gegenleistung im Zusammenhang mit der
Erbringung von Pflegeleistungen hat sich der Oberste
Gerichtshof in jüngerer Zeit mehrfach auseinanderge-
setzt:

2.1 In 6 Ob 29/09x verneinte der 6. Senat einen An-
spruch des Pflegenden, weil dessen Leistungen im
konkreten Fall nicht über jene hinausgegangen seien,
die er schon aufgrund der familienrechtlichen Bei-
standspflicht hätte erbringen müssen. In einem obiter
dictum führte er aus:

„Für die Verneinung eines Entgeltanspruchs würde im
Übrigen sprechen, dass der pflegende Angehörige be-
reits vor oder zumindest noch während der Erbrin-
gung dieser Leistungen gegenüber dem zu Pflegenden
oder dessen Sachwalter offen legen müsste, dass er
diese Leistungen nicht unentgeltlich, sondern in der
Erwartung einer Gegenleistung zu erbringen gedenkt.
Dies hätte für den zu pflegenden Angehörigen unter
anderem den Vorteil, von vorneherein erkennen zu
können, ob er (wohl regelmäßig in einer gewissen
Dankbarkeitshaltung dem Pflegenden gegenüber) un-
entgeltliche Leistungen in Anspruch nimmt oder ob
diese Leistungen gegen Entgelt erbracht werden; in
letzterem Fall stünde ihm dann die Möglichkeit offen,
sich vielleicht doch – zur Vermeidung der Dankbar-
keitserwartung – für eine professionelle Betreuung zu
entscheiden. Auf diese Art und Weise könnten jeden-
falls Irrtümer des Gepflegten von vornherein ausge-
schlossen werden.“

2.2 In 6 Ob 76/12p stützte der 6. Senat den Anspruch
einer pflegenden Ehefrau ausdrücklich auf § 1435
ABGB, weil sie „davon ausgehen konnte, von ihrer
Tätigkeit irgendeinen Vorteil in der Zukunft erlangen
zu können“. Dafür genüge das – im konkreten Fall
enttäuschte – Vertrauen auf „den Weiterbestand der
Ehe und die damit verbundenen Ansprüche, insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit einer allfälligen
Witwenpension, sowie die Erwartung entsprechender
Erb- bzw Pflichtteilsansprüche“. Auf die „Offenle-
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gung“ der Erwartung kam der 6. Senat in dieser Ent-
scheidung nicht zurück; auch das – im konkreten Fall
wohl erfüllte – Erfordernis der Erkennbarkeit dieser
Erwartungen nannte er nicht.

2.3 In 6 Ob 149/14a nahm der 6. Senat hingegen wie-
der auf das Erfordernis der „Offenlegung“ Bezug, das
im konkreten Fall eindeutig erfüllt war. Er ließ aller-
dings dahingestellt, ob diese „Offenlegung“ auch
„konkludent“ erfolgen könne.

2.4 Der 2. Senat hielt in seiner Entscheidung zu
2 Ob 2/16g mit ausführlicher Begründung für die
auch hier zu beurteilenden Pflegeleistungen am allge-
meinen Grundsatz fest, dass der Anspruch analog
§ 1435 ABGB grundsätzlich nur die Erkennbarkeit
der Erwartung einer Gegenleistung voraussetzt. Da-
mit reiche – in der Terminologie des 6. Senats – eine
„konkludente“ Offenlegung dieser Erwartungen aus.
Schon dadurch sei im Regelfall sichergestellt, dass
der Gepflegte entscheiden könne, ob er eine im Fami-
lien- oder Bekanntenkreis erbrachte Pflege trotz der
damit verbundenen Erwartungen entgegennimmt oder
statt dessen auf professionelle Leistungen zurückgrei-
fe. Weitere Erfordernisse bestünden demgegenüber
nicht.

2.5 Der erkennende Senat schließt sich dieser Auffas-
sung an. Abzustellen ist daher darauf, ob die Beklagte
die Pflegeleistungen in Erwartung eines späteren
(weitergehenden) Erfolgs erbrachte und sich der Klä-
ger bei Berücksichtigung der gesamten Umstände
darüber im Klaren hätte sein müssen.

3.1.1 Die Feststellungen lassen keinen Zweifel, dass
die von der Beklagten erbrachten Pflegeleistungen
weit über die üblichen Beistandsleistungen unter Le-
bensgefährten, die keiner familienrechtlichen Ver-
pflichtung unterliegen (vgl RS0009611 [T1]; Reb-
hahn § 1151 Rz 130;) und damit auch über eine sol-
chen – eheähnlichen (dazu RS0069673 [T2]) – Ge-
meinschaften ganz grundsätzlich zugrunde liegende
sittliche Verpflichtung (vgl dazu RS0021632 [T3])
hinausgingen und vom Kläger bewusst entgegenge-
nommen wurden. Das wird vom Kläger auch nicht
ernsthaft in Abrede gestellt. Zu prüfen bleibt daher,
inwieweit er sich darüber klar sein hätte müssen, dass
die Pflegeleistungen von der Beklagten in Erwartung
einer späteren Gegenleistung erfolgten. Zur Klarstel-
lung sei betont, dass Gegenleistung im hier zu beur-
teilenden Kontext nicht bloß die finanzielle Abgel-
tung von Leistungen, sondern jeden für den Leis-
tungserbringer messbaren Nutzen meint.

3.1.2 Der Kläger bezieht seit seinem Unfall Pflege-
geld der Stufe 7, sodass die öffentliche Hand zur fi-
nanziellen Abgeltung der Pflegeleistungen beiträgt.
Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Bei-
trags pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert
abzugelten, um pflegebedürftigen Personen soweit
wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu
sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein
selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu füh-

ren (§ 1 BPGG; RS0106398; RS0106555 [T5]). Es
bezweckt keine Erhöhung des Einkommens des Be-
troffenen, sondern soll ausschließlich dazu beitragen,
Pflegeleistungen „einkaufen" zu können und es den
Betroffenen ermöglichen, sich die erforderlichen
Pflegemaßnahmen selbst zu organisieren
(10 ObS 121/07s Pkt 2.2; 9 Ob 9/19t Pkt 4.).

3.1.3 Die Beklagte hat die wegen der Hirnstammblu-
tung notwendige Pflege des Klägers übernommen,
soweit nicht der externe Assistenzdienst Leistungen
erbrachte. Nur letztere wurden durch das Pflegegeld
bezahlt, sodass sich der Kläger einen Großteil der von
der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellten Mit-
teln ansparen konnte. Fest steht zudem, dass die Be-
klagte die Pflegedienste und Betreuungsleistungen in
der Erwartung einer aufrechten Lebensgemeinschaft
erbrachte; unverständlich ist die Entscheidung des
Berufungsgerichts, wenn es in Wahrnehmung der Tat-
sachen- und Beweisrüge der Beklagten zu einem all-
fälligen Verschulden am Scheitern der Beziehung mit
dem Hinweis, dass Fragen in diesem Zusammenhang
nicht von Relevanz seien, auch die Feststellung, dass
für den Herbst 2015 die Hochzeit der Streitteile ge-
plant gewesen sei, entfallen lies. Dieser Umstand ent-
spricht aber ohnedies dem unstrittigen Vorbringen der
Parteien, sodass nicht ernsthaft in Zweifel gezogen
werden kann, dass die Lebensgemeinschaft nach de-
ren ursprünglichen Intentionen letztlich in einer Ehe
münden sollte, wobei der Umstand, dass die Hochzeit
im Herbst 2015 scheiterte, keineswegs bedeutet, dass
die danach im Wesentlichen unverändert bis
April 2016 fortgesetzte Lebensgemeinschaft nicht
mehr von einer solchen Zielsetzung getragen gewesen
wäre. Damit kann entgegen den Ausführungen des
Berufungsgerichts aber auch nicht zweifelhaft sein,
dass die Leistungserbringung durch die Beklagte so-
wohl nach deren Vorbringen als auch den Feststellun-
gen (in Verbindung mit dem unstrittigen Vorbringen)
von der Erwartung einer künftigen Eheschließung je-
denfalls mitgetragen war.

3.1.4 Im Allgemeinen besteht der Verwendungszweck
des Pflegegelds darin, entweder professionelles Pfle-
gepersonal in Anspruch zu nehmen oder Pflegeleis-
tungen von Angehörigen oder sonst nahestehender
Personen abzugelten (vgl dazu Müller in Barth/Gan-
ner, Handbuch des Erwachsenenschutzrechts³ 516).
Erfolgt daher
– wie hier – die Pflege durch die Lebensgefährtin in
Erwartung der Aufrechterhaltung einer Lebensge-
meinschaft, die letztlich in einer Ehe münden sollte,
(vorerst) unentgeltlich, sodass es dem Pflegebedürfti-
gen ermöglicht wird, einen Großteil des Pflegegelds
anzusparen, liegt dem erkennbar auch die Erwar-
tungshaltung zugrunde, durch die zukünftige gemein-
same Lebensgestaltung an diesen Ersparnissen teilzu-
haben. Für den erkennenden Senat bestehen in einem
solchen Fall keine Zweifel, dass eine solche Erwar-
tung schon durch die faktische Gestaltung der Le-
bensumstände deutlich zu Tage tritt, sodass der Klä-
ger als Leistungsempfänger auch nicht damit rechnen
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durfte, er werde die von der Lebensgefährtin erbrach-
ten Pflegeleistungen trotz Bezugs von Pflegegeld un-
ter keinen Umständen vergüten müssen.

3.2 Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten
werden, dass sich der Kläger bei Berücksichtigung al-
ler Umstände darüber im klaren sein musste, dass die
Beklagte die Pflegeleistungen jedenfalls in Erwartung
einer weiteren gemeinsamen Lebensgestaltung er-
brachte, die jedenfalls nach den ursprünglichen Vor-
stellungen auch in einer Eheschließung münden soll-
te. Da der Kläger bei dieser Sachlage auch nicht dar-
auf vertrauen durfte, die Leistungserbringung durch
die Beklagte erfolge ungeachtet des Bezugs von Pfle-
gegeld in jedem Fall unentgeltlich, ist es auch nicht
mehr von Bedeutung, ob er, wie er in seiner Revisi-
onsbeantwortung unter Bezugnahme auf sein Vor-
bringen geltend macht, früher zu seinen Eltern gezo-
gen wäre, um von ihnen diese Leistungen kostenlos
zu erhalten. Dass das Berufungsgericht die entspre-
chende Negativfeststellung nicht übernommen hat,
schadet daher nicht. Nach den Feststellungen
wünschte der Kläger die Anwesenheit der Beklagten
jedenfalls bis 8. 3. 2016. Damit fehlt es aber insge-
samt an Anhaltspunkten, dass die Beklagte ein Ver-
schulden an der Zweckverfehlung trifft. Ihr Anspruch
ist somit vom verschafften Nutzen unabhängig, so-
dass ihr eine angemessene Entlohnung für die von ihr
erbrachten Pflegeleistungen gebührt.

3.3 Ob bei der gegebenen Sachlage die Regeln über
die Geschäftsführung ohne Auftrag (insb § 1037
ABGB) überhaupt zur Anwendung gelangen und das
Berufungsgericht daher allenfalls von der Entschei-
dung zu 8 Ob 37/16y abgewichen ist, muss nicht
mehr geprüft werden.

4. Zur Höhe des Anspruchs:

4.1 Die Bestimmung der Höhe des Entgelts für Leis-
tungen, auf das gemäß § 1435 ABGB iVm § 1152
ABGB ein Anspruch besteht, erfolgt nach ständiger
Rechtsprechung gemäß § 273 ZPO (RS0021828).
Unter Zugrundelegung dieser Bestimmung wurde in
der Rechtsprechung etwa das Entgelt für den von der
Mutter im eigenen Haushalt erbrachten Pflegeauf-

wand für ihren schwerstbehinderten Sohn ermittelt
(RS0110740). Eine zu weitgehende analoge Heran-
ziehung von kollektivvertraglich geregelten Löhnen
ist dabei, wenn die Umstände eher ein familiäres als
ein Arbeitsverhältnis nahelegen, jedoch nicht gerecht-
fertigt (RS0021828). Ausgehend von diesen Grund-
sätzen ist der vom Erstgericht zugrunde gelegte Stun-
densatz von 12 EUR nicht zu beanstanden. Auf ihre
Argumentation, sie habe als Ärztin medizinische
Leistungen erbracht, weswegen ihr ein höherer Stun-
densatz zustehe, kommt die Beklagte in Ausführung
ihrer Revision ohnedies nicht mehr zurück.

4.2 Das Erstgericht hat festgestellt, dass die Beklagte
nach der schicksalshaften Hirnstammblutung beim
Kläger bis zum Ende der Lebensgemeinschaft Pflege-
leistungen im Ausmaß von 4.809 Stunden erbrachte,
die über eine allgemeine Beistandsverpflichtung hin-
ausgingen. Das Berufungsgericht hat diese Feststel-
lung ausdrücklich übernommen, sodass für eine ab-
schließende rechtliche Beurteilung des Sachverhalts
ausreichen. Inwieweit es von Relevanz sein soll, dass
das Berufungsgericht sonst ihre Tatsachen- und Ver-
fahrensrüge unbehandelt gelassen hat, legt sie nicht
dar.

4.3 Ausgehend von dem festgestellten Stundenauf-
wand und einem angemessenen Stundensatz von
12 EUR kann abschließend festgehalten werden, dass
die von der Beklagten geltend gemachte Gegenforde-
rung mit 57.708 EUR zu Recht besteht, sodass das
Urteil des Erstgerichts wiederherzustellen ist.

5. Das Berufungsgericht hat in Abänderung des erst-
instanzlichen Urteils ausdrücklich ausgesprochen,
dass die Entscheidung über die Verfahrenskosten bis
zur rechtskräftigen Entscheidung über die Streitsache
vorbehalten bleibt (§ 52 Abs 1 ZPO), sodass die Kos-
tenentscheidung im Ersturteil nicht wiederherzustel-
len und gemäß § 52 Abs 3 ZPO auch im Verfahren
dritter Instanz keine Kostenentscheidung zu treffen
ist.
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

20.02.2020
Geschäftszahl

6Ob17/20y
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsi-
denten Dr. Schramm als Vorsitzenden, die Hofräte
Dr. Gitschthaler, Univ.-Prof. Dr. Kodek und Dr. No-
wotny sowie die Hofrätin Dr. Faber als weitere Rich-
ter in der Rechtssache der klagenden Partei J*****
F*****, vertreten durch Jeannée Rechtsanwalt GmbH
in Wien, wider die beklagte Partei Dr. W*****
G*****, vertreten durch Summer Schertler Stieger
Kaufmann Droop Lerch Rechtsanwälte GmbH in
Bregenz, wegen 22.908,83 EUR sA und Feststellung,
über den Rekurs der beklagten Partei gegen den Be-
schluss des Oberlandesgerichts Innsbruck als Beru-
fungsgericht vom 9. Oktober 2019, GZ 4 R 90/
19w-85, womit das Urteil des Landesgerichts Feld-
kirch vom 27. März 2019, GZ 9 Cg 54/15y-79, aufge-
hoben wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht
erkannt:
Spruch

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden aufge-
hoben und es wird in der Sache selbst wie folgt er-
kannt:

„1. Das Klagebegehren, die beklagte Partei sei schul-
dig, dem Kläger binnen 14 Tagen 22.908,83 EUR
samt 4 % Zinsen aus 17.908,83 EUR seit 23. 5. 2012
und aus 5.000 EUR seit 8. 5. 2015 zu zahlen wird ab-
gewiesen.

2. Das Klagebegehren, es werde mit Wirksamkeit
zwischen den Streitteilen festgestellt, dass die beklag-
te Partei gegenüber der klagenden Partei für alle zu-
künftigen Schäden, insbesondere Spät- und Dauerfol-
gen, resultierend aus der mangelhaften medizinischen
Aufklärung und/oder des Diagnose-/Behandlungsfeh-
lers im Mai 2012 (Folgen aus der unterbliebenen/
nicht sichergestellten Information des Klägers über
die Notwendigkeit der Besprechung des Befundes aus
der radiologischen Untersuchung MR Institut *****
vom 23. 5. 2012 und die Notwendigkeit einer weite-
ren diagnostischen Abklärung in diesem Zusammen-
hang) hafte, wird abgewiesen.“

Über sämtliche Kosten des Verfahrens hat das Erstge-
richt zu entscheiden.

Text
Entscheidungsgründe:

Der 1981 geborene Kläger suchte am 4. 5. 2012 erst-
mals die Praxis des beklagten praktischen Arztes auf,
weil er sich am Morgen kraftlos fühlte, Kopfschmer-
zen hatte und Unwohlsein und Schwindel verspürte.
Der Beklagte trug in seiner Karteikarte als Diagnose
„Cephalea“ ein und hielt fest, dass der Kläger sich
„immer angeschlagen fühle“. Um den Zustand des
Klägers weiter abzuklären, veranlasste der Beklagte
ein großes Blutbild und überwies den Kläger an ein
MR-Institut zu einer MRT-Untersuchung des Kopfes.
Diese wurde am 23. 5. 2012 durchgeführt. Im darüber
ausgestellten Befund wurde das Vorliegen einer Ge-
schwulst (Gliom) als eine abzuklärende Möglichkeit
dargestellt. Im MR-Institut wurde dem Kläger das
Untersuchungsergebnis und der Befund nicht durch
einen Arzt erörtert. Der Kläger holte die MRT-Bilder
samt schriftlichem Befund einige Tage nach der Un-
tersuchung persönlich ab und brachte die Unterlagen
selbst direkt in die Ordination des Beklagten. Dabei
schaute er sich weder die übernommenen Bilder noch
den Befund an. Ob und was in der Ordination des Be-
klagten bei Überbringen der radiologischen Untersu-
chungsergebnisse hinsichtlich einer Besprechung des
Befunds zwischen Arzt und Patienten geredet oder
vereinbart wurde, steht nicht fest.

Der Beklagte schaute sich den radiologischen Befund
an und gelangte zum Ergebnis, dass dieser mit dem
Patienten zu besprechen sei. Am 26. 5. 2012 wurde
von der Praxis des Beklagten zunächst versucht, den
Kläger telefonisch über jene Mobiltelefonnummer zu
erreichen, die dieser bei seiner ersten Konsultation
hinterlassen hatte. Ein Kontakt auf diesem Weg kam
nicht zustande. Ob der Beklagte oder seine Mitarbei-
ter weitere Versuche unternahmen, den Kläger telefo-
nisch zu erreichen, steht nicht fest. Allerdings wurde
per Post eine nicht eingeschriebene Benachrichtigung
an den Kläger geschickt, deren genauer Wortlaut
nicht bekannt ist. Es ist möglich, dass lediglich ein
Standardtext verschickt wurde, der sich darauf be-
schränkte, der Kläger möge sich zwecks Befundbe-
sprechung in der Ordination melden. Ob diese Be-
nachrichtigung den Kläger erreichte, steht nicht fest.

Der Kläger meldete sich in der Folge nicht in der Or-
dination des Beklagten. Weitere Bemühungen, den
Kläger zu erreichen, wurden nicht gesetzt, auch nicht,
nachdem erkennbar werden musste, dass der Kläger
sich nicht meldet.

Nachdem der Kläger die beiden Termine beim Be-
klagten und die Untersuchungstermine im MR-Insti-
tut sowie beim Internisten wahrgenommen hatte, war
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er wieder ohne Beschwerden. Er suchte daher die
Praxis des Beklagten nicht mehr auf und nahm auch
sonst keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Ungefähr ab August oder September 2014 bemerkte
der Kläger beim Fußballspielen ein verschwommenes
Sehen am linken Auge bzw Doppelbilder beim Blick
nach links. Dieses Beschwerdebild entspricht neuro-
logisch einer Schädigung des VI. Hirnnervs (Abdu-
censparese).

Ab Jänner 2015 suchte der Kläger deswegen einen
Augenarzt auf. Aufgrund der weiteren folgenden Un-
tersuchungen wurde im März 2015 beim Kläger ein
Hirnstammgliom diagnostiziert.

Der radiologische Befund vom 23. 5. 2012 hätte eine
weitere fachärztliche Abklärung durch einen neu-
roonkologisch versierten Facharzt für Neurologie
oder für Neurochirurgie erfordert. Eine solche Vor-
stellung beim Facharzt war zwingend geboten, jedoch
nicht äußerst dringend vorzunehmen, sondern wäre
innerhalb eines Zeitraums von rund drei Monaten
vorzusehen gewesen.

Im Rückblick betrachtet ist mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Er-
krankung (Gliom) bereits im Juni 2012 vorhanden
und bei weiterer medizinischer Abklärung bereits in
einem früheren Stadium diagnostizierbar war.

Nachträglich betrachtet lässt sich nicht mit ausrei-
chender Sicherheit feststellen, ob sich der Kläger bei
gleichem histologischen Befund und gleichzeitig ge-
gebener Rückbildung der Beschwerden im Jahr 2012
für eine Behandlung entschieden hätte.

Es ist möglich, dass durch engmaschige Beobachtung
der Entwicklung des Tumors und frühere Therapie
das später aufgetretene neurologische Defizit nicht
oder in milderer Form aufgetreten wäre. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es zu einem gleichen oder zu ei-
nem günstigeren Verlauf hinsichtlich der neurologi-
schen Defizite gekommen wäre, liegt bei jeweils
50 %.

Im Falle einer früheren Diagnose wäre mit hoher
Wahrscheinlichkeit die gleiche Behandlungsempfeh-
lung abgegeben worden und dieselbe Behandlung er-
folgt.

Die Verzögerung der Diagnose und der Behandlung
des Tumors zwischen 2012 und 2014 hat sich mögli-
cherweise ungünstig auf die Behandlungsergebnisse
und Behandlungschancen des Klägers ausgewirkt. Al-
lerdings kann aus medizinischer Sicht nicht entschie-
den werden, ob und welcher konkrete gesundheitliche
Nachteil dem Kläger tatsächlich entstanden ist.

Der Kläger begehrt vom Beklagten die Zahlung von
22.908,83 EUR sA an Schmerzengeld (20.000 EUR),
Verdienstentgang (769,55 EUR), Kosten einer Spezi-
albrille (459 EUR), Kosten der Spitalsaufenthalte,
Untersuchungen sowie Fahrtkosten (1.402,70 EUR)

sowie die Feststellung der Haftung des Beklagten für
alle künftigen Schäden des Klägers, insbesondere
Spät- und Dauerfolgen, resultierend aus der unterblie-
benen/nicht sichergestellten Information des Klägers
über die Notwendigkeit der Besprechung des Befunds
aus der radiologischen Untersuchung im MR-Institut
***** vom 23. 5. 2012 und die Notwendigkeit einer
weiteren diagnostischen Abklärung in diesem Zusam-
menhang. Er brachte vor, er sei vom Beklagten vom
Ergebnis der Untersuchung im MR-Institut nicht in-
formiert worden, und insbesondere nicht, dass dieser
Befund einer näheren neurologisch oder neurochirur-
gischen Abklärung bedurft hätte. Diese Unterlassung
des Beklagten habe zu der verspäteten Behandlung
des Hirnstammglioms und dadurch zu einer massiven
körperlichen Schädigung des Klägers geführt, weil
der Tumor bei tatsächlichem Behandlungsbeginn be-
reits weit fortgeschritten gewesen sei. Bei frühzeitiger
Behandlung hätte ein anderes Therapieregime erfol-
gen können oder hätten zumindest zwischenzeitlich
eingetretene Schäden vermieden oder minimiert wer-
den können. Die endgültigen Folgen der verspäteten
Behandlung seien aktuell nicht abschätzbar.

Der Beklagte wendete ein, er habe seine ärztlichen
Aufklärungspflichten nicht verletzt und die Behand-
lung des Klägers sachgerecht durchgeführt. Eine Be-
sprechung der Ergebnisse der MRT-Untersuchung ha-
be nicht stattfinden können, da der Kläger sich entge-
gen der getroffenen Vereinbarung weder beim Be-
klagten gemeldet noch auf Anrufe und Schreiben des
Beklagten reagiert habe. Das Schreiben des Beklag-
ten stelle ein übliches Vorgehen dar, es sei nicht üb-
lich, in solchen Standardschreiben eine Diagnose auf-
zunehmen. Sie enthielten ausschließlich die Auffor-
derung mit dem behandelnden Arzt Kontakt aufzu-
nehmen. Die durch den Beklagten veranlasste telefo-
nische Kontaktaufnahme mit dem Kläger sowie das
Zusenden des Standardbriefs seien ausreichend gewe-
sen. Eine allenfalls beim Kläger eingetretene Gesund-
heitsstörung sei nicht auf das Verhalten des Beklagten
zurückzuführen. Beim Kläger wäre auch bei einer
früheren Diagnosestellung kein günstigerer Verlauf
zu erwarten gewesen.

Das Erstgericht wies das Zahlungsbegehren ab, gab
dem Feststellungsbegehren statt und behielt sich die
Kostenentscheidung vor. Es traf ua die schon wieder-
gegebenen Feststellungen und meinte in rechtlicher
Hinsicht, die Versuche des Beklagten, nach Einsicht
in den MRT-Befund mit dem Kläger zwecks Bespre-
chung Kontakt aufzunehmen, seien nicht ausreichend
gewesen. Das Fehlen einer Rückmeldung des Klägers
hätte den Beklagten veranlassen müssen, weitere
Maßnahmen zu ergreifen, um zu prüfen und sicherzu-
stellen, dass den Patienten eine der medizinischen Si-
tuation entsprechende ausreichende Information und
Anleitung erreicht habe. Es wäre dem Beklagten
möglich gewesen, die Information mittels einge-
schriebenem Brief zu wiederholen oder weitere Ver-
suche zu unternehmen, den Kläger telefonisch zu er-
reichen, bis dieser sich gemeldet oder zu erkennen
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gegeben hätte, dass ihn die Information erreicht habe.
Das unterbliebene Sicherstellen der Information des
Patienten über die Notwendigkeit weiterführender
Untersuchungen sei als ärztlicher Behandlungsfehler
im weiteren Sinn zu werten. Dem Kläger sei aber der
Nachweis eines gesundheitlichen Nachteils als Scha-
den nicht gelungen, weshalb das Zahlungsbegehren
nicht zu Recht bestehe. Hinsichtlich des Feststel-
lungsbegehrens genüge für das dafür nötige rechtliche
Interesse aber bereits der Umstand, dass eine künftige
Auswirkung des Behandlungsfehlers nicht ausge-
schlossen werden könne, weshalb das Feststellungs-
begehren zu Recht bestehe.

Das Berufungsgericht hob über die Berufungen bei-
der Parteien das Urteil des Erstgerichts auf und ver-
wies die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung
und Entscheidung an das Erstgericht zurück. Es ließ
den Rekurs gegen seinen Aufhebungsbeschluss an
den Obersten Gerichtshof zu. Dem Beklagten sei ein
Behandlungsfehler (im weiteren Sinn) in der vom
Erstgericht angenommenen Art anzulasten. Bei Kon-
kurrenz zwischen einem Haftungsgrund aus einem
ärztlichen Behandlungsfehler und einem vom Ge-
schädigten zu vertretenden Zufall (Krankheitsschick-
sal) liege alternative Kausalität vor. Ausgehend von
dem aus § 1302 ABGB ableitbaren Grundprinzip der
Anerkennung möglicher Verursachung als Zurech-
nungselement und dem aus § 1304 ABGB gewonne-
nen Grundgedanken des Prinzips der Schadensteilung
habe es zu einer Aufteilung des Schadens zu kom-
men, und zwar mangels näherer Bestimmbarkeit im
Verhältnis 1 : 1. Zur Frage, ob und in welchem Aus-
maß der Beklagte hafte, bedürfe es aber noch weiterer
Feststellungen insbesondere zum hypothetischen
Krankheitsverlauf und dazu, welche Vorgangsweise
der Kläger bei entsprechender ärztlicher Beratung
und Aufklärung im Jahre 2012 gewählt hätte. Der Re-
kurs an den Obersten Gerichtshof sei im Hinblick auf
die teilweise divergierenden höchstgerichtlichen Ent-
scheidungen zur Frage der Haftung für Behandlungs-
fehler bei alternativer Kausalität (RS0090872 einer-
seits und RS0022562 andererseits) zulässig.

Gegen den Aufhebungsbeschluss des Berufungsge-
richts richtet sich der Rekurs des Beklagten mit dem
Antrag auf Abänderung der Entscheidungen der Vor-
instanzen im Sinne der gänzlichen Klageabweisung;
hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Der Kläger beantragt in der Rekursbeantwortung,
dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Der Rekurs ist zulässig und berechtigt.

Der Rekurswerber macht geltend, dem Kläger sei der
von ihm zu erbringende Kausalitätsbeweis nicht ge-
lungen. Dem Beklagten sei kein Behandlungsfehler
anzulasten, er habe vielmehr lege artis gehandelt.
Sollte man dennoch eine Aufklärungspflichtverlet-
zung durch den Beklagten annehmen, treffe den Klä-
ger ein erhebliches bzw überwiegendes Mitverschul-
den.

Der Rekursgegner bestreitet die dargestellte Rechts-
auffassung des Rekurswerbers und meint, dieser hätte
beweisen müssen, dass sein Fehler für den Schaden
nicht kausal gewesen sei.
Rechtliche Beurteilung

Hierzu wurde erwogen:

1. Die ärztliche Aufklärungspflicht umfasst die
Pflicht, den Patienten über mögliche Gefahren und
schädliche Folgen einer Behandlung oder ihrer Unter-
lassung zu unterrichten. Aufklärungspflichten und
Belehrungspflichten bestehen nicht nur dann, wenn
die Einwilligung des Patienten zur Durchführung ei-
ner ärztlichen Heilbehandlung erreicht werden soll,
sondern auch dann, wenn dem Patienten eine sachge-
rechte Entscheidung zu ermöglichen ist, ob er eine
(weitere) ärztliche Behandlung unterlassen kann.
Wenn der Arzt erkennt, dass bestimmte ärztliche
Maßnahmen erforderlich sind, dann hat er den Patien-
ten auf deren Notwendigkeit und die Risken ihrer Un-
terlassung hinzuweisen (RS0026578 [T4];
RS0026413 [T5]). Der Umfang der ärztlichen Auf-
klärungspflicht, die grundsätzlich anzunehmen ist, ist
Frage des Einzelfalls. Der Arzt muss nicht auf alle
nur denkbaren Folgen der Behandlung hinweisen
(RS0026529).

2. Im Sinn dieser Rechtsprechung war der Beklagte
verpflichtet, nach dem Studium des radiologischen
Befunds den Kläger auf die indizierte weitere fach-
ärztliche Abklärung durch einen Neurologen hinzu-
weisen.

Anders als die Vorinstanzen ist jedoch der erkennen-
de Senat der Ansicht, dass die Bemühungen des Be-
klagten, mit dem Kläger Kontakt aufzunehmen, aus-
reichend waren: Der Beklagte beließ es nicht nur bei
einem Versuch, sondern setzte (zumindest) zwei Ver-
suche auf jeweils verschiedene Art (Telefon, Post). Es
ist bekannt (§ 269 ZPO), dass auch im Jahr 2012 Mo-
biltelefone schon die Eigenschaft hatten, empfangene,
aber nicht entgegengenommene Anrufe mit der Tele-
fonnummer des Anrufers zu speichern, was einen
späteren Rückruf des Angerufenen ermöglicht. Von
der Praxis des Beklagten wurde gerade bei der vom
Kläger hinterlassenen Mobiltelefonnummer angeru-
fen. Bei einer allfälligen Änderung der Telefonnum-
mer wäre es am Kläger gelegen, diese Änderung dem
Beklagten mitzuteilen (vgl die Wertung von § 8 Zu-
stG). Auch wenn beim postalischen Versuch der Kon-
taktaufnahme nur ein Standardtext mit der Aufforde-
rung, sich zwecks Befundbesprechung in der Ordina-
tion zu melden, verwendet worden sein sollte, wäre
ein solcher Text ausreichend gewesen. Denn eine
bloß schriftliche Aufklärung hätte ohnehin nicht ge-
nügt, ist doch das unmittelbare persönliche Aufklä-
rungsgespräch erforderlich, um eine entsprechende
Aufklärung des Patienten zu bewirken (vgl
RS0102906 [T3]). Schließlich ist auf die den Patien-
ten grundsätzlich treffende Eigenverantwortung zu
verweisen (vgl 8 Ob 1570/91 = RS0026529 [T8];
5 Ob 165/05h = RS0026413 [T5]), die im Fall des
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Bemühens des Arztes um Kontaktaufnahme mit dem
Patienten bedeutet, diese Kontaktaufnahme auch
durch die erörterten zumutbaren Handlungen zu er-
möglichen (hier etwa Rückruf am Mobiltelefon bzw
Bekanntgabe einer geänderten Mobiltelefonnummer).

3. Unmittelbar vergleichbare Sachverhalte konnten in
der oberstgerichtlichen Rechtsprechung nicht gefun-
den werden.

4.1. In der bereits zitierten Entscheidung 5 Ob 165/
05h wurde eine (Mit-)Haftung des beklagten Arztes
wegen mangelhafter Aufklärung bejaht: Dort erkann-
te der beklagte Gynäkologe bei einer Ultraschallun-
tersuchung der schwangeren Erstklägerin eine auffäl-
lige Menge an Fruchtwasser sowie ein auffälliges
Größen-(Miss-)verhältnis zwischen Thorax und
Bauchraum. Er reagierte auf diese Auffälligkeiten
derart, dass er der Erstklägerin eine Überweisung in
die Risikoambulanz der Landesklinik schrieb, ihr
übergab und ihr beim Hinausgehen aus dem Ordinati-
onsraum in das Sekretariat noch wörtlich sagte: „Sie
gehen mir jetzt in die Risikoambulanz!“

Der Beklagte wies dabei die Erstklägerin weder auf
die Möglichkeit einer chromosomalen Fehlentwick-
lung des Fötus noch darauf hin, dass die von ihm an-
geordnete Untersuchung dazu diente, festzustellen, ob
die Gefahr besteht, dass sie ein geistig und körperlich
behindertes Kind zur Welt bringen wird. Diese Ge-
fahr realisierte sich in der Folge.

4.2. Von diesem Fall unterscheidet sich der vorliegen-
de maßgeblich dadurch, dass dort der Beklagte in un-
mittelbarem Kontakt mit der Erstklägerin die Mög-
lichkeit gehabt hätte, ihr nicht nur das Aufsuchen der
Risikoambulanz nahezulegen, sondern gleichzeitig

den Grund für diese Empfehlung näher darzulegen.
Die Unterlassung eben dieser Aufklärung sah der
5. Senat als haftungsbegründend an.

Im vorliegenden Fall hatte der Beklagte diese Mög-
lichkeit, im unmittelbaren Gespräch dem Kläger seine
Aufklärung über weitere notwendige fachärztliche
Abklärungen zu geben, aber gerade nicht, sondern
scheiterte schon davor bei seinen Versuchen, mit dem
Kläger zwecks Herbeiführung dieses unmittelbaren
Kontakts einen Termin in seiner Ordination zu ver-
einbaren.

Insoweit sich somit der Sachverhalt im vorliegenden
Fall von demjenigen der Entscheidung 5 Ob 165/05h
entscheidungswesentlich unterscheidet, muss auf die
im Schrifttum geäußerten Bedenken an dieser Ent-
scheidung (hier: über den Umfang der ärztlichen Auf-
klärungspflicht) nicht eingegangen werden (vgl etwa
Wilhelm, ecolex 2006, 625; Merckens, AnwBl 2007,
237 [239 f]; Stärker, FamZ 2007, 4; B. Steininger,
JBl 2007, 198 [199]; F. Wallner, RdM 2017, 212).

5. Da nach dem Gesagten die Versuche des Beklag-
ten, mit dem Kläger zwecks Besprechung des radiolo-
gischen Befunds Kontakt aufzunehmen, ausreichend
waren, fällt ihm kein rechtswidriges und schuldhaftes
Verhalten zur Last, weshalb die auf Schadenersatz aus
Verschulden gegründeten Ansprüche des Klägers
nicht zu Recht bestehen. Die Sache ist daher spruch-
reif im Sinn der Klageabweisung.

6. Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52 Abs 3
ZPO.
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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch die Senatspräsidentin Dr. Kalivoda als Vorsit-
zende und die Hofrätinnen und Hofräte Hon.-
Prof. Dr. Höllwerth, Dr. Solé, Mag. Malesich und
MMag. Matzka als weitere Richter in der Rechtssa-
che der klagenden Partei H***** K*****, vertreten
durch Poduschka Anwaltsgesellschaft mbH in Linz,
gegen die beklagte Partei W*****-Aktiengesell-
schaft, *****, vertreten durch Dr. Andreas A. Lintl,
Rechtsanwalt in Wien, wegen Feststellung, über die
Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des
Landesgerichts Salzburg als Berufungsgericht vom
11. September 2019, GZ 22 R 243/19t-11, womit das
Urteil des Bezirksgerichts Salzburg vom
29. Mai 2019, GZ 16 C 627/18p-7, bestätigt wurde,
zu Recht erkannt:
Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei
die mit 939,24 EUR (darin enthalten 156,54 EUR an
USt) bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens
binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text

Entscheidungsgründe:

Am 27. 9. 1999 schloss die Ehefrau des Klägers mit
Vertragsbeginn 1. 10. 1999 für eine Laufzeit von
12 Jahren einen fondgebundenen Lebensversiche-
rungsvertrag ab, der planmäßig mit 1. 10. 2011 ende-
te.

Zwischen den Streitteilen besteht seit 1. 1. 2013 ein
Rechtsschutzversicherungsvertrag. Die Ehefrau des
Klägers ist mitversichert. Dem Versicherungsvertrag
liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Rechts-
schutz-Versicherung (ARB 2011) zugrunde, die aus-
zugsweise lauten:

„Art 3 – Für welchen Zeitraum gilt die Versiche-
rung? (zeitlicher Geltungsbereich)

1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf
Versicherungsfälle, die während der Laufzeit des Ver-
sicherungsvertrages eintreten.

[...]“

Im Herbst 2017 erklärte die Ehefrau des Klägers ge-
genüber dem Lebensversicherer aufgrund mangelhaf-
ter Belehrung über die ihr zustehenden Rücktritts-
rechte den Rücktritt vom Lebensversicherungsver-
trag. Der Lebensversicherer lehnte den Rücktritt und
sämtliche daraus resultierende Ansprüche ab.

Mit Deckungszusage vom 26. 6. 2018 übernahm die
Beklagte „die Verfahrenskosten zunächst in erster In-
stanz für den infolge dessen gegen den Lebensversi-
cherer geführten Prozess“.

Mit Urteil des Bezirksgerichts Salzburg vom
8. 11. 2018 zu 13 C 751/18a wurde der Anspruch der
Ehefrau des Klägers gegenüber dem Lebensversiche-
rer in erster Instanz abgewiesen. Mit E-Mail vom
12. 11. 2018 übermittelte der Kläger der Beklagten
dieses Urteil und ersuchte um Deckungszusage für
das Verfahren zweiter Instanz. Unter Bezugnahme auf
die Judikaturwende, wonach der Versicherungsfall
nunmehr als vor Versicherungsbeginn eingetreten gel-
te, lehnte die Beklagte mit Schreiben vom
14. 11. 2018 die Kostenübernahme für das Beru-
fungsverfahren mangels Versicherungsschutz ab.

Der Kläger begehrt die Feststellung, das die Beklagte
ihm aufgrund und im Umfang des zwischen ihnen ge-
schlossenen Rechtsschutzversicherungsvertrags im
Verfahren seiner Ehefrau gegenüber dem Lebensver-
sicherer zu GZ 13 C 751/18a des Bezirksgerichts
Salzburg in zweiter Instanz Deckung zu gewähren ha-
be. Die Ablehnung der Deckung sei unberechtigt,
weil die Beklagte diese auf Umstände stütze, die ihr
bereits bei Erteilung der Deckungszusage für das Ver-
fahren erster Instanz bekannt gewesen seien. Mit die-
ser für das erstinstanzliche Verfahren erteilten Zusage
sei aber eine grundsätzliche Übernahme der Kosten
für den Primärsachverhalt zumindest deklaratorisch
anerkannt worden, so insbesondere, dass der Versi-
cherungsfall in zeitlicher Hinsicht von der Rechts-
schutzversicherung umfasst sei. Die Beklagte sei da-
her nunmehr nicht zur Deckungsablehnung unter Be-
zugnahme auf eine Judikaturwende berechtigt. Es sei
anerkannt, dass der Rücktritt auch von bereits been-
deten Lebensversicherungsverträgen möglich sei, so-
dass die Rechtsverfolgung nicht aussichtslos sei.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebe-
gehrens. Die erteilte Deckungsbestätigung sei aus-
drücklich auf das erstinstanzliche Verfahren be-
schränkt worden; die Deckung für das Rechtsmittel-
verfahren sei davon getrennt zu beurteilen. Es bestehe
keine Verpflichtung dazu, auch für das Berufungsver-
fahren eine Zusage zu erteilen. Infolge der im Hin-
blick auf den Rücktritt von Lebensversicherungsver-
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trägen – sowohl zum Eintritt des Versicherungsfalls
als auch zum Rücktritt aufgrund unterlassener geset-
zeskonformer Belehrung nach § 165a VersVG – er-
folgten „Judikaturwende“ sei der Schadenfall als vor-
vertraglich zu werten und falle damit nicht in die zeit-
liche Deckungspflicht der Beklagten. Auch sei es
mittlerweile ständige Rechtsprechung, den Rücktritt
von einem zur Gänze abgewickelten Lebensversiche-
rungsvertrag abzulehnen, weshalb auch Aussichtslo-
sigkeit des beabsichtigten Rechtsmittels gegeben sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Da der
zwischen den Streitteilen geschlossene Rechtsschutz-
versicherungsvertrag erst seit 1. 1. 2013 bestehe, sei
der vom Kläger behauptete und bereits 1999 eingetre-
tene Versicherungsfall (fehlerhafte Belehrung durch
den Lebensversicherer) gemäß Art 3.1 ARB nicht
vom zeitlichen Geltungsbereich der Versicherung um-
fasst. Die Beklagte habe kein sie bindendes Aner-
kenntnis abgegeben. Die Übernahme der Verfahrens-
kosten sei mit Schreiben vom 26. 6. 2018 ausdrück-
lich zunächst auf die erste Instanz beschränkt worden.
Eine Deckungszusage für das Berufungsverfahren sei
nie erteilt worden. Die Deckungsabsage der Beklag-
ten sei daher aufgrund des vorvertraglich eingetrete-
nen Versicherungsfalls zu Recht erfolgt.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil. Mit
Schreiben vom 26. 6.2018 habe die Beklagte ledig-
lich Kostendeckung für das Verfahren erster Instanz
zugesichert. Darin liege kein (insbesondere kein kon-
stitutives) Anerkenntnis des Versicherungsschutzes,
weil zwischen den Parteien vor Erteilung der De-
ckungszusage gar nicht strittig gewesen sei, ob ein
während der Laufzeit des Versicherungsvertrags ein-
getretener Versicherungsfall vorliege. Die Beklagte
habe nie erklärt oder auch nur im Sinn der Vertrau-
enstheorie zum Ausdruck gebracht, dem Grunde nach
(vorbehaltslos) für den Schadenfall einzustehen. Sie
habe den Versicherungsschutz mit Schreiben vom
26. 6. 2018 ausdrücklich auf die Prozessführung in
erster Instanz begrenzt, sodass die Ablehnung des De-
ckungsanspruchs für das Verfahren zweiter Instanz
auch nicht gegen Treue und Glauben verstoße.

Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordentliche
Revision zulässig sei, weil keine Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs zu der Rechtsfrage vorliege,
ob der Rechtsschutzversicherer, der Kostendeckung
für das Verfahren erster Instanz zugesichert habe, den
Deckungsanspruch für das Verfahren zweiter Instanz
wegen Vorvertraglichkeit (also wegen eines Grundes,
der bereits zum Zeitpunkt der Deckungszusage für
die erste Instanz vorlag) ablehnen dürfe.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Revision des
Klägers mit einem Abänderungsantrag; hilfsweise
wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Beklagte begehrt, die Revision zurückzuweisen;
hilfsweise ihr nicht Folge zu geben.

Die Revision ist zur Klarstellung zur Rechtslage zu-

lässig, sie ist aber nicht berechtigt.
Rechtliche Beurteilung

1. In seiner Entscheidung vom 19. 12. 2018,
7 Ob 193/18k (= RS0114209 [T9]) stellte der Oberste
Gerichtshof klar: Wenn der Versicherungsnehmer
Rechtsschutz für die Geltendmachung von Ansprü-
chen wegen unrichtiger Belehrung über das Rück-
trittsrecht bei Lebensversicherungsverträgen begehrt,
ist der Versicherungsfall in der Rechtsschutzversiche-
rung die behauptete fehlerhafte Belehrung nach
§ 165a VersVG.

Die Beurteilung der Vorinstanzen, dass der bereits
1999 eingetretene Versicherungsfall der behaupteten
fehlerhaften Belehrung des Lebensversicherers ge-
mäß Art 3 ARB nicht vom zeitlichen Geltungsbereich
der Versicherung umfasst sei und damit infolge Vor-
vertraglichkeit grundsätzlich keine Deckungspflicht
der Beklagten bestehe, wird auch zutreffend nicht
mehr in Zweifel gezogen.

2.1 Die von der Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofs entwickelten Grundsätze zum konstituti-
ven/deklarativen Anerkenntnis lassen sich wie folgt
zusammenfassen: Ein konstitutives Anerkenntnis
liegt vor, wenn der Gläubiger seinen Anspruch ernst-
lich behauptet und der Schuldner die Zweifel am Be-
stehen des behauptete Rechts dadurch beseitigt, dass
er das Recht zugibt (RS0032496 [T6, T7, T9]). Es
setzt somit die – nach der Vertrauenstheorie zu beur-
teilende (RS0032496 [T5]) – Absicht des Anerken-
nenden voraus, unabhängig von dem bestehenden
Schuldgrund eine neue selbständige Verpflichtung zu
schaffen (RS0032496 [T1], RS0032779 [T4],
RS0032541 [T2]). Das konstitutive Anerkenntnis ge-
hört damit zu den Feststellungsverträgen
(RS0032779). Es ruft das anerkannte Rechtsverhält-
nis auch für den Fall, dass es nicht bestanden haben
sollte, ins Leben und hat somit rechtsgestaltende Wir-
kung (RS0032496 [T6, T7]). Durch ein konstitutives
Anerkenntnis wird eine bisherige Unsicherheit end-
gültig beseitigt; es bleibt auch gültig, wenn später
eindeutig nachweisbar ist, was im Zeitpunkt des An-
erkenntnisses noch strittig oder unsicher war. Das An-
erkenntnis entfaltet somit wie ein Vergleich eine Be-
reinigungswirkung (RS0110121). Ein konstitutives
Anerkenntnis kann sich auch nur auf einen Teil einer
Forderung oder deren Höhe (RS0122872) oder allein
auf den Anspruchsgrund (vgl RS0032319 [T10]) be-
ziehen. Dem gegenüber ist ein deklaratives Aner-
kenntnis (Rechtsgeständnis) kein Leistungsverspre-
chen, sondern eine durch Gegenbeweis widerlegbare
Wissenserklärung (RS0032784 [T10]). Ob ein dekla-
ratives (unechtes) Anerkenntnis oder ein konstitutives
(echtes) Anerkenntnis vorliegt, ist durch Auslegung
im Einzelfall zu ermitteln. Dabei sind vor allem, die
mit dem Anerkenntnis verfolgten Zwecke, die beider-
seitige Interessenlage und die allgemeine Verkehrs-
auffassung über die Bedeutung eines solchen Aner-
kenntnisses maßgebend (RS0017965, RS0032666).

3.2 Nach § 158n Abs 1 VersVG hat der Versicherer
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binnen zwei Wochen ab Geltendmachung des De-
ckungsanspruchs dem Versicherungsnehmer in ge-
schriebenen Form den Versicherungsschutz grund-
sätzlich zu bestätigen oder abzulehnen. Die Begren-
zung des Versicherungsschutzes zunächst auf be-
stimmte Maßnahmen – wie hier auf die Deckung der
Kosten der erster Instanz – ist zulässig und stellt noch
keine Ablehnung dar. Vielmehr handelt es sich um
ein vorläufiges (teilweises) Aufschieben der Ent-
scheidung bis zu einem späteren Zeitpunkt (vgl
RV 1553 BlgNR 18. GP 25; Kronsteiner in Fenyves/
Schauer VersVG § 158n Rz 6; § 158l Rz 11). Die
grundsätzliche Bestätigung des Versicherungsschut-
zes im Sinn des § 158n Abs 1 VersVG stellt in der
Regel ein deklaratives Anerkenntnis dar (vgl 7 Ob 25/
89; Kronsteiner aaO § 158n Rz 3).

3.3 Richtig ist, dass eine Deckungszusage im Einzel-
fall auch ein konstitutives Anerkenntnis sein kann.
Auf die Annahme des Vorliegens eines solchen zielen
offenbar die Ausführungen des Klägers ab, wonach –
aufgrund der divergierenden Rechtsprechung der Vor-
instanzen zur Frage der Vorvertraglichkeit im Zusam-
menhang mit einem Spätrücktritt von einer Lebens-
versicherung vor Ergehen der genannten oberstge-
richtlichen Entscheidung - eine strittige Rechtslage
bestanden habe. Diesem Umstand kommt aber keine
Relevanz zu, weil konkret der Erklärung der Beklag-
ten vom 26. 6. 2018 kein Streit der Parteien über die
fehlende Deckungspflicht infolge Vorvertraglichkeit
vorausging, womit es aber an der wesentlichen Vor-
aussetzung für die Annahme eines konstitutiven An-
erkenntnisses fehlt.

3.4 Das Schreiben der Beklagten vom 26. 6. 2018
stellt damit im vorliegenden Fall ein deklaratives An-
erkenntnis ihrer Deckungspflicht, ausdrücklich und
unmissverständlich begrenzt auf die Verfahrenskosten
erster Instanz dar, wodurch kein neuer Verpflich-
tungsgrund und keine neue Deckungspflicht begrün-
det wurde.

3.5 Der Kläger argumentiert, dass die Beklagte selbst
an ein solches deklaratives Anerkenntnis insoweit ge-
bunden sei, als sie den Einwand der Vorvertraglich-
keit, der ihr schon bei Abgabe ihrer Erklärung mög-
lich gewesen wäre, nun nicht mehr erheben könne,
um damit eine Deckungsablehnung zu begründen.

Zutreffend verweist der Kläger zwar darauf, dass
Hartmann (aaO 393) – ohne nähere Begründung –

und Kronsteiner (aaO Rn 4) im Wesentlichen unter
Rückgriff auf die deutsche Lehre (Prölss/Armbrüster

in Prölss/Martin VVG27 § 17 ARB 75 Rn 14 und

Maier in Harbauer Rechtsschutzversicherung7 § 4
ARB 75 Rn 5) vertreten, dass auch das deklaratori-
sche Anerkenntnis in Form der grundsätzlichen Be-
stätigung des Versicherungsschutzes geeignet sei, den
Versicherer in einem bestimmten Umfang zu binden.
Spätere Einwendungen, die er bereits zum Zeitpunkt
der Abgabe seiner Stellungnahme hätte erheben kön-
nen, seien unbeachtlich. Der Versicherer müsse be-
kannte und eindeutig erkennbare Einwendungen so-
fort erheben (so auch Schneider in Harbauer Recht-

schutzversicherung9 § 17 ARB 2010 Rn 16 f).

3.6 Dahingestellt bleiben kann, ob und wenn ja in
welchem Umfang eine solche Bindung auch bei einer
eingeschränkten bestätigten Deckungspflicht (Verfah-
renskosten erster Instanz) in Betracht kommen könn-
te. Aus dem deklarativen Anerkenntnis der Beklag-
ten, die Verfahrenskosten erster Instanz zu überneh-
men, kann jedenfalls kein Leistungsversprechen da-
hin abgeleitet werden, die Deckungspflicht dem
Grunde nach jedenfalls (hier: trotz Nichtbestehens
wegen Vorvertraglichkeit) auch für die Verfahrens-
kosten höherer Instanz zu übernehmen. Eine andere
Sichtweise würde die Qualifikation der Erklärung der
Beklagten als konstitutives Anerkenntnis des Eintritts
des Versicherungsfalls im zeitlichen Geltungsbereich
des Versicherungsverhältnis erfordern, wofür aber –
wie ausgeführt – die Voraussetzungen fehlen.

Daran vermögen auch die oben dargestellten Ausfüh-
rungen Hartmanns und Kronsteiners nichts zu än-
dern. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf die
deutsche Rechtslage. Die deutsche und österreichi-
sche Rechtslage gehen aber von einem unterschiedli-
chen Anerkenntnisbegriff aus. Nach deutschem mate-
riellen Recht hat auch das deklaratorische (kausale)
Anerkenntnis als Vertrag bindende Wirkung. Es ent-
spricht daher nicht dem deklarativen, sondern dem
konstitutiven Anerkenntnis des österreichischen
Rechts (7 Ob 110/15z; RS0114623 [T5]).

4. Der Revision war daher der Erfolg zu versagen.
Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 41,
50 ZPO.
European Case Law Identifier
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Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Hon.-Prof. Dr. Kuras als
Vorsitzenden, die Hofrätinnen Dr. Tarmann-Prentner
und Mag. Korn, den Hofrat Dr. Stefula und die Hofrä-
tin Mag. Wessely-Kristöfel als weitere Richter in der
Rechtssache der klagenden Partei Verein *****, ver-
treten durch Kosesnik-Wehrle & Langer Rechtsan-
wälte KG in Wien, gegen die beklagte Partei L*****
GmbH, *****, vertreten durch Schuppich Sporn &
Winischhofer Rechtsanwälte in Wien, wegen Unter-
lassung (Streitwert 30.500 EUR) und Urteilsveröf-
fentlichung (Streitwert 5.500 EUR), über die Revisi-
on der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlan-
desgerichts Wien als Berufungsgericht vom
28. Mai 2019, GZ 129 R 37/19p-20, mit dem das Ur-
teil des Landesgerichts Korneuburg vom 5. Febru-
ar 2019, GZ 2 Cg 70/18x-14, teilweise bestätigt und
teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sit-
zung beschlossen und zu Recht erkannt:
Spruch

I. Der Revision wird teilweise Folge gegeben und die
Entscheidung des Berufungsgerichts hinsichtlich der
Leistungsfrist für Klausel 1 abgeändert, im Übrigen
aber bestätigt, sodass sie als Teilurteil lautet:

„1. Die beklagte Partei ist schuldig, im geschäftlichen
Verkehr mit Verbrauchern in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, die sie von ihr geschlossenen Verträgen
zugrundelegt und/oder in hierbei verwendeten Ver-
tragsformblättern die Verwendung der Klauseln:

Klausel 1

6.2 Alle Passagiere müssen auf https://www.r*****
online einchecken und die Bordkarte ausdrücken und
mitführen, außerhalb die Flexi Plus Tickets, die den
kostenlosen Flughafen-Check In auch enthalten, bis
Sie einen Mobil Bordkarte benutzen (Sie mussen die
Kriteriumen einhalten fur die Benutzung der Mobil
Bordkarten, klicken Sie hier für die Bedingungen).

Der Online Check-In öffnet 60 Tage vor jedem ge-
buchten Abflug und es schliesst 2 Stunden vor jedem
gebuchten Abflug, wenn Sie Sitzplätze reservieren und
bezahlen. […]

Aber wenn Sie keine Sitzplätze bezahlen möchten, kön-
nen Sie den Online Check-In kostenlos zwischen 2 Ta-
gen und 2 Stunden vor jedem Flug machen. Jede
Bordkarte muss auf einer eigenen A4-Seite ausge-
druckt werde oder erreichbar sein auf der R***** App
auf dem Handy. Passagieren, die es nicht schaffen in-
nerhalb der vorgegebenen Fristen einzuchecken (au-
ßerhalb Flexi Plus Kunden), wird die Gebühr für den
Flughafen Check-In zu dem in unserer Gebührenta-
belle angeführten Preis verrechnet. […]

Gebühr für den Flughafen Check-In […]

Nach der Buchung/Flughafen 55 EUR

Es ist kostenlos für Business Plus Ticket.

Klausel 2

2.4 Sofern das Übereinkommen oder einschlägige Ge-
setze nichts anderes vorsehen, unterliegen Ihr Beför-
derungsvertrag mit uns, diese Beförderungs-bestim-
mungen und unsere Regelungen dem irischen Recht
[...]“

oder die Verwendung sinngleicher Klauseln zu unter-
lassen; sie ist ferner schuldig, es zu unterlassen, sich
auf die vorstehend genannten Klauseln oder sinnglei-
che Klauseln zu berufen.

Die Leistungsfrist für das Verbot der Verwendung der
Klausel 1 und der Berufung auf Klausel 1 beträgt drei
Monate.

2. Der klagenden Partei wird die Ermächtigung er-
teilt, den klagsstattgebenden Teil des Urteilsspruchs
im Umfang des Unterlassungsbegehrens und der Er-
mächtigung zur Urteilsveröffentlichung binnen sechs
Monaten ab Rechtskraft einmal in einer Samstagsaus-
gabe des redaktionellen Teils der „Kronen-Zeitung“,
bundesweit erscheinende Ausgabe, auf Kosten der
beklagten Partei mit gesperrt geschriebenen Prozess-
parteien und in Fettdruckumrandung in Normallet-
tern, somit in gleich großer Schrift wie der Fließtext
redaktioneller Artikel, zu veröffentlichen.

Die Entscheidung über das Mehrbegehren (zu Klau-
sel 2.4 = Klausel 3) und die Kostenentscheidung blei-
ben der Endentscheidung vorbehalten.

II. Das Revisionsverfahren wird hinsichtlich der
Klausel 3:

„2.4 Sofern das Übereinkommen oder einschlägige
Gesetze nichts anderes vorsehen, unterliegen Ihr Be-
förderungsvertrag mit uns [...] sowie sämtliche Strei-
tigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag der Zuständigkeit irischer Gerichte.“
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bis zum Einlangen der mit gesondert ausgefertigtem
Beschluss eingeholten Vorabentscheidung des Ge-
richtshofs der Europäischen Union gemäß § 90a
Abs 1 GOG ausgesetzt.
Text

Entscheidungsgründe:

Der Kläger ist ein gemäß § 29 KSchG zur Erhebung
von Unterlassungsansprüchen nach §§ 28 f KSchG
befugter Verband. Das beklagte Luftfahrtunterneh-
men (eine sogenannte „Billigfluggesellschaft“) be-
treibt unter www.*****.com ein Flugbuchungsportal.
Dabei verwendet sie im geschäftlichen Verkehr mit
Verbrauchern Allgemeine Beförderungsbedingungen
und Allgemeine Geschäftsbedingungen. Flüge kann
man bei der Beklagten ausschließlich online buchen.

Der Kläger begehrt, der Beklagten die Verwendung
der zitierten bzw sinngleicher Klauseln wegen Ver-
bots- und Sittenwidrigkeit zu verbieten und ihr zu un-
tersagen, sich auf die unzulässig vereinbarten Klau-
seln zu berufen, außerdem erhebt er ein Veröffentli-
chungsbegehren.

Die Beklagte wendet ein, die beanstandeten Klauseln
seien gesetzmäßig und zulässig.

Das Erstgericht gab der Klage hinsichtlich der Klau-
seln 1 und 2 statt und wies das Klausel 3 betreffende
Mehrbegehren ab.

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der Be-
klagten – mit Ausnahme des Nachtrags einer Leis-
tungsfrist für das Verbot der Verwendung der Klau-
sel 1 – keine Folge, änderte die Entscheidung des
Erstgerichts über Berufung des Klägers im zur Gänze
stattgebenden Sinn ab und erklärte die ordentliche
Revision für zulässig, weil es sich zumindest teilwei-
se um bisher noch nicht vom Obersten Gerichtshof
beurteilte Klauseln handle, die regelmäßig für eine
größere Anzahl von Verbrauchern bestimmt und von
Bedeutung seien.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Revision der
Beklagten aus dem Revisionsgrund der unrichtigen
rechtlichen Beurteilung strebt die gänzliche Abwei-
sung des Klagebegehrens an; in eventu wird die Fest-
setzung einer Leistungsfrist von drei Monaten sowohl
für das Unterlassen des Verwendens als auch des
Sich-Berufens begehrt; in eventu wird ein Aufhe-
bungsantrag gestellt.

Der Kläger hat eine Revisionsbeantwortung erstattet.
Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht an-
geführten Grund zulässig, aber im hier zu entschei-
denden Bereich überwiegend nicht berechtigt.

A. Allgemeines

Das Berufungsgericht hat die wesentlichen Grundsät-
ze der Klauselprüfung im Rahmen eines Verbandsver-
fahrens (zu §§ 28, 29 KSchG, §§ 864a, 879 Abs 3

ABGB, § 6 Abs 3 KSchG) bereits zutreffend darge-
stellt. Auf diese Ausführungen, die in der Revision
nicht in Frage gestellt werden, wird daher zur Ver-
meidung von Wiederholungen verwiesen (§ 510
Abs 3 ZPO).

B. Strittige Klauseln

1. Klausel 1

„6.2 Alle Passagiere müssen auf https://www.r*****
online einchecken und die Bordkarte ausdrücken und
mitführen, außerhalb die Flexi Plus Tickets, die den
kostenlosen Flughafen-Check In auch enthalten, bis
Sie einen Mobil Bordkarte benutzen (Sie mussen die
Kriteriumen einhalten fur die Benutzung der Mobil
Bordkarten, klicken Sie hier für die Bedingungen).

Der Online Check-In öffnet 60 Tage vor jedem ge-
buchten Abflug und es schliesst 2 Stunden vor jedem
gebuchten Abflug, wenn Sie Sitzplätze reservieren und
bezahlen. […]

Aber wenn Sie keine Sitzplätze bezahlen möchten, kön-
nen Sie den Online Check-In kostenlos zwischen 2 Ta-
gen und 2 Stunden vor jedem Flug machen. Jede
Bordkarte muss auf einer eigenen A4-Seite ausge-
druckt werde oder erreichbar sein auf der R***** App
auf dem Handy. Passagieren, die es nicht schaffen in-
nerhalb der vorgegebenen Fristen einzuchecken (au-
ßerhalb Flexi Plus Kunden), wird die Gebühr für den
Flughafen Check-In zu dem in unserer Gebührenta-
belle angeführten Preis verrechnet. […]

Gebühr für den Flughafen Check-In […]

Nach der Buchung/Flughafen 55 EUR

Es ist kostenlos für Business Plus Ticket.“

Der Kläger macht geltend, dass diese Klausel nach
§ 864a ABGB unzulässig sei, weil mit ihr nicht ge-
rechnet werden müsse, zumal zahlreiche andere Flug-
linien einen Check-in am Flughafen ohne Zusatzkos-
ten anbieten würden. Auf die Check-in Gebühren
werde nicht ausdrücklich hingewiesen, sondern man
müsse die Informationen dazu unter den zahlreichen
Buttons der Beklagten aktiv suchen. Die Klausel ver-
stoße auch gegen die in der VO (EG) 1008/2008 nor-
mierten Vorgaben zur Preistransparenz. Darüber hin-
aus sei die Klausel gröblich benachteiligend im Sinn
des § 879 Abs 3 ABGB, weil es sich beim Check-in
als Voraussetzung für die Inanspruchnahme eines Flu-
ges um eine vertragliche Nebenleistungspflicht der
Beklagten handle, für die kein Entgelt verrechnet
werden dürfe. Sofern der Kunde – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht auf der Webseite einchecken
könne, müsse er, um den Flug anzutreten, eine Ge-
bühr von 55 EUR zahlen.

Die Beklagte wendet ein, über die mit dem Check-in
am Flughafen verbundenen – aufgrund eines erhöhten
Personal- und Bearbeitungsaufwands auch sachlich
gerechtfertigten – Zusatzkosten werde auf dem Flug-
buchungsportal der Beklagten auf klare, transparente
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und eindeutige Art und Weise informiert. Eine An-
wendung der Bestimmungen der §§ 879 Abs 3, 864a
ABGB würde die den Luftfahrtunternehmen durch
die VO (EG) 1008/2008 eingeräumte Preisfestset-
zungsfreiheit unterlaufen.

Die Vorinstanzen beurteilten die Klausel übereinstim-
mend als überraschend im Sinn des § 864a ABGB,
das Berufungsgericht bejahte zudem im Sinn des
§ 879 Abs 3 ABGB eine gröbliche Benachteiligung
der Kunden durch die Klausel.

In der Revision vertritt die Beklagte weiterhin den
Standpunkt, dass die einem Luftfahrtunternehmen
durch die VO (EG) 1008/2008 eingeräumte Preisfest-
setzungsfreiheit einer Klauselkontrolle nach den Be-
stimmungen des § 864a ABGB und des § 879 Abs 3
ABGB entgegenstehe. Die Beklagte sei gemäß Art 22
Abs 1 der VO (EG) 1008/2008 berechtigt, die für die
Beförderung des Fluggastes nicht obligatorische und
nicht unerlässliche Leistung des Check-in am Flugha-
fen in ihr (Basis-)Angebot nicht aufzunehmen, son-
dern diese Leistung nur gegen Bezahlung eines ge-
sonderten Entgelts anzubieten und die Höhe dieses
Entgelts frei festzulegen. Im Übrigen sei die Klausel
weder nach § 864a ABGB noch nach § 879 Abs 3
ABGB unzulässig.

Dazu hat der Oberste Gerichtshof erwogen:

1.1 Der EuGH hat in der Rs C-290/16
(ECLI:EU:2017:523 Rn 46 ff) klargestellt, dass sich
aus dem mit Art 22 Abs 1 der VO (EG) 1008/2008
verfolgten Ziel nicht ableiten lasse, dass bei Luftbe-
förderungsverträgen die allgemeinen Vorschriften
zum Schutz der Verbraucher vor missbräuchlichen
Klauseln nicht eingehalten werden müssten. Die in
dieser Bestimmung vorgesehene Preisfreiheit sei das
Ergebnis eines zum Zweck der Öffnung des Sektors
für den Wettbewerb vorgenommenen schrittweisen
Abbaus der von den Mitgliedstaaten ausgeübten
Preiskontrollen. Das Urteil in der Rs C-487/12
(EU:C:2014:2232) lasse keinen anderen Schluss zu.
In diesem Urteil habe der Gerichtshof nicht erklärt,
dass die Preisfreiheit allgemein der Anwendung jegli-
cher Verbraucherschutzregelung entgegenstünde.
Ganz im Gegenteil habe er darauf hingewiesen, dass
es das Unionsrecht, unbeschadet der Anwendung ua
von Bestimmungen zum Verbraucherschutz, den Mit-
gliedstaaten nicht verwehre, Aspekte des Luftbeför-
derungsvertrags insbesondere zum Schutz der Ver-
braucher vor missbräuchlichen Geschäftspraktiken zu
reglementieren, sofern dabei die Entgeltregelungen
der VO (EG) 1008/2008 nicht in Frage gestellt wür-
den.

1.2 Der Ansicht der Beklagten, durch die Anwendung
des § 864a ABGB werde die freie Preisfestsetzung
nach der VO (EG) 1008/2008 ausgehöhlt, ist nicht
beizutreten:

Nach § 864a ABGB werden Bestimmungen unge-
wöhnlichen Inhalts in Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen oder Vertragsformblättern, die ein Vertragsteil
verwendet hat, nicht Vertragsbestandteil, wenn sie
dem anderen Teil nachteilig sind und er mit ihnen
auch nach den Umständen, vor allem nach dem äuße-
ren Erscheinungsbild der Urkunde, nicht zu rechnen
brauchte; es sei denn, der eine Vertragsteil hat den an-
deren besonders darauf hingewiesen.

Die Beklagte ist insoweit – nach Maßgabe dieser Be-
stimmung – weder daran gehindert, den Check-in am
Flughafen zusätzlich zu ihrem Basisangebot gegen
Bezahlung eines gesonderten Entgelts anzubieten,
noch daran, die Höhe dieses Entgelts frei festzulegen.
Die unterschiedlichen Zielrichtungen des Art 22
Abs 1 der VO (EG) 1008/2008 und des § 864a
ABGB schließen einander nicht aus.

Die Vorstellung der Beklagten, dass die
VO (EG) 1008/2008 Luftfahrtunternehmen die Preis-
festsetzung in jeder beliebigen Form erlaubte, ist
schon durch Art 23 Abs 1 VO (EG) 1008/2008 selbst
widerlegt, demzufolge fakultative Zusatzkosten „auf
klare, transparente und eindeutige Art und Weise am
Beginn jedes Buchungsvorgangs“ mitgeteilt werden
müssen.

1.3 Die VO (EG) 1008/2008, insbesondere Art 22,
steht daher einer Geltungskontrolle der Klausel 1
nach § 864a ABGB nicht entgegen.

2.1 Die Geltungskontrolle nach § 864a ABGB geht
der Inhaltskontrolle gemäß § 879 ABGB vor (RIS-
Justiz RS0037089). Objektiv ungewöhnlich nach
§ 864a ABGB ist eine Klausel, die von den Erwartun-
gen des Vertragspartners deutlich abweicht, mit der er
also nach den Umständen vernünftigerweise nicht zu
rechnen braucht. Einen Überraschungseffekt hat die
Klausel etwa dann, wenn sie sich nicht dort befindet,
wo ein durchschnittlich sorgfältiger Leser nach den
Umständen mit ihr rechnen muss, und wenn er sie
nicht dort findet, wo er sie vermuten könnte
(RS0014646 [T14]). Der Inhalt der Klausel, auf den
es dabei alleine nicht ankommt, spielt vor allem im
Zusammenhang mit der Stellung im Gesamtgefüge
des Vertragstextes eine Rolle, denn das Ungewöhnli-
che einer Vertragsbestimmung ergibt sich besonders
aus der Art ihrer Einordnung in den AGB
(RS0014659). Erfasst sind alle dem Kunden nachtei-
ligen Klauseln; eine grobe Benachteiligung nach
§ 879 Abs 3 ABGB wird nicht vorausgesetzt
(RS0123234).

2.2 Nach den Feststellungen wird im Zuge des On-
line-Buchungsvorgangs auf dem Flugbuchungsportal
der Beklagten eine Liste mit verschiedenen Tarifen
(„Standard“, „Plus“ und „Flexi Plus“), deren Preis
und die darin enthaltenen Leistungen angezeigt, wo-
bei für einen durchschnittlichen Betrachter anhand
der farblichen Gestaltung erkennbar ist, welche Leis-
tungen im jeweiligen Tarif inkludiert sind. So wird
der kostenlose Check-in am Flughafen beim Tarif
„Flexi Plus“ als inkludiert, hingegen bei den Tarifen
„Standard“ und „Plus“ als nicht inkludiert dargestellt.
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Die Höhe des Tarifs für den Check-in am Flughafen
[falls er nicht inkludiert ist] wird allerdings während
des gesamten Buchungsvorgangs nicht automatisch
angezeigt; der Kunde muss vielmehr durch aktives
Anklicken der Tarifinformation die Höhe der Gebühr
[von 55 EUR] selbständig erfragen.

2.3 Zu Recht hat das Berufungsgericht letztere (von
der Revision ausgeblendete) Feststellung im Zusam-
menhalt mit der von ihm ergänzend getroffenen Fest-
stellung, dass zahlreiche Fluglinien für den Check-in
am Flughafen selbst bei günstigen Tarifen nichts zu-
sätzlich verrechnen, für entscheidend gehalten:

Selbst wenn ein Kunde erkennt, dass der Check-in am
Flughafen bei zwei von drei von der Beklagten ange-
botenen Tarifen zusätzlich zu bezahlen ist, muss er
nicht mit einem Entgelt von 55 EUR für diese Leis-
tung rechnen, zumal zahlreiche andere Fluglinien gar
nichts oder – wie etwa eine andere Fluglinie – nur
5 EUR dafür verlangen. Entgegen der Meinung der
Beklagten wird ihr in diesem Zusammenhang weder
zur Last gelegt, dass sie ein gesondertes Entgelt für
den Check-in am Flughafen verrechnet, noch die Hö-
he des Preises als solche. Zu beanstanden ist vielmehr
der Umstand, dass das Zusatzentgelt in dieser Höhe
in den AGB bzw unter anderen Reitern wie „Nützli-
che Info“ „versteckt“ ist. Die Beklagte weist den
Kunden während des gesamten Buchungsvorgangs
nicht automatisch auf den (vor allem im Vergleich zu
den bei einer Billigfluglinie typischerweise günstigen
Flugtickets) auffallend hohen Preis von 55 EUR für
eine einfache Dateneingabe hin, sondern müsste der
Kunde diese Information von sich aus recherchieren.
Da ein Verbraucher bei der Buchung oftmals noch gar
nicht wissen wird, auf welche Art und Weise er ein-
checken wird, oder er sich auf die Möglichkeit verlas-
sen wird, kostenlos online einzuchecken, besteht für
ihn vorderhand kein Anlass, die Gebühr für den Flug-
hafen-Check-in aktiv abzufragen, mag sie sich auch
vor und während des Buchungsvorgangs – wie das
Erstgericht in seiner rechtlichen Beurteilung meint –
in den AGB leicht auffinden lassen. Zudem wird erst
in Zusammenschau mit den Ausführungen unter dem
Link „Online Check-in“, die aber wiederum die Höhe
der Gebühr für den Check-in am Flughafen nicht nen-
nen, klar, dass gegebenenfalls für den kostenlosen
Check-in nur ein Zeitfenster von 48 Stunden bis zu
zwei Stunden vor der geplanten Abflugzeit zur Verfü-
gung steht. Im Hinblick darauf, dass sich der (kosten-
lose) Online-Check-in als Alternative nur befristet
nutzen lässt, was nicht jedem Kunden beim Bu-
chungsvorgang auffallen muss, ist sehr wohl von Re-
levanz, dass ein Check-in (in welcher Form auch im-
mer) für die Inanspruchnahme der Beförderungsleis-
tung notwendig ist. Es ist nämlich denkbar, dass dem
Kunden die technischen Voraussetzungen für einen
fristgerechten Online-Check-in fehlen oder dieser so-
gar aus Gründen scheitert, die in der Sphäre der Be-
klagten liegen. Damit wäre der Kunde aber allein auf
den (kostenpflichtigen) Check-in am Flughafen ver-
wiesen, womit ein Nachteil für den Fluggast jeden-

falls vorliegt.

2.4 Aus all diesen Gründen trifft die Beurteilung der
Vorinstanzen zu, dass die Klausel 1 nach § 864a
ABGB unzulässig ist.

3. Die Revisionswerberin rügt die Unterlassungsver-
pflichtung hinsichtlich des zweiten und des dritten
Satzes der Klausel als überschießend, übersieht dabei
jedoch, dass sich die Unzulässigkeit der Klausel gera-
de auch im Zusammenhang mit der zeitlichen Be-
schränkung des kostenlosen Online-Check-in ergibt.

2. Klausel 2

„2.4 Sofern das Übereinkommen oder einschlägige
Gesetze nichts anderes vorsehen, unterliegen Ihr Be-
förderungsvertrag mit uns, diese Beförderungs-be-
stimmungen und unsere Regelungen dem irischen
Recht [...]“

Das Erstgericht hat die Klausel untersagt, weil sie den
Vorgaben des Art 5 Abs 2 Rom I-VO widerstreitet.
Diese Beurteilung hat die Beklagte im Rechtsmittel-
verfahren nicht in Zweifel gezogen, sondern sich nur
mehr auf den Wegfall der Wiederholungsgefahr beru-
fen, weil die Klausel mittlerweile geändert und dem
Kläger zwei Unterlassungsvergleiche angeboten wor-
den seien.

Das Berufungsgericht gelangte zu dem Ergebnis, dass
durch die beiden angebotenen Unterlassungsverglei-
che die Wiederholungsgefahr nicht weggefallen sei.
Die Vergleichsangebote würden keine Ermächtigung
zur Veröffentlichung des Vergleichs, sondern eine
Verpflichtung des Klägers vorsehen, über die Eini-
gung Stillschweigen zu bewahren. Ob im Vorfeld ein
Abmahnungsverfahren durchgeführt worden sei, än-
dere an den inhaltlichen Voraussetzungen eines für
die Beseitigung der Wiederholungsgefahr geeigneten
Unterlassungsvergleichs nichts. Eine bloße Änderung
der Geschäftsbedingungen, die zudem keine Gewähr
dafür biete, dass sich das Unternehmen nicht für be-
reits bestehende Verträge auf eine frühere Fassung
berufe, reiche keinesfalls aus, um die Wiederholungs-
gefahr zu beseitigen.

In ihrer Revision meint die Beklagte, dass bei einer
Gesamtbetrachtung aller von ihr gesetzter Maßnah-
men doch vom Wegfall der Wiederholungsgefahr aus-
zugehen sei. Die Änderung der Klausel (nachdem ihr
die Beanstandung erstmals durch Zustellung der Kla-
ge bekannt geworden sei) und die angebotenen Unter-
lassungsvergleiche würden eine ernstliche Willensän-
derung zum Ausdruck bringen.

Dazu hat der Oberste Gerichtshof erwogen:

Nach ständiger Rechtsprechung beseitigt nur die voll-
ständige Unterwerfung unter den Anspruch einer ge-
mäß § 29 KSchG klageberechtigten Einrichtung die
Wiederholungsgefahr (RS0111637), wobei das Ver-
gleichsanbot auch einem berechtigten Veröffentli-
chungsbegehren Rechnung tragen muss (vgl
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RS0079921).

Die Ausführungen der Beklagten setzen sich nicht nä-
her mit der Beurteilung des Berufungsgerichts ausein-
ander, dass die zwei angebotenen Unterlassungsver-
gleiche mangels Veröffentlichungsermächtigung die
Wiederholungsgefahr nicht beseitigt haben. Schon
aus diesem Grund weckt die Rechtsmittelwerberin an
der Annahme, dass weiter Wiederholungsgefahr be-
steht, keine Bedenken.

C. Leistungsfrist

Anders als das Erstgericht räumte das Berufungsge-
richt der Beklagten über deren Rechtsmittel eine
Leistungsfrist von drei Monaten für das Unterlassen
der Verwendung der Klausel 1 ein, weil ihr diese Frist
für die Änderung des Buchungsvorgangs auf ihrer
Webseite als dem voraussichtlichen Aufwand ange-
messen zuzugestehen sei. Die Beklagte habe aber we-
der Umstände vorgebracht noch seien solche ersicht-
lich, die für das sofortige Sich-nicht-Berufen größere
organisatorische Maßnahmen erfordern würden. Der
Aufwand erschöpfe sich darin, eine Gebühr nicht in
Rechnung zu stellen. Eine Leistungsfrist für das bloße
Sich-nicht-Berufen sei daher nicht festzusetzen gewe-
sen.

Die Beklagte strebt mit ihrer Revision eine dreimona-
tige Leistungsfrist auch für das Verbot der Berufung
auf diese Klausel an. Dabei stützt sie sich darauf, dass
die „Wichtigen Informationen zum Check-in“ auf ih-
rer Webseite eine Mitteilung an den Verbraucher sei-
en, die unter das weite Verständnis des „Sich-Beru-
fens“ auf eine Klausel falle.

Der Oberste Gerichtshof hat sich zuletzt mehrfach
mit der Frage der Leistungsfrist für die Unterlassung
der Verwendung der unzulässigen Klauseln einerseits
und jener für das Verbot der Berufung auf diese Klau-
seln andererseits auseinandergesetzt (9 Ob 82/17z;
6 Ob 56/18f; 1 Ob 57/18s; 9 Ob 76/18v). Diese
Rechtsprechung lässt sich dahin zusammenfassen,
dass die Frage der Zulässigkeit einer Leistungsfrist
für das Sich-Berufen auf unzulässige Klauseln nicht
generell nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip zu be-
antworten ist. Vielmehr kann es Klauselwerke geben,
die ein sofortiges Abstandnehmen von einem Sich-

darauf-Berufen erlauben und zur Umsetzung dieses
Unterlassungsgebots keine weiteren aktiven Vorkeh-
rungen erfordern, aber auch Klauselwerke, die be-
stimmter betrieblicher und/oder organisatorischer
Maßnahmen bedürfen, um zu verhindern, dass sie
weiter der Gestion von Altverträgen zugrunde gelegt
werden.

Zutreffend verweist die Beklagte darauf, dass ein Un-
ternehmer sich schon dann auf eine Klausel beruft,
wenn sie nur Inhalt oder Kalkulationsgrundlage einer
Mitteilung an den Verbraucher ist, selbst wenn es sich
dabei um eine bloße Wissenserklärung handelt. Die
Unterlassungsverpflichtung des „Sich-Berufens“ um-
fasst auch das Verbot, bei aktuellen Berechnungen
oder Mitteilungen indirekt auf einer Rechtsposition
aufzubauen, die als gesetzwidrig erkannt worden ist
(8 Ob 132/15t mwN).

Ausgehend von diesem weiten Verständnis des „Sich-
Berufens“ auf eine Klausel ist es freilich inkonsistent,
der Beklagten einerseits eine Leistungsfrist von drei
Monaten für die Umgestaltung des Buchungsvor-
gangs auf ihrer Webseite zu gewähren, andererseits
aber davon auszugehen, dass sie die unzulässige
Klausel – als Bestandteil eben dieses Buchungsvor-
gangs – sofort aus ihrem Online-Buchungsportal ent-
fernen könnte. Die Revision erweist sich daher hin-
sichtlich der Leistungsfrist als berechtigt. Der Voll-
ständigkeit halber ist aber darauf hinzuweisen, dass
die Setzung einer Leistungsfrist im Verbandsprozess
nicht auf die individuellen Rechtspositionen der Kun-
den der Beklagten einwirkt und daher auch deren
Rechtsdurchsetzung nicht behindert (9 Ob 82/17z
mwN).

D. Ergebnis

Der Revision der Beklagten war nur teilweise (Leis-
tungsfrist) Folge zu geben, das Berufungsurteil aber
im Übrigen – soweit das Verfahren nicht zu unterbre-
chen war – als Teilurteil zu bestätigen.

Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52 ZPO.
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